
Tim Schröder

Simultane Planung von Standort, 
Kapazität und Konfiguration 

von Bioraffinerien

Cuvillier Verlag Göttingen
                          Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

Melanie Liebert

Die Entflechtung im Zusammenhang 
mit aktuellen Herausforderungen 

der Stromwirtschaft

Cuvillier Verlag Göttingen
                         Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag



Die Entflechtung im Zusammenhang mit 

aktuellen Herausforderungen der Stromwirtschaft 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

 

 

 

Die Entflechtung im Zusammenhang mit 

aktuellen Herausforderungen der Stromwirtschaft 

 

 

 

 

Dissertation 

zur Erlangung des Doktorgrades  

der Juristischen Fakultät 

der Georg-August-Universität zu Göttingen 

 

vorgelegt 

von 

 

Melanie Liebert 

aus Halle an der Saale 

 

Göttingen 2016 

 

 

 

 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichterstatter/in: Prof. Dr. Hartmut Weyer 

Mitberichterstatter/in: Prof. Dr. Thomas Mann 

Tag der mündlichen Prüfung: 11. Juli 2017 

  

  

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 

über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

1. Aufl. - Göttingen: Cuvillier, 2017 

    Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© CUVILLIER VERLAG, Göttingen 2017 

    Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen 

    Telefon: 0551-54724-0 

    Telefax: 0551-54724-21 

    www.cuvillier.de 

 

 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist 

es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg 

(Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen. 

1. Auflage, 2017 

Gedruckt auf umweltfreundlichem, säurefreiem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 

    ISBN 978-3-7369-9618-2 

  eISBN 978-3-7369-8618-3 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

III 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

Abkürzungsverzeichnis…………………………………………………………………......XI 

Abbildungsverzeichnis………………………………………………………….….....….XVII 

Tabellenverzeichnis…………………………………………...……………..……...…...XVIII 

 

1 Einleitung ......................................................................................................................... 1 

1.1 Einführung in die Thematik und Gegenstand der Untersuchung ............................... 1 

1.2 Methodischer Ansatz der Arbeit................................................................................. 3 

1.3 Gang der Untersuchung .............................................................................................. 4 

2 Grundgedanken zur Regulierung von Elektrizitätsnetzen ......................................... 6 

2.1 Besonderheiten von elektrischer Energie ................................................................... 6 

2.2 Ausgangspunkt: Das Elektrizitätsnetz als natürliches Monopol ................................ 7 

2.3 Problematik im Zusammenhang mit dem Elektrizitätsnetz als natürliches

 Monopol ..................................................................................................................... 9 

2.4 Lösung des Netzzugangsproblems: Regulierung der Elektrizitätsnetze .................. 12 

2.5 Ergebnis .................................................................................................................... 13 

3 Entflechtung von Elektrizitätsnetz und Erzeugung bzw. Vertrieb .......................... 15 

3.1 Definition des Begriffs „Entflechtung“ .................................................................... 15 

3.2 Stufen der Entflechtung ............................................................................................ 16 

3.2.1 Buchhalterische Entflechtung .............................................................................. 17 

3.2.2 Informatorische Entflechtung ............................................................................... 18 

3.2.3 Organisatorische Entflechtung ............................................................................. 19 

3.2.4 Rechtliche Entflechtung ....................................................................................... 20 

3.2.5 Vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung, Entflechtung nach dem ISO- 

 oder ITO-Modell .................................................................................................. 21 

3.2.5.1 Vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung ........................................... 22 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

IV 

3.2.5.2 Entflechtung nach dem ISO-Modell ............................................................ 23 

3.2.5.3 Entflechtung nach dem ITO-Modell ............................................................ 23 

3.2.5.4 Zusammenfassender Überblick zu den drei Varianten für den 

3.2.6 Anwendungsbereich der einzelnen Entflechtungsstufen ...................................... 25 

3.2.6.1 Anwendung der Entflechtungsstufen im Bereich des  ..................................... 

 Übertragungsnetzes ...................................................................................... 25 

3.2.6.2 Anwendung der Entflechtungsstufen im Bereich des Verteilernetzes ......... 26 

3.2.6.3 Ergebnis ........................................................................................................ 26 

3.3 Historische Entwicklung der Entflechtung .............................................................. 27 

3.3.1 Europäische Entwicklung des Entflechtungs-Regimes ........................................ 27 

3.3.1.1 Entwicklung des europäischen Elektrizitätsbinnenmarkts bis zum 

 Jahr 1996: Die erste Stromrichtlinie von 1996 ............................................. 27 

3.3.1.2 Das zweite Energiebinnenmarktpaket:

 Die Beschleunigungsrichtlinie Strom von 2003 ........................................... 28 

3.3.1.3 Das dritte Energiebinnenmarktpaket: 

 Die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie von 2009 ......................................... 30 

3.3.1.4 Zusammenfassung des Entwicklungsprozesses des 

 Entflechtungs-Regimes auf europäischer Ebene .......................................... 32 

3.3.2 Entwicklung des Entflechtungs-Regimes in Deutschland ................................... 34 

3.3.2.1 Entwicklung des deutschen Strommarkts bis zum Jahr 1998: 

 Das Energiewirtschaftsgesetz von 1998 ....................................................... 34 

3.3.2.2 Zweite Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2005 ............ 35 

3.3.2.3 Dritte Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2011 .............. 36 

3.3.2.4 Zusammenfassung des Entwicklungsprozesses  

 des Entflechtungs-Regimes in Deutschland ................................................. 37 

3.4 Ergebnis .................................................................................................................... 39 

4 Aktuelle Herausforderungen der Stromwirtschaft.................................................... 41 

4.1 Politische Rahmenbedingungen für die Stromwirtschaft ......................................... 41 

4.1.1 Historischer Hintergrund ...................................................................................... 41 

4.1.2 Energiewende und aktuelle politische Maßgaben im Stromsektor ...................... 43 

Übertragungsnetzbetreiber ........................................................................... 24 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

V 

4.1.2.1 Rechtsrahmen der Energiepolitik ................................................................. 43 

4.1.2.2 Das Energiekonzept der Bundesregierung als Ausgangspunkt für die 

 deutsche Energiepolitik ................................................................................ 44 

4.1.2.3 Aktuelle politische Maßgaben im Stromsektor ............................................ 45 

4.1.2.3.1 Ausbau der Übertragungsnetze und Netzintegration der Erneuerbaren 

 Energien .................................................................................................. 45 

4.1.2.3.2 Steigerung der Energieeffizienz durch den Ausbau 

 der Verteilernetze zu „Smart Grids“ ....................................................... 46 

4.1.2.3.3 Förderung neuer Energietechnologien .................................................... 47 

4.2 Herausforderungen der Stromwirtschaft .................................................................. 47 

4.2.1 Ausbau der Übertragungsnetze und Netzintegration der 

 Erneuerbaren Energien ......................................................................................... 47 

4.2.1.1 Ausgangslage ............................................................................................... 48 

4.2.1.2 Einzelne Aufgabenfelder .............................................................................. 50 

4.2.2 Steigerung der Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze  

 zu „Smart Grids“ .................................................................................................. 53 

4.2.2.1 Ausgangslage ............................................................................................... 53 

4.2.2.2 Einzelne Aufgabenfelder .............................................................................. 55 

4.2.3 Förderung der Stromspeichertechnologie ............................................................ 56 

4.2.3.1 Ausgangslage ............................................................................................... 56 

4.2.3.2 Einzelne Aufgabenfelder .............................................................................. 57 

4.3 Ergebnis .................................................................................................................... 58 

5 Die Entflechtung im Zusammenhang mit den Herausforderungen der 

 Stromwirtschaft ............................................................................................................ 59 

5.1 Der Begriff „Hemmnis“ als Entscheidungskriterium ............................................... 59 

5.2 Einfluss der Entflechtung auf den Ausbau der Übertragungsnetze und die 

 Netzintegration der Erneuerbaren Energien ............................................................. 59 

5.2.1 Notwendigkeit der Netzintegration von Erneuerbaren Energien ......................... 60 

5.2.2 Notwendigkeit des Stromnetzausbaus .................................................................. 62 

5.2.2.1 Geänderte Anforderungen an den Ausbau des Stromnetzes ........................ 62 

5.2.2.1 Stromnetzausbau und Erneuerbare Energien ............................................... 64 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

VI 

5.2.2.2 Ausbau des europäischen Elektrizitätsbinnenmarktes ................................. 66 

5.2.2.3 Verändertes Nachfrageverhalten der Verbraucher ....................................... 66 

5.2.2.4 Zwischenergebnis ......................................................................................... 67 

5.2.3 Problemstellung: Entflechtung als Hemmnis für den Netzausbau? ..................... 67 

5.2.3.1 Erster Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf das

 Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber ................................... 67 

5.2.3.1.1 Hintergrund ............................................................................................. 68 

5.2.3.1.2 Problemstellung ...................................................................................... 69 

5.2.3.2 Zweiter Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf das 

 Investitionsverhalten von Finanzinvestoren ................................................. 70 

5.2.3.2.1 Struktur eines Infrastrukturfonds ............................................................ 71 

5.2.3.2.2 Problemstellung: Infrastrukturfonds als vertikal integriertes 

 Energieversorgungsunternehmen ........................................................... 71 

5.2.3.2.3 Stellungnahme ........................................................................................ 72 

5.2.3.3 Dritter Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die Standortwahl

 von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen ......................................... 73 

5.2.3.4 Exkurs: Weitere Hemmnisse beim Stromnetzausbau .................................. 75 

5.2.3.5 Ergebnis ........................................................................................................ 76 

5.2.4 Ansätze zur Lösung der Problemstellung: Entflechtung als Hemmnis 

 für den Netzausbau? ............................................................................................. 76 

5.2.4.1 Lösungsansätze zum ersten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung 

 auf das Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber ...................... 77 

5.2.4.1.1 Ansätze aus dem Rechtsrahmen zum Netzausbau .................................. 77 

5.2.4.1.1.1 Rechtslage zum Netzausbau .......................................................... 77 

5.2.4.1.1.1.1 Rechtliche Entwicklungen auf europäischer Ebene ............... 78 

5.2.4.1.1.1.2 Rechtliche Entwicklungen auf deutscher Ebene .................... 80 

5.2.4.1.1.2 Zusammenhang zwischen dem Rechtsrahmen zum 

 Netzausbau und der Entflechtung .................................................. 83 

5.2.4.1.1.3 Stellungnahme ............................................................................... 84 

5.2.4.1.2 Ansatz aus der Verwaltungspraxis ......................................................... 87 

5.2.4.1.2.1 Ansatz der Europäischen Kommission .......................................... 87 

5.2.4.1.2.1.1 Ansatz aus den Stellungnahmen der Europäischen 

 Kommission zu den deutschen Zertifizierungsverfahren ....... 87 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

VII 

5.2.4.1.2.1.2 Ansatz aus dem „Commission Staff Working Document“ 

 der Europäischen Kommission ............................................... 88 

5.2.4.1.2.2 Ansatz der Bundesnetzagentur....................................................... 90 

5.2.4.1.2.2.1 Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH .................. 91 

5.2.4.1.2.2.2 Zertifizierung der Amprion GmbH ........................................ 92 

5.2.4.1.2.2.3 Zertifizierung der TransnetBW GmbH .................................. 93 

5.2.4.1.2.2.4 Zertifizierung der TenneT TSO GmbH .................................. 93 

5.2.4.1.2.3 Stellungnahme ............................................................................... 94 

5.2.4.1.3 Stellungnahme ........................................................................................ 95 

5.2.4.2 Lösungsansätze zum zweiten Problemkreis:

 Einfluss der Entflechtung auf spezielle Finanzinvestoren ........................... 97 

5.2.4.2.1 Ansätze aus dem Rechtsrahmen zum Netzausbau .................................. 97 

5.2.4.2.2 Ansatz aus der Verwaltungspraxis ......................................................... 97 

5.2.4.2.2.1 Ansatz der Europäischen Kommission .......................................... 98 

5.2.4.2.2.1.1 Ansatz aus dem „Commission Staff Working Document” 

 zum „Ownership Unbundling“ ............................................... 98 

 Relevante Aspekte zu speziellen Finanzinvestoren ........ 98 

 Kriterienkatalog .............................................................. 99 

5.2.4.2.2.1.2 Ansatz aus den Stellungnahmen der Europäischen 

 Kommission zu den deutschen Zertifizierungsverfahren ..... 101 

5.2.4.2.2.2 Ansatz der Bundesnetzagentur..................................................... 103 

5.2.4.2.2.3 Stellungnahme ............................................................................. 106 

5.2.4.2.3 Stellungnahme ...................................................................................... 106 

5.2.4.3 Lösungsansatz zum dritten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung

 auf die Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen ..... 109 

5.2.4.3.1 Eigener Lösungsansatz ......................................................................... 109 

5.2.4.3.2 Exkurs: Aktuelle Bestrebung zur Verringerung des

 Standortproblems .................................................................................. 111 

5.2.4.4 Ergebnis ...................................................................................................... 113 

5.2.5 Ergebnis .............................................................................................................. 114 

5.3 Einfluss der Entflechtung auf die Steigerung der Energieeffizienz durch

 den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“ .................................................. 116 

5.3.1 Notwendigkeit des Ausbaus des Verteilernetzes ............................................... 117 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

VIII 

5.3.2 Definition des Begriffs „Smart Grid“ ................................................................. 119 

5.3.2.1 Definitionsansätze auf europäischer Ebene ................................................ 119 

5.3.2.1.1 Definitionsansatz der Europäischen Kommission ................................ 119 

5.3.2.1.2 Definitionsansatz der Europäischen Task-Force

 „Intelligente Netze“ .............................................................................. 120 

5.3.2.1.3 Definitionsansatz des Council of European Energy Regulators ........... 120 

5.3.2.2 Definitionsansätze auf deutscher Ebene ..................................................... 121 

5.3.2.2.1 Definitionsansatz der Bundesregierung ................................................ 121 

5.3.2.2.2 Definitionsansatz des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

 Energie .................................................................................................. 121 

5.3.2.2.3 Definitionsansatz der Bundesnetzagentur ............................................ 122 

5.3.2.3 Definitionsansätze der Branchenverbände der Elektrizitätswirtschaft ....... 124 

5.3.2.3.1 Definitionsansatz von EURELECTRIC ............................................... 124 

5.3.2.3.2 Definitionsansatz des BDEW ............................................................... 125 

5.3.2.4 Stellungnahme ............................................................................................ 125 

5.3.3 Problemstellung: Einfluss der Entflechtung auf die neuen  

 Aufgabenbereiche des Verteilernetzbetreibers und die Entwicklung des 

 Verteilernetzes zu einem „Smart Grid“ .............................................................. 127 

5.3.3.1 Erster Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die neuen 

 Aufgabenbereiche des Verteilernetzbetreibers ........................................... 127 

5.3.3.1.1 Neue Aufgabenfelder für den Verteilernetzbetreiber ........................... 128 

5.3.3.1.1.1 Verteilernetzbetreiber als Messstellenbetreiber ........................... 128 

5.3.3.1.1.2 Verteilernetzbetreiber als Betreiber der Datendrehscheibe ......... 130 

5.3.3.1.1.3 Verteilernetzbetreiber als Betreiber der Informations- und 

 Kommunikationstechnologie ....................................................... 132 

5.3.3.1.1.3.1 Hintergrund zur Notwendigkeit der Informations- und 

 Kommunikationstechnologie ................................................ 132 

5.3.3.1.1.3.2 Beschreibung der Tätigkeiten im Rahmen des Betriebs 

 der Informations- und Kommunikationstechnologie ........... 133 

5.3.3.1.2 Problemstellung im Zusammenhang mit den neuen

 Aufgabenfeldern des Verteilernetzbetreibers ....................................... 134 

5.3.3.2 Zweiter Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die Entwicklung

 des Verteilernetzes zu einem „Smart Grid“ ............................................... 134 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

IX 

5.3.3.3 Ergebnis ...................................................................................................... 135 

5.3.4 Ansätze zur Lösung der Problemstellung: Einfluss der Entflechtung auf 

 die neuen Aufgabenbereiche des Verteilernetzbetreibers und die 

 Entwicklung des Verteilernetzes zu einem „Smart Grid“ .................................. 136 

5.3.4.1 Lösungsansatz zum ersten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung 

 auf die neuen Aufgabenbereiche des Verteilernetzbetreibers .................... 136 

5.3.4.1.1 Hemmender Einfluss der Entflechtung auf den Messstellenbetrieb? ... 136 

5.3.4.1.2 Hemmender Einfluss der Entflechtung auf den Betrieb der 

 Datendrehscheibe bzw. der Informations- und 

 Kommunikationstechnologie? .............................................................. 137 

5.3.4.1.3 Ergebnis ................................................................................................ 138 

5.3.4.2 Lösungsansatz zum zweiten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung 

 auf die Entwicklung des Verteilernetzes zu einem Smart Grid.................. 138 

5.3.4.2.1 Lösungsansatz der Ansicht im Schrifttum ............................................ 138 

5.3.4.2.2 Stellungnahme ...................................................................................... 139 

5.3.4.3 Ergebnis ...................................................................................................... 140 

5.3.5 Ergebnis .............................................................................................................. 141 

5.4 Einfluss der Entflechtung auf die Stromspeichertechnologie ................................ 143 

5.4.1 Bedeutung der Stromspeichertechnologie für die Sicherstellung der 

 Stromversorgung und das Stromnetz ................................................................. 144 

5.4.2 Bestehende Rechtslage ....................................................................................... 146 

5.4.2.1 Rechtliche Einordnung der Stromspeichertechnologie im 

 Energiewirtschaftsrecht .............................................................................. 146 

5.4.2.2 Anwendbarkeit der Entflechtungsvorschriften auf die 

 Stromspeichertechnologie .......................................................................... 146 

5.4.2.3 Zwischenergebnis ....................................................................................... 149 

5.4.3 Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb und als eigenständiger 

 Speicherbetrieb im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit der 

 Entflechtungsregelungen .................................................................................... 149 

5.4.3.1 Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb und Anwendbarkeit der 

 Entflechtungsregelungen ............................................................................ 150 

5.4.3.1.1 Einsatz von Stromspeichern gleichzustellen mit der

 Stromerzeugung? .................................................................................. 151 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

X 

5.4.3.1.2 Einsatz von Stromspeichern gleichzustellen mit dem 

 Stromhandel? ........................................................................................ 154 

5.4.3.1.3 Anwendbarkeit der Entflechtungsregelungen im Einzelnen ................ 155 

5.4.3.1.4 Sonderproblem: Einfluss der Entflechtung auf den Einsatz von 

 Stromspeichern zur Bereitstellung von Regelenergie im Rahmen 

 des Netzbetriebs .................................................................................... 156 

5.4.3.1.4.1 Eine Ansicht im Schrifttum ......................................................... 157 

5.4.3.1.4.2 Andere Ansicht im Schrifttum ..................................................... 158 

5.4.3.1.4.3 Stellungnahme ............................................................................. 160 

5.4.3.1.5 Ergebnis ................................................................................................ 164 

5.4.3.2 Einsatz des Stromspeichers als eigenständiger Speicherbetrieb und 

 Anwendung der Entflechtungsregelungen ................................................. 165 

5.4.3.2.1 Informatorische Entflechtung ............................................................... 166 

5.4.3.2.2 Buchhalterische Entflechtung ............................................................... 166 

5.4.3.2.3 Rechtliche Entflechtung ....................................................................... 167 

5.4.3.2.4 Operationelle Entflechtung ................................................................... 167 

5.4.3.2.5 Vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung ................................... 168 

5.4.3.2.6 Entflechtung nach dem ITO-Modell ..................................................... 168 

5.4.3.2.7 Ergebnis ................................................................................................ 168 

5.4.3.3 Ergebnis ...................................................................................................... 169 

5.4.4 Ergebnis .............................................................................................................. 170 

6 Zusammenfassung ...................................................................................................... 173 

Literaturverzeichnis……………………………………………………………………..…185 

 
 

 

 

 

 

 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

XI 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
 

a.A. andere Ansicht 

Abb. Abbildung 

ABl. Amtsblatt der Europäischen Union 

Abs. Absatz 

ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agentur für 

die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden) 

a. E. am Ende  

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

AG Aktiengesellschaft 

ARegV Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversor-

gungsnetze (Anreizregulierungsverordnung) 

ARegV-E Entwurf einer Verordnung über die Anreizregulierung der Ener-

gieversorgungsnetze 

Art. Artikel 

Az. Aktenzeichen 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

Beschleunigungs-RL 

Strom 

Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 

96/92/EG 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BGH Bundesgerichtshof 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit (Bezeichnung bis zum 17. Dezember 2013) 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Bezeich-

nung von 2005 bis zum 17. Dezember 2013) 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Bezeichnung 

seit dem 17. Dezember 2013) 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

XII 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung 

BNetzA Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen 

bpb Bundeszentrale für politische Bildung 

BR-Drs. Drucksache des Deutschen Bundesrats 

BSP Balance Service Provider 

BT-Drs. Drucksache des Deutschen Bundestags 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 

BWK Brennstoff, Wärme, Kraft, ehemaliger Titel der Fachzeitschrift 

für Energiewirtschaft BWK; aktueller Titel: BWK – Das Ener-

gie-Fachmagazin 

bzgl. bezüglich 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 

COM European Commission (Europäische Kommission) 

CSU Christlich-Soziale Union in Bayer e.V. 

Diss. Dissertation 

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt 

EEG Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-

Energien-Gesetz) 

EE-RL 2001 Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt 

EE-RL 2009 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden 

Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG 

EFZN  Energie-Forschungszentrum Niedersachsen 

EG Europäische Gemeinschaft 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

XIII 

Einl. Einleitung 

Elektrizitätsbinnenmarkt-

RL 

Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 

2003/54/EG 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

endg. endgültig 

EnLAG Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsaus-

baugesetz) 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Elec-

tricity (Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber) 

EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirt-

schaftsgesetz) 

EnWZ Zeitschrift für das gesamte Recht der Energiewirtschaft 

ER EnergieRecht – Zeitschrift für die gesamte Energierechtspraxis 

ET Energiewirtschaftliche Tagesfragen 

ETG Energietechnische Gesellschaft im VDE 

etc. et cetera 

etz Elektrotechnik & Automation (Fachzeitschrift) 

etz elektrotechnik & au-

tomation 

Fachzeitschrift für die Automatisierungs- und Elektrotechnik 

EU Europäische Union 

EURELECTRIC The Union of the Electricity Industry (Union der Elektri-

zitätswirtschaft) 

EurUP Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht 

EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 

e. V. eingetragener Verein 

EVU Energieversorgungsunternehmen 

EWeRK Energie- und Wettbewerbsrecht in der Kommunalen Wirtschaft 

f. folgende 

FDP Freie Demokratische Partei 

ff. fortfolgende 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

XIV 

Fraunhofer UMSICHT Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietech-

nik 

FS Festschrift 

GD TREN Generaldirektion Energie und Verkehr 

gem. gemäß 

ggf. gegebenenfalls 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

grds. grundsätzlich 

GW Gigawatt 

HGB Handelsgesetzbuch 

h. M.  herrschende Meinung 

Hrsg. Herausgeber 

i. E. im Ergebnis 

IFNE Ingenieurbüro für neue Energien 

IGHD Industrie, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologie 

i.R.d. im Rahmen des/der 

i.S. im Sinne 

i.S.d. im Sinne des 

ISO Independent System Operator 

i.S.v. im Sinne von 

IT Informationstechnologie 

ITO Independent Transmission Operator 

i.V.m. in Verbindung mit 

IWES Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik 

Kassel 

Jhg. Jahrgang 

KAGB Kapitalanlagegesetzbuch 

Kap. Kapitel 

km Kilometer 

KOM Europäische Kommission 

kV Kilovolt 

kWH Kilowattstunde 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

XV 

lit. littera 

LNG Liquefied Natural Gas 

MessZV Verordnung über Rahmenbedingungen für den Messstellenbe-

trieb und die Messung im Bereich der leitungsgebundenen Elekt-

rizitäts- und Gasversorgung (Messzugangsverordnung) 

MW Megawatt 

m.w.N. mit weiteren Nachweisen 

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 

N&R Netzwirtschaften und Recht 

Nr. Nummer 

NRA National Regulatory Authority 

NuR Natur und Recht 

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

PwC PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft 

RdE Recht der Energiewirtschaft 

ResKV Verordnung zur Regelung des Verfahrens der Beschaffung einer 

Netzreserve sowie zur Regelung des Umgangs mit geplanten 

Stilllegungen von Energieerzeugungsanlagen zur Gewährleis-

tung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversor-

gungssystems (Reservekraftwerksverordnung) 

RL Richtlinie 

Rn. Randnummer 

S. Seite 

StromNEV Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitäts-

versorgungsnetzen  (Stromnetzentgeltverordnung) 

Strom-RL Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame Vorschriften 

für den Elektrizitätsbinnenmarkt 

TEN-E Leilinien Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 6. September 2006 zur Festlegung von Leit-

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

XVI 

linien für die transeuropäischen Energienetze und zur Aufhe-

bung der Entscheidung 96/391/EG und der Entscheidung Nr. 

1229/2003/EG 

TEN-E VO Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die transeu-

ropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entschei-

dung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnungen 

(EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 

TSO Transmission System Operator 

TU Technische Universität 

u.a. unter anderem 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 

UPR Umwelt- und Planungsrecht 

usw. und so weiter 

V Volt 

v. von 

v.a. vor allem 

VBEW Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

vgl. vergleiche 

VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V. 

VNB Verteilernetzbetreiber 

VO Verordnung 

VuR Verbraucher und Recht 

WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikati-

onsdienste 

WiVerw Wirtschaft und Verwaltung 

WuW Wirtschaft und Wettbewerb 

z. B. zum Beispiel 

ZfE Zeitschrift für Energiewirtschaft 

ZNER Zeitschrift für Neues Energierecht 

z.T. zum Teil 

ZUR Zeitschrift für Umweltrecht 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

XVII 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

 
Abbildung 1: 

Varianten des Übertragungsnetzbetriebs gemäß der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie ….….25 

 

Abbildung 2: 

Investitionen und Aufwendungen für die Netzinfrastruktur der Übertragungsnetzbetreiber in 

Deutschland in den Jahren 2007 bis 2014 (in Millionen Euro)………………………….…….96 

 

 

  

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

XVIII 

TABELLENVERZEICHNIS 

 

Tabelle 1:  

Zusammenfassende Übersicht zur Entwicklung des Entflechtungs-Regimes im Rahmen der 

EU-Energiebinnenmarktpakte……………………………………………….………………..33 

 

Tabelle 2: 

Zusammenfassende Übersicht zur Entwicklung des Entflechtungs-Regimes im Rahmen der No-

vellen des Energiewirtschaftsgesetzes……………………………………………………...…38 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



1 

1 Einleitung 

1.1 Einführung in die Thematik und Gegenstand der Untersuchung 
 

Eine zentrale Voraussetzung für Existenz und Wohlstand der Menschen ist elektrische Energie.1 Auf-

grund dieser großen Bedeutung steht die elektrische Energie stets im Blickpunkt staatlichen Han-

delns.2 Die aktuellen Herausforderungen, die an Fragen der Erzeugung und Verteilung von Energie 

gestellt werden, sind geprägt von technologischen Entwicklungen, ökonomischen und ordnungspoli-

tischen Rahmenbedingungen, sich verändernden Nachfrageverhalten der Verbraucher, klimaschüt-

zenden Aspekten sowie energiepolitischen Zielsetzungen, wie insbesondere der Umstieg von fossilen 

Energieträgern auf Erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizienz verdeutlichen. Im 

Vordergrund dieser Entwicklungen steht dabei das Elektrizitätsnetz, welches zum einen maßgeblich 

von diesen Herausforderungen beeinflusst wird; zum anderen jedoch der Umsetzung dieser vielfälti-

gen Zielrichtungen erschwerend gegenübersteht, da es monopolistisch geprägt ist und aufgrund dieser 

Struktur grundsätzlich Innovationen, Fortschritt und v.a. Wettbewerb beeinträchtigen kann. 
 

Vor dem Hintergrund dieser skizzierten Herausforderungen in Verbindung mit der Eigenschaft des 

Elektrizitätsnetzes als natürliches Monopol hat sich die europäische Energiepolitik zum Ziel gesetzt, 

ordnungspolitische Rahmenbedingen zu schaffen, welche Anreize für mehr Wettbewerb als Quelle 

für Innovationen im Energiesektor bieten und damit auch zu einem effizienten europäischen Energie-

binnenmarkt und letztlich zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem Weltmarkt beitra-

gen sollen. Auf europäischer Ebene wurden daher seit Mitte der 1990er Jahre solche ordnungspoliti-

schen Rahmenbedingungen schrittweise entwickelt und in die Rechtssysteme der jeweiligen Mit-

gliedsstaaten umgesetzt. Inhaltlich sehen die jeweiligen gesetzgeberischen Bestimmungen zahlreiche 

Maßnahmen vor, die auf die Entflechtung der einzelnen Wertschöpfungsstufen eines vertikal inte-

grierten Energieversorgungsunternehmens, auf die Regulierung insbesondere der Netzzugänge, auf 

Aspekte des Verbraucherschutzes und auf das Verhältnis des europäischen Energiebinnenmarkts 

nach außen gerichtet sind3. 

 

                                            

1 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 13. 
2 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 13. 
3 Gundel/Germelmann, EuZW 2009, 763 (764). 
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Eine wesentliche Rolle bei den Bemühungen um eine Liberalisierung des Strommarkts nimmt dabei 

die Entflechtung von Erzeugung und Vertrieb einerseits und Transport und Verteilung andererseits 

ein.4 Sie wird als wichtiges Instrument gesehen, um neu in den Markt eintretenden Energieproduzen-

ten den Zugang zu den Übertragungs- und Verteilernetzen zu ermöglichen.5 Der Begriff der Entflech-

tung bezeichnet in diesem Zusammenhang folglich die Abspaltung bestimmter Unternehmensteile in 

vertikaler Ausrichtung,6 um die dem Wettbewerb unterliegenden Wertschöpfungsstufen von dem na-

türlichen Monopol des Infrastrukturbereichs zu trennen und echten Wettbewerb im Bereich der Er-

zeugung und des Vertriebs zu fördern.7 
 

Mit diesen regulatorischen Eingriffen ist neben der Förderung echten Wettbewerbs allerdings auch 

die Frage verbunden, welche Wirkung die Entflechtung auf die aktuellen Herausforderungen im Ener-

giesektor hat. Deutschland hat infolge des Reaktorunglücks von Fukushima den Ausstieg aus der 

Kernenergie beschlossen8 und strebt eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs an9. In Verbin-

dung mit ehrgeizigen klimapolitischen Zielen wird daher ein massiver Ausbau der Nutzung der Er-

neuerbaren Energien beabsichtigt.10 Dieser Ausbau setzt erhebliche Investitionen in die Netzinfra-

struktur voraus11, denn das System der elektrischen Energieversorgung wird sich deutlich verändern 

müssen. Beispielsweise werden Offshore-Windkraftanlagen zu einer weitestgehend geographischen 

Entkopplung von Stromerzeugung und Stromverbrauch führen.12 Zur Erreichung der Energiespar-

ziele und mehr Energieeffizienz werden neben der Weiterentwicklung der Stromspeichertechnologie 

technologische Maßnahmen zur intelligenten Netzüberwachung sowie allgemein die Integration von 

                                            

4 BT-Drs. 15/3917, S. 51; Art. 14 Abs. 3 Strom-RL; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energie-
recht, § 6 EnWG, Rn. 2; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 74; 
Salje, § 6 EnWG, Rn. 2; Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 77 ff.; Hölscher, in: 
Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 11; Eder, in: Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, § 6 EnWG, Rn. 2; 
Koenig/Kühling/Rasbach, S. 141; Koenig/Kühling/Rasbach, RdE 2003, 221 (222). 
5 BT-Drs. 15/3917, S. 51; vgl. Art. 14 Abs. 3 Strom-RL; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Ener-
gierecht, § 6 EnWG, Rn. 2; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 74; 
Salje, § 6 EnWG, Rn. 2; Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 77 ff.; Hölscher, in: 
Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 11; Eder, in: Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, § 6 EnWG, Rn. 2; 
Koenig/Kühling/Rasbach, S. 141; Koenig/Kühling/Rasbach, RdE 2003, 221 (222). 
6 V. Hirschhausen/Neumann/Weigt, Wirtschaftsdienst 2008, 322 (322). 
7 V. Hirschhausen/Neumann/Weigt, Wirtschaftsdienst 2008, 322 (322). 
8 BT-Drs. 17/6070, S. 1, 3, 5 ff. 
9 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 15. Vgl. BMWi, Grünbuch, S. 6. 
10 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 27. 
11 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 27. 
12 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 46. 
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Informations- und Kommunikationstechnologien in die Stromnetzinfrastruktur benötigt werden.13 

Für diese Investitionen sind entsprechende Anreizstrukturen erforderlich. Es ist fraglich, wie sich die 

Entflechtung auf diese Anreizstrukturen auswirken wird. In dem Rahmen wird zu klären sein, wel-

chen Einfluss die Entflechtung beispielsweise auf das Investitionsverhalten der Netzbetreiber hat und 

ob sie möglicherweise der Wahrnehmung neuer Aufgabenfelder, die auf die Netzbetreiber im Rah-

men der Energiewende zukommen werden, hemmend gegenüber steht.  
 

An diese Problematik knüpft die vorliegende Arbeit an. Gegenstand wird die Untersuchung der Frage 

sein, welchen Einfluss die Entflechtung auf die aktuellen Herausforderungen der Stromwirtschaft hat. 

Im Einzelnen wird dabei zu prüfen sein, ob die Entflechtung auf die jeweiligen Herausforderungen 

einen hemmenden Einfluss haben könnte. In dieser Hinsicht wird die Betrachtung auf den Strom-

markt begrenzt, um die Komplexität der Materie im Rahmen zu halten und die Argumentation mög-

lichst klar und einfach zu gestalten. Mithin bleibt der Gasmarkt weitgehend unberücksichtigt. 
 

1.2 Methodischer Ansatz der Arbeit 
 

Die vorliegende Arbeit verfolgt eine generische Betrachtung des Einflusses der Entflechtung auf die 

– noch näher zu bestimmenden – aktuellen Herausforderungen des Stromsektors. Dies bedeutet, dass 

– mit wenigen Ausnahmen – keine Untersuchung des Einflusses der einzelnen Entflechtungsvor-

schriften auf die aktuellen Herausforderungen erfolgt. Vielmehr wird das entflechtungsrechtliche 

Grundkonzept den jeweiligen Entwicklungen der Stromwirtschaft gegenübergestellt und untersucht, 

ob die Entflechtung einen hemmenden Einfluss auf diese haben könnte. 
 

Vor diesem Hintergrund bezieht sich die nachfolgende Untersuchung schwerpunktmäßig auf drei ak-

tuelle Herausforderungen, die wiederum abstrakt betrachtet werden und nicht jedes aktuelle Einzel-

fallproblem beinhalten. Auf dieser Basis erfolgt dann im Sinne des generischen Ansatzes die Prüfung 

des Einflusses der Entflechtung auf die jeweiligen aktuellen Herausforderungen der Stromwirtschaft. 
 

Diese Betrachtungsweise gründet auf der Problematik, dass die aktuellen Herausforderungen der 

Stromwirtschaft einem ständigen und sich stetig vollziehenden ökonomisch, politisch und technisch 

bedingten Wandel unterliegen.14 Eine Untersuchung der einzelnen Tatbestandsmerkmale einer jeden 

                                            

13 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 27, 44 f. und 47 ff. 
14 Dies verdeutlicht sehr anschaulich das Energiekonzept der Bundesregierung (Bundesregierung, Energiekonzept, S. 1 
ff.) im Zusammenhang mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 6. Juni 2011, welche letztlich 
zusammen die Energiewende in Deutschland einläuteten. 
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Entflechtungsvorschrift ist vor diesem Hintergrund schwer darstellbar, da es sich bei den aktuellen 

Herausforderungen zum einen meist um technische bzw. ökonomische Grundkonzepte handelt, die 

noch keine spezifische Umsetzung erfahren haben und es aus diesem Grund lediglich möglich ist, 

konstruierte Fallvarianten zu überprüfen. Eine derartige Prüfungsweise würde jedoch zu einer Ein-

schränkung des wissenschaftlichen Wertes der Arbeit führen, da nicht mit Sicherheit angenommen 

werden kann, dass die konstruierten Fallvarianten tatsächlich relevant werden. Zum anderen bedingt 

die ökonomische, politische und technische Prägung der Stromwirtschaft ein „Hinterherhinken“ der 

rechtlichen Entwicklungen.15 Dies erfordert eine konzeptionelle Betrachtung der Entflechtung im Zu-

sammenhang mit den aktuellen Herausforderungen, da es aufgrund der Aktualität der Entwicklungen 

der Stromwirtschaft einerseits an rechtlichen Gestaltungsmitteln fehlt und andererseits die bereits 

existierenden rechtlichen Mittel nicht immer passgenau den aktuellen Anforderungen genügen.16 
 

1.3 Gang der Untersuchung 
 

Zur Erarbeitung des Untersuchungsgegenstandes und vor dem Hintergrund des methodischen Ansat-

zes der Arbeit werden im zweiten Abschnitt die Grundzüge zur Regulierung des Elektrizitätsnetzes 

hervorgehoben. Neben den Erläuterungen zu den Besonderheiten von elektrischer Energie und der 

Eigenschaft des Elektrizitätsnetzes als natürliches Monopol werden die damit verbundenen Problem-

stellungen und regulatorischen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
 

Daran anschließen werden sich im dritten Abschnitt die Bestimmung des „Entflechtungs“-Begriffs 

sowie ein Überblick über die europäische und nationale Entwicklungsgeschichte des Unbundling-

Regimes und den Reglungsgehalt der einzelnen Entflechtungsstufen. 
 

Im vierten Abschnitt werden die heutigen und künftigen Aufgaben der Stromwirtschaft näher be-

leuchtet. Dazu werden zunächst die energiepolitischen Rahmenbedingungen vorgestellt und im An-

schluss daran drei Themenbereiche herauskristallisiert, die die wesentlichen aktuellen Herausforde-

rungen bzw. Aufgaben vor dem Hintergrund der Ziele und Planungen der Energiewende darstellen. 

Im Einzelnen handelt es sich dabei um den Ausbau des Übertragungsnetzes und die Netzintegration 

der Erneuerbaren Energien, die Steigerung der Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze 

zu „Smart Grids“ und die Förderung der Stromspeichertechnologie. 

                                            

15 Vec, in: Schulte/Schröder, Handbuch des Technikrechts, S. 90 m.w.N., der im Allgemeinen ein „Hinterherhinken“ der 
Normsetzung gegenüber den technischen Entwicklungen beschreibt.  
16 So im Allgemeinen auch Ossenbühl, S. 13; Vec, in: Schulte/Schröder, Handbuch des Technikrechts, S. 90 f. m.w.N., 
die beide von einer „‚notorischen Verspätung‘ des Rechts bei der Regelung der anfallenden Probleme“ sprechen. 
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 Im fünften Abschnitt wird untersucht, welchen Einfluss die Entflechtung auf die skizzierten Aufga-

benbereiche – Ausbau des Übertragungsnetzes und Netzintegration der Erneuerbaren Energien, Stei-

gerung der Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“ sowie Förderung 

der Energiespeichertechnologie – hat. 
 

Der sechste Abschnitt bildet den Abschluss der Untersuchung. Er enthält eine Zusammenfassung der 

wesentlichen Ergebnisse. 
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2 Grundgedanken zur Regulierung von Elektrizitätsnetzen 
 

Ausgangspunkt der vorliegenden Bearbeitung ist die Untersuchung der Besonderheiten von elektri-

scher Energie sowie der monopolistischen Struktur des Elektrizitätsnetzes. Hierbei ist zu prüfen, wel-

che Problemstellungen damit verbunden sind und welche Lösungsmöglichkeiten sich anbieten. 
 

2.1 Besonderheiten von elektrischer Energie 
 

Der nachfolgenden Betrachtung werden einführend und zum näheren Verständnis die zwei besonders 

hervorzuhebenden Eigenarten von elektrischer Energie vorangestellt: Die eine Besonderheit liegt da-

rin, dass elektrische Energie kaum direkt – mit Ausnahmen von Kondensatoren und Spulen – spei-

cherbar ist.17 Dies hat zur Folge, dass Strom in dem Moment erzeugt werden muss, in dem er benötigt 

wird; d.h. das Angebot orientiert sich an der Nachfrage.18  
 

Das zweite Charakteristikum wird in § 3 Nr. 14 EnWG angedeutet, der den Begriff der „Energie“ 

näher definiert. Danach ist unter der Bezeichnung „Energie“ „Elektrizität und Gas“ zu verstehen, 

„soweit sie zur leitungsgebundenen Energieversorgung verwendet werden“. Aus dem Merkmal der 

Leitungsgebundenheit ergibt sich, dass ein Transport von elektrischer Energie nur mittels speziellen 

Leitungen, den Elektrizitätsnetzen, von dem Ort der Erzeugung bis hin zur Verbrauchsstelle erfolgen 

kann.19 In Deutschland werden verschiedene Netzebenen20 unterschieden, da elektrische Energie über 

verschiedene Spannungsebenen transportiert bzw. verteilt wird.21 Hierbei differenziert man grob zwi-

schen dem Übertragungs- und dem Verteilernetz; vgl. § 3 Nr. 32 und 37 EnWG. Im Einzelnen be-

zeichnet man als Übertragungsnetz die überregionalen, auf Höchstspannungsebene (220 bis 380 kV) 

                                            

17 Agentur für Erneuerbare Energien, Renews Spezial, 1 (5). A.A. Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energie-
wirtschaft, § 1, Rn. 2, der davon ausgeht, dass elektrische Energie nicht direkt, sondern nur im Wege der Umwandlung 
speicherbar ist. Siehe auch Koenig/Kühling/Rasbach, S. 42. 
18 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 1; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 42. 
19 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 2; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 41. 
20 Es werden in Deutschland sieben Netzebenen unterschieden, da neben den vier Spannungsebenen (Höchst-, Hoch-, 
Mittel- und Niederspannung), die durch Umspannwerke miteinander verbunden sind, auch die jeweiligen Umspannungen 
als jeweils eine Netzebene gelten; vgl. Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 8. 
21 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 7 f.; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 30, 41. 
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betriebenen Netze, die dem Ausgleich von Stromproduktion und Stromnachfrage sowie dem trans-

nationalen Stromaustauch dienen und insgesamt ca. 35.000 km lang sind.22 Mit Hilfe des Verteiler-

netzes wird auf verschiedenen Spannungsebenen (230 V bis 110 kV) der Strom von den Übertra-

gungsnetzen bis hin zu den Endkunden transportiert.23 Das regionale Verteilernetz umfasst die Hoch- 

und Mittelspannung und versorgt lokale Stromversorger und größere Industriekunden. Haushalte und 

kleinere Gewerbebetriebe werden über das lokale Verteilernetz auf der Niederspannungsebene ver-

sorgt.24 
 

Aus dieser Darstellung lassen sich darüber hinaus drei maßgebliche Wertschöpfungsstufen im Ener-

giesektor ableiten: Nimmt man den Transport und die Verteilung von Strom über Netze als zentrale 

Stufe an, bildet die Stromerzeugung25 die vorgelagerte und der Vertrieb26 von elektrischer Energie 

die nachgelagerte Stufe.27 Diese Betrachtung soll der Ausgangspunkt für die nachstehenden Darle-

gungen sein. 
 

2.2 Ausgangspunkt: Das Elektrizitätsnetz als natürliches Monopol 
 

Im Idealzustand führen wettbewerbliche Märkte zu einem optimalen Marktgleichgewicht bei voll-

kommener Konkurrenz zwischen Angebot und Nachfrage.28 Agiert allerdings ein einziges oder eine 

überschaubare Anzahl von Unternehmen in einem Marktsegment, führt dies zu einem Ungleichge-

wicht des Marktes: Das individuell handelnde Unternehmen wird sich seiner monopolistischen Stel-

lung und der damit einhergehenden Einflussmöglichkeit auf den Marktpreis bewusst sein und in Folge 

                                            

22 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 85; Hölscher, in: Britz/Hell-
ermann/Hermes, EnWG, Vorbemerkung zu §§ 6-9, Rn. 5.; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 30, 41. Siehe ausführlicher Info-
portal der Übertragungsnetzbetreiber, Das deutsche Stromnetz – stabil und zuverlässig. 
23 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 9 f.; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 30, 41. 
24 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 9 f.; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 30, 41; 
Schiffer, S. 270 ff.; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 85; Höl-
scher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, Vorbemerkung zu §§ 6-9, Rn. 5. 
25 Unter dem Begriff „Erzeugung“ versteht man gem. Art. 2 Nr. 1 Beschleunigungs-RL Strom „die Produktion von Elekt-
rizität“. Siehe dazu ausführlich Heckelmann, S. 35 f. 
26 Zur Bestimmung des Begriffs „Vertrieb“ siehe ausführlich Heckelmann, S. 37 f., der unter Vertrieb „den Verkauf bzw. 
die Vermarktung der Elektrizität an Kunden“ versteht. 
27 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 5 f.; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 29; siehe 
auch Heuterkes/Janssen, S. 52. 
28 Siehe ausführlicher und mit Darstellung der entscheidenden Merkmale Knieps, S. 7 f.; Bettzüge/Kesting, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 70. 
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seiner Marktmacht die Preise unter Beachtung der Preiselastizität so setzen, dass die Unternehmens-

gewinne maximiert werden.29 In einem solchen monopolistischen Marktumfeld liegt dann kaum bis 

gar kein Wettbewerb mehr vor.30 
 

Ein Spezialfall monopolistischer Märkte ist das sogenannte natürliche Monopol.31 Ein solches wird 

dadurch begründet, dass ein einziger Anbieter den relevanten Markt stets zu geringeren Kosten be-

dienen kann als mehrere Anbieter, weil Größen- oder Verbundvorteile genutzt werden können, aus 

denen sich die für natürliche Monopole typische subadditive32 Kostenfunktion ergibt.33 Ein weiteres 

Merkmal des natürlichen Monopols ist die Irreversibilität der Investition aufgrund der Spezifität die-

ser Investition, die zu versunkenen Kosten führt.34 
 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund der Leitungsgebundenheit von 

elektrischer Energie das Elektrizitätsnetz, also die Verteil- und Übertragungsnetze, so gelangt man 

schnell zu der Überlegung, dass es sich hierbei um ein solches natürliches Monopol handeln könnte.35 

Die Netzinvestitionen im Strommarkt weisen einen hohen Fixkostenanteil auf.36 Die hohen Investiti-

onskosten für den Aufbau der Netzinfrastruktur sind aufgrund ihrer geografischen Gebundenheit und 

des Mangels alternativer Verwendungsmöglichkeiten langfristiger Natur und sehr spezifisch, d.h. zu 

                                            

29 Dazu ausführlich Knieps, S. 21 ff.; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirt-
schaft, S. 71. 
30 Knieps, S. 21 ff.  
31 Bettzüge/Kesting, in: Bauer/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 71. 
32 Subadditivität bedeutet, dass die addierten Produktionskosten zweier Unternehmen für eine gegebene Zahl von Einhei-
ten höher sind als die Produktionskosten eines einzelnen Unternehmens für eben diese Einheiten; Bausch, ZNER 2004, 
332 (334); Theobald, WuW 2000, 231 (234). 
33 Zur Begründung „natürlicher Monopole“ ausführlich Knieps, S. 21 ff. Siehe auch Heuterkes/Janssen, S. 52; Bett-
züge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 71; Bausch, ZNER 2004, 332 (334); 
Theobald, WuW 2000, 231 (234); Säcker, ZNER 2004, 98 (98); Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch 
regulative Marktorganisation, S. 132 f.; Arzt, S. 44 ff.; Volz, S. 29 ff. 
34 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 133; Bettzüge/Kesting, in: 
Bauer/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 71. 
35 GD TREN, Vermerk 2004, S. 1; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 
3; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 139; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirt-
schaft, S. 85; Salje, Vorbemerkung zu §§ 6-10 EnWG, Rn. 3; Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirt-
schaft, § 1, Rn. 77; Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 9; Bausch, ZNER 2004, 332 (334 m.w.N.); 
Wiedmann/Langerfeldt, Teil 1, ET 2004, 158 (158 ff.); Gundel/Germelmann, EuZW 2009, 763 (764); Wilke, in: Wettbe-
werb im liberalisierten Strommarkt, 207 (208). 
36 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 133; Bettzüge/Kesting, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 71; Knieps, in: Knieps/Brunekreeft, Zwischen Regu-
lierung und Wettbewerb, S. 9 ff. 
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einem Großteil irreversibel.37 Hinzukommt, dass die Netze für die Versorgung des Marktes zwingend 

notwendig sind.38  

Gleichzeitig ist der Bau eines neuen Netzes parallel zu den bereits in den Versorgungsgebieten be-

stehenden Netzen wirtschaftlich nicht realisierbar.39 Damit sind die Elektrizitätsnetze zwar unver-

zichtbar, aber nicht duplizier- und substituierbar.40 Aus diesen Gründen gehen die h. M.41, die Euro-

päische Kommission42 und der deutsche Gesetzgeber43 zu Recht davon aus, dass Elektrizitätsnetze 

natürliche Monopole darstellen. 
 

2.3 Problematik im Zusammenhang mit dem Elektrizitätsnetz als natürliches Monopol 
 

Die Monopolstellung des Netzbetreibers birgt folgende Problematik in sich: Zum einen bestehen die 

für ein Monopol typischen Gefahren von Wohlfahrtsverlusten aufgrund überhöhter Preise oder sons-

tiger Formen des Marktmissbrauchs.44 Zum anderen ist der deutsche Strommarkt mit seinen ca. 890 

                                            

37 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 133; Bettzüge/Kesting, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 71; Knieps, in: Knieps/Brunekreeft, Zwischen Regu-
lierung und Wettbewerb, S. 9 ff. 
38 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 71; Knieps, in: 
Knieps/Brunekreeft, Zwischen Regulierung und Wettbewerb, S. 9 ff. An dieser Stelle kommt der spezifische „Bott-
leneck“-Charakter des Stromnetzes zum Tragen: Physikalisch zeichnet sich Elektrizität gegenüber anderen gehandelten 
Gütern durch Leitungsgebundenheit aus. Deshalb kann Strom nur über Netze vom Einspeiseort zum Ausspeiseort über-
mittelt werden. Damit ist der Zugang zum Netz zwingende Voraussetzung („Bottleneck“) für Tätigkeiten im verbundenen 
Markt für die Ware Strom; Bausch, ZNER 2004, 332 (334); Hermes, S. 14 ff. 
39 Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 3; Hölscher, in: Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 10; Bausch, ZNER 2004, 332 (334 m.w.N.); Wiedmann/Langerfeldt, Teil 1, ET 2004, 
158 (158); Klafka/Hinz/Zander/Ritzau/Held, ET 1998, 35 (35 f., 38); König/Theobald, FS-Blümel, 277 (296). 
40 Bier, S. 6; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 3; Koenig/Küh-
ling/Rasbach, S. 139; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 71. 
41 Knieps, S. 21 ff.; Regulierungsbehörden Bund und Länder, Gemeinsame Auslegungsgrundsätze, S. 6; Säcker, in: Sä-
cker, Berliner Kommentar zum Energierecht, Einl. A, EnWG, Rn. 51 f. m.w.N.; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner 
Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 3; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der 
Energiewirtschaft, S. 71; Knauff, in: Kment, EnWG, § 6, Rn. 1; Spiekermann, S. 18; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 30, 
139; Koenig/Kühling/Rasbach, RdE 2003, 221 (222); Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 10; He-
ckelmann, S. 28 ff. m.w.N.; Roth, S. 24 ff. m.w.N.; Dannischewski, S. 36 f.; Cord/Hannes/Hartmann/Kellerhoff/Weber-
Rey, ZfE 2003, 250 (251); Zander/Riedel/Held/Ritzau/Tomerius, S. 23; Baur, ZNER 2004, 318 (318); Bauer, ET 2001, 
31 (31); Lang, S. 73 f.; Fleischer/Weyer, WuW 1999, 350 (355 f.); Schwintowski, VuR 2000, 371 (371 ff.); Siemes/Bäu-
merich, ET 1997, 595 (595 f.); Horn, RdE 2003, 85 (85); Theobald, WuW 2000, 231 (234 f.); v. Weizsäcker, WuW 1997, 
572 (572 ff.); Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 45, 132 f., 206, 400, 
einschränkend auf S. 410. A. A.: Smith, Regulation 1996, 33 (33 ff.); Möschel, WuW 1999, 832 (837) sieht im Stromnetz 
„tendenziell“ ein natürliches Monopol. Kritisch: Künneke, Utilities Policy 1999, 99 (99 ff.); zur „Relativierung des alten 
Dogmas vom natürlichen Monopol“ Pielow, S. 34 ff.  
42 Europäische Kommission, KOM (1999) 164 endg., S. 18; KOM (2006) 851 endg., S. 11, 13, 15; GD TREN, Vermerk 
2004, S. 1. 
43 So die Gesetzesbegründungen zum EnWG 2005, BT-Drs. 15/3917, S. 51 und zum EnWG 2011, BR-Drs. 343/11, S. 
133. 
44 Bausch, ZNER 2004, 332 (334). 
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Netzbetreibern45 durch einen hohen Grad an vertikaler Integration geprägt.46 Das bedeutet, dass die 

Netzbetreiber Teil des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens47 sind; diese aber nicht 

nur auf dem Netzzugangsmarkt, sondern zugleich auf den diesem vor- und nachgelagerten Märkten 

tätig sind.48 Dies führt zu einem sogenannten „monopolistischen Bottleneck“49, das heißt zu einer 

großen Marktmacht dieses vertikal integrierten Unternehmens, da es den Netzzugang von Wettbe-

werbern kontrollieren kann.50 In einer solchen Situation birgt die Integration des Netzbetriebes für 

den Markt die Gefahr, dass das Unternehmen das Interesse daran haben und auch die Möglichkeit 

nutzen wird, den Unternehmensgewinn über alle Unternehmensteile zu maximieren;51 es mithin seine 

Tätigkeit nicht allein auf eine möglichst effiziente Leistungsbereitstellung, sondern auf das gesamte 

Konzerninteresse fokussieren wird.52 Die in vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen 

bestehenden einheitlichen Planungs- und Steuerungsprozesse zielen folglich darauf ab, den Netzbe-

trieb für die eigenen Marktaktivitäten zu nutzen.53 Damit ergibt sich grundsätzlich der Anreiz, durch 

Diskriminierung im Netzzugang die Entwicklung von Wettbewerb auf den vor- und nachgelagerten 

Stufen zu verhindern oder zumindest zu behindern.54 Vor dem Hintergrund, dass das Netz für die 

Stromversorgung unverzichtbar, jedoch nicht duplizier- und substituierbar ist, kann ein Unternehmen, 

                                            

45 Bundesnetzagentur, Übersicht Anzahl Stromnetzbetreiber, Stand: 12. August 2014. 
46 Theobald, WuW 2000, 231 (233 m.w.N.); Bausch, ZNER 2004, 332 (334). 
47 „Vertikal integriert“ ist ein Energieversorgungsunternehmen im vorliegenden Kontext dann, wenn es sowohl Energie 
erzeugt oder liefert, als auch Energie überträgt oder verteilt, oder wenn es mit einem anderen Unternehmen verbunden 
ist, so dass die Unternehmen sowohl die Erzeugung/ Lieferung als auch die Verteilung/ Übertragung wahrnehmen. Ver-
tikal integriert sind auch Industrieunternehmen, die ihre Energie selbst erzeugen und zugleich eine Übertragungs- oder 
Verteilungstätigkeit wahrnehmen bzw. mit einem solchen Unternehmen verbunden sind, § 3 Nr. 38 EnWG; Art. 2 Ziffer 
21 RL 2003/54/EG; Art. 2 Ziffer 20 RL 2003/55/EG; GD TREN, Vermerk 2004, S. 2 f.; Bundesnetzagentur, Leitfaden 
zur Auslegung von § 6b EnWG, S. 3 ff.; Bausch, ZNER 2004, 332 (332); Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 
§ 6, Rn. 8. 
48 Körber, FS-Möschel, 1043 (1052 f.); Säcker/Mohr, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 8 EnWG, Rn. 
2; Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 8. 
49 Begriffliche Anlehnung an Knieps, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 1999, 297 (297 ff.). 
50 Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 3; Bettzüge/Kesting, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 73; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 139; Volz, S. 32 f. 
51 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 73; Bausch, ZNER 2004, 332 
(334). 
52 Säcker/Mohr, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 8 EnWG, Rn. 2 m.w.N. 
53 Baur, in: Baur/Pritzsche/Simon, Unbundling in der Energiewirtschaft, Kap. 1, Rn. 4; Säcker/Schönborn, in: Säcker, 
Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 3. Siehe auch Bausch, ZNER 2004, 332 (334); Regulierungsbe-
hörden Bund und Länder, Gemeinsame Auslegungsgrundsätze, S. 6. 
54 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 73. So auch Baur, in: 
Baur/Pritzsche/Simon, Unbundling in der Energiewirtschaft, Kap. 1, Rn. 4; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kom-
mentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 3; Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 77; 
Rasbach, S. 38 f.; Bausch, ZNER 2004, 332 (334); Regulierungsbehörden Bund und Länder, Gemeinsame Auslegungs-
grundsätze, S. 6. 
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dem kein diskriminierungsfreier Zugang zum Transport- oder Verteilernetz ermöglicht wird, seiner 

betriebswirtschaftlichen Aktivität auf einer vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungsstufe nicht, oder 

nur mit Wettbewerbsnachteilen, nachgehen.55 
 

In diesem Zusammenhang ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Diskriminierung von Wett-

bewerbern auf den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen.56 Hierbei kann man grundsätzlich 

zwischen preislicher und nicht preislicher Diskriminierung unterscheiden.57 Im Extremfall könnte 

jedoch der Zugang zu der wesentlichen Einrichtung explizit verwehrt bleiben.58 Doch selbst, wenn 

der allgemeine Zugang zu den Netzen nicht in Frage steht, kann der Netzbetreiber potentielle und 

tatsächliche Wettbewerber auf anderen Wertschöpfungsstufen diskriminieren bzw. die eigenen Ge-

schäftseinheiten bevorzugen.59 
 

Diese beschriebenen Formen der Wettbewerbsverzerrung bilden die Problematik ab, die ein natürli-

ches Monopol in Verbindung mit vertikal integrierten Netzbetreibern und Bottleneck-Charakter dar-

stellt. Es wird in Bezug auf die Elektrizitätsnetze als Netzzugangsproblem bezeichnet60. 
 

                                            

55 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 73. So auch Baur, in: 
Baur/Pritzsche/Simon, Unbundling in der Energiewirtschaft, Kap. 1, Rn. 4; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kom-
mentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 3. 
56 BT-Drs. 15/3917, S. 51; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 73. 
57 Auf die Unterscheidung zwischen preislicher und nicht-preislicher Diskriminierung wird an dieser Stelle nicht vertie-
fend eingegangen, siehe dazu ausführlich BT-Drs. 15/3917, S. 51; Bier, S. 30 ff., 43; Brunekreeft/Meyer, S. 12; Bett-
züge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 73; Salje, § 6 EnWG, Rn. 2; Bausch, 
ZNER 2004, 332 (334). 
58 Die Verwehrung des Zugangs läge beispielsweise dann vor, wenn der Netzbetreiber das neu gebaute Kraftwerk eines 
Konkurrenten nicht an das Stromnetz anschließt; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der 
Energiewirtschaft, S. 73. 
59 BT-Drs. 15/3917, S. 51; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 73. 
Denkbar sind in diesem Zusammenhang die folgenden Beispiele: Der vertikal integrierte Netzbetreiber könnte seinen 
Wettbewerbern für den Zugang zum Leitungsnetz höhere Entgelte in Rechnung stellen als dem Teil des eigenen Unter-
nehmens, der den Strom erzeugt und vermarktet. Eine weitere damit zusammenhängende Möglichkeit, Wettbewerb zu 
behindern, besteht in der Quersubventionierung der Geschäftsbereiche innerhalb eines vertikal integrierten Unterneh-
mens. So könnte die beschriebene Preisdiskriminierung zu einer Subventionierung der Erzeugung verwendet werden und 
damit das Unternehmen befähigen, seinen Strom am Markt zu konkurrenzlos günstigen Preisen anzubieten. Dieses Un-
ternehmen könnte also Kosten der Erzeugungssparte auf die Netzsparte verlagern, die Kosten der Erzeugung über die 
Netzentgelte sozialisieren und aufgrund der Ersparnis im Erzeugungsbereich günstiger als die Konkurrenz anbieten, siehe 
hierzu Bier, S. 30 ff., 43; Brunekreeft/Meyer, S. 12; Schneider, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 2, 
Rn. 48. 
60 Fritz/König, in: Wettbewerb im liberalisierten Strommarkt, 3 (8). 
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2.4 Lösung des Netzzugangsproblems: Regulierung der Elektrizitätsnetze 
 

Die im natürlichen Monopol der Elektrizitätsnetze vorherrschende netzzugangsbezogene Wettbe-

werbsverzerrung kann in Kombination mit den versunkenen Kosten zu einem Marktversagen füh-

ren.61 Um in diesen Märkten funktionierende, wettbewerblich organisierte Groß- und Einzelhandels-

märkte zu ermöglichen, sind daher regulatorische Eingriffe notwendig.62  
 

Allgemein lässt sich der Begriff „Regulierung“ als ein System von Regeln definieren, die verschie-

dene Aktionsparameter eines Unternehmens (wie Preise, Erlöse oder auch Qualität des Angebots) 

und damit den Entscheidungsraum des Unternehmens einschränken.63 Dabei gilt es im Rahmen der 

Regulierung die Interessen der Angebots- und Nachfrageseite zu berücksichtigen und gegeneinander 

abzuwägen sowie sicherzustellen, dass Investitionen in einem volkswirtschaftlich optimalen Umfang 

getätigt werden.64 
 

Die Regulierung des Verhaltens der Marktteilnehmer kann unterschiedliche Eingriffe umfassen. Da-

bei spielt vor allem die Preisregulierung eine zentrale Rolle.65 Hierbei kommen verschiedene Ansätze 

in Betracht: Auf der einen Seite befinden sich die kostenorientierten Regulierungsverfahren, welchen 

auf der anderen Seite die Anreizregulierung66 gegenüber steht.67 Die Netzentgeltregulierung ist aber 

                                            

61 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 74; Bausch, ZNER 2004, 332 
(334); Heuterkes/Janssen, S. 52. 
62 BT-Drs. 15/3917, S. 46; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 74; 
Baur, ZNER 2004, 318 (318 ff.); Bausch, ZNER 2004, 332 (334); Heuterkes/Janssen, S. 52; Siemes/Bäumerich, ET 1997, 
595 (596); Blankart/Cwojdzinski/Fritz, Wirtschaftsdienst 2004, 498 (498); Presser, S. 42. Siehe weiterführend dazu BT-
Drs. 15/3917, S. 51; BT-Drs. 17/6072; Erwägungsgründe 9 bis 12 und 26 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. 
63 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 75; Heuterkes/Janssen, S. 
52. 
64 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 75. 
65 Schneider, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 2, Rn. 59 ff.; Bettzüge/Kesting, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 77. 
66 Siehe zur Funktionsweise der Anreizregulierung vertiefend Balzer/Schönefuß, RdE 2006, 213 (214 f.). 
67 Auf die einzelnen Ansätze zur Netzentgeltregulierung wird an dieser Stelle nicht eingegangen, vgl. vertiefend Baur, 
ZNER 2004, 318 (320 ff.); Bier, S. 33 f.; Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorgani-
sation, S. 135 f.; Brückmann, S. 32 f.; Erdmann/Zweifel, S. 323 f.; Hardach, S. 40 f.; Vogelsang, Economica Mexicana 
NUEVA ÉPOCA 1999, 5 (7 f., 35 ff.); Elsenbast, Wirtschaftsdienst 2008, 398 (398 f.); Dehmel, S. 39 f.; Kutschke/Möl-
der/Nissen/Weißenfels, ET 2004, 139 (140 f.); Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Ener-
giewirtschaft, S. 73 ff. 
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mit zahlreichen Fragen und Schwierigkeiten behaftet und vermag daher das Problem der netzzu-

gangsbezogenen Wettbewerbsverzerrung nicht hinreichend zu lösen68, da ein vertikal integriertes Un-

ternehmen stets einen Anreiz zur Preisdiskriminierung bei den Netzzugangsentgelten hat und häufig 

eine Informationsasymmetrie zwischen Unternehmen und einer Regulierungsinstanz besteht69. Aus 

diesem Grund tritt neben die Regulierung der Netzzugangsentgelte die Entflechtung der vertikal in-

tegrierten Energieversorgungsunternehmen als vertikale Strukturregulierung hinzu70, welche Gegen-

stand der nachfolgenden Betrachtung sein wird. 
 

2.5 Ergebnis 
 

Der Netzbetrieb auf der Übertragungs- und Verteilernetzebene stellt ein natürliches Monopol dar. Es 

ist gekennzeichnet durch hohe und weitgehend irreversible Investitionen. Zudem ist das Elektrizitäts-

netz für die Versorgung der Verbraucher mit Strom unverzichtbar und nicht duplizier- und substitu-

ierbar. Für die Netzbetreiber, die in einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ein-

gebunden sind, führt diese Situation zu einer marktbeherrschenden Stellung71. Die Interessen der ver-

tikal integrierten Energieversorgungsunternehmen zielen hauptsächlich darauf ab, den Netzbetrieb 

für die eigenen Marktaktivitäten zu nutzen und Drittanbietern einen Zugang zum Netz bzw. zu den 

diesem vor- oder nachgelagerten Märkten zu erschweren bzw. gar nicht erst zu ermöglichen.72 Da ein 

solches natürliches Monopol die Diskriminierung der Wettbewerber bewirkt und es in Kombination 

mit versunkenen Kosten zu einem Marktversagen führen könnte, bedarf es regulatorischer Ein-

griffe.73 Die Regulierung der Netze ist dabei einerseits erforderlich, um Diskriminierungsfreiheit zu 

                                            

68 Kutschke/Mölder/Nissen/Weißenfels, ET 2004, 139 (141 ff.); Vogelsang, Economica Mexicana NUEVA ÉPOCA 1999, 
5 (5); Bier, S. 46; Bickenbach, Regulation of Europe’s Network Industries, S. 14; Bettzüge/Kesting, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 81; Horn, RdE 2003, 85 (89 f.). 
69 Bickenbach, Regulierung und Wettbewerb im Bereich der Netzinfrastrukturen, S. 43; Bickenbach, Regulation of Eu-
rope’s Network Industries, S. 14. Siehe auch Kutschke/Mölder/Nissen/Weißenfels, ET 2004, 139 (140). 
70 Bausch, ZNER 2004, 332 (335); Europäische Kommission, KOM (1999) 164 endg., S. 1; Volz, S. 25 f.; Dorß, in: 
Germer/Loibl, Energierecht Handbuch, Teil 1, Kap. 3, Rn. 3. 
71 Koenig/Kühling/Rasbach, S. 139. 
72 Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 3. 
73 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 84. 
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gewährleisten und damit Wettbewerb auf den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen zu er-

möglichen.74 Andererseits stellt sie sicher, dass der monopolistische Netzbetreiber möglichst wohl-

fahrtsoptimale Preis-, Mengen- und Investitionsentscheidungen trifft.75 Als regulatorische Maßnah-

men kommen dabei die Regelung des Netzzugangsanspruchs Dritter, die Gestaltung der Netznut-

zungsentgelte und die Entflechtung der Netze von den Wettbewerbsbereichen des vertikal integrier-

ten Energieversorgungsunternehmens in Betracht.  

 

                                            

74 BT-Drs. 15/3917, S. 46 f.; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 
81; Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 9; Eder, in : Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, § 
6 EnWG, Rn. 2. 
75 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 81. 
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3 Entflechtung von Elektrizitätsnetz und Erzeugung bzw. Vertrieb 
 

Um den Einfluss des Entflechtungs-Regimes auf die aktuellen Herausforderungen beschreiben zu 

können, ist es zunächst notwendig, dieses ausführlicher vorzustellen. Daher werden im Rahmen die-

ses Kapitels der Begriff der „Entflechtung“ definiert sowie die verschiedenen Entflechtungsstufen 

dargestellt. Abschließen wird die Betrachtung mit einem kurzen historischen Überblick zur Entwick-

lung der Entflechtungsregeln auf europäischer und nationaler Ebene. 
 

3.1 Definition des Begriffs „Entflechtung“ 
 

Der Begriff der „Entflechtung“ wurde bereits im Rahmen des ersten Abschnittes angesprochen.76 In 

diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass im Elektrizitätssektor die vertikale Entflechtung, d.h. 

die Trennung von Unternehmensteilen entlang der Wertschöpfungsstufen, Anwendung findet.77 An 

dieses Verständnis soll vorliegend angeknüpft werden.  
 

Im energierechtlichen Schrifttum ist häufig die Bezeichnung „Unbundling“ zu finden.78 Dieser eng-

lischsprachige Ausdruck, der mit den Begriffen „Entflechtung“ bzw. „Entbündelung“ zu übersetzen 

ist79, bezeichnet eine Marktstrukturregulierung, die eingesetzt wird, um bestehende vertikale Kon-

zentrationen auf zwei oder mehreren verbundenen Märkten zu beseitigen.80 Bezogen auf den Elekt-

rizitätssektor bedeutet dies, dass die Geschäftsbereiche eines vertikal integrierten Unternehmens, die 

frei organisiert werden können und auf denen folglich Wettbewerb stattfinden kann (Erzeugungs-, 

Handels- und Vertriebsebenen), von den Geschäftsfeldern, die Merkmale eines natürlichen Monopols 

aufweisen (Übertragung und Verteilung), zu trennen sind. 81 Im Ergebnis versteht man folglich unter 

„Entflechtung“ bzw. „Unbundling“ die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben durchgesetzte Trennung 

                                            

76 Siehe hierzu Punkt 1.1. 
77 V. Hirschhausen/Neumann/Weigt, Wirtschaftsdienst 2008, 322 (322). Darüber hinaus fällt unter dem Begriff der „Ent-
flechtung“ auch die Abspaltung bestimmter Unternehmensteile in horizontaler Ausrichtung, d.h. innerhalb einer Wert-
schöpfungsstufe; v. Hirschhausen/Neumann/Weigt, Wirtschaftsdienst 2008, 322 (322). Diese Ausrichtung ist für die vor-
liegende Arbeit aufgrund der speziellen Situation im Energiesektor allerdings nicht relevant. 
78 Statt vieler siehe Roth, S. 22; Heckelmann, S. 28; Volz, S. 22. 
79 Roth, S. 22; Heckelmann, S. 28. Weitere Bezeichnungen sind etwa „Trennung“, „Abtrennung“, „Desintegration“, „Auf-
spaltung“ oder „Abkopplung“; Roth, S. 22; Heckelmann, S. 28. Zur Vereinheitlichung werden im Rahmen dieser Bear-
beitung die Bezeichnungen „Entflechtung“, „Unbundling“, „Trennung“ und „Entbündelung“ synonym füreinander ver-
wendet. 
80 Roth, S. 22; Volz, S. 22. 
81 Art. 2 Nr. 21 Beschleunigungs-RL Strom; GD TREN, Vermerk 2004, S. 2 f.; Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Ausle-
gung von § 6b EnWG, S. 3 ff.; Bausch, ZNER 2004, 332 (332); Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 
8; Stamati, S. 17; Wilke, in: Wettbewerb im liberalisierten Strommarkt, 207 (209). 
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der monopolistischen Funktionen (Übertragung und Verteilung) der Stromversorger von den wettbe-

werblich organisierten Tätigkeiten (Erzeugung, Handel und Vertrieb).82 Zusammenfassend werden 

beim Unbundling die Mittel „organisatorische Trennung“ und „diskriminierungsfreier Ressourcen-

zugang“ miteinander kombiniert.83  
 

Diese Definition findet ihren Anklang in § 6 EnWG, der den Anwendungsbereich und das Ziel der 

Entflechtung umschreibt. In § 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 EnWG heißt es dazu konkret, dass „die Unab-

hängigkeit der Netzbetreiber von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung nach den §§ 6a 

bis 10e“ EnWG sichergestellt werden muss, um „Transparenz sowie eine (diskriminierungsfreie) 

Ausgestaltung und Abwicklung des Netzbetriebs“ zu gewährleisten. Im Ergebnis dient die Entflech-

tung damit der Einhaltung der Verpflichtung des Netzbetreibers zum diskriminierungsfreien Netzzu-

gang sowie der Vermeidung von Quersubventionierungen und Wettbewerbsverzerrungen auf den 

vor- und nachgelagerten Märkten.84 
 

3.2 Stufen der Entflechtung 

Im Hinblick darauf, dass die Entflechtungsvorgaben bestimmte Handlungspflichten der Netzbetreiber 

sicherstellen sollen, lassen sich verschiedene Stufen85 unterscheiden, die von rein buchhalterischen 

Maßgaben bis hin zu einer vollständigen eigentumsrechtlichen Trennung der Geschäftseinheiten rei-

chen.86 87 
 

                                            

82 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 74. Vgl. Art. 10, 15 und 19 
Beschleunigungs-RL Strom; Art. 9, 13 und 17 RL 2003/55/EG; Eder, in: Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, § 
6 EnWG, Rn. 2; Salje, Einführung, Rn. 166; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 141; Kraus, S. 190; Zander/Rie-
del/Held/Ritzau/Tomerius, S. 285. Siehe auch Meyer, in: Bartsch/Röhling/Salje/Scholz, Stromwirtschaft, S. 83. 
83 Salje, Einführung, Rn. 159; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 
74. 
84 BT-Drs. 15/3917, S. 51; Art. 14 Abs. 3 Strom-RL; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energie-
recht, § 6 EnWG, Rn. 2; Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 74; 
Salje, § 6 EnWG, Rn. 2; Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 77 ff.; Hölscher, in: 
Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 11; Eder, in: Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, § 6 EnWG, Rn. 2; 
Koenig/Kühling/Rasbach, S. 141; Koenig/Kühling/Rasbach, RdE 2003, 221 (222); Abegg/Brinkmann/Brunek-
reeft/Götz/Krancke/Müller/Schmidt, Entflechtung in Netzsektoren S. 1. 
85 Die Bezeichnungen „Stufen“, „Entflechtungsstufen“ und „Entflechtungsarten“ werden synonym verwendet.  
86 BT-Drs. 15/3917, S. 51; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 4 ff.; 
Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 74 f.; Salje, § 6 EnWG, Rn. 2; 
Scheider, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 2, Rn. 48 ff.; Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, 
EnWG, § 6, Rn. 11 ff.; Eder, in: Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, § 6 EnWG, Rn. 22 ff.; Koenig/Kühling/Ras-
bach, S. 144 ff. 
87 Der Inhalt der hier dargestellten Entflechtungsformen bezieht sich auf die Vorgaben des aktuell geltenden Rechts i. R. 
d. Energiewirtschaftsgesetzes. Die Inhalte der einzelnen Entwicklungsschritte der Entflechtungsvorschriften werden an 
dieser Stelle nicht dargestellt, siehe dazu Punkt 3.3. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



17 

3.2.1 Buchhalterische Entflechtung  
 

Die schwächste Form ist die buchhalterische Entflechtung88, welche in § 6b EnWG geregelt ist und 

eine besondere Ausprägung des allgemeinen Transparenzgebots gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG bil-

det.89 Sie dient dazu, Quersubventionierungen zwischen Netzbetrieb und dem vor- und nachgelager-

ten Ebenen der Beschaffung, Erzeugung und dem Vertrieb zu vermeiden.90 Im Einzelnen verlangt die 

buchhalterische Entflechtung von den Energieversorgungsunternehmen in ihrer Rechnungslegung die 

Führung getrennter Konten für die verschiedenen Aktivitäten des Unternehmens auf den unterschied-

lichen Wertschöpfungsstufen und die Beachtung von speziellen Vorgaben im Hinblick auf die Erstel-

lung, Prüfung und Offenlegung von Jahresabschlüssen und Bilanzen, vgl. § 6b EnWG.91 Darüber 

hinaus haben die vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen den Tätigkeitsabschluss un-

verzüglich bzw. spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag gemeinsam 

mit dem offenzulegenden Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeigers zur Bekanntma-

chung einzureichen, § 6b Abs. 4 EnWG. Ferner kann die Regulierungsbehörde gem. § 6b Abs. 6 

EnWG zusätzliche inhaltliche Bestimmungen und Schwerpunkte gegenüber den Energieversorgungs-

unternehmen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung treffen, die dann vom Prüfer zu berücksichtigen 

sind.  
 

Diese buchhalterischen Entflechtungsmaßgaben greifen nicht in die Struktur des Unternehmens ein 

und bilden damit eine verhaltenskontrollierende Entflechtung.92 Mit der buchhalterischen Entflech-

tung sollen somit die Manipulationen bei den Kostenzurechnungen sowie – als mögliche Folge – 

Ungleichbehandlungen von Marktteilnehmern unterbunden werden.93 Zudem wird der Zugang der 

Regulierungsinstanz zu den Informationen über die tatsächlichen Leitungskosten des Unternehmens 

                                            

88 Sievert/Behnes, RdE 2005, 93 (94). Weitere Bezeichnungen für die buchhalterische Entflechtung sind etwa „rechnungs-
mäßige Entflechtung“ oder englischsprachig „Unbundling of accounts“; Seeger, S. 116 ff.; Baur/Lückenbach, S. 80; Nill-
Theobald/Theobald, S. 320 ff.; Roth, S. 22; Heckelmann, S. 30. 
89 Schneider, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 2, Rn. 49; de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, 
Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 19; Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 12; Bettzüge/Kesting, 
in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 75; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 144. Die Trans-
parenz soll eine Schutzwirkung für potenzielle Investoren, Gläubiger und Netzkunden entfalte, BR-Drs. 343/11, S. 139. 
90 Art. 19 Abs. 3 Beschleunigungs-RL Strom; Art. 31 Abs. 3 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Schneider, in: Schneider/The-
obald, Recht der Energiewirtschaft, § 2, Rn. 49; Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 12; Sä-
cker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 7. 
91 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 19; Bettzüge/Kesting, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 75; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 144; Storr, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1371 f. m.w.N. 
92 Stamati, S. 25; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 144. 
93 Stamati, S. 25; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 144; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirt-
schaft, S. 1372. 
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erleichtert, wodurch verbesserte Möglichkeiten entstehen, Preisdiskriminierungen von Wettbewer-

bern zu erkennen und in Folge zu verhindern.94 
 

3.2.2 Informatorische Entflechtung 
 

Die informatorische95 (auch informationelle) Entflechtung gem. § 6a Abs. 1 EnWG unterbindet einen 

wettbewerbsverzerrenden Informationsfluss zwischen Netzbetrieb und den vor- und nachgelagerten 

wettbewerblichen Bereichen des Unternehmens und verpflichtet zur Wahrung der Vertraulichkeit im 

Hinblick auf wirtschaftlich sensible Kundeninformationen, die der Netzbetreiber im Rahmen seiner 

Geschäftstätigkeit erlangt hat.96 Die Informationstrennung ist durch organisatorische Maßnahmen 

wie „Chinese Walls“ sicherzustellen97. Im Falle der Offenlegung sog. Netzbetreiberinformationen, 

die wirtschaftliche Vorteile bringen können, wird der Netzbetreiber zur diskriminierungsfreien Of-

fenlegung und zur Sicherstellung, dass wirtschaftlich sensible Informationen gegenüber anderen Tei-

len des Unternehmens vertraulich behandelt werden, verpflichtet, § 6a Abs. 2 EnWG.98  
 

Durch die informatorische Entflechtung, welche von Beginn an Teil der ersten Stromrichtlinie99 war  

                                            

94 Bier, S. 30 f.; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1372; Mussaeus/Rausch, 
in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 50. Die Bundesnetzagentur hat aktuell die Auslegungen zur buchhalterischen 
Entflechtung präzisiert (Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Auslegung von § 6b EnWG, S. 1 ff.). Darin wird unter anderem 
festgelegt, dass vertikal integrierte Unternehmen nicht unter das Konzernprivileg nach § 264 Abs. 3 und § 264b HGB 
fallen. Die dort bestimmten buchhalterischen Befreiungsmöglichkeiten gelten also nicht für vertikal integrierte Unterneh-
men. 
95 Die informatorische Entflechtung wird von einigen Stimmen des Schrifttums streng genommen nicht als Vorschrift zur 
Entflechtung bewertet. Nach dieser Ansicht handelt es sich bei § 6a EnWG um eine die Entflechtungsbestimmungen 
flankierende Regelung, siehe dazu de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 19. In-
wieweit dieser Auffassung zuzustimmen ist, wird an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, da eine Auseinandersetzung 
mit dieser Auffassung für die weitere Bearbeitung keine Relevanz hat. Die informatorische Entflechtung wird im Rahmen 
dieser Arbeit vielmehr als eine Stufe bzw. Form der Entflechtung verstanden. 
96 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 19; Hölscher, in: Britz/Hellermann/Her-
mes, EnWG, § 6, Rn. 13; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 6; Bier, 
S. 30 f.; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1367. Beispiele für wirtschaftlich 
sensible Informationen sind von Netznutzern angefragte Kapazitäts- und Transportleistungen oder Lieferanteninformati-
onen; Bier, S. 30 f.; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 144 f. Siehe ausführlicher zu den Voraussetzungen von § 6a EnWG 
Recknagel, in: Klees/Langerfeldt, Entflechtung in der deutschen Energiewirtschaft, S. 91; Knauff, in: Kment, § 6a EnWG, 
Rn. 1 ff; Regulierungsbehörden Bund und Länder, Gemeinsame Auslegungsgrundsätze, S. 1 ff.; Bundesnetzagentur, Ge-
meinsame Richtlinie zur Umsetzung der informatorischen Entflechtung nach § 9 EnWG, S. 1 ff. 
97 Meyer, S. 25; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 144 f.; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirt-
schaft, S. 1369. Beispielsweise müssen die unternehmensinternen IT-Systeme mit entsprechenden Berechtigungskonzep-
ten versehen werden, die diese Informationstrennung gewährleisten, Meyer, S. 25. 
98 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 19; Hölscher, in: Britz/Hellermann/Her-
mes, EnWG, § 6, Rn. 13. 
99 Art. 9 und 12 Strom-RL; siehe dazu ausführlicher Punkt 3.3.1.1. 

und vor allem durch der Beschleunigungsrichtlinie Strom100 erweitert wurde, wird nicht mehr allein 

100 Art. 12 (Übertragungsnetzbetreiber) bzw. Art. 16 (Verteilnetzbetreiber) Beschleunigungs-RL Strom; siehe dazu aus-
führlicher Punkt 3.3.1.2. 
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die Vertraulichkeit der von Netznutzern erhaltenen sensiblen Informationen geschützt, sondern auch 

die diskriminierungsfreie Weitergabe bzw. Veröffentlichung wirtschaftlich relevanter Informationen 

über den Netzbetrieb verlangt.101 Damit kann mit der informatorischen Entflechtung partiell bereits 

eine „unechte“ strukturelle Trennung verschiedener Bereiche des Unternehmens bewirkt werden.102 
 

3.2.3 Organisatorische Entflechtung 
 

Die organisatorische bzw. operationelle Entflechtung103 gem. § 7a EnWG sieht eine Trennung der 

verschiedenen Geschäftsfelder in separate Abteilungen oder Entscheidungsbereiche auf der Ebene 

der Verteilernetzbetreiber vor.104 Die einzelnen Geschäftsfelder bzw. Abteilungen handeln finanziell 

selbständig und auch die Mitarbeiter sind jeweils einem definierten Geschäftsbereich eindeutig 

zugeordnet.105 Nach § 7a Abs. 2 EnWG wird zumindest eine personelle Trennung des 

Leitungspersonals des Netzbetriebs eines vertikal integrierten Unternehmens gefordert. Dabei werden 

drei Gruppen von Personen mit Zuständigkeiten im Bereich des Netzbetriebs unterschieden: Personen 

mit Leitungsaufgaben, mit wesentlichen Tätigkeiten sowie mit sonstigen Tätigkeiten.106 Im Einzelnen 

dürfen beispielsweise die leitenden Mitarbeiter nicht gleichzeitig anderen Geschäftsbereichen 

(Erzeugung und Vertrieb von Strom) angehören bzw. diesen unterstellt sein oder von ihnen 

Weisungen empfangen, § 7a Abs. 2 Nr. 1 EnWG.107 Weitergehend kann die organisatorische 

Entflechtung auch die Einrichtung eines eigenständigen operativen Managements mit voneinander 

                                            

101 Schneider, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 2, Rn. 50; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner 
Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 6; Bier (2002), S. 30 f.; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung 
in der Energiewirtschaft, S. 1367 ff. m.w.N. 
102 Koenig/Kühling/Rasbach, S. 144 f. Aufgrund dessen und da sie in jedem Fall ganz erhebliche organisatorische und 
finanzielle Auswirkungen hat, wird die informatorische Entflechtung vermehrt als die gravierendste Entflechtungsrege-
lung bezeichnet, Mussaeus/Rausch, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 45. 
103 Weitere Bezeichnungen: „Management-Unbundling“, „funktionelle Entflechtung“, „Verwaltungs-Unbundling“, Ko-
enig/Kühling/Rasbach, RdE 2003, 221 (223); Roth, S. 22. 
104 So etwa Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145. Siehe auch Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in 
der Energiewirtschaft, S. 75; de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 20; Storr, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1358. 
105 So etwa Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 75; de Wyl/Finke, 
in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 20. Siehe auch Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regu-
lierung in der Energiewirtschaft, S. 1358 ff. m.w.N. 
106 Bausch, ZNER 2004, 332 (337); auch Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 
1358 ff. m.w.N. 
107 Schönborn (2007), S. 39 f.; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1359 ff. 
m.w.N. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



20 

unabhängigen Entscheidungsbefugnissen für die verschiedenen Geschäftsbereiche fordern.108 Ferner 

sind die vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen zur Aufstellung eines 

Gleichbehandlungsprogramms verpflichtet, das verbindliche Maßnahmen zur diskriminierungsfreien 

Ausübung des Netzgeschäfts enthält, § 7a Abs. 5 EnWG.109 Diese Maßgaben treffen gem. § 7a Abs. 

7 EnWG aber nur vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, die mindestens 100.000 

Kunden mittelbar oder unmittelbar an das Verteilernetz angeschlossen haben („de-minimis-

Regel“).110 
 

Zusammenfassend flankiert die operationelle Entflechtung – im Vergleich zur rechtlichen Entflech-

tung – eine formale Trennung nach der Rechtsform111, die bestimmte Anforderungen an die Aufbau- 

und Ablauforganisation sowie die personelle Zuordnung im Netzbetreib stellt.112 Damit zielt diese 

Entflechtungsform auf eine Steigerung der personellen und sachlichen Eigenständigkeit des Netzbe-

triebs innerhalb des Unternehmens ab und dient so der Verringerung von Diskriminierung und 

Quersubventionierung.113 
 

3.2.4 Rechtliche Entflechtung  
 

Einen Schritt weiter geht die gesellschaftsrechtliche Trennung der Funktionsbereiche (auch „legal 

unbundling“ genannt114). Nach § 7 Abs. 1 EnWG muss der Betrieb eines Verteilernetzes hinsichtlich 

seiner Rechtsform unabhängig von den anderen Tätigkeitsbereichen (Stromerzeugung, Gewinnung 

und Vertrieb) der Energieversorgung sein. Folglich muss der Netzbetrieb von einer rechtlich unab-

hängigen Betreibergesellschaft wahrgenommen werden.115 Diese Entflechtungsform impliziert aber 

                                            

108 Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1359 
ff. m.w.N. 
109 Siehe dazu vertiefend Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1375 ff. m.w.N.; 
Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 7a EnWG, Rn. 77 ff.; Koenig/Kühling/Rasbach, 
S. 164 f.; Bausch, ZNER 2004, 332 (339). 
110 Vgl. etwa Bausch, ZNER 2004, 332 (339). 
111 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 20. 
112 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 20; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145. 
Siehe auch Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 75. 
113 Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145. 
114 Baur/Lückenbach, S. 80; Scholz, ET 2001, 678 (678); Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145 f.; Hölscher, in: Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 15; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1351. 
115 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 20; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, 
Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1355 f.; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145 f.; Mussaeus/Rausch, in: PwC, Ent-
flechtung und Regulierung, S. 46. 
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keinesfalls eine eigentumsrechtliche Abtrennung der betreffenden Netzsparten.116 Es ist daher auch 

bei der Umsetzung der rechtlichen Entflechtung nicht erforderlich Netzbetriebsgesellschaften aus ei-

nem Konzern- oder Unternehmensverbund herauszulösen, Anteile an einer Netzbetriebsgesellschaft 

abzugeben, die eigentumsrechtliche Zuordnung von Vermögenswerten des Netzbetriebs zu verändern 

oder ähnliche Maßnahmen umzusetzen.117 Es genügt eine rein obligatorische Überlassung des Netzes 

etwa im Wege einer Verpachtung.118 Diese Entflechtungsform findet – wie die organisatorische Ent-

flechtung – nur Anwendung auf vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, die mindestens 

100.000 Kunden mittelbar oder unmittelbar an das Verteilernetz angeschlossen haben („de-minimis-

Regel“), § 7 Abs. 2 EnWG. 

 

Die gesellschaftsrechtliche Trennung ist in der Regel mit der organisatorischen Entflechtung ver-

knüpft.119 Der Vorteil dieser Entflechtungsform liegt darin, dass durch die Aufgliederung des inte-

grierten Unternehmens in mehrere Gesellschaften gegenüber den bisher dargestellten Entflechtungs-

formen die Transparenz hinsichtlich der wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen Funk-

tionsbereichen erhöht werden kann.120 Dadurch kann letztlich auch die Kontrolle im Hinblick auf 

Quersubventionierungen und Diskriminierungen erleichtert werden.121 
 

3.2.5 Vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung, Entflechtung nach dem ISO- 
oder ITO-Modell 

 

Im Zuge des dritten Energiebinnenmarktpakets 2009122 stehen dem Übertragungsnetzbetreiber123 ne-

ben der vollständigen eigentumsrechtlichen Entflechtung124 zwei weitere Modelle zur Auswahl: das 

                                            

116 Mussaeus/Rausch, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 46; de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der 
Energiewirtschaft, § 4, Rn. 20; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145 f.; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in 
der Energiewirtschaft, S. 1357 f.  
117 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 20. 
118 Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 1357 f. m.w.N.; Koenig/Kühling/Ras-
bach, S. 145 f.; Mussaeus/Rausch, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 46; de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, 
Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 20. Siehe auch Mückl, RdE 2013, 68 (68 ff.). 
119 Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 15. 
120 Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145 f.; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 
1355 ff. m.w.N. 
121 Koenig/Kühling/Rasbach, S. 145 f.; Storr, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 
1355 ff. m.w.N. 
122 Siehe dazu ausführlich Punkt 3.3.1.3. 
123 Der Übertragungsnetzbetreiber wird auch als „Transportnetzbetreiber“ bezeichnet, siehe Abschnitt 3 EnWG. 
124 Die Bezeichnungen „vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung“ und „eigentumsrechtliche Entflechtung“ werden 
synonym verwendet. 
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ISO-Modell (Independent System Operator)125 und das ITO-Modell (Independent Transmission Ope-

rator)126.127 
 

3.2.5.1 Vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung 
 

Die eingriffsintensivste Stufe bildet die vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung (auch als „Full 

Ownership Unbundling“ bezeichnet)128 und verlangt eine vollständige eigentumsrechtliche Trennung 

des Netzbetriebes von den Wettbewerbsbereichen (Erzeugung, Gewinnung und Vertrieb) eines ver-

tikal integrierten Energieversorgungsunternehmens.129 Kernbestandteil einer vollständigen eigen-

tumsrechtlichen Entflechtung, die in § 8 EnWG geregelt ist, ist das Verbot, gleichzeitig direkt oder 

indirekt Anteile an Unternehmen zu halten, die sowohl im Netzbetrieb als auch in den Bereichen 

Erzeugung oder Vertrieb tätig sind.130 Damit sind auch Stimmrechtsausübungen oder Organbesetzun-

gen ausgeschlossen.131 Zur Umsetzung der eigentumsrechtlichen Entflechtung sind verschiedene Va-

rianten denkbar, so etwa die Schaffung einer staatlichen Netzgesellschaft oder die Verstaatlichung 

der Netze durch Ankauf oder formelle Enteignung.132  

                                            

125 Nähere Ausführungen zur rechtlichen Ausgestaltung des ISO-Modells Mayen/Karpenstein, RdE 2008, 33 (34 f.); 
Schmidt-Preuß, ET 2009, 82 (82 ff.); Bourwieg/Antoni, ET 2008, 36 (36 ff.); Säcker, ET 2007, 86 (86 ff.); de Wyl/Finke, 
in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 230 ff. 
126 Nähere Ausführungen zur rechtlichen Ausgestaltung des ITO-Modells Kühling/Pisal, RdE 2010, 161 (163 ff.); Mi-
chaelis/Kemper, RdE 2012, 10 (11 ff.); Büdenbender/Rosin, RdE 2010, 197 (200 ff.); de Wyl/Finke, in: Schneider/Theo-
bald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 233 ff.; Säcker/Mohr, N&R-Beilage 2012, 1 (1 ff.). 
127 In Deutschland kommen derzeit auf der Ebene der Übertragungsnetzbetreiber nur die vollständige eigentumsrechtliche 
Entflechtung und die Trennung nach dem ITO-Modell vor, siehe dazu Bourwieg, ER 2014, 47 (52).  
128 Nähere Ausführungen zur rechtlichen Ausgestaltung der eigentumsrechtlichen Entflechtung Kahle, RdE 2007, 293 
(293 ff.); Mayen/Karpenstein, RdE 2008, 33 (33 ff.); Büdenbender/Rosin, RdE 2010, 197 (198 ff.); Schmidt-Preuß, ET 
9/2009, 82 (82 ff.); Bourwieg/Antoni, ET 9/2008, 36 (36 ff.); de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energie-
wirtschaft, § 4, Rn. 229. Inwieweit eine eigentumsrechtliche Entflechtung gegen die Vorgaben des Grundgesetzes oder 
Gemeinschaftsrechts verstößt bzw. verstoßen könnte, wird an dieser Stelle nicht vertiefend eingegangen, da die Klärung 
dieser Frage nicht Bestandteil der vorliegenden Bearbeitung ist. In diesem Sinne sei auf die ausführlichere Darstellung 
zu dieser Thematik von Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 15 ff. 
m.w.N.; Mayen/Karpenstein, RdE 2008, 33 (33 ff.) zu verweisen. 
129 Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 8; Hölscher, in: Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 16; de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 6 f.; 
Koenig/Kühling/Rasbach, S. 146. 
130 Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 12; Hölscher, in: Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 16; Schulte-Beckhausen, in: Hempel/Franke, Vorbemerkung zu §§ 6-10 EnWG, Rn. 10. 
131 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 7. 
132 Hölscher, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 6, Rn. 16; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum 
Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 12; Schönborn, in: Wettbewerbsfördernde Anreizregulierung, 37 (43). Zu verschiedenen 
Umsetzungsmöglichkeiten des Ownership Unbundling von Netz und Erzeugung/Vertrieb siehe vertiefend Baur/Pritz-
sche/Klauer, S. 26 ff. 
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3.2.5.2 Entflechtung nach dem ISO-Modell 
 

Nach dem ISO-Modell gem. § 9 EnWG wird ein vertikal integriertes Energieversorgungunternehmen 

nicht dazu verpflichtet, das Netzeigentum abzugeben.133 Jedoch muss Betrieb, Wartung und Ausbau 

des Übertragungsnetzes einem mit Zustimmung der Kommission zu benennenden unabhängigen 

Netzbetreiber („ISO“) übertragen werden, der seinerseits nicht Teil eines vertikal integrierten Ener-

gieversorgungsunternehmens sein darf und zudem vom jeweiligen Mitgliedstaat als ISO zugelassen 

sein muss, vgl. Zertifizierungspflicht des Übertragungsnetzbetreibers gem. § 9 Abs. 1 EnWG.134 Zer-

tifizierungsmaßstab ist danach, ob dem ISO alle materiellen, finanziellen, technischen und personel-

len Mittel zur Verfügung stehen, die ihn in Unabhängigkeit handelnd in die Lage versetzen, das Über-

tragungsnetz sicher und fachgerecht zu betreiben, vgl. § 9 Abs. 2 Satz 2 EnWG.135 Ferner ist der Ei-

gentümer des Übertragungsnetzes zur Zusammenarbeit mit dem ISO und dazu verpflichtet, die vom 

ISO für erforderlich gehaltenen und von der Regulierungsbehörde genehmigten Investitionen zu fi-

nanzieren bzw. seine Zustimmung zur Finanzierung durch einen Dritten zu erteilen, 

§ 9 Abs. 4 EnWG. Mithin verbleibt dem Netzeigentümer im Rahmen des ISO-Modells lediglich die 

wirtschaftliche Nutznießung durch die vom Betreiber zu zahlenden Erträge, während er im Wesent-

lichen die Verfügungsgewalt über das Netz verliert.136 
 

3.2.5.3 Entflechtung nach dem ITO-Modell 
 

Nach dem ITO-Modell, das in den §§ 10 bis 10e EnWG geregelt ist, kann die Netzgesellschaft Be-

standteil eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens bleiben.137 Es stellt damit eine 

abgeschwächte Form im Vergleich zum Full Ownership Unbundling und zum ISO-Modell dar.138 

Entscheidend für dieses Modell ist, dass der unabhängige Transportnetzbetreiber („ITO“) in rechtli-

cher Hinsicht von den Wettbewerbsbereichen (Erzeugung, Gewinnung und Vertrieb) unabhängig sein 

                                            

133 Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 13; de Wyl/Finke, in: Schnei-
der/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 8. 
134 Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 13; de Wyl/Finke, in: Schnei-
der/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 8. 
135 Salje, RdE 2011, 325 (326). 
136 Gundel/Germelmann, EuZW 2009, 763 (765); de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 
4, Rn. 8. 
137 Art. 17 ff. Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 
EnWG, Rn. 14. 
138 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 9. 
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muss.139 Um dies zu gewährleisten, gelten verschärfte Anforderungen: Der ITO muss über alle per-

sonellen, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Erfüllung seiner 

Pflichten erforderlich sind, § 10a Abs. 1 Satz 1 EnWG. Das bedeutet im Wesentlichen, dass der ITO 

Eigentümer aller Vermögenswerte, einschließlich des Netzes sein muss, § 10a Abs. 1 Satz 2 EnWG. 

Zudem muss das Personal unmittelbar beim ITO angestellt sein, vgl. § 10c EnWG. Darüber hinaus 

ist die gemeinsame Nutzung von im Konzern angebotenen Dienstleistungen durch den ITO und die 

übrigen Gesellschaften des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens bis auf wenige 

Ausnahmen untersagt, vgl. § 10 Abs. 3 EnWG. So sind beispielsweise selbst die gemeinsame Nut-

zung von Büro- und Gemeinschaftsräumen sowie gemeinsame Zugangskontrollsysteme verboten, 

§ 10a Abs. 6 EnWG. 
 

                                            

139 De Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 9. So auch Säcker/Schönborn, in: Säcker, 
Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 14. 

3.2.5.4 Zusammenfassender Überblick zu den drei Varianten für den Übertragungsnetzbe-

treiber 
 

Die drei Varianten für Übertragungsnetzbetreiber lassen sich durch die nachfolgende Graphik veran-

schaulichen: 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 1: Varianten des Übertragungsnetzbetriebs gemäß der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie140 
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140 Eigene Darstellung, angelehnt an Brunekreeft/Meyer, S. 10. 

In der Abbildung werden der Einfachheit halber lediglich die Erzeugung und der Netzbetrieb berück-

sichtigt. Das zweite Bild von links zeigt die Situation des vertikal integrierten Unternehmens. Ganz 

links ist die eigentumsrechtliche Entflechtung symbolisiert: Erzeugung und Netzbetrieb sind völlig 

getrennt. Die dritte Abbildung von links zeigt demgegenüber das ISO-Modell: Hier wird zwischen 
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dem Netzeigentum und dem Systembetrieb unterschieden. Das Netz wird unabhängig betrieben, es 

verbleibt aber im Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens. Ganz rechts ist schließlich das 

ITO-Modell dargestellt: Hier bleibt das vertikal integrierte Unternehmen strukturell enthalten, aber 

es gelten spezifische Beziehungen zwischen Netzbetrieb und Erzeugung sowie zu den weiteren Spar-

ten des Unternehmens, welche mit den gestrichelten Linien symbolisiert sind. 
 

3.2.6 Anwendungsbereich der einzelnen Entflechtungsstufen 
 

In der obigen Darstellung der einzelnen Entflechtungsstufen wurde bereits angedeutet, dass nicht jede 

Entflechtungsart für jeden Netzbetreiber gilt. Vielmehr muss seit dem dritten Energiebinnenmarktpa-

ket und der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2011 differenziert werden zwischen 

dem Bereich des Übertragungs- und Verteilernetzes.141 

                                            

141 Siehe BT-Drs. 17/6072, S. 54. Siehe auch Übersicht bei Abegg/Brinkmann/Brunekreeft/Götz/Krancke/Müller/Schmidt, 
Entflechtung in Netzsektoren, S. 11. 

3.2.6.1 Anwendung der Entflechtungsstufen im Bereich des Übertragungsnetzes 
 

Die vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung bzw. die Trennung nach dem ITO- oder ISO-Mo-

dell findet nur auf der Ebene des Übertragungsnetzes Anwendung.142 In der Praxis führt diese Diffe-

renzierung jedoch zu keiner wesentlichen Unterscheidung.143 Dies hängt damit zusammen, dass die 

Vorgaben des ITO-Modells nur wenig schwächer sind als die einer Eigentumsentflechtung.144 Für 

ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen bedeutet eine nach dem ITO-Modell vorge-

nommene Entflechtung damit, dass trotz Eigentum das Übertragungsnetzunternehmen de-facto voll-

ständig herausgelöst wird.145 
 

142 Siehe hierzu die Implementierung der Entflechtungsregeln für Übertragungsnetzbetreiber im „Abschnitt 3 - Besondere 
Entflechtungsvorgaben für Transportnetzbetreiber“, §§ 8 bis 10e EnWG. 
143 Siehe Abegg/Brinkmann/Brunekreeft/Götz/Krancke/Müller/Schmidt, Entflechtung in Netzsektoren, S. 11. 
144 Abegg/Brinkmann/Brunekreeft/Götz/Krancke/Müller/Schmidt, Entflechtung in Netzsektoren, S. 11; De Wyl/Finke, in: 
Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 4, Rn. 9. 
145 Abegg/Brinkmann/Brunekreeft/Götz/Krancke/Müller/Schmidt, Entflechtung in Netzsektoren, S. 11. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



26 

 

3.2.6.2 Anwendung der Entflechtungsstufen im Bereich des Verteilernetzes 
 

Für die Verteilernetzbetreiber gelten die verschärften Regeln der vollständigen eigentumsrechtlichen 

Entflechtung bzw. der Trennung nach dem ITO- oder ISO-Modell nicht, da der europäische und na-

tionale Gesetzgeber das Diskriminierungspotenzial im Bereich der Verteilernetze als nicht hinrei-

chend genug angesehen hat.147 Auf der Verteilernetzebene muss allerdings zwischen Netzbetreibern 

differenziert werden, die weniger bzw. mehr als 100.000 Kunden haben: Hat ein Netzbetreiber weni-

ger als 100.000 Kunden (sog. „de-minimis-Regel“) muss er „lediglich“ die Vorgaben des informato-

rischen und buchhalterischen Unbundling beachten, vgl. §§ 7 Abs. 2, 7a Abs. 7 EnWG. Für den Fall, 

dass der Netzbetreiber mindestens 100.000 Kunden hat, muss er zusätzlich zur informatorischen und 

                                            

147 Erwägungsgrund Nr. 26 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Schmidt-Preuß, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energie-
recht, Einl. C. EnWG, Rn. 228. 

Darüber hinaus müssen zusätzlich zu den genannten Entflechtungsstufen im Bereich des Übertra-

gungsnetzes die Bestimmungen des informatorischen und buchhalterischen Unbundling eingehalten 

werden.146 

146 Die Vorgaben des informatorischen und buchhalterischen Unbundling müssen sowohl auf Ebene der Übertragungs-
netze als auch im Bereich der Verteilnetze eingehalten werden, da diese im „Abschnitt 1 – Gemeinsame Vorschriften für 
Verteilernetzbetreiber und Transportnetzbetreiber“ im Energiewirtschaftsgesetz geregelt sind; siehe §§ 6a bis d EnWG. 

buchhalterischen Trennung die Bestimmungen der rechtlichen und operationellen Entflechtung ein-

halten.148 
 

3.2.6.3 Ergebnis 
 

Im Ergebnis müssen die Übertragungsnetzbetreiber die Bestimmungen zum eigentumsrechtlichen 

Unbundling bzw. zur Trennung nach dem ITO- oder ISO-Modell sowie die informatorische und 

buchhalterische Entflechtung beachten; während die Verteilernetzbetreiber bei einem Kundenstamm 

von mindestens 100.000 Kunden die Vorgaben der rechtlichen und organisatorischen Entflechtung 

sowie des buchhalterischen und informatorischen Unbundling und bei weniger als 100.000 Kunden 

„nur“ die informatorische und buchhalterische Entflechtung einzuhalten haben.  
 

148 Siehe die Verankerung der Unbundling-Regelungen für Verteilnetzbetreiber im „Abschnitt 2 - Entflechtung von Ver-
teilernetzbetreibern und Betreibern von Speicheranlagen“, §§ 7 bis 7b EnWG. 
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3.3 Historische Entwicklung der Entflechtung 

 

Zur Einordung der Bedeutung und des Einflusses der Entflechtung auf die aktuellen Herausforderun-

gen der Stromwirtschaft werden in der folgenden Darstellung der europäische und der damit eng 

zusammenhängende deutsche Entstehungsprozess des Entflechtungs-Regimes überblicksartig nach-

gezeichnet. 

 

3.3.1 Europäische Entwicklung des Entflechtungs-Regimes 

 

Auf europäischer Ebene vollzog sich die Entwicklung der Entflechtungsregelungen schrittweise 

durch die Verabschiedung von – für den Elektrizitätssektor entscheidenden – drei Richtlinien. Diese 

stufenweise Entwicklung und der wesentliche Inhalt der jeweiligen Richtlinie werden Gegenstand 

der nachfolgenden Betrachtung sein.149 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                            

149 Hierbei ist anzumerken, dass die Darstellung der einzelnen Richtlinien sich hauptsächlich auf die Entwicklung der 
Entflechtungsvorschriften bezieht. Die weiteren rechtlichen Änderungen des Strommarktes, die in den Richtlinien nor-
miert wurden, werden kurz beleuchtet bzw. der Vollständigkeit halber erwähnt. 

3.3.1.1 Entwicklung des europäischen Elektrizitätsbinnenmarkts bis zum Jahr 1996: Die 

erste Stromrichtlinie von 1996 
 

Anfang der 1990er Jahre wiesen die Energiemärkte wichtiger Mitgliedsländer der Europäischen Ge-

meinschaft (EG) wie Deutschland und Frankreich in hohem Maße Monopolcharakter auf.150 Da auf 

europäischer Ebene ab Anfang der 1990er Jahre die Diskussion um eine Öffnung des Energiemarktes 

für mehr Wettbewerb an Intensität gewonnen hatte151 und die Umsetzung der Binnenmarktvorgabe 

des Art. 7a i.V.m. Art. 47 Abs. 2, 55 und 95 EGV (aktuell Art. 53 Abs. 2, 62 und 114 AEUV) auch 

im Elektrizitätsmarkt verwirklicht werden sollte, beschloss der Europäische Rat im Juni 1996 die 

„Richtlinie betreffend gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt“ („Stromrichtli-

150 Britz, RdE 1997, 85 (85); Kumkar, ZNER 1998, 26 (26). 
151 Siehe u.a. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, ABl. 1993, Nr. C 73, S. 31; Arbeitspapier der Kom-
mission über die Organisation des Elektrizitätsbinnenmarktes vom 22. März 1995 SEK (95) 464 endg.; Arbeitspapier der 
Kommission über kleine und sehr kleine Elektrizitätssysteme im Elektrizitätsbinnenmarkt vom 10. Mai 1995 SEK (95) 
685 endg.; Siemes/Bäumerich, ET 1997, 595 (595 ff.). 

nie“, „Strom-RL“)152, die nach Verabschiedung durch das Europäische Parlament zum 19. Februar 

152 Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 1997, Nr. L 27/20, S. 20 ff. 
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1997 in Kraft trat.153 Ziel der Richtlinie war u.a. die Erhöhung der „Effizienz bei der Erzeugung, 

Übertragung und Verteilung“ 154 von Strom. Zu diesem Zweck sollten die bisher vorwiegend gebiets-

monopolistisch organisierten nationalen Versorgungssektoren umstrukturiert werden155 und einem 

„wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt“156 Platz machen. Um die Hürde der Netzmonopole zu 

überwinden, sahen die Art. 16 ff. Strom-RL die Einräumung eines Anspruchs auf Netzzugang an 

Dritte vor.157 Weitergehend enthielt die Richtlinie einige buchhalterische (Art. 13 f. Strom-RL), ver-

waltungstechnische/organisatorische (Art. 15 Strom-RL) und informatorische (Art. 9 und 12 Strom-

RL) Entflechtungsregeln zur Vermeidung von „Diskriminierung, Quersubventionierung und Wettbe-

werbsverzerrung“ gem. Art. 14 Abs. 3 Strom-RL. Dabei betraf die organisatorische Unabhängigkeit 

von den Bereichen Erzeugung und Vertrieb sowie von sonstigen unternehmerischen Tätigkeiten aus-

schließlich die Betreiber von Übertragungsnetzen, vgl. Art. 7 Abs. 6 Strom-RL. 

 
                                            

153 Zur Entwicklung der Europäisierung des Energiewirtschaftsrechts und der Entflechtungsvorschriften siehe vertiefend 
Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 385 ff.; Ludwigs, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 100 ff.; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kom-
mentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 4 ff.; Kumkar, ZNER 1998, 26 (26 ff.). 
154 Erwägungsgrund Nr. 4 der Strom-RL. 
155 Erwägungsgrund Nr. 12 der Strom-RL; Kumkar, ZNER 1998, 26 (26). 
156 Erwägungsgrund Nr. 2 der Strom-RL. 
157 Siehe hierzu auch Blankart/Cwojdzinski/Fritz, Wirtschaftsdienst 2004, 498 (498 f.). 

3.3.1.2 Das zweite Energiebinnenmarktpaket: Die Beschleunigungsrichtlinie Strom von 

2003 
 

Da der Gemeinschaftsgesetzgeber aber weiterhin „(…) schwerwiegende Mängel und weit reichende 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Funktionsweise der Märkte (…)“158 sah und die Stromrichtlinie 

nur eine erste Stufe in der Liberalisierung des Energiemarkts darstellte159, wurde die Europäische 

Kommission aufgefordert, Vorschläge für eine Beschleunigung des Liberalisierungsprozesses im eu-

158 Erwägungsgrund Nr. 2 der Beschleunigungs-RL Strom. 
159 Erwägungsgrund Nr. 5 der Strom-RL; Bausch, ZNER 2004, 332 (335); Ludwigs, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Re-
gulierung in der Energiewirtschaft, S. 103 ff. Siehe auch Bauknecht/Bürger, S. 39 ff. 

ropäischen Energiesektor zu unterbreiten160. Das Ergebnis dieses Prozesses war ein zweites Energie-

160 Europäische Kommission, KOM (2000) 297 endg., S. 4, 13; Europäische Kommission, KOM (2000) 769 endg., S. 83 
f., 87; Europäische Kommission, KOM (2001) 125 endg., Punkt 2; Europäische Kommission, SEK (2001) 1957, S. VIII; 
Europäische Kommission, SEK (2002) 1038, S. 4 f., 8; Europäische Kommission, Interpreting Note of Commission Ser-
vices on the Electricity and Natural Gas Internal Market Directives 2003/54 ans 2003/55, Version 2.0 vom November 
2003, A. Siehe auch Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 4; Ko-
enig/Kühling/Rasbach, RdE 2003, 221 (221 f.). 
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binnenmarktpaket.161 Dieses enthielt – neben einer Reihe von Verordnungen und Richtlinien162 – die 

sog. Beschleunigungsrichtlinie Strom („Beschleunigungs-RL Strom“)163, die am 26. Juni 2003 erlas-

sen wurde. Ziel dieses Pakets war die schrittweise, aber im Ergebnis vollständige Öffnung der euro-

päischen Strommärkte und der Ausbau des grenzüberschreitenden Stromhandels in Richtung eines 

vollständig freien europäischen Strombinnenmarkts.164  
 

Ein zentrales Merkmal der Beschleunigungsrichtlinie Strom165 waren die Entflechtungsvorschriften. 

Neben einer Verschärfung der bereits in der Stromrichtlinie vorgesehen Formen der 

                                            

161 Ausführlicher zum Inhalt des zweiten Energiebinnenmarktpaketes Schütz/Tüngler, RdE 2003, 98 (98 ff.); Schnei-
der/Prater, RdE 2004, 57 (57 ff.); Koenig/Kühling/Rasbach, RdE 2003, 221 (221 f.); Koenig/Haratsch/Rasbach, ZNER 
2004, 10 (10 ff.). 
162 Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG, ABl. 2003, Nr. L 176/57; Verordnung (EG) Nr. 
1228/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über die Netzzugangsbedingungen für den 
grenzüberschreitenden Stromhandel, ABl. 2003, Nr. L 176/1; Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. September 2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen, 
ABl. 2005, Nr. L 289/1. 
163 Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften 
für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG, ABl. 2003, Nr. L 176/37. 
164 Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 4; Bausch, ZNER 2004, 332 
(337); Schütz/Tüngler, RdE 2003, 98 (98 f.); Schneider/Prater, RdE 2004, 57 (57 f.); Koenig/Kühling/Rasbach, RdE 
2003, 221 (221 f.); Presser (2011), S. 93. 
165 Ein weiteres Hauptaugenmerk lag auf dem Netzzugang: Die Mitgliedstaaten wurden auf das System des regulierten 
Netzzugangs festgelegt. Damit verblieb ihnen allein die Entscheidung darüber, ob für die Netzzugangsentgelte einen 
Methodenregulierung oder eine Einzelentgeltregulierung gelten sollte, Art. 23 Abs. 2 Beschleunigungs-RL Strom. Ein 
weiterer Schwerpunkt bildete die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einrichtung einer Regulierungsbehörde, Art. 23 

buchhalterischen166 und informatorischen167 Entflechtung, wurde nun erstmals eine 

gesellschaftsrechtliche Trennung, also ein „legal Unbundling“, in Verbindung mit einer strengeren 

verwaltungstechnischen (organisatorischen) Trennung gefordert.168 Für vertikal integrierte 

Abs. 1 Beschleunigungs-RL Strom. Siehe hierzu vertiefend Schütz/Tüngler, RdE 2003, 98 (98 ff.); Schneider/Prater, RdE 
2004, 57 (57 ff.). 
166 Im Rahmen der buchhalterische Entflechtung wurde verlangt, dass in der Rechnungslegung für Übertragungs- und 
Verteilertätigkeiten getrennte Konten geführt werden mussten; Art. 19 Abs. 3 Beschleunigungs-RL Strom. 
167 Im Rahmen der informatorischen Entflechtung wurden die Übertragungs- bzw. Verteilernetzbetreiber zur Wahrung 
der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen verpflichtet; Art. 12 (Übertragungsnetzbetreiber) bzw. Art. 16 
(Verteilnetzbetreiber) Beschleunigungs-RL Strom. 
168 Vgl. vertiefend Bausch, ZNER 2004, 332 (335 ff.); Koenig/Kühling/Rasbach, RdE 2003, 221 (225 ff.); Schütz/Tüngler, 
RdE 2003, 98 (101 f.); Lecheler/Gundel, EuZW 2003, 621 (626).

Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber galt nunmehr, dass sie hinsichtlich „Rechtsform, 

Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen“ sein 
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mussten, Art. 10 Abs. 1 bzw. Art. 15 Abs. 1 Beschleunigungs-RL Strom.169 Hierfür benannte die 

Richtlinie eine Reihe von Mindestkriterien und Ausnahmeregelungen, vgl. Art. 10 Abs. 2 bzw. 15 

Abs. 2 Beschleunigung-RL Strom.170 Im Übrigen hatten die Netzbetreiber ein 

Gleichbehandlungsprogramm aufzustellen, aus dem u.a. die getroffenen Unbundling-Maßnahmen 

zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens hervorgingen, vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. d) bzw. 15 Abs. 

2 lit. d) Beschleunigungs-RL Strom. 
 

                                            
 

169 Für den Betrieb der Übertragungs- und Verteilernetze sind diese Kriterien getrennt aufgeführt, Art. 10 (Übertragungs-
netzbetreiber) bzw. Art. 15 (Verteilernetzbetreiber) Beschleunigungs-RL Strom. In der Praxis entwickelten sich in der 
Folge verschiedene Formen des „schlanken Unbundling“. Dabei wurde die Netzgesellschaft zwar wie vorgeschrieben 
rechtlich und organisatorisch vom übrigen Konzern getrennt, sie wurde aber gleichzeitig dazu verpflichtet, Dienstleistun-
gen von „Shared Service“-Gesellschaften in Anspruch zu nehmen, wie Kundenservice, Buchhaltung, Rechnungswesen, 
Personalwesen, juristische Dienste und die Datenverarbeitung, siehe Schönborn, in: Wettbewerbsfördernde Anreizregu-
lierung, 37 (41). Siehe vertiefend zur „schlanken Netzgesellschaft“ Baur/Hampel, RdE 2011, 385 (385 ff.). Zudem wur-
den verschiedene Gestaltungsvarianten des legal Unbundling entwickelt und teils auch umgesetzt, beispielsweise die Ver-
pachtung oder dauerhafte Übertragung der Netze an eine Tochter- oder Schwestergesellschaft oder auch die Herauslösung 
der anderen Unternehmenssparten (außer dem Netzbetrieb) aus dem Konzern („umgekehrtes Unbundling“), siehe Ap-
pel/Beisheim/Edelmann/Kaufmann, ET 2004, 242 (243). 
170 In Bezug auf die Verteilernetzbetreiber wurde den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit eingeräumt, diese Kriterien nur 
auf Unternehmen mit mindestens 100.000 angeschlossenen Kunden anzuwenden („de-minimis-Regel“), Art. 15 Abs. 2 
Beschleunigungs-RL Strom. 

3.3.1.3 Das dritte Energiebinnenmarktpaket: Die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie von 

2009 
 

Bereits kurz nach Verabschiedung des zweiten Energiebinnenmarktpakets identifizierte die Europäi-

sche Kommission weiteren Regelungsbedarf.171 Die Hauptprobleme waren die fehlenden Umsetzun-

gen der Richtlinien in den Mitgliedstaaten, die signifikanten Preisunterschiede im Binnenmarkt, die 

fehlenden Verbindungskapazitäten zwischen vielen Mitgliedsstaaten und damit einhergehend das ge-

ringe grenzüberschreitende Energiehandelsvolumen.172 Darüber hinaus wurden auch ausgeprägte 

vertikale Verflechtungen von der Stromerzeugung bis zum Endkunden festgestellt  – also genau das 

171 Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg., S. 17; Europäische Kommission, KOM (2006) 841 endg., S. 6 ff.; 
Europäische Kommission, KOM (2007) 1 endg., S. 6 ff.; Kahle, RdE 2007, 293 (293). Siehe dazu die Darstellung zu den 
Reaktionen auf die Einschätzung der Europäischen Kommission bei Möllinger, S. 69 ff. 
172 Erwägungsgründe Nr. 4 ff. der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. 
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Problem, dem die Entflechtungsvorschriften entgegenwirken sollten.173 Als Konsequenz schlug die 

Europäische Kommission zu einer weitergehenden Marktöffnung und zur Reduzierung von Markt-

hemmnissen auf dem europäischen Energiemarkt das dritte Energiebinnenmarktpaket vor, welches 

im Juli 2009 verabschiedet wurde.174 
 

Für den Strommarkt ist bis heute die Elektrizitätsbinnenmarkrichtlinie (Elektrizitätsbinnenmarkt-

RL)175 entscheidend, in welcher die Vorschriften zur Entflechtung den größten Umfang einneh-

men.176 Zentraler Inhalt dieser Vorschriften ist nunmehr die vollständige eigentumsrechtliche Ent-

flechtung vertikal integrierter Übertragungsnetzbetreiber.177 Neben dem Ownership Unbundling bie-

                                            

173 Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg., Rn. 14 ff., 159 ff. Siehe auch Schoser, in: Oberender, Wettbewerb 
in der Energiewirtschaft, S. 45, 46 f.; Rummer, in: Ehricke, Aktuelle Herausforderungen des Energierechts aus deutscher 
und internationaler Sicht, S. 13; Holznagel/Theurl/Meyer/Schumacher, S. 3 f.; Säcker/Mohr, N&R-Beilage 2012, 1 (2). 
Speziell bei der Entflechtung wurde kritisiert, dass gerade die Entflechtung des Verteilernetzbetriebs nur langsam voran 
komme und dass zahlreiche Mitgliedsländer von der Möglichkeit massiv Gebrauch machten, Netzbetreiber mit weniger 
als 100.000 Kunden von den Verpflichtungen auszunehmen, Europäische Kommission, KOM (2007) 1 endg., S. 8. An-
dererseits wurde anerkannt, dass in einigen Mitgliedsländern im Zuge einer vorangegangenen Privatisierung des Energie-
sektors bei den Übertragungsnetzen sogar eine – von der zweiten Energiebinnenmarktrichtlinie noch nicht geforderte – 
eigentumsrechtliche Entflechtung stattfand, Europäische Kommission, KOM (2007) 1 endg., S. 8. 
174 Das dritte Legislativpaket trat am 3. September 2009 in Kraft, ABl. 2009, Nr. L 211/94. Zum Inhalt siehe überblicks-
artig Gundel/Germelmann, EuZW 2009, 763 (763 ff.); Däuper, N&R 2009, 214 (214 ff.). 
175 Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften 
für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, ABl. 2009, Nr. L 211/55. 
176 Neben der Verschärfung des Unbundling-Regimes liegen die weiteren inhaltlichen Schwerpunkte der Elektrizitätsbin-
nenmarkt-RL im Auslandserwerb von Netzen und einer Stärkung der Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehör-
den, siehe Ludwigs, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 107 f. m.w.N. 
177 Die Europäische Kommission hatte sich überzeugt gezeigt, dass nur eine eigentumsrechtliche Entflechtung vertikal 
integrierter Unternehmen die Begünstigung von Energieerzeugern durch Netzbetreiber unterbinden könne und somit ge-

ten sich den Mitgliedsstaaten für die Entflechtung des Betriebs der Übertragungsnetze von den wett-

bewerblichen Geschäftsbereichen eines Energieversorgungsunternehmens noch die Variante eines 

unabhängigen Netzbetreibers und als dritter Weg die Möglichkeit eines unabhängigen Übertragungs-

netzbetreibers an178, vgl. Art. 17 bis 23 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. Diese Entflechtungsformen 

werden auf der Ebene der Übertragungsnetze noch ergänzt um eine informatorische und buchhalteri-

sche Entflechtung, Art. 16 und 31 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. Für die Verteilernetze dagegen blei-

eignet sei, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter zu schaffen, Erwägungsgrund Nr. 11 der Elektrizitätsbin-
nenmarkt-RL. Siehe auch Europäische Kommission, KOM (2007) 1 endg., S. 8; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner 
Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 10 m.w.N. 
178 Aufgrund des hartnäckigen Widerstands Deutschlands, Frankreichs und sechs weiterer Mitgliedstaaten konnte die 
Europäische Kommission ihre Ideen zur Entflechtung des Übertragungsnetzes nur teilweise umsetzen. So kam neben die 
von der Europäischen Kommission ursprünglich vorgesehenen Entflechtungsvarianten eines „full ownership unbundling“ 
bzw. eines „independent system operator“ noch das ITO-Modell hinzu, Europäische Kommission, KOM (2007) 1 endg., 
S. 8; Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 10 m.w.N. 
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ben im Wesentlichen die Vorschriften aus der zweiten Binnenmarktrichtlinie bestehen179: Vertikal 

integrierte Verteilernetzbetreiber müssen hinsichtlich „Rechtsform, Organisation und Entscheidungs-

gewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen“ des Unternehmens sein, 

Art. 26 Abs. 1 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. Hier gelten die oben im Zusammenhang mit der Be-

schleunigungs-RL Strom schon beschriebenen Mindestkriterien und Ausnahmeregelungen, wie bei-

spielsweise die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die Vorgaben einer operationellen und rechtli-

chen Entflechtung im Bereich der Verteilernetze nicht auf integrierte Elektrizitätsunternehmen anzu-

wenden, die weniger als 100.000 angeschlossene Kunden oder kleine isolierte Netze beliefern, vgl. 

Art. 26 Abs. 4 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. Darüber hinaus ist die Beachtung der informatorischen 

und buchhalterischen Entflechtung für alle Netzbetreiber verpflichtend, Art. 27 und 31 Elektrizitäts-

binnenmarkt-RL. 

 

3.3.1.4 Zusammenfassung des Entwicklungsprozesses des Entflechtungs-Regimes auf euro-

päischer Ebene 
 

Die folgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung des Entflech-

tungs-Regimes im Rahmen der drei – für den Elektrizitätsmarkt wesentlichen – europäischen Ener-

giebinnenmarktrichtlinien sowie zu den Prozessen in Bezug auf den Netzzugang:  

 

 

                                        

    
179 Nach Ansicht der Europäischen Kommission tritt die Diskriminierungsproblematik auf der Ebene der Verteilung we-
niger stark auf als auf der Ebene der Übertragungsnetzbetreiber, auf der Engpässe und der Einfluss von Gewinnungsinte-
ressen ausgeprägter seien; Erwägungsgrund Nr. 26 der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. 
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 Strom-RL von 1996 Beschleunigungs-RL 

Strom von 2003 

Elektrizitätsbinnen-

markt-RL von 2009 

Übertra-

gungs-

netze 

Buchhalterische, verwal-

tungstechnische (organi-

satorische) und informa-

torische Entflechtung 

Gesellschaftsrechtliche 

und organisatorische Ent-

flechtung: 

 Keine Doppelzustän-
digkeit leitender Mitar-
beiter 

 Weitreichende Ent-
scheidungsbefugnisse 
des Netzbetreibers 

 Gleichbehandlungspro-
gramm 

 Ausnahmen für Unter-
nehmen mit < 100.000 
Kunden (dies aber nur 
auf Verteilernetzbetrei-
berebene) 

 

Informatorische und buch-

halterische Entflechtung 

Vollständige eigentums-

rechtliche Entflechtung; 

oder 

ISO-Modell; oder 

ITO-Modell 

Zudem: Informatorische 

und buchhalterische Ent-

flechtung 

Vertei-

lernetze 

Buchhalterische und in-

formatorische Entflech-

tung 

Gesellschaftsrechtliche, 

organisatorische, infor-

matorische und buchhal-

terische Entflechtung 

(wie grds. in der Be-

schleunigungs-RL 

Strom) 

Netzzu-

gang 

3 Zugänge (reguliert, ver-

handelt, Alleinabnehmer) 

Nur regulierter Zugang Nur regulierter Zugang 

Tabelle 1: Zusammenfassende Übersicht zur Entwicklung des Entflechtungs-Regimes im Rahmen 

der EU-Energiebinnenmarktpakete180 
 
 
 

Dargestellt sind die Entflechtungsregeln für die Übertragungs- und Verteilernetze. Es wird deutlich 

erkennbar, dass die Entflechtungsvorschriften von der ersten bis zur dritten Energiebinnenmarktricht-

linie zunehmend strenger wurden. Von einer „Verschärfung“ muss hierbei insofern gesprochen wer-

den, als die Intensität des regelnden Eingriffs in die Unternehmensgestaltung und Unternehmensfüh-

rung von der informatorischen über die buchhalterische und organisatorischen Entflechtung bis hin 

zur gesellschaftsrechtlichen und schließlich eigentumsrechtlichen Trennung zunahm: Die buchhalte-

rische Entflechtung fordert getrennte Kontenführung, was beispielsweise Quersubventionierungen 

                                            
180 Eigene Darstellung. 
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erschwert. Bei der informatorischen Entflechtung werden Informationen der verschiedenen Ge-

schäftsfelder getrennt verwendet und gegeneinander vertraulich behandelt. Das organisatorische Un-

bundling trennt das Unternehmen in verschiedene Entscheidungsbereiche einschließlich personeller 

Trennung. Die gesellschaftsrechtliche Trennung verpflichtet gar zur Einrichtung rechtlich unabhän-

giger Gesellschaften. Die eigentumsrechtliche Entflechtung – schließlich als höchste Stufe der Ent-

flechtung – fordert, dass die Teilgesellschaften keine Anteile aneinander haben. 
 

Im folgenden Abschnitt wird nun auf die Umsetzungen der europäischen Richtlinien in deutsches 

Recht eingegangen. 
 

3.3.2 Entwicklung des Entflechtungs-Regimes in Deutschland 
 

In Deutschland wurden die Vorgaben der drei Energiebinnenmarktpakete entsprechend stufenweise 

im Energiewirtschaftsgesetz umgesetzt. Die nachfolgende Darstellung bildet diese stufenweise Ent-

wicklung und die wesentlichen Inhalte der jeweiligen Novellen des Energiewirtschaftsgesetzes ab.181 
 

3.3.2.1 Entwicklung des deutschen Strommarkts bis zum Jahr 1998: Das Energiewirt-

schaftsgesetz von 1998 
 

Die Grundlage für den rechtlichen Rahmen der Energieversorgung bildet in Deutschland das Ener-

giewirtschaftsgesetz. Es wurde im Jahre 1935 verabschiedet und blieb bis in die 1990er Jahre in sei-

nen wesentlichen Teilen unverändert.182  
 

                                            

181 Hierbei ist wie bei Punkt 3.3.1 anzumerken, dass die Darstellung der einzelnen Novellen des EnWG sich hauptsächlich 
auf die Entwicklung der Entflechtungsvorschriften bezieht. Die weiteren Änderungen des Strommarktes, die sich in den 
Novellen des EnWG widerspiegeln, werden kurz beleuchtet bzw. der Vollständigkeit halber erwähnt. 
182 Dies hing unter anderem damit zusammen, dass die Stromversorgung insgesamt ein natürliches Monopol darstellt 
(siehe dazu Punkt 2.2) und ein hoher Koordinationsbedarf zwischen den verschiedenen Wertschöpfungsstufen (Erzeu-
gung, Übertragung, Verteilung, Vertrieb/Versorgung) bestand, siehe dazu ausführlich Ludwigs, in: Baur/Salje/Schmidt-
Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 102 m.w.N.; Steger/Büdenbender/Fees/Nelles, S. 45; Schneider, Libera-
lisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 75; Wilke, in: Wettbewerb im liberalisierten Strom-
markt, 207 (209); Siemes/Bäumerich, ET 1997, 595 (595). 
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Seit den 1970er Jahren mehrte sich jedoch die Kritik an der monopolistischen Struktur in der Strom-

wirtschaft.183 Es kam allerdings erst im Zuge der europäischen Entwicklung in Deutschland zur Re-

formierung des Energiewirtschaftsgesetzes, welche am 29. April 1998 in Kraft trat.184 Das reformierte 

Energiewirtschaftsgesetz („EnWG 1998“) stellte eine grundlegende Abkehr von dem Modell der ge-

geneinander abgeschlossenen Versorgungsgebiete dar.185 Neben den Regelungen über den Netzzu-

gang Dritter enthielt es die europarechtlich geforderten Vorgaben zur Entflechtung. So fanden sich 

in den §§ 9 Abs. 2 und 7 Abs. 4 EnWG 1998 Regelungen zu einer buchhalterischen und informatori-

schen Entflechtung des Netzbetriebs. Zudem wurden Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Ei-

gentümer von Übertragungsnetzen waren, dazu verpflichtet, das Übertragungsnetz als eigene Be-

triebsabteilung zu führen, § 4 Abs. 4 EnWG 1998. 
 

3.3.2.2 Zweite Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2005 
 

Aufgrund der Vorgaben der Beschleunigungsrichtlinie Strom wurde das Energiewirtschaftsgesetz re-

formiert und trat in neuer Fassung am 13. Juli 2005 als „EnWG 2005“ in Kraft.186 In den Zielkatalog 

des Gesetzes wurde neben Versorgungssicherheit187, Preiswürdigkeit und Umweltverträglichkeit 

auch die Kriterien Verbraucherfreundlichkeit und Effizienz aufgenommen, vgl. § 1 EnWG 2005. 

Zentrales Anliegen des reformierten Gesetzes war dabei im Einklang mit der Beschleunigungsricht-

linie Strom die weitere Förderung des Wettbewerbs bei der leitungsgebundenen Energieversorgung, 

wobei vor allem eine weitere Verbesserung des Zugangs zu den Übertragungsnetzen für Erzeuger, 

                                            

183 Siehe dazu überblicksartig Kumkar, ZNER 1998, 26 (30 f.); Cronenberg, RdE 1998, 85 (85 f.); Ungemach/Wiß-
mann/Cameron/Styles, ET 1997, 364 (364 f.); Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktor-
ganisation, S. 75. Seit 1993 wurden in Deutschland aktive Versuche unternommen, den deutschen Ordnungsrahmen für 
den Stromsektor zu reformieren. 1993/1994 wurde aus dem Bundesministerium für Wirtschaft ein Referentenentwurf zur 
Novellierung des deutschen Energiewirtschaftsrechts vorgelegt, der allerdings nicht die Hürde der Verabschiedung im 
Bundekabinett nahm, siehe Kumkar, ZNER 1998, 26 (30). 
184 Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 28. November 1997, BGBl. 1997, Teil I, S. 730 ff. 
185 Büdenbender, Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden 2007, 51 (51 f.); Cronenberg, RdE 
1998, 85 (85); Ungemach/Wißmann/Cameron/Styles, ET 1997, 364 (364 f.). Der Gesetzgeber machte keinen Gebrauch 
von der in Art. 24. Abs. 1 Stromrichtlinie vorgesehenen Möglichkeit einer Übergangslösung im Sinne einer schrittweisen 
Einführung von mehr Wettbewerb, siehe Büdenbender, Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dres-
den 2007, 51 (52). 
186 Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 7. Juli 2005, BGBl. 2005, Teil I, S. 1970 ff. Zum 
Reformierungsprozess des EnWG 1998 Eder/de Wyl/Becker, ZNER 2004, 3 (3); Becker/Riedel, ZNER 2003, 170 (170 
ff.); de Wyl/Neveling, ZNER 2003, 182 (182 ff.); Theobald/Hummel, ZNER 2003, 176 (176 ff.).  
187 „Versorgungssicherheit“ ist die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Durchleitung von Strom auch bei unvorhergese-
henen Störungen, siehe Böske, S. 19 f. 
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Händler und Versorger/Verteiler sowie günstigere Entgelte für die Netznutzung in den Fokus stan-

den.188  
 

Des Weiteren war ein zentraler Bestandteil des Energiewirtschaftsgesetzes 2005 die Umsetzung der 

Entflechtungsvorschriften der Beschleunigungsrichtlinie Strom, welche zum Teil wortgleich aus der 

Richtlinie übernommen wurden189. Dementsprechend wurden in den §§ 7 und 8 EnWG 2005 die 

rechtliche und operationelle (organisatorische) Entflechtung integrierter Netzbetreiber vorgesehen.190 

Die informatorische Entflechtung fand sich in § 9 EnWG 2005191 und die Vorgaben für eine 

buchhalterische Entflechtung in § 10 EnWG 2005.  
 

3.3.2.3 Dritte Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2011 
 

Erwartungsgemäß und im Einklang mit der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie nehmen in der Novel-

lierung des Energiewirtschaftsgesetzes vom August 2011192 die Vorschriften zur Entflechtung einen 

wesentlichen Stellenwert ein.193  
 

Mit der Novelle werden im Wesentlichen die drei Varianten zur Entflechtung vertikal integrierter 

Übertragungsnetzbetreiber umgesetzt: Full Ownership Unbundling (§ 8 EnWG), Independent System 

                                            

188 Büdenbender, ET 2005, 642 (648); Eickhof/Holzer, Wirtschaftsdienst 2006, 268 (269); Eder/de Wyl/Becker, ZNER 
2004, 3 (4). Weitere Eckpunkte der Novelle des EnWG waren die Festsetzung auf das System der Anreizregulierung und 
die Installation der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (nachfolgend 
„Bundesnetzagentur“) sowie der Landesregulierungsbehörden als Regierungsbehörden i.S.v. § 54 Abs. 1 EnWG 2005, 
siehe ausführlich dazu Ludwigs, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 106 m.w.N. 
189 Ludwigs, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 106 m.w.N.; Eder/de Wyl/Becker, 
ZNER 2004, 3 (4). Siehe zum Inhalt und zu den Abweichungen der Entflechtungsvorschriften des EnWG 2005 von den 
europäischen Vorgaben vertiefend Bausch, ZNER 2004, 332 (337 ff.); Eder/de Wyl/Becker, ZNER 2004, 3 (4 ff.). 
190 Das EnWG 2005 erklärte im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Beschleunigungs-RL Strom die Kriterien der rechtlichen und 
operationellen Entflechtung nur auf Unternehmen mit mindestens 100.000 angeschlossenen Kunden für anwendbar („de-
minimis-Regel“), § 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 6 EnWG 2005. Zudem verpflichtete § 8 Abs. 5 EnWG 2005 die vertikal 
integrierten Energieversorgungsunternehmen entsprechend der europäischen Vorgaben zur Erstellung eines Gleichbe-
handlungsprogramms. Zur organisatorischen Entflechtung siehe Otto, RdE 2005, 261 (261 ff.). 
191 Zur informatorischen Entflechtung siehe Otto, RdE 2005, 261 (267 f.). 
192 Die Novelle des EnWG war eines von insgesamt acht Regelwerken, die unter dem Namen „Gesetz zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 2011“ verabschiedet und am 3. August 2011 veröffentlicht wur-
den, BGBl. 2011, Teil I, S. 1554 ff. Da das EnWG 2011 in Bezug auf die Entflechtungsvorschriften bis zum Jahr 2015 
keine wesentliche Änderung erfahren hat, bezeichnet das Kürzel „EnWG“ ohne Zusatz einer Jahreszahl hier und nach-
folgend die aktuell geltende Fassung: Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – 
EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. 2005, Teil I, S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 
(BGBl. 2014, Teil I, S. 1066 ff.) geändert worden ist. 
193 Das EnWG übernimmt weitgehend wörtlich die Vorgaben zur Entflechtung aus der Richtlinie; Michaelis/Kemper, 
RdE 2012, 10 (13). Siehe zum Inhalt und zu den Abweichungen der Entflechtungsvorschriften des EnWG von den euro-
päischen Vorgaben vertiefend Michaelis/Kemper, RdE 2012, 10 (10 ff.); Salje, RdE 2011, 325 (325 ff.); Kühling/Rasbach, 
RdE 2011, 332 (332 ff.); Büdenbender/Rosin, RdE 2010, 197 (197 ff.). 
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Operator (§ 9 EnWG) und Independent Transmission Operator (§§ 10 bis 10e EnWG).194 Im Unter-

schied zu den Regelungen auf der Übertragungsnetzebene sind die Entflechtungsvorschriften für Ver-

teilernetzbetreiber195 des EnWG im Vergleich zum EnWG 2005 weitgehend unverändert.196 Dement-

sprechend gelten für vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber mit einem Kundenstamm von mindes-

tens 100.000 Kunden die rechtlichen und organisatorischen Entflechtungsvorgaben, §§ 7 und 7a 

EnWG. Darüber hinaus finden allgemein für alle Netzbetreiber die buchhalterischen und informato-

rischen Entflechtungsvorschriften Anwendung, vgl. §§ 6a und 6b EnWG. 
 

3.3.2.4 Zusammenfassung des Entwicklungsprozesses des Entflechtungs-Regimes in 

Deutschland 
 

Auch an dieser Stelle wird eine zusammenfassende Übersicht über den Entwicklungsprozess der Ent-

flechtungsvorgaben sowie der weiteren regulatorischen Maßnahmen auf deutscher Ebene gegeben. 

Da es in den hier im Fokus stehenden Aspekten keine nennenswerten Abweichungen zu den entspre-

chenden Bestimmungen der europäischen Binnenmarktrichtlinien gibt, wird auf eine zusätzliche ta-

bellarische Gegenüberstellung der europäischen Richtlinien mit den entsprechenden Umsetzungen 

im Energiewirtschaftsgesetz verzichtet.  
 

Die nachfolgende Übersicht deckt sich nahezu mit der entsprechenden Übersicht für die europäische 

Ebene. Sie enthält neben den Entflechtungsvorschriften überblicksartig die weiteren regulatorischen 

Maßnahmen: 

  

                                            

194 Siehe zu den drei Varianten für den Übertragungsnetzbetreiber ausführlich Mayen/Karpenstein, RdE 2008, 33 (33 ff.); 
Kahle, RdE 2007, 293 (293 ff.); Pielow, RdE 2008, 345 (345 ff.); Büdenbender/Rosin, RdE 2010, 197 (197 ff.); Küh-
ling/Pisal, RdE 2010, 161 (161 ff.). Eine weitere Verschärfung auf Ebene der Übertragungsnetze ist die Zertifizierungs-
pflicht des Übertragungsnetzbetriebes durch die Bundesnetzagentur gem. § 4a EnWG. Dadurch bestätigt die Bundesnetz-
agentur u.a. die Entflechtung nach einem der drei Modelle, § 4a Abs. 4 EnWG. 
195 Im EnWG wird entsprechend den Richtlinienvorgaben der Begriff „Verteilernetz“ verwendet, während bislang eher 
die Bezeichnung „Verteilnetz“ gebräuchlich war, die auch teilweise in der Entwurfsbegründung verwendet wurde, siehe 
z.B. BT-Drs. 17/6072, S. 56. Im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung werden beide Schreibweisen verwendet. 
196 Büdenbender/Rosin, RdE 2010, 197 (202); Kühling/Rasbach, RdE 2011, 332 (334). 
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 Reform des EnWG von 

1998 

Novelle des EnWG  von  

2005 

Novelle des EnWG von 

2011 

Übertra-

gungs-

netze 

Buchhalterische, orga-

nisatorische und infor-

matorische Entflech-

tung 

Gesellschaftsrechtliche 

und operationelle Entflech-

tung: 

 Keine Doppelzustän-
digkeit leitender Mitar-
beiter 

 Weitreichende Ent-
scheidungsbefugnisse 
des Netzbetreibers 

 Gleichbehandlungspro-
gramm 

 Ausnahmen für Unter-
nehmen mit < 100.000 
Kunden (dies aber nur 
auf Verteilernetzbetrei-
berebene) 

Informatorische und buch-

halterische Entflechtung 

Vollständige eigentums-

rechtliche Entflechtung; 

oder 

ISO-Modell; oder 

ITO-Modell 

Zudem: Informatorische 

und buchhalterische Ent-

flechtung 

Vertei-

lernetze 

Buchhalterische und 

informatorische Ent-

flechtung 

Gesellschaftsrechtliche, 

operationelle, informatori-

sche und buchhalterische 

Entflechtung (wie  grds. im 

EnWG 2005) 

Netzzu-

gang 

3 Zugänge (reguliert, 

verhandelt, Alleinab-

nehmer), Priorität des 

verhandelten Zugangs 

Nur regulierter Zugang 

In Aussicht gestellt als An-

reizregulierung  

Nur regulierter Zugang 

Anreizregulierung 

Beson-

derhei-

ten 

Änderungen im Gesetz 

gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen 

Implementierung einer 

Bundesnetzagentur und 

von Landesregulierungsbe-

hörden 

Bestimmungen zur Zertifi-

zierung von Übertragungs-

netzbetreibern 

Tabelle 2: Zusammenfassende Übersicht zur Entwicklung des Entflechtungs-Regimes im Rahmen 

der Novellen des Energiewirtschaftsgesetzes197 
 
 

Das Energiewirtschaftsgesetz von 1998 war ein erster Versuch die monopolistischen Strukturen im 

Energiebereich aufzubrechen. Das Gesetz enthielt eine buchhalterische und informatorische Entflech-

                                            
197 Eigene Darstellung. 
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tung für alle Netzbetreiber und schrieb zusätzlich für die Übertragungsnetzbetreiber eine organisato-

rische Entflechtung vor. Die strengere Behandlung der Übertragungsnetzbetreiber, die sich in den 

späteren Novellierungen des Gesetzes fortsetzt, wurde also bereits hier angelegt. Zudem waren in 

Bezug auf den Netzzugang noch der verhandelte Netzzugang oder das Alleinabnehmersystem zuläs-

sig. Zusätzlich entfiel der bis zu diesem Zeitpunkt mögliche Gebietsschutz im Gesetz gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen. 
 

Da eine ausreichende Stimulierung des Wettbewerbs auf Basis des Energiewirtschaftsgesetzes von 

1998 noch nicht erreicht wurde, sah das Energiewirtschaftsgesetz von 2005 zahlreiche Verschärfun-

gen vor. Für Übertragungsnetzbetreiber und (mit zeitlicher Verzögerung) auch für Verteilernetzbe-

treiber wurde nunmehr auch die rechtliche Entflechtung gefordert. Zudem wurde die organisatorische 

Entflechtung weiter präzisiert. So wurden Doppelzuständigkeiten von Mitarbeitern ausgeschlossen 

und den Netzbetreibern weitreichende Autonomie ihrer Entscheidungen eingeräumt. Des Weiteren 

war zur Verhinderung von Diskriminierungen ein Gleichbehandlungsprogramm einzurichten. Aus-

nahmen waren allerdings für kleinere Energieversorgungsunternehmen vorgesehen. Der Netzzugang 

schließlich wurde auf den regulierten Zugang beschränkt, was die Einführung einer Regulierungsbe-

hörde, der Bundesnetzagentur, ergänzt um Regulierungsbehörden auf Länderebene, erforderlich 

machte. 
 

Die Novelle des Gesetzes von 2011 schließlich brachte für Übertragungsnetzbetreiber weitere Ände-

rungen. So ist im Energiewirtschaftsgesetz von 2011 – und auch in der aktuellen Fassung des Geset-

zes – nun neben einer informatorischen und buchhalterischen Entflechtung auch die eigentumsrecht-

liche Entflechtung für vertikal integrierte Übertragungsnetzbetreiber normiert; allerdings stehen – 

nicht zuletzt auf deutschen Druck hin198 – mit dem ISO- und ITO-Modell zwei abgeschwächte Vari-

anten zur Verfügung. Übertragungsnetzbetreiber müssen zudem gem. § 4a EnWG zertifiziert werden; 

unter anderem bestätigt die Bundesnetzagentur hiermit die Entflechtung nach einem der drei Modelle; 

vgl. § 4a Abs. 3 EnWG. An den Regelungen für Verteilernetzbetreiber sowie für den regulierten 

Netzzugang gab es hingegen kaum Änderungen. 
 

3.4 Ergebnis 
 

Die Entflechtung im energierechtlichen Sinne beschreibt die Trennung der monopolistischen Wert-

schöpfungsstufe des Netzes von den Wettbewerbsbereichen der Erzeugung und des Vertriebs bzw. 

                                            

198 Siehe dazu ausführlich Säcker/Schönborn, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 6 EnWG, Rn. 10. 
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Handels eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens. Damit zielt das Unbundling 

auf die Gewährleistung von Transparenz sowie die diskriminierungsfreie Ausgestaltung und Abwick-

lung des Netzbetriebes gem. § 6 Abs. 1 EnWG. Zur Erreichung dieser Zielrichtung wurden in Folge 

des ersten europäischen Energiebinnenmarktpakets im Jahr 1996 und auf deutscher Ebene durch die 

Reform des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 1998 die informatorische und buchhalterische Ent-

flechtung der Übertragungs- und Verteilernetze von den anderen Tätigkeitsfeldern eines vertikal in-

tegrierten Energieversorgungsunternehmens eingeführt. Darüber hinaus bestand für Übertragungs-

netzbetreiber die Verpflichtung zu einer verwaltungstechnischen bzw. organisatorischen Trennung.  
 

Da diese Bestimmungen zur Erreichung der europäischen Zielsetzungen noch nicht ausreichend wa-

ren, wurden durch das zweite Energiebinnenmarktpaket der EU im Jahr 2003 und im deutschen 

Rechtsraum im Zuge der zweiten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2005 zusätzlich zur 

informatorischen und buchhalterischen Trennung die Verpflichtung zum rechtlichen und organisato-

rischen Unbundling für alle Netzbetreiber gesetzlich implementiert, die jedoch auf der Ebene der 

Verteilernetze nur für Verteilernetzbetreiber Geltung erlangten, die einen Kundenstamm von mindes-

tens 100.000 Kunden aufwiesen.  
 

Kurz nach Einführung dieser Vorgaben wurde weiterer Regelungsbedarf festgestellt. Dementspre-

chend erfolgte mit dem dritten – und bisher letzten199 – Energiebinnenmarktpaket im Jahr 2009 und 

auf deutscher Ebene mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2011 eine Erweiterung 

der Verpflichtung für Übertragungsnetzbetreiber zur eigentumsrechtlichen Entflechtung bzw. Tren-

nung nach dem ITO- oder ISO-Modell. Auf der Verteilernetzebene blieben demgegenüber die Rege-

lungen, die bereits nach dem EnWG 2005 galten, unverändert bestehen.  
 

Im Ergebnis zeigt die Verankerung der Entflechtungsarten auf, dass für die Trennung des monopo-

listischen Netzbetriebs von den wettbewerblich organisierten Feldern eines vertikal integrierten Ener-

gieversorgungsunternehmens vielfältige und inhaltlich weitreichende Maßnahmen notwendig sind, 

um die Gefahr von Quersubventionierungen, Wettbewerbsverzerrungen und Diskriminierungen ein-

zuschränken und zu mindern. 

                                            

199 Abegg/Brinkmann/Brunekreeft/Götz/Krancke/Müller/Schmidt, Entflechtung in Netzsektoren, S. 10, die beschreiben, 
dass es offen ist, ob die europäische „Gesetzgebung im Energiebereich mit dem dritten Binnenmarktpaket ihr Ende ge-
funden hat oder ob es ein viertes Binnenmarktpaket geben wird“. 
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4 Aktuelle Herausforderungen der Stromwirtschaft  
 

Nachdem im letzten Kapitel die Vorgaben des Entflechtungs-Regimes auf europäischer und nationa-

ler Ebene in ihrem Entwicklungsverlauf dargestellt wurden, soll in diesem Kapitel die aktuellen Her-

ausforderungen der Stromwirtschaft näher beleuchtet werden. Dazu werden zunächst die politischen 

Rahmenbedingungen der Stromwirtschaft betrachtet. Anschließend werden die aktuellen Herausfor-

derungen bzw. Aufgaben der Stromwirtschaft vor dem Hintergrund der Ziele und Planungen der 

Energiewende beschrieben. 
 

4.1 Politische Rahmenbedingungen für die Stromwirtschaft 
 

Die politischen Rahmenbedingungen prägen maßgeblich die aktuellen Aufgaben bzw. Herausforde-

rungen im Stromsektor. Dies verdeutlichen der nachfolgende kurze historische Rückblick und im 

Anschluss daran die Darstellung der aktuellen politischen Maßgaben. 
 

4.1.1 Historischer Hintergrund 
 

Der Ursprung der Elektrizitätswirtschaft liegt in den 1870er Jahren in der Einrichtung erster Stationen 

zur Belieferung von Beleuchtungsanlagen200. Darauf folgten zahlreichen technische Innovationen, 

wie etwa der Übergang vom Gleichstrom- zum Drehstromsystem, die das Zeitalter der Stromversor-

gung einläuteten.201 Für die Weiterentwicklung und Ausbreitung der Elektrifizierung war es nötig, 

für die Fortleitung des Stroms öffentliche Wege zu benutzen.202 Daher verwundert es nicht, dass eine 

wichtige Rolle in dieser Entwicklung bereits frühzeitig die Gemeindeverwaltungen einnahmen, die 

für die Versorgung öffentlicher Einrichtungen wie Beleuchtung, Straßenbahnen usw. zuständig wa-

ren, sowie auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit etwa im Rahmen von Elektroausstellungen.203 

Die entstehenden Energieversorgungsunternehmen waren daher von Anfang an in hohem Maße von 

den Zielsetzungen und Vorgaben der öffentlichen Hand abhängig.204 Dies zeigt sich am Beispiel der 

                                            

200 Müller, S. 27; Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 49; Theobald, 
in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 2. 
201 Siehe hierzu vertiefend Müller, S. 27 ff.; Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorga-
nisation, S. 49 ff.; Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 1 ff. 
202 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 3. 
203 Müller, S. 27 f.; Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 49 ff.; Theo-
bald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 3. 
204 Müller, S. 28; Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 52; Theobald, 
in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 3. 
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ersten öffentlichen Versorgung, die im Jahr 1884 in Berlin im Wege der Konzessionsvergabe an ein 

privates Unternehmen entstand.205 Um einen Anreiz für eine flächendenkende, sichere Energiever-

sorgung zu bieten, gewährten die kommunalen Verwaltungen den Energieversorgern Gebietsmono-

pole.206 Im Gegenzug verpflichteten sich diese zum Ausbau etwa der Leitungsnetze.207 Parallel kam 

es, bedingt durch den technischen Fortschritt, zu einer stärkeren Zentralisierung der Stromerzeugung 

und damit zu Konzentrationen auf Anbieterseite;208 ein Prozess, der auch in der Nachkriegszeit an-

hielt209. Somit war bereits in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg ein Grundstein für die spätere vertikal 

integrierte Struktur der Energieversorger gelegt.210  
 

Dieser kurze historische Abriss zeigt, dass die Herausforderungen der Elektrizitätswirtschaft von An-

fang an durch mehrere Akteure zu bewältigen waren211. Als wesentliche Akteure traten und treten 

noch heute die Energieerzeuger, Energiehändler und Dienstleister, die Netzbetreiber und der Staat in 

Erscheinung,212 deren Rollenverteilung traditionell als kooperativ zu bezeichnen ist. 213 Der Staat setzt 

dabei die politischen Rahmenbedingungen für das Handeln der Anbieter der Stromwirtschaft für die 

kommenden Jahre und Jahrzehnte. Die Tätigkeit der Energieversorger und Netzbetreiber findet daher 

im Wesentlichen im Rahmen staatlicher Vorgaben statt. Daraus ergeben sich zwei Ebenen von Her-

ausforderungen und Aufgaben der Stromwirtschaft: Zum einen muss die Politik die gesamtgesell-

schaftlichen strompolitischen Ziele im Dialog mit den unterschiedlichen Anspruchsgruppen erarbei-

ten. Zum anderen müssen die verschiedenen Anbietergruppierungen die hieraus sowie aus techni-

schen und ökonomischen Rahmenbedingungen erwachsenden Aufgaben lösen. Dementsprechend 

müssen energie- bzw. strompolitische Maßgaben auf nationaler und europäischer Ebene und die Auf-

gaben und Herausforderungen, die sich hieraus für die Umsetzung auf Seiten der verschiedenen Ak-

teure – vorliegend insbesondere für die Netzbetreiber – ergeben, betrachtet werden. 
 

                                            

205 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 3. 
206 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 54, 61; Theobald, in: Schnei-
der/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 4, 11. 
207 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 61. 
208 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 58. 
209 Müller, S. 29. So gab es in Deutschland im Jahre 1955 über 4.000 Energieversorgungsunternehmen, in den 1990er 
Jahren waren es noch etwa 900, siehe Müller, S. 29. 
210 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 60 f. 
211 Siehe hierzu vertiefend Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 14 ff. 
212 Weitere „neue“ Akteure sind Stromhandelskooperationen, Internet-Broker, Portfoliomanager, Risikomanager, Groß-
händler, Börsengesellschaften und -händler, Öko-Stromhändler sowie Broker, Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht 
der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 17. 
213 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 47. 
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4.1.2 Energiewende und aktuelle politische Maßgaben im Stromsektor 
 

Die europäischen Bestrebungen zu einer sicheren und umweltschonenden Klima- und Energiepolitik, 

die in den 90er Jahren des vergangen Jahrhunderts an Auftrieb gewannen und seitdem ein entschei-

dendes Feld auf europäischer und nationaler Ebene bilden, sowie die Nuklearkatastrophe von 

Fukushima im Jahr 2011 läuteten v.a. in Deutschland die Energiewende ein. Diese rechtspolitische 

Entwicklung wird neben den sich daraus ableitenden aktuellen politischen Maßgaben und Zielsetzun-

gen im Stromsektor in der nachstehenden Bearbeitung aufgezeigt. 
 

4.1.2.1 Rechtsrahmen der Energiepolitik 
 

Die aktuellen Eckpunkte der deutschen Energiepolitik sind im „Energiekonzept“ der Bundesregie-

rung für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung vom 28. September 

2010 definiert worden.214 Dieses Energiekonzept ist auf europäischer Ebene mit der „Roadmap 

2050“215 und dem „Richtlinien- und Zielpaket für Klimaschutz und Energie der EU (20/20/20 

Ziele)“216 abgestimmt. Nach dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima im März 2011 wurde die-

ses Energiekonzept des Weiteren durch das „Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 

6. Juni 2011“217 ergänzt. Weitere Eckpunkte und Präzisierungen der aktuellen Energiepolitik finden 

sich auf nationaler Ebene im „6. Energieforschungsprogramm“ der Bundesregierung218 von Juli 2011 

sowie aktuell im „Koalitionsvertrag“ für die 18. Legislaturperiode vom 27. November 2013219 und 

im Fortschrittsbericht „Energie der Zukunft“ der Bundesregierung vom 3. Dezember 2014220. Der 

Wille an der Umsetzung und dem Festhalten dieser Zielsetzungen zeigt sich zudem am „Regierungs-

entwurf des Bundeshaushalts 2016 – Einzelplan 09“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie vom 1. Juli 2015.221 Im europäischen Kontext sind Erweiterungen der 20/20/20 Ziele im 

„Klima- und Energiepaket 2030“ vom 23. Oktober 2014222 definiert.  

                                            

214 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 1 ff. 
215 Europäische Kommission, KOM (2011) 112 endg., Roadmap 2050, S. 1 ff. 
216 Europäische Kommission, KOM (2008) 772 endg., S. 1 ff.; Europäische Kommission, KOM (2010) 639 endg., S. 1 
ff.; Europäische Kommission, COM (2010) 2020 final, S. 1 ff. 
217 Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 31. Juli 2011, BGBl. 2011, Teil I, S. 1704 ff. 
218 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 9 ff. 
219 Koalitionsvertrag, S. 49 f. 
220 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 5 ff. 
221 BMWi, Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2016, S. 4 f. 
222 Europäischer Rat, SN 79/14, Klima- und Energiepolitik bis 2030, S. 1 ff. Siehe dazu auch Europäische Kommission, 
COM (2014) 15 final, S. 1 ff.; Europäische Kommission, COM (2014) 634 final, S. 1 ff. 
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4.1.2.2 Das Energiekonzept der Bundesregierung als Ausgangspunkt für die deutsche Ener-

giepolitik 
 

Entsprechend dem Energiekonzept steht das Thema der Sicherstellung einer zuverlässigen, wirt-

schaftlichen und umweltverträglichen Energieversorgung im Spannungsfeld zwischen einer weltweit 

steigenden Nachfrage nach Energie, der Abhängigkeit insbesondere Deutschlands von Energieimpor-

ten und dem Klimawandel.223 Dies verdeutlicht beispielsweise der weltweite Anstieg des Primärener-

gieverbrauchs im Zeitraum zwischen 1950 und 2008, der sich mehr als verfünffacht hat.224 Gleich-

zeitig haben sich in dieser Zeitspanne die CO2-Emissionen mehr als versechsfacht.225 Zudem wird 

der Energiebedarf weltweit nach wie vor zu 80 Prozent durch fossile Energieträger gedeckt.226 Ins-

gesamt zeigen dieses Spannungsfeld und der Blick auf diese Daten auf, dass die Art, wie heute Ener-

gie gewonnen und genutzt wird, nicht mit den Vorstellungen einer nachhaltigen Entwicklung in Über-

einstimmung gebracht werden kann.227 Dementsprechend stellt sich die Anforderung nach einem 

grundlegenden Umbau der Energieversorgung, um eine nachhaltige Energieerzeugung und -nutzung 

sowie Preiswürdigkeit und Versorgungssicherheit langfristig sicherzustellen.228 Für diesen Umbau 

definiert das deutsche Energiekonzept entsprechende Leitlinien.229 Diese sehen den stetig wachsen-

den und nachhaltigen Ausbau der Erneuerbaren Energien und entsprechend die schrittweise Rück-

führung konventioneller (fossiler) Energieträger vor.230 Dies umfasst mit der dreizehnten Änderung 

des Atomgesetzes auch die Kernenergie, deren Nutzung bis zum Jahr 2022 schrittweise beendet wer-

den soll, Art. 1 Nr. 1 Dreizehntes Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes vom 31. Juli 2011.231 

Des Weiteren stehen die folgenden Ziele im Vordergrund: Unabhängigkeit von Öl- und Gasimporten, 

Senkung des Ausstoßes der klimaschädlichen Treibhausgase, effizienterer Einsatz und Nutzung der 

Energie, Entwicklung Deutschlands zu einem energie-technologieführenden Standort sowie Siche-

rung zukunftsfähiger Arbeitsplätze.232 Insgesamt wird der Anspruch formuliert, dass Deutschland 

                                            

223 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3. 
224 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 13. 
225 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 13. 
226 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 13. 
227 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 13. 
228 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 13 ff.; Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3 ff. Diese Ziele 
sind auch im aktuellen Koalitionsvertrag (Koalitionsvertrag, S. 49 ff.) bekräftigt worden. 
229 Siehe hierzu v.a. Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3 ff. 
230 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 7 ff. Siehe auch Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 73 ff.; 
Koalitionsvertrag, S. 51; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 100 ff.  
231 BT-Drs. 17/6070, S. 1, 3, 5 ff.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 98; Koalitionsvertrag, S. 51. 
232 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3 ff. 
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„den Weg in das Zeitalter der Erneuerbaren Energien“ beschreiten und „eine der energieeffizientesten 

und umweltschonendsten Volkswirtschaften der Welt“ werden will.233 
 

4.1.2.3 Aktuelle politische Maßgaben im Stromsektor 
 

Das Energiekonzept und damit die Zielsetzungen im Rahmen der Energiewende wurden – wie bereits 

beschrieben234 – in den vergangenen Jahren bis heute stetig erweitert und präzisiert. Im Zuge dieser 

Entwicklungen lassen sich speziell für den Stromsektor folgende strategischen Ziele formulieren: 

Ausbau der Übertragungsnetze und Netzintegration der Erneuerbaren Energien, Steigerung der Ener-

gieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“ und Förderung neuer Energie-

technologien wie Stromspeicher235.236 Im Einzelnen können diese zentralen Ziele wie folgt konkreti-

siert werden. 
 

4.1.2.3.1 Ausbau der Übertragungsnetze und Netzintegration der Erneuerbaren Energien 
 

Der zeitnahe Ausbau des Übertragungsnetzes in Deutschland und Europa ist eines der tragenden Auf-

gabenfelder der energiepolitischen Maßgaben. Im Fokus stehen dabei die Zunahme der Stromimporte 

Deutschlands237 sowie der Ausbau der Erneuerbaren Energien.238 Der Anteil der Erneuerbaren Ener-

gien am Bruttostromverbrauch, der noch im Jahr 2000 bei etwa 6 Prozent lag, betrug Ende 2013 

bereits rund 25,5 Prozent.239 Er soll bis 2025 40 bis 45 Prozent und bis 2035 55 bis 60 Prozent betra-

gen sowie bis 2050 auf mindestens 80 Prozent steigen.240 Eine besonders wichtige Rolle für die Er-

reichung dieser Ziele im Rahmen der Erneuerbaren Energien spielt der Ausbau der Windenergie mit 

On- und Offshore-Anlagen sowie mit Photovoltaikanlagen und Anlagen zur Erzeugung von Strom 

                                            

233 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3. 
234 Siehe Punkt 4.1.2.1.  
235 Die Speicherung von elektrischer Energie wird mit verschiedenen Begriffen bezeichnet, wie beispielsweise „Strom-
speicher“ oder „Energiespeicher“. Im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung werden diese Begrifflichkeiten synonym 
verwendet. 
236 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 9. 
237 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3. 
238 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 9; Koalitionsvertrag, S. 53; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 
12 ff. 
239 BMWi, Zeitreihen zur Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland, S. 5; Fahl/Blesl/Thöne, BWK – Das 
Energie-Fachmagazin 2011, 28 (29); Musiol/Nieder/Rüther/Bickel, ET 2013, 65 (65). 
240 Koalitionsvertrag, S. 51; BMWi, Grünbuch, S. 6. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



46 

aus Biomasse.241 Dieser Ausbau ist im Wesentlichen im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014 („EEG 

2014“)242 festgelegt, das Mengenziele – sogenannte Ausbaukorridore – enthält, die den jährlichen 

Zubau Erneuerbarer Energien regeln, § 3 EEG 2014.243 
 

4.1.2.3.2 Steigerung der Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart 

Grids“ 
 

Eine der zwei Säulen der Energiewende ist die Energieeffizienz.244 Energieeffizienz bedeutet die Sen-

kung des Energieverbrauchs und die Steigerung eines effektiveren und wirksameren (effizienteren) 

Einsatzes der Energie.245 In dem Sinne wurde konkret formuliert, dass der Primärenergieverbrauch246 

bis zum Jahr 2050 auf 50 Prozent des Niveaus von 2008 sinken soll.247 Dies kann etwa erreicht wer-

den, indem alle gesellschaftlichen Akteure bei Energieeinsparungen einbezogen und erhöhte Investi-

tionen in energieeffiziente Technik und Innovationen getätigt werden.248 Als eine technische Innova-

tion kommt dabei die Nutzung „intelligenter Netze“ und „intelligenter Messeinrichtungen“ auf der 

Verteilernetzebene in Betracht.249  
 
 

                                            

241 Koalitionsvertrag, S. 53. Mit der Errichtung von Offshore-Windanlagen hat Deutschland im Jahre 2009 begonnen. 
Ende 2011 waren 49 Windenergieanlagen in Betrieb; Koenemann, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 40 (40). 
242 Das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien („Erneuerbare-Energien-Gesetz“, „EEG 2014“) wurde grundlegend 
reformiert. Diese Reform trat unter dem Titel „Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrecht vom 21. Juli 2014“ am 1. August 2014 in Kraft 
(BGBl. 2014, Teil I, S. 1066 ff.) und war die größte und weitreichendste Änderung des EEG seit seiner Verabschiedung 
im Jahr 2000.  
243 Koalitionsvertrag, S. 51. Weitere Maßnahmen im Rahmen des EEG 2014 sind im Wesentlichen die Festlegung soge-
nannter „atmender Deckel“ und die Pilot-Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Mit dem „atmenden De-
ckel“ soll gewährleistet werden, dass die gesetzten Ausbauziele eingehalten werden, indem die Überschreitung des Zu-
baus der festgelegten Anzahl an neuen Photovoltaik-, Windenergie an Land- und Biomasseanlagen zur automatischen 
Senkung der Fördersätze führt, vgl. §§ 26 ff. EEG 2014. Demgegenüber gibt es bei Offshore-Anlagen einen festen Men-
gendeckel, §§ 26 und 30 EEG 2014. Sinn des Pilot-Ausschreibungsverfahrens für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist die 
wettbewerbliche Ermittlung der Förderhöhe für Strom aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen, vgl. Koalitionsvertrag, S. 
54. 
244 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 5, 25, 99, 105, 166; Koalitionsvertrag, S. 51. 
245 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 25, 99; Koalitionsvertrag, S. 51 f. 
246 Die Primärenergieträger sind die fossilen Stoffe Stein- und Braunkohle, Erdgas, Erdöl und Kernbrennstoffe, ebenso 
aber auch die Erneuerbaren Energien (Wind, Wasser, Biomasse, Sonnenenergie und Erdwärme). Aus den Primärenergie-
trägern werden Sekundärenergieträger wie Briketts, Kraftstoffe usw. gewonnen. Aus den Sekundärenergieträgern können 
weitere Sekundärenergieträger gewonnen werden (z.B. Strom aus Koks oder Briketts). Sekundärenergieträger werden als 
Endenergieträger bezeichnet, wenn sie für die Erzeugung von z.B. Wärme, Licht oder mechanischer Antriebskraft bzw. 
Bewegungsenergie verbraucht werden, siehe hierzu Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S 179 f.; Wagner, 
S. 28 f. 
247 BMWi, Grünbuch, S. 6. 
248 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 25, 99; Koalitionsvertrag, S. 51 f. 
249 Siehe hierzu die Punkte 4.2.2 und 5.2. 
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4.1.2.3.3 Förderung neuer Energietechnologien 
 

Anreize sollen vor allem auch für die Innovationstätigkeit gesetzt werden, so etwa die gezielte För-

derung neuer Energietechnologien wie beispielsweise Stromspeicher.250 Die Energiewirtschaft trägt 

hierbei den größten Anteil zur Finanzierung der Forschungstätigkeit und der aus ihr hervorgehenden 

Innovationen.251 Fördermittel für Forschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung von 

Energie-Innovationen werden vom Staat, von den Ländern, den Gemeinden und von Stiftungen be-

reitgestellt.252 Zudem sollen internationale Kooperationen verstärkt initiiert bzw. genutzt und insbe-

sondere die Vernetzung der europäischen Forschungstätigkeit verbessert werden.253  
 

4.2 Herausforderungen der Stromwirtschaft 
 

In Bezug auf die politischen Rahmenbedingungen und aktuellen Maßgaben können die strategischen 

Ziele – Ausbau der Übertragungsnetze und Netzintegration der Erneuerbaren Energien, Steigerung 

der Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“ sowie Förderung der 

Stromspeichertechnologie – als aktuelle Herausforderungen der Stromwirtschaft umschrieben wer-

den. In den folgenden Unterabschnitten werden die sich aus diesen Aufgabenbereichen ergebenden 

Anforderungen für die Stromwirtschaft genauer dargestellt.  
 

Da die Herausforderungen der Stromwirtschaft eng miteinander verwoben und zum Teil schwer von-

einander trennbar sind, beispielsweise spielen „Smart Grids“ oder Speichertechnologien sowohl für 

den Ausbau der Stromnetze als auch für die Steigerung der Energieeffizienz eine wichtige Rolle, soll 

die nachfolgende Gliederung vor allem die Übersichtlichkeit verbessern und ist nicht im Sinne strikt 

getrennter Aufgabenfelder zu verstehen.  
 

4.2.1 Ausbau der Übertragungsnetze und Netzintegration der Erneuerbaren Energien 
 

Der Ausbau der Übertragungsnetze kann vor dem Hintergrund der Energiewende nicht losgelöst von 

der Netzintegration der Erneuerbaren Energien betrachtet werden.254 Aus diesem Grund erfolgt in 

                                            

250 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 32 f.; Koalitionsvertrag, S. 57. 
251 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 32 f.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 157 ff. 
252 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 33; Lenz/Kaltschmitt, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2011, 42 (43). 
253 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 159. 
254 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 5, 58. 
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diesem Abschnitt eine zusammenhängende Darstellung der aktuellen Situation im Bereich des Netz-

ausbaus und der Erneuerbaren Energien. Im Anschluss daran werden die einzelnen Aufgabenfelder 

dieses Themenkomplexes spezifisch vorgestellt. 
 

4.2.1.1 Ausgangslage  
 

Die Notwendigkeit eines massiven Ausbaus aller Energieversorgungsnetze im Zuge der Energie-

wende ist oben bereits kurz angesprochen worden. Entscheidend soll für die vorliegende Betrachtung 

das Übertragungsnetz sein. Als Ursachen, die den Ausbau der Übertragungsnetze unabdingbar ma-

chen, sind die geballten Erzeugungsstandorte, die sich oft fern von den Verbrauchern befinden, die 

vielen dezentralen Einspeiser und der wachsende internationale Stromhandel zu nennen.255 Diese As-

pekte bedingen, dass der Strom meist über weite Strecken verlustarm transportiert werden muss.256 

Daher muss der Netzausbau beschleunigt werden und vor allem koordiniert stattfinden.257 Dement-

sprechend sind in naher Zukunft erhebliche Investitionen in die Netzinfrastruktur erforderlich.258 Das 

setzt gemeinsame Planungen der Übertragungsnetzbetreiber voraus.259 
 

Zu diesen Anforderungen an das Netz tritt noch die Verpflichtung der Netzbetreiber zum Anschluss 

der Erneuerbaren-Energien-Anlagen hinzu. Diese Anschlussverpflichtung bildet damit eine weitere 

Bedingung für den Netzausbau.260 Wesentlicher Schwerpunkt des Ausbaus der Erneuerbaren Ener-

gien ist die Windenergie. Sie ist vor allem in den Küstenregionen, auf See sowie in einigen Höhenla-

gen Deutschlands in hohem Maße verfügbar und ergänzt sich zudem in ihrer Fluktuation gut mit der 

                                            

255 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 56, 59; Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 27; Bundesregierung, 
Energiekonzept, S. 21 ff.; BMWi, Grünbuch, S. 27. 
256 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 21; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 62 f. So besitzt insbesondere die Tech-
nologie im Bereich der Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) ein enormes Potenzial, insbesondere im Hinblick 
auf einen verlustarmen Transport von elektrischer Energie über weite Strecken, siehe BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 
140. 
257 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 21; Koalitionsvertrag, S. 58. 
258 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 27; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 61. Die Netzbetreiber 
haben seit 2007 jährlich zwischen 2,6 und 4,0 Milliarden Euro für Neu- und Ausbau sowie Erhalt und Erneuerung von 
Stromnetzen investiert, siehe BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 61. 
259 Siehe vertiefend BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 58 ff.; BMWi, Grünbuch, S. 27. 
260 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 7; Koalitionsvertrag, S. 58; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 56. Da der Netz-
ausbau und der Ausbau der Erneuerbaren Energien einander bedingen, sollte beides zukünftig auf Basis des gesetzlich 
geregelten Ausbaupfads für Erneuerbare Energien erfolgen, damit beides synchron verlaufen kann, Koalitionsvertrag, S. 
58. 
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Photovoltaik.261 Bei der Windenergie soll vor allem die Offshore-Leistung bis 2030 deutlich ausge-

weitet werden.262  
 

Dazu sind Innovationen und Erfahrungen zur weiteren Verbesserung der Betriebsbedingungen (z.B. 

Werkstoffe, Aerodynamik, Umweltverträglichkeit des Anlagenbaus, Netzeigenschaften) sowie der 

Kostensituation notwendig.263 Auch bei den anderen Erneuerbaren Energieträgern sollen unter ande-

rem erhebliche Kostensenkungen erreicht werden, so etwa bei der Photovoltaik.264  
 

Mit zunehmendem Ausbau der Erneuerbaren Energien werden zudem die Anforderungen an die Fle-

xibilität sowohl der Anbieter als auch der Verbraucher steigen265. Die Produktion Erneuerbarer Ener-

gien erfolgt in stärkerem Maße dezentral oder aber geballt (z.B. an den Küsten und auf See) und damit 

in der Tendenz weniger bedarfsgerecht als bisher.266 Daher steigt der Bedarf an Technologien und 

Regelungen zum Ausgleich unvorhersehbarer Angebotsschwankungen.267 Hierzu gehören etwa die 

Speichertechnologien.268 Darüber hinaus sind Formen der besseren Anpassung von Angebot und 

Nachfrage denkbar, so etwa Lastverlagerung von Stromnachfrage, so dass sie mit dem jeweiligen 

Angebot koordiniert wird.269 Auch hierfür sind neue Technologien sowie Kommunikationsstruktu-

ren270 notwendig. Des Weiteren müssen die verschiedenen Koordinationsmöglichkeiten aufeinander 

abgestimmt werden, etwa durch sogenannte Aggregatoren.271 
 

Im Ergebnis ist der Ausbau des Übertragungsnetzes gerade vor dem Hintergrund der Energiewende 

wichtig, da durch den Ausbau voraussichtlich das Volatilitätsproblem von Wind- und Sonnenenergie 

                                            

261 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 56; siehe auch Bundesregierung, Energiekonzept, S. 9 ff.; Weber, ET 2012, 46 
(46). 
262 Koalitionsvertrag, S. 54. Laut aktuellem Koalitionsvertrag ist ein Ausbau der Offshore-Erzeugungskapazität auf 6,5 
GW im Jahr 2020 und 15 GW im Jahr 2030 geplant, siehe Koalitionsvertrag, S. 54. 
263 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 76 f.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 18 ff. 
264 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 100, 102; Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 79. 
265 Baumert, ET 2012, 8 (9). 
266 Hasler, ET 2012, 11 (11); Bundesregierung, Energiekonzept, S. 21. 
267 BMWi, Grünbuch, S. 27. 
268 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 26 f.; Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94 f. Siehe hierzu 
die Ausführungen in den Punkten 4.2.3 und 5.4. 
269 Tschätsch, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 54 (54); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 47, 
94. 
270 Tschätsch, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 54 (54). 
271 Tschätsch, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 54 (55). 
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entschärft und dadurch ein großflächigerer Ausgleich von Dargebotsspitzen und -senken sowie Ver-

brauchsspitzen und -senken ermöglicht werden kann.272 Darüber hinaus kann durch den Netzausbau 

die Koordination von Angebot (Dargebot) und Nachfrage verbessert werden.273 
 

4.2.1.2 Einzelne Aufgabenfelder 
 

Basierend auf der Ausgangslage für den Bereich „Ausbau der Übertragungsnetze und Netzintegration 

der Erneuerbaren Energien“ lassen sich die folgenden einzelnen Aufgabenfelder ableiten und die für 

ihre Umsetzung erforderlichen Anforderungen genauer beschreiben. 
 

Der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten muss mit einem entsprechenden Ausbau der Kapazitä-

ten der Übertragungsnetze einhergehen.274 Die Aufgaben verändern sich nicht nur quantitativ, sondern 

vor allem auch qualitativ: Schon erwähnte Beispiele sind eine starke Zunahme dezentraler Erzeuger, 

die Notwendigkeit zur Überbrückung großer Entfernungen beim Stromtransport, die Integration von 

Speichern und/oder eine intelligente Netzsteuerung, die Volatilitäten bei der Erzeugung auffängt und 

Stromkapazitäten bedarfsgerecht dynamisch und kurzfristig zuteilen kann („Demand Response Ma-

nagement“).275 Hinzukommt die Integration der Erneuerbare Energien-Anlagen in das Netz. Insoweit 

kann mit einer massiven Zunahme der Komplexität der Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber ein-

hergehend mit erheblichen Investitionen in das Netz gerechnet werden.276 
 

Zusammenfassend ergeben sich in Bezug auf die Übertragungsnetze im Wesentlichen die folgenden 

konkreten Aufgabenfelder277: 
 

 Ausbau der Netzkapazitäten zusammen mit der Integration von Erneuerbaren Energien-Anlagen 

sowie die Anbindung von Stromspeichern.278 In diesem Zusammenhang stehen auch Investitionen 

                                            

272 Leprich, ZNER 2013, 101 (102); Koalitionsvertrag, S. 58. Siehe auch Janning, ET 2012, 27 (27). Buchholz/Pfeif-
fer/Pittel, ET 2013, 18 (20). 
273 Siehe etwa Koalitionsvertrag, S. 58. 
274 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 58 ff., 133 ff.; BMWi, Grünbuch, S. 27; Koalitionsvertrag, S. 58. 
275 Hinsching/Haastert/Leitermann, ET 2012, 33 (33); Koalitionsvertrag, S. 58; Bundesregierung, Energiekonzept, S. 21, 
23 ff. 
276 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 21 ff.; Hinsching/Haastert/Leitermann, ET 2012, 33 (34); Bundesregierung, 6. 
Energieforschungsprogramm, S. 27; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 61. 
277 Hinsching/Haastert/Leitermann, ET 2012, 33 (33 f.). 
278 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 21, 26; Koalitionsvertrag, S. 58; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 134, 140. 
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in Stromerzeugungskapazität, also in Kraftwerke und Erneuerbare Energien-Anlagen.279 Neben 

dem Ausbau muss zum Teil auch bereits bestehende Netzinfrastruktur umgebaut werden280. 
 

 Abstimmung und Harmonisierung des Netzausbaus mit Nachbarländern zur Erreichung der ge-

meinsamen europäischen Energiebinnenmarktziele.281 
 

 Verbesserung der Einspeise- und Nachfragesteuerung, mithin der Fähigkeit, auf rasch wechselnde 

und volatile Nachfragen und Stromdargebote schnell reagieren zu können.282 Dazu gehören im 

einzelnen 
 
o die zunehmende Bereitstellung von Systemdienstleistungen für die Frequenz- und Span-

nungshaltung sowie von Regel- und Blindleistung,283 um unvorhergesehene Phasenver-

schiebungen sowie Spannungsschwankungen, die aufgrund der Volatilität des Dargebots 

an Wind- und Solarkraft entstehen, ausgleichen zu können.284 In diesem Rahmen sind auch 

Investitionen in Regelenergiekapazität erforderlich285; 
 

o die Steuerung von Verbrauchern, deren Betrieb zeitlich verschoben werden kann, in Zeit-

fernster mit niedriger Last und hoher Einspeisung.286 Dabei sind sehr viel mehr verschie-

dene Netznutzungsfälle als bisher zu beachten, also mögliche Formen der Nutzung des 

gesamten Netzes zu einem bestimmten Zeitpunkt287; und 

                                            

279 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 88. Investitionen sind einer der wichtigsten Treiber der Energiewende. Insbeson-
dere durch Investitionen in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz ergeben sich gesamtwirtschaftliche Impulse. Die 
Investitionen in Erneuerbare Energien-Anlagen in Deutschland lagen nach Schätzungen im Jahr 2013 bei einem Volumen 
von 16,1 Milliarden Euro, siehe BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 88. 
280 Birkner, ET 2012, 63 (65). 
281 Siehe v.a. Bundesregierung, Energiekonzept, S. 34 ff.; Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 20 ff.; 
Koalitionsvertrag, S. 49 f.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 165 f.; Europäischer Rat, SN 79/14, Klima- und Energie-
politik bis 2030, S. 6 ff. Siehe hierzu auch die Ausführungen bzgl. globaler Energietrends von Brandis, ET 2012, 8 (8 
ff.).  
282 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 47, 114; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 62; BMWi, Grün-
buch, S. 21 ff., 30. 
283 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 62 f., 136 f.; BMWi, Grünbuch, S. 21 ff., 30; Leprich, ZNER 2013, 101 (101). 
284 BMWi, Grünbuch, S. 23. Die Primärregelleistung, die Regelenergie, die Blindleistungsbereitstellung zur Spannungs-
haltung und die Bereitstellung von Kurzschlussleistung zur Systemstützung im Fehlerfall werden heute überwiegend von 
konventionellen Kraftwerken erbracht und müssen zukünftig auch durch Erneuerbare Energien bereitgestellt werden, vgl. 
BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 143. 
285 BMWi, Grünbuch, S. 23; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 143. 
286 Siehe v.a. Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 47. 
287 Moser/Linnemann/Kraemer, ET 2012, 52 (53); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 47. 
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o die bedarfsgerechte Anpassung von Einspeisung und der Transport des von dezentralen 

Anlagen erzeugten Stroms in virtuellen Kraftwerken.288 Dies bedeutet die Bündelungen 

dezentraler Erzeuger in einer Weise, dass in der Summe eine annähernd gleichmäßige 

Erzeugung erreicht wird.289 
 

 Weiterentwicklung der Möglichkeiten der Überwachung, Wartung und Instandhaltung der Netze, 

Kraftwerke und Erneuerbaren Energien-Anlagen sowie der Dienstleistungen in den Bereichen der 

Steuerung der Einspeisung.290 Hierzu zählen unter anderem 
 

o eine leistungsfähige Fernüberwachung und Wartung, um Fehler und Störungen rasch zu 

identifizieren;291 
 

o Instandhaltung der Netze in einem komplexer werdenden Umfeld („Smart Main-

tenence“).292 Die Berichtspflichten über Störungen oder Netzzustände werden bereits 

heute immer umfassender und erfordern in Zukunft den Zugriff auf unterschiedliche Da-

tenbanken und die integrierte Verarbeitung dieser Information.293 Die Anforderungen an 

die Instandhaltung steigen auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass immer mehr 

Strom verbrauchsfern erzeugt wird (z.B. Offshore-Windenergie)294; und 
 

o die Entwicklung bzw. Ausweitung eines Angebots an verschiedenen Netzdienstleistungen 

und IT-Services, die zum Teil in Kooperation verschiedener Spezialdienstleister erbracht 

werden können.295 
 

                                            

288 Mußenbrock/Muth, ET 2013, 85 (85); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 39, 61, 93. 
289 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 93. 
290 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 50 ff. Die Bundesregierung führt dazu aus: „Zur detaillierten 
Planung künftiger Netzstrukturen sowie der Weiterentwicklung, dem Betrieb und der Instandhaltung bestehender Netze 
sind erweiterte Werkzeuge mit hoher Varianzvielfalt und Berücksichtigung der Kompatibilität von Dreh- und Gleich-
stromnetzen zwingend erforderlich. Durch die zunehmende Volatilität der Erzeugungsstruktur und die damit verbundene 
stärkere Belastung der Netze nimmt die Entwicklung von Methoden und Verfahren zur Überwachung, Steuerung und 
Regelung der gesamten Netzstruktur von der Höchstspannungsebene bis zur Niederspannungsverteilung einen zuneh-
menden Stellenwert ein, um die Zuverlässigkeit sowie die Versorgungssicherheit und -qualität im Vergleich zur heutigen 
Netzstruktur zu erhalten bzw. zu erhöhen.“, siehe Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 50. 
291 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 54, 76, 90, 117. 
292 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 50 ff., 77. 
293 Behrend, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 31 (32); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 50 
ff., 77. 
294 Kamin, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2013, 37 (37); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 50 ff., 
77. 
295 Behrend, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 31 (31); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 50. 
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 Weiterentwicklung der Anschlusstechnik vor allem für die Offshore-Windparks.296 Dabei erfor-

dern verschiedene Entfernungen zur Küste jeweils unterschiedliche Technologien.297 
 

 Weiterentwicklung und Präzisierung planungsrechtlicher Komponenten im Rahmen des Netzaus-

baus und effektiverer Umgang mit der Akzeptanzproblematik in der Bevölkerung.298 Schließlich 

sind gerade bei den Übertragungsnetzen zahlreiche Verzögerungen von Bauvorhaben auf Klagen 

aus der Bevölkerung zurückzuführen.299 
 

Die verschiedenen im Übertragungsnetzbetrieb anfallenden Aufgaben müssen in enger Verzahnung 

mit den energieeffizienten Maßnahmen, insbesondere mit dem Ausbau und der Integration der Smart 

Grid-Technologien auf Verteilernetzebene erfolgen.300 Insofern sind die einzelnen Aufgabenbereiche 

– wie bereits erwähnt – nur schwer voneinander zu trennen. 
 

4.2.2 Steigerung der Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart 

Grids“ 
 

Neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien bildet die Steigerung der Energieeffizienz die zweite 

Säule der Energiewende und ist damit ein weiteres erklärtes Ziel des Energiekonzepts der Bundesre-

gierung.301 Dementsprechend werden mit diesem Thema zahlreiche Maßnahmen und vielseitige Auf-

gabenfelder verbunden, wie die nachfolgende Darstellung verdeutlicht.  
 

4.2.2.1 Ausgangslage  
 

Im Bereich der Energieeffizienz liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Gebäudesanierung302 und 

somit weniger im Bereich der Elektrizität. Daneben spielt die Energieeffizienz aber auch in der 

                                            

296 Czakainski/Lamprecht, ET 2012, 46 (46); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94. 
297 Hennings/Linssen/Markewitz/Vögele, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2011, 91 (95). 
298 Vgl. vertiefend Bundesregierung, Energiekonzept, S. 39 ff.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 144 ff., 170 ff.; Koa-
litionsvertrag, S. 61; Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 77, 119. Laut dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie besteht in der Bevölkerung grundsätzlich eine hohe Zustimmung zur Energiewende. Aktuelle 
Umfragen zeigen Zustimmungswerte zwischen 56 und 92 Prozent, vgl. BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 170 und Ta-
belle III.8.1, S. 172. 
299 Hennings/Linssen/Markewitz/Vögele, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2011, 91 (94). 
300 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 5, 58, 105 ff. 
301 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 12 ff.; Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 29 ff.; Koalitions-
vertrag, S. 51 f.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 104 ff.; BMWi, Grünbuch, S. 17. 
302 Energieforschungsprogramm, S. 29 ff.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 110 ff.; Koalitionsvertrag, S. 52. 
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Stromproduktion, in der Stromübertragung, in der industriellen Produktion303 oder im Rahmen der 

Speicherung, z.B. im Bereich der Stromumwandlung etwa in Methan oder Wasserstoff, oder als ther-

mische Speicher, eine wichtige Rolle.304 Zwei Drittel des Stroms werden im Industrie-, Handel-, Ge-

werbe- und Dienstleistungssektor verbraucht.305  
 

Bemühungen um eine hohe Effizienz der Stromnutzung konzentrieren sich daher in erster Linie auf 

den gewerblichen Bereich.306 Dabei geht es zum einen um Maßnahmen zur Reduktion des Stromver-

brauchs bzw. des Eindämmens von Verlusten und zum anderen um die Umwandlung beispielsweise 

ungenutzter Restwärme in elektrische Energie.307 Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Monitoring, 

also die Überwachung und Sammlung von Energiedaten, um entsprechend Optimierungspotenziale 

abzuleiten.308 
 

Darüber hinaus sind im Bereich der Energieeffizienz die Optimierung und (Weiter-) Entwicklung 

zukunftsfähiger Stromnetze bedeutsam.309 In Betracht zu ziehen ist dabei v.a. die Verteilernetzebene, 

die gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden dezentralen Energieeinspeisung ausgebaut und 

modernisiert werden muss.310 In diesem Zusammenhang werden neue Technologien interessant, die 

die Verteilernetze „intelligenter“ machen sollen. Zu nennen sind hierbei „Smart Grid“- und „Smart 

Meter“-Technologien311.  
 

                                            

303 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 14 f.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 108; Bundesregierung, 6. Energiefor-
schungsprogramm, S. 40 ff.; Tschätsch, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 54 (54). 
304 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 45 f.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 113. 
305 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 40. Strom ist im Sektor Industrie, Handel, Gewerbe und Dienst-
leistungen („IGHD“) ein wichtiger Energieträger. So fielen im Jahr 2009 68 Prozent des Stromverbrauchs in diesen Be-
reich, siehe Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 40. 
306 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 40 f. Der steigende Anteil von Strom in den Bereichen IGHD 
führt zu einer wachsenden Abhängigkeit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gegenüber Veränderungen in den Ener-
giekosten. Somit ist zu erwarten, dass Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Stromnutzung in den Sektoren IGHD 
besonders wirksam werden, vgl. Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 40 f. 
307 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 41; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 164. 
308 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 5; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 5 ff., 176; Bundesregierung, 6. Energie-
forschungsprogramm, S. 18, 118; BMWi, Grünbuch, S. 34 f., 40 ff., 50 f.; Schaub, etz 2011, 18 (18). Siehe zum Monito-
ring-Prozess: BMWi, Erster Monitoring-Bericht; BMWi, Zweiter Monitoring-Bericht; BMWi, Monitoring-Bericht nach § 
51 EnWG; Kommission zum Monitoring-Prozess, Stellungnahme zum ersten Monitoring-Bericht der Bundesregierung 
für das Berichtsjahr 2011; Kommission zum Monitoring-Prozess, Stellungnahme zum zweiten Monitoring-Bericht der 
Bundesregierung für das Berichtsjahr 2012. 
309 BMWi, Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz, S. 17. 
310 BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 60; BMWi, Grünbuch, S. 27; Koalitionsvertrag, S. 58. 
311 Siehe hierzu ausführlicher Punkt 5.3. 
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Des Weiteren sollen ökonomische Anreize sowie verbesserte Informations- und Beratungskonzepte 

dazu beitragen, Unternehmen und private Verbraucher in die Lage zu versetzen, bisher ungenutzte 

Potentiale im Bereich Energieeffizienz aus eigenem Antrieb zu erschließen und dadurch Energiekos-

ten zu sparen und die Umwelt zu entlasten.312 
 

In dem Sinne wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit von einem weiten Verständnis des Begriffs 

„Energieeffizienz“ ausgegangen. 
 

4.2.2.2 Einzelne Aufgabenfelder  
 

Ein effizienterer Umgang mit Energie lässt sich – wie die Darstellung im Rahmen der Ausgangslage 

verdeutlicht – vielseitig erreichen. Aufgrund der Pluralität und Verschiedenheit der vorgestellten 

Sachbereiche in Bezug auf die Energieeffizienz soll im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung der 

Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“ ausführlicher betrachtet werden. Dementsprechend las-

sen sich folgende Aufgabenfelder benennen: 
 

 Weiterentwicklung und Integration der „Smart Grid“-Technologie.313 
 

 Ein flächendeckendes Rollout von „Smart Meters“ in den Privathaushalten und Unternehmen so-

wie Stromeinspeisungsanlagen.314  
 

 Anbindung der „Smart Meters“ an ein Fernüberwachungsnetz, sowie Entwicklung und Einsatz 

von IT-Infrastruktur, die die Datenmengen verarbeiten und hieraus eine intelligente, bedarfsge-

rechte Steuerung der Bereitstellung von Strom ableiten kann („virtuelle Kraftwerke“).315 
 

 Entwicklung und Weiterentwicklung von begleitenden Dienstleistungen, beispielsweise im Rah-

men des Rollout, der Verarbeitung der Daten und der Überwachung der Systeme.316 
 

                                            

312 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 13. 
313 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 93 f.; Goette, ET 2013, 91 (91); Nexans, BWK – Das Energie-
Fachmagazin 2011, 8 (8). 
314 Wissner/Schweinsberg/Karnhof/Spinnen, ET 2012, 71 (71 ff.); Goetting, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 16 
(18); Bundesregierung, Energiekonzept, S. 24; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 141. 
315 Mußenbrock/Muth, ET 2013, 85 (85); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 93. 
316 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 93. 
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 Aufbau informationstechnologischer Kompetenz.317 Hierzu gehören Kompetenzen bei Fragen der 

Zertifizierung, der Montage, in der Vor-Ort-Fehlerdiagnose und bei der Anbindung an Kommu-

nikationssysteme (z.B. Meter Data Management) ebenso wie die Gewährleistung der Informati-

onssicherheit.318 
 

4.2.3 Förderung der Stromspeichertechnologie 
 

Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der Energiewende bildet die Förderung neuer Technologien. 

Neben der Grundlagenforschung geht es vor allem darum, effizienten Technologien insgesamt durch 

anwendungsorientierte Forschungsförderung den Weg zur Marktdurchdringung zu ebnen, um auf 

diese Weise den Strukturwandel hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung vorantreiben zu kön-

nen.319 Einen wesentlichen Baustein nimmt dabei die Weiterentwicklung der Stromspeichertechnolo-

gie ein, wie die nachfolgende Darstellung aufzeigt. 
 

4.2.3.1 Ausgangslage 
 

Der Bau neuer Speicher und die Weiterentwicklung der Speichertechnologie muss im Zusammen-

hang mit der Netzintegration der Erneuerbaren Energien, dem Aus- und Umbau der Verteil- und 

Übertragungsnetze sowie der Steigerung der Energieeffizienz insbesondere durch die Entwicklung 

der „Smart Grid“- und „Smart Metering“-Technologie betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund 

ergibt sich der steigende Bedarf an Speicherbarkeit von Strom aus den Eigenschaften der Erneuerba-

ren Energien, insbesondere der Volatilität des Dargebots und der fehlenden Möglichkeit der Koordi-

nation mit der Nachfrage.320 Speicherbedarf besteht somit sowohl, um kurzfristige Fluktuationen aus-

zugleichen, als auch in Bezug auf die Langzeitspeicherung.321  

Derzeit existiert eine Vielzahl von verschiedenen Speichertechniken, deren bisherige Technologien 

jedoch für eine effiziente und verlustarme Speicherung von Strom noch nicht genügend ausgereift 

                                            

317 Elstermann/Pauthner, ET 2012, 87 (87). 
318 Elstermann/Pauthner, ET 2012, 87 (87). 
319 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 32. 
320 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94 f.; Koalitionsvertrag, S. 57; Bundesregierung, Energiekon-
zept, S. 26 ff.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 161. 
321 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94 f.; Koalitionsvertrag, S. 57; Bundesregierung, Energiekon-
zept, S. 26 ff.; BMWi, erster Fortschrittsbericht, S. 161. 
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sind.322 So ist Forschungsarbeit u.a. bei der Langzeitspeicherung und bei der Entwicklung von Spei-

chermöglichkeiten für schnelle Lastschwankungen zu leisten.323 Auch Fragen im Zusammenhang ei-

ner Verknüpfung mehrerer kleiner Speicher zu Großspeicheranlagen sind bisher noch nicht gelöst.324 

Ein weiteres Anwendungsfeld von Speichern, das noch Forschungsarbeit erfordert, ist die Erbringung 

von Systemdienstleistungen und Regelenergie unter Nutzung der gespeicherten Energie aus erneuer-

baren Quellen.325 
 

4.2.3.2 Einzelne Aufgabenfelder 
 

Die Ausführungen zur Ausgangslage zum Bereich der Stromspeichertechnologie haben verdeutlicht, 

dass für die Integration von Speichertechnologien noch erhebliche Forschungs- und Entwicklungsar-

beit zu leisten ist, da die Speicherung derzeit noch mit erheblichen Verlusten arbeiten muss.326 In 

diesem Zusammenhang lassen sich folgende wesentliche Aufgabenfelder formulieren.327 
 

 Die Entwicklung leistungsfähiger Speicheranlagen, die verlustärmer arbeiten und neben einer 

kurzfristigen Stromspeicherung auch die Speicherung über Wochen oder gar über eine Saison 

ermöglichen.328 Dabei ist von einer Vielfalt unterschiedlicher eingesetzter Speichertechnologien 

auszugehen.329 
 

 Eine Anbindung verschiedener Speicher an die Netze; Weiterentwicklung der Technologien nicht 

nur der Speicherung, sondern auch der Rückverstromung.330 Dies erfordert unter anderem die 

Ansteuerung der Speicher für die Aufnahme bzw. Bereitstellung von Regelenergie und Blindleis-

tung.331 
 

                                            

322 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94 f. 
323 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94 f. 
324 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94 f. 
325 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94 f. 
326 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 26 f., 94 f. 
327 Siehe Aufzählung bei Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94 f. 
328 Behrend, BWK – Das Energie-Fachmagazin 2012, 31 (31); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 26 
f. 
329 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 26 f. 
330 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 25 f. 
331 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 27. 
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 Die Einbindung der Speicher in die kurz- und langfristige Einspeise- und Nachfragesteuerung, 

dies erfordert die Einbindung in die Smart Grid- und Messtechnologie.332 
 

 Weiterentwicklung einer verbrauchsseitigen Energiespeicherung. Dazu zählen beispielsweise 

Elektrofahrzeuge, deren Zahl in den kommenden Jahren ebenfalls deutlich wachsen soll333. 

 

Die Wahrnehmung dieser Aufgabenfelder muss im Rahmen staatlicher Maßnahmen zur Sicherung 

der Versorgung stattfinden.334 In diesem Zusammenhang wird auch die Speicherung definierter 

Strommengen mit dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien zunehmend erforderlich sein335. 
 

4.3 Ergebnis 
 

Die aktuellen energiepolitischen Maßnahmen auf deutscher Ebene sind vor dem Hintergrund der 

energie- und klimapolitischen sowie umweltschützenden europäischen Zielsetzungen und der Nuk-

learkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 allgemein durch Bestrebungen zur Reduzierung der 

CO2-Emmissionen, des Primärenergieverbrauchs sowie des Ausstiegs aus der Kernenergie bis 2022 

geprägt. Einen besonderen Stellenwert erlangt hierbei das Energiekonzept der Bundesregierung von 

2010, welches Maßgaben für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung 

enthält. Dieses Konzept wurde in den vergangen Jahren bis heute stetig erweitert und präzisiert. Im 

Zuge dieser Entwicklungen lassen sich speziell für den Stromsektor die folgenden wesentlichen ak-

tuellen Herausforderungen formulieren: 
 

 Ausbau der Übertragungsnetze und Netzintegration der Erneuerbaren Energien; 
 

 Steigerung der Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“; und 
 

 Förderung der Stromspeichertechnologie. 

 

                                            

332 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 23. 
333 Kühne/Kuhn/Heilek, ET 2012, 86 (86); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 44. Entsprechend den 
Zielen der „Nationalen Plattform Elektromobilität“ strebt die Bundesregierung für das Jahr 2020 den Bestand von einer 
Million Elektrofahrzeugen an, siehe Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 44. 
334 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 26 f., 94 f.; BMWi/BMU/BMBF, Förderinitiative Energiespei-
cher, S. 1840 ff. 
335 Häfner/Amro, ET 2013, 48 (48 f.); Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 26. 
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5 Die Entflechtung im Zusammenhang mit den Herausforderungen der Strom-

wirtschaft 
 

Der Inhalt dieses Kapitels wird die Untersuchung der Frage sein, ob die Entflechtung auf die oben 

beschriebenen Herausforderungen – Ausbau des Übertragungsnetzes und Netzintegration der Erneu-

erbaren Energien, Steigerung der Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart 

Grids“ sowie Förderung der Stromspeichertechnologie – einen hemmenden Einfluss hat. Dazu wird 

zunächst erklärt, was unter einem hemmenden Einfluss zu verstehen ist. Im Anschluss daran erfolgt 

die Prüfung der einzelnen Themenbereiche. 
 

5.1 Der Begriff „Hemmnis“ als Entscheidungskriterium 
 

Unter dem Begriff „Hemmnis“ wird allgemein hin „etwas, was sich hemmend, erschwerend auswirkt; 

ein Hindernis“336 verstanden. Unter Bezugnahme darauf bedeutet „Hemmnis“ im Sinne der vorlie-

genden Bearbeitung eine Gesamtbetrachtung aus rechtlichen, wirtschaftlichen, unternehmerischen 

und technischen Aspekten dahingehend, ob die jeweilige Herausforderung unter Maßgabe dieser As-

pekte generisch betrachtet durch die Entflechtung im alltäglichen Geschäft behindert wird. Mithin 

liegt ein hemmender Einfluss der Entflechtung dann vor, wenn die Entflechtung einen Bereich der 

oben beschriebenen Aufgabenfelder in der Art und Weise behindert, dass hierdurch insbesondere 

unternehmerische Entscheidungen, technische Entwicklungen und Umsetzungsbestrebungen sowie 

sonstige gegenwärtige und geplante Verfahrensabläufe erschwert werden können.  
 

Im Folgenden wird die Prüfung, ob ein hemmender Einfluss der Entflechtung besteht, für die jewei-

lige Herausforderung in einer Gesamtbetrachtung vorgenommen. Dazu wird jeweils einzeln bestimmt 

werden, welcher Bereich durch die Entflechtung beeinflusst werden könnte und ob dieser Einfluss 

sich hemmend auswirkt. 
 

5.2 Einfluss der Entflechtung auf den Ausbau der Übertragungsnetze und die Netzin-

tegration der Erneuerbaren Energien 
 

Die nachfolgende Betrachtung wird den Einfluss der Entflechtung auf den Ausbau der Übertragungs-

netze und die Netzintegration der Erneuerbaren Energien zum Gegenstand haben. Im Rahmen der 

                                            

336 Duden-online, Stichwort „Hemmnis“. 
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Prüfung werden nachfolgend zunächst die Notwendigkeit der Netzintegration von Erneuerbaren 

Energien sowie des Stromnetzausbaus skizziert. Daran anknüpfend werden drei Problemkreise her-

auskristallisiert, die den Einfluss der Entflechtung auf den Netzausbau verdeutlichen. Im Anschluss 

daran werden zu diesen Problemkreisen verschiedene Lösungsansätze herausgearbeitet. Abschließen 

wird die Untersuchung jeweils mit einer Stellungnahme.337 
 

5.2.1 Notwendigkeit der Netzintegration von Erneuerbaren Energien 
 

Nachhaltigkeits- und Umweltschutzgesichtspunkte sind wesentliche Leitprinzipien der europäischen 

Klima- und Energiepolitik, vgl. Art. 194 Abs. 1 lit. c) AEUV.338 In diese Bereiche fallen nicht nur die 

Bemühungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen339, sondern auch die Anstrengungen zum 

Ausbau von Erneuerbaren Energien-Anlagen und deren Integration in den Stromnetzmarkt.340 Spezi-

ell die beiden letztgenannten Aspekte stellen ein zentrales energiepolitisches Ziel nicht nur im euro-

päischen341 sondern auch im nationalen Kontext342 dar. So verwundert es nicht, dass die Erneuerbaren 

                                            

337 Systematisch sei folgender Hinweis vorangestellt: Die nachstehende Betrachtung bezieht sich insbesondere auf den 
Ausbau der Übertragungsnetze. Auf die Verteilernetzebene wird in diesem Abschnitt an geeigneter Stelle eingegangen; 
eine vertiefende Untersuchung erfolgt dazu jedoch in Punkt 5.3. Darüber hinaus werden die Besonderheiten im Rahmen 
des Anschlusses von Offshore-Windkraft-Anlagen an das Übertragungsnetz in der vorliegenden Bearbeitung nicht näher 
berücksichtig, da dieser Bereich einen eigenständigen Themenkomplex darstellt und nicht Teil der vorliegenden Arbeit 
ist. 
338 Erwägungsgrund Nr. 1 der Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Septem-
ber 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt („EE-RL 
2001“), ABl. 2001, Nr. L 283/33; Erwägungsgründe Nr. 42, 65 ff. der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG („EE-RL 2009“), ABl. 2009, Nr. 
L 140/16; Europäische Kommission, KOM (95) 682, S. 1, 7, 11, 31 ff.; Erwägungsgrund Nr. 1 Elektrizitätsbinnenmarkt-
RL. Siehe auch auf globaler Ebene den „Brundtland-Report“ und die „Rio-Deklaration“. Bei dem Brundtland-Report 
handelt es sich um den 1987 veröffentlichten Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, der nach dem 
damaligen Vorsitzenden, Gro Harlem Brundtland, benannt ist. Der Bericht markiert den Beginn des öffentlichen, welt-
weiten Diskurses über den Begriff der nachhaltigen Entwicklung, der erstmals in dem Bericht definiert wurde. Diese 
Entwicklung setzte sich 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung („Rio-Konfe-
renz“) fort. Dort wurden u.a. die „Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung“ („Rio-Deklaration“), die „Agenda 21“, 
die „Klimarahmen- und die Biodiversitätskonvention“ verabschiedet, siehe dazu ausführlich Ekardt, in: Frenz/Müggen-
borg, EEG, Einleitung, Rn. 10 ff., 16. Aktuell wird das internationale Klimaschutzregime wesentlich von der „Klimarah-
menkonvention“, die am 21. März 1994 in Kraft trat, und dem „Kyoto-Protokoll“, welches zum 16. Februar 2005 wirksam 
wurde, geprägt, siehe hierzu vertiefend Ekardt/Valentin, S. 23 m.w.N. 
339 Siehe ausführlich Bundesregierung, Energiekonzept, S. 4 sowie Punkt 4.1.2.2. 
340 Erwägungsgrund Nr. 1 EE-RL 2001; Europäische Kommission, KOM (95) 682, S. 7, 13, 25, 33, 35 ff. So formulierten 
das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union bereits im Jahr 2001 wie folgt: „Die Gemeinschaft hält 
es für erforderlich, erneuerbare Energiequellen prioritär zu fördern, da deren Nutzung zum Umweltschutz und zur nach-
haltigen Entwicklung beiträgt.“, Erwägungsgrund Nr. 1 EE-RL 2001. 
341 Europäische Kommission, KOM (2006) 848 endg.; Europäische Kommission, KOM (2007) 1 endg.; Europäischer 
Rat, Dok. 7224/1/07 REV 1, S. 16 ff. 
342 BT-Drs. 16/10491, S. 9; Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3 ff. 
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Energien in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten gemäß der Datensammlung des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Energie ein enormes Wachstum verzeichnen.343 Dieses Wachstum soll 

in Zukunft durch einen signifikanten Anstieg des Anteils der Stromerzeugung aus Windkraftanlagen 

noch gesteigert werden, vgl. § 3 Nr. 1 und 2 EEG 2014.344 Um diese Ausbau- bzw. Wachstumsziele 

zu erreichen, existiert sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene ein sehr umfangreich 

und vielfältig ausgestalteter Rechtsrahmen.345 Hierbei ist – ohne auf jede einzelne Rechtsquelle sepa-

rat einzugehen – im europarechtlichen Bereich die Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen hervorzuheben.346 Diese Richtlinie zielt auf die Erhöhung des 

Anteils der Erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch der Europäischen Union ab und ent-

hält – im Vergleich zur vorherigen Rechtslage – rechtsverbindliche Vorgaben für den Anteil von 

Energie aus erneuerbaren Quellen für jeden Mitgliedstaat, vgl. Art. 1 EE-RL 2009. So ist im Anhang 

I der Richtlinie beispielsweise für Deutschland als Zielwert für das Jahr 2020 ein Anteil von 18 Pro-

zent von Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch bestimmt. Überdies sieht 

sie vor, dass Anlagen für Strom aus Erneuerbaren Energien europaweit ein vorrangiger oder ein ga-

rantierter Netzzugang gewährt wird, Art. 16 Abs. 2 lit. b) EE-RL 2009. 
 

Auf deutscher Ebene wurden diese Zielvorgaben insbesondere im Erneuerbare-Energien-Gesetz um-

gesetzt, das erstmals im Jahr 2000 in Kraft trat und darauf ausgerichtet war, den jungen Technologien 

wie Wind- und Sonnenenergie durch feste Vergütungen sowie durch die garantierte Abnahme und 

die vorrangige Einspeisung des Stroms den Markteintritt zu ermöglichen.347 Die letzte Reform dieses 

Gesetzes im Jahr 2014 erweiterte diese Zielsetzung. So bezweckt das EEG 2014 im Wesentlichen 

                                            

343 BMWi, Zeitreihen zur Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland, S. 4 ff. Im Jahr 1990 lag der Anteil der 
Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch noch bei 3,4 Prozent, während er 2013 bereits 25,5 Prozent betrug, 
siehe BMWi, Zeitreihen zur Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland, S. 4. 
344 Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1322); Kohler, N&R 2014, 73 (73). Siehe zur Bedeutung der Windenergienutzung Nie-
dersberg, S. 27 ff. 
345 Auf Europäische Ebene: Art. 194 AEUV; Europäische Kommission, KOM (95) 682; Europäische Kommission, KOM 
(94) 659 endg.; EE-RL 2001; Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur 
Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor; EE-RL 2009; 
Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Beschleunigungs-RL Strom. Siehe ausführlich hierzu Ehricke, in: Frenz/Müggenborg, 
EEG, Europäisches Recht der Erneuerbaren Energien, Rn. 1 ff. Auf deutscher Ebene insbesondere Bundesregierung, 
Energiekonzept, S. 3 ff.; Koalitionsvertrag, S. 49 ff.; Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. 2014, Teil 
I, S. 1066 ff.), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. 2014, Teil I, S. 2406 ff.) geändert worden 
ist („EEG 2014“). 
346 EE-RL 2009, siehe Fußnote 338. 
347 BMWi, EEG-Reform, S.1. Die erste Version des EEG wurde unter dem Titel „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) sowie zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und des Mineralöl-
steuergesetzes vom 29. März 2000“ im BGBl. 2000, Teil I, S. 305 ff. veröffentlicht. Aktueller Stand des EEG 2014 siehe 
Fußnote 345.  
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eine planvollere Steuerung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und eine bessere Herbeiführung 

der Integration der Erneuerbaren Energien in den Strommarkt.348 
 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Netzintegration der Erneuerbaren Energien 

notwendig ist, um eine klima- und umweltverträgliche Stromversorgung sowie die Unabhängigkeit 

von knapper werdenden, fossilen Brennstoffen zu erreichen.349 Dies zeigt sich an den umfangreichen 

rechtlichen Vorgaben und letztlich auch am Willen des europäischen Gesetzgebers. So lässt sich mit 

den Worten des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union abschließend for-

mulieren, dass „(…) die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen aus Grün-

den der Sicherheit und Diversifizierung der Energieversorgung, des Umweltschutzes und des sozialen 

und wirtschaftlichen Zusammenhalts für die Gemeinschaft von hoher Priorität“350 ist. 
 

5.2.2 Notwendigkeit des Stromnetzausbaus 
 

Die Notwendigkeit des Netzausbaus konnte bezogen auf einzelne Aufgabenfelder bereits überblicks-

artig in der obigen Darstellung skizziert werden. In diesem Abschnitt werden nun die Ursachen auf-

gezeigt, die eine Beschleunigung des Ausbaus der Stromnetze in Verbindung mit der Integration der 

Erneuerbaren Energien erforderlich machen. 
 

5.2.2.1 Geänderte Anforderungen an den Ausbau des Stromnetzes 
 

Im Rahmen der vorliegenden Betrachtung muss – Bezug nehmend auf die obige Darstellung zu den 

Besonderheiten der elektrischen Energie351 – die Eigenart der Leistungsgebundenheit des Stroms be-

sonders hervorgehoben werden, um die geänderten Anforderungen an den Stromnetzausbau zu ver-

deutlichen.  
 

Als Ausgangspunkt dient der Aspekt, dass der Transport von Strom nur mittels spezieller Übertra-

gungs- und Verteilungssysteme erfolgen kann.352 Dementsprechend ist die wesentliche Vorausset-

zung für eine gem. § 1 Abs. 1 EnWG „sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und 

                                            

348 BMWi, EEG-Reform, S.1. Siehe auch Lippert/Kindler, DVBl. 2014, 1235 (1235 ff.) mit kritischen Anmerkungen zum 
EEG 2014. Siehe überblicksartig die Änderungen i.R.d. Reform des EEG 2014 bei Hofmann, EnWZ 2015, 70 (70 ff.). 
349 BMWi, EEG-Reform, S.1. 
350 Erwägungsgrund Nr. 2 EE-RL 2001. 
351 Siehe hierzu Punkt 2.1. 
352 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 1, Rn. 20; Tettinger, RdE 2002, 225 (228); Ehricke, 
ZNER 2004, 211 (212). 
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umweltverträgliche (…) Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität“ das Vorhandensein von 

quantitativ und qualitativ hochwertigen und hinreichend verknüpften Verteil- und Übertragungska-

pazitäten.353 Diese Netzkapazitäten sind in Deutschland historisch gewachsen. So war das bestehende 

Übertragungsnetz auf einen ganz überwiegend regionalen Markt mit verbrauchsortnaher Stromerzeu-

gung ausgerichtet.354 Dies ist der Grund für die heute noch ungleichmäßige Verteilung der Transport-

kapazitäten.355 Dementsprechend war noch vor einigen Jahren die Energieversorgung in Deutschland 

vergleichsweise überschaubar: Strom wurde vor allem dort erzeugt, wo er auch verbraucht wurde.356 

Die europarechtlichen Vorgaben zum Netzausbau im Rahmen des dritten Energiebinnenmarktpakets 

von 2009, die damit verbundenen Anforderungen des aktuell geltenden nationalen Rechts, Änderun-

gen im Nachfrageverhalten der Verbraucher und der Erzeugungsstruktur sowie technologische Neu-

erungen stellen die Betreiber der Stromnetzinfrastruktur jedoch vor neue Herausforderungen.357 Zu-

dem sind nach den Ereignissen von Fukushima die Bemühungen zur Reformierung der Energieer-

zeugung in Deutschland endgültig in der sogenannten Energiewende gemündet.358 Obwohl die Ein-

zelheiten des „Wie“ der Energiewende streitig sind, besteht jedoch Einigkeit darüber, dass mit der 

Änderung der Erzeugungsstruktur das deutsche Übertragungs- und auch Verteilernetz in den kom-

menden Jahren und Jahrzehnten erheblich aus- und umgebaut werden muss.359 Der Kooperation ins-

besondere der Übertragungsnetzbetreiber kommt daher besondere Bedeutung zu.360 Ein koordinierter 

Netzbetrieb und -ausbau zwischen allen betroffenen Netzbetreibern ist für den Strombereich im Inte-

resse der Versorgungssicherheit und der Kosteneffizienz erforderlich.361  
 

                                            

353 Ehricke, ZNER 2004, 211 (212). Neben der Grundvoraussetzung bedarf es ferner noch festgelegte Netzleitungsstan-
dards, z.B. akzeptable Frequenzen oder Regelleistungen, siehe Ehricke, ZNER 2004, 211 (212). 
354 Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1321); Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). 
355 Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). 
356 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 3; Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). Man baute zum Bei-
spiel zahlreiche Kohlekraftwerke rund um das Ruhrgebiet oder auch Kernkraftwerke, um die Ballungsräume in Süd-
deutschland zu versorgen, vgl. Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 3. 
357 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 1 ff.; Ekardt/Valentin, S. 88 
ff.; Jendernalik, in: Kment, Netzausbau zugunsten erneuerbarer Energien, S. 1 ff.; Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1321 f.); 
Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107 f.); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283); Lang/Rademacher, RdE 2013, 145 (145); 
Ehricke, ZNER 2004, 211 (211). 
358 Lang/Rademacher, RdE 2013, 145 (145); Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 3; Steinbach, in: 
Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 1; Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283). 
359 Lang/Rademacher, RdE 2013, 145 (145); Henning/Lühmann, UPR 2012, 81 (81); Elspaß/Schwoon, NVwZ 2012, 1066 
(1066); Erbguth, DVBl. 2012, 325 (325). Siehe auch Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energielei-
tungsausbaus, Teil 1, Rn. 1 ff.; Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283); Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1321).  
360 BMWi, Eckpunkte zur EnWG-Novelle 2011, S. 6; BT-Drs. 17/6072, S. 46. Hervorzuheben ist hierbei, dass Deutsch-
land, anders als die meisten anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, über jeweils mehrere Strom-Transportnetz-
betreiber verfügt, siehe BMWi, Eckpunkte zur EnWG-Novelle 2011, S. 6; BT-Drs. 17/6072, S. 46. 
361 BMWi, Eckpunkte zur EnWG-Novelle 2011, S. 6; BT-Drs. 17/6072, S. 46. 
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5.2.2.1 Stromnetzausbau und Erneuerbare Energien 
 

Im Rahmen der Änderungen der Erzeugungsstruktur stellen der Ausbau und die Netzintegration der 

Erneuerbaren Energien die entscheidenden Herausforderungen an das deutsche Stromnetz.362 Im Zuge 

der Bestrebungen der deutschen Bundesregierung zur Erreichung der Klimaschutzziele, wie beispiel-

weise die Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2020 und um mindes-

tens 80 Prozent bis 2050363, läuft der Ausbau der Erneuerbaren Energien seit einigen Jahren in rasan-

tem Tempo.364 
 

Da die Stromnetze bisher noch nicht hinreichend auf den Transport der Erneuerbaren Energien aus-

gelegt sind, kommt es bereits heute zu einer mangelnden Synchronisierung zwischen Erneuerbaren 

Energien und Netzausbau.365 Die Kapazitätsengpässe betreffen sowohl die Übertragungs- als auch die 

Verteilernetze.366 
 

Neben der Schwierigkeit der Integration in das deutsche Stromnetz stellt der volatile Charakter der 

Erneuerbaren Energieträger eine weitere Herausforderung dar.367 Die durch Windkraft- und Solaran-

lagen erzeugte Strommenge ist naturgemäß vom Wetter abhängig und unterliegt daher starken 

Schwankungen sowohl hinsichtlich der Menge als auch hinsichtlich des Erzeugungszeitpunktes.368 

Die Volatilität der Erneuerbaren Energien-Anlagen führt somit zu einer schwankenden Darbietung 

von erneuerbaren Strom.369  

                                            

362 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 1; Bundesnetzagentur, Infor-
mationen zum Netzausbau, S. 3; Monopolkommission, 59. Sondergutachten, S. 170, Rn. 372; Ekardt/Valentin, S. 89; 
Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1321 f.). 
363 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 4. Als Vergleichsjahr für die angestrebte Reduktion der Treibhausemissionen 
wird das Jahr 1990 herangezogen, vgl. Bundesregierung, Energiekonzept, S. 4. 
364 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 3; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Ener-
gieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 1; Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1322); Lang/Rademacher, RdE 2013, 145 (145). 
365 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 3; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Ener-
gieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 1; Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1322); Lang/Rademacher, RdE 2013, 145 (145); Glaser, 
DVBl. 2012, 1283 (1283). Es kann sogar passieren, dass Windräder trotz starkem Wind abgeschaltet werden müssen, 
weil die erzeugte Energie nicht mehr abtransportiert werden kann, Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, 
S. 3. 
366 Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283). Siehe näher dazu Kahl/Schmidtchen, RdE 2012, 1 (3). 
367 Monopolkommission, 59. Sondergutachten, S. 170, Rn. 372; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des 
Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 4; Ekardt/Valentin, S. 89. 
368 Ekardt/Valentin, S. 89. Die von Erneuerbaren-Energien-Anlagen – wie beispielsweise Windkraft- und Solaranlagen – 
eingespeiste Strommenge lässt sich nur durch ein Herunter-Regeln oder Abschalten der Anlagen steuern. Dadurch kann 
der Zufluss von Elektrizität in das Netz begrenzt werden, siehe Ekardt/Valentin, S. 89. 
369 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 4; Ekardt/Valentin, S. 89. 
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Des Weiteren liegt in der dezentralen Erzeugung der Erneuerbaren Energien eine zusätzliche Aufgabe 

begründet.370 Früher wurden Erzeugungseinheiten wie Kern- und Kohlekraftwerke in der Nähe von 

Verbrauchsschwerpunkten, etwa in industrieintensiven Standorten, angesiedelt.371 Heute werden die 

Standorte der Erneuerbaren Energien-Anlagen unabhängig von Verbrauchsgesichtspunkten und netz-

technischen Rahmenbedingungen ausgewählt.372 Ausschlaggebende Standortfaktoren sind etwa die 

Verfügbarkeit von Biomasse, die Windverhältnisse und die Sonneneinstrahlung.373 Insoweit werden 

die Standortentscheidungen für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Abhängigkeit von 

den Erzeugungspotenzialen getroffen.374 Diese „neue“ Stromerzeugungsstruktur führt zu einem Nord-

Süd-Gefälle.375 So befindet sich im Norden die überwiegende Anzahl der Windkraftanlagen, während 

Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung zu einer Konzentration der Solarstromerzeugung im 

Süden beitragen.376 Dieses Gefälle wird noch verstärkt durch den Ausstieg aus der Kernenergie.377 Die 

in den Kernkraftwerken erzeugte Energie soll durch konventionelle Kraftwerke und Erneuerbare 

Energien-Anlagen kompensiert werden.378 Diese Struktur erfordert einen zunehmenden Ausbau der 

Übertragungsnetze.379 Demgegenüber macht die dezentrale Einspeisung des Stroms aus Photovoltaik-

Anlagen eine Verstärkung des Verteilernetzes in der Fläche erforderlich.380  

 

                                            

370 Monopolkommission, 59. Sondergutachten, S. 170, Rn. 372; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des 
Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 4; Ekardt/Valentin, S. 89. Siehe auch Bundesnetzagentur, Informationen zum Netz-
ausbau, S. 3 f. 
371 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2 f.; Bundesnetzagentur, 
Informationen zum Netzausbau, S. 3 f.; Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). 
372 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2; Bundesnetzagentur, Infor-
mationen zum Netzausbau, S. 4. 
373 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2; Glaser, DVBl. 2012, 1283 
(1283). 
374 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2. 
375 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 3; Scherer, NVwZ 2010, 
1321 (1322); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283). 
376 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 3; Scherer, NVwZ 2010, 
1321 (1322); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283); Köck, ZUR 2014, 131 (132); Schadtle, ZNER 2013, 126 (126).  
377 Art. 1 Nr. 1 Dreizehntes Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes vom 31. Juli 2011. BMWi, erster Fortschrittsbericht, 
S. 98; Koalitionsvertrag, S. 51. 
378 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 3; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Ener-
gieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 3; Lang/Rademacher, RdE 2013, 145 (145). 
379 Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283); Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1322); Bundesnetzagentur, Informationen zum Netz-
ausbau, S. 2; Schadtle, ZNER 2013, 126 (126); Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). 
380 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 4; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Ener-
gieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 4; Jendernalik, in: Kment, Netzausbau zugunsten erneuerbarer Energien, S. 1 ff. Immer 
mehr Anlagen für Erneuerbare Energien werden an das Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz angeschlossen, siehe 
Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 4. 
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5.2.2.2 Ausbau des europäischen Elektrizitätsbinnenmarktes  
 

Die Verbindung des europäischen Strombinnenmarktes stellt eine weitere Ursache für den Strom-

netzausbaubedarf dar.381 So formuliert das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen 

Union in der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie wie folgt: „Eines der Hauptziele dieser Richtlinie 

sollte der Aufbau eines wirklichen Elektrizitätsbinnenmarktes auf der Grundlage eines gemein-

schaftsweiten Verbundnetzes sein, (…).“382 Dem Verbund zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 

kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, um einen intensiveren Wettbewerb zwischen den ein-

zelnen Unternehmen zu ermöglichen.383 Ohne weitere Verbindungsmöglichkeiten „könnten die 

Grundsätze der Marktöffnung ausgehöhlt werden, da die Unternehmen ihre Position in bestimmten 

Regionen der Europäischen Union festigen und der Markt fragmentiert wird“384. Insbesondere 

Deutschland nimmt hierbei aufgrund seiner zentralen Lage eine entscheidende Rolle als Transitland 

für Elektrizität ein.385 
 

5.2.2.3 Verändertes Nachfrageverhalten der Verbraucher 
 

Die Verbraucher tragen durch ein geändertes Nachfrageverhalten ebenfalls zu den Veränderungen im 

Stromnetz bei, da es ihnen mittelweile möglich ist, den Stromlieferanten frei zu wählen.386 Infolge-

dessen ist die Zahl der Anbieter im Markt in den letzten Jahren deutlich gestiegen.387 Zudem wird 

Strom mehr und mehr zu einem auch international handelbaren Gut.388 
 
 
 
 
 
 

                                            

381 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 5; Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283 m.w.N.); Scherer, NVwZ 
2010, 1321 (1322); Erwägungsgrund Nr. 1 ff. der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003; Erwägungsgrund Nr. 1 f., 5 ff., 25, 34, 57 ff. der Elektrizitätsbinnenmarkt-
RL. 
382 Erwägungsgrund Nr. 59 der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. 
383 Ehricke, ZNER 2004, 211 (213). 
384 Europäische Kommission, KOM (2003) 740 endg., S. 2. 
385 BT-Drs. 16/10491, S. 12 f.; Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1322); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283); Pritzsche, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, Kap. 17, Rn. 8 ff. 
386 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 5; Jendernalik, in: Kment, Netzausbau zugunsten erneuerbarer 
Energien, S. 2; Hermes, ZUR 2014, 259 (259 ff.). 
387 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 5. 
388 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 5. 
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5.2.2.4 Zwischenergebnis 
 

Zusammenfassend können als wesentliche Ursachen für den erforderlichen Netzausbau die politi-

schen Zielsetzungen, die Notwendigkeit der Netzintegration der Erneuerbaren Energien und die damit 

verbundene Anpassung des Netzes an den volatilen und dezentralen Charakter der Erneuerbaren 

Energien, das geänderte Nachfrageverhalten der Verbraucher sowie die europäischen Ziele zur Er-

weiterung des Stromnetzbinnenmarktes genannt werden. Diese vielfältigen Ursachen zeigen auf, dass 

das Stromnetz in seiner jetzigen Gestalt den Anforderungen nicht gewachsen ist und daher notwen-

digerweise ausgebaut und weiterentwickelt werden muss. Schließlich kann eine sichere und nachhal-

tige Stromversorgung nur gewährleistet werden, wenn die dafür vorgesehene Infrastruktur funktions-

fähig ist und die an sie gerichteten Anforderungen erfüllt.  
 

5.2.3 Problemstellung: Entflechtung als Hemmnis für den Netzausbau? 
 

Die vorhergehende Betrachtung hat die Notwendigkeit des Netzausbaus sowie der Netzintegration 

der Erneuerbaren Energien hervorgehoben. Da vor allem auf die Übertragungsnetzbetreiber die viel-

fältigen Herausforderungen des Stromnetzausbaus zukommen,389 stellt sich die Frage, welchen Ein-

fluss die Entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber auf den Stromnetzausbau hat. Die Frage kann 

anhand von drei Problemkreise erörtert werden: die Investitionsbereitschaft der Übertragungsnetzbe-

treiber („erster Problemkreis“), das Investitionsverhalten spezieller Finanzinvestoren („zweiter Prob-

lemkreis“) sowie die Beziehung zwischen Standortwahl von Erneuerbaren-Energien-Erzeugungsan-

lagen und Entflechtungsregeln („dritter Problemkreis“).  
 

Im Folgenden wird dazu untersucht werden, ob ein Einfluss der Entflechtung auf diese drei Problem-

kreise festgestellt werden kann. Der Frage, ob es sich dabei um einen hemmenden Einfluss handelt, 

wird im Rahmen dieser Bearbeitung allerdings noch nicht nachgegangen. Diese Prüfung ist Inhalt des 

nächsten Abschnitts. 
 

5.2.3.1 Erster Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf das Investitionsverhalten der 
Übertragungsnetzbetreiber 

 

Es ist fraglich, ob die Entflechtungsvorgaben einen Einfluss auf die Investitionsbereitschaft der Über-

tragungsnetzbetreiber haben. 
 

                                            

389 Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283); Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107); Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1321 f.); Bun-
desnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 2. 
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5.2.3.1.1 Hintergrund 
 

Die Europäische Kommission führte im Rahmen ihrer Folgenabschätzung im Jahre 2007 aus, dass 

Investitionsanreize verzerrt seien, weil sich die Entscheidung für oder gegen Netzinvestitionen in 

vielen Fällen allein an den Bedürfnissen der vertikal integrierten Erzeugungs- bzw. Vertriebssparte 

ausrichteten.390 Das Ziel, durch mangelnde Investitionen in die Netzinfrastruktur den Wettbewerb so 

gering wie möglich zu halten, ginge dem Interesse an einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage 

der eigenen Netzgesellschaft vor.391 Aufgrund dieser Einschätzung trieb die Europäische Kommission 

die dritte Reform des Energiebinnenmarktrechts voran,392 welche letztlich im dritten Energiebinnen-

marktpaket und damit in der eigentumsrechtlichen Entflechtung bzw. in der alternativ zu wählenden 

Umsetzung gemäß dem ITO- oder ISO-Modell mündete.393 Diese Weiterentwicklung des Regulie-

rungsrahmens hat die Struktur der in Deutschland agierenden Übertragungsnetzbetreiber, die für den 

weiträumigen Stromtransport in dem über mehr als 35.000 km umfassenden Höchstspannungsnetz 

zuständig sind394, durch Verkäufe und Neustrukturierung verändert.395  
 

Als Folge dieser Entwicklungen können in Deutschland als zentrale Akteure für den Betrieb der 

Übertragungsnetze die vier Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW, Amprion, TenneT TSO und 

50Hertz Transmission hervorgehoben werden.396  
 
 
 

                                            

390 Europäische Kommission, SEC (2007) 1179/2, S. 14 f. Siehe auch Koenig/Schreiber/Spiekermann, N&R 2008, 7 (12). 
391 Europäische Kommission, SEC (2007) 1179/2, S. 14 f. Siehe auch Koenig/Schreiber/Spiekermann, N&R 2008, 7 (12). 
392 Diese Ansicht vertrat die Europäischen Kommission noch in weiteren Dokumenten, wie etwa Europäische Kommis-
sion, SEC (2006) 1724, S. 130 ff.; Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg., S. 1 f., 6 ff.; Europäische Kommis-
sion, KOM (2006) 841 endg., S. 6 ff.; Europäische Kommission, KOM (2007) 1 endg., S. 8. 
393 Vgl. v.a. Elektrizitätsbinnenmarkt-RL, siehe ausführlicher dazu Punkt 3.3.1.3. 
394 Siehe ausführlich Infoportal der Übertragungsnetzbetreiber, Das deutsche Stromnetz – stabil und zuverlässig.  
395 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 129; Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 2 ff. 
396 Infoportal der Übertragungsnetzbetreiber, Die Übertragungsnetzbetreiber; Bundesnetzagentur, Informationen zum 
Netzausbau, S. 6; Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 129 f. Im Einzelnen: E.ON und Vattenfall – zwei vormals vertikal 
integrierte und auf allen Wertschöpfungsstufen tätige Unternehmen – verkauften ihren Übertragungsnetzbetrieb an Ten-
neT bzw. an den belgischen Netzbetreiber Elia System Operator sowie den Infrastrukturfonds Industry Funds Manage-
ments, siehe E.ON-Pressemitteilung, E.ON verkauft Höchstspannungsnetz, vom 10. November 2009; Vattenfall-Presse-
mitteilung, Vattenfall schließt Verkauf des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz Transmission ab, vom 19. Mai 2010. 
Während RWE noch 25,1% der Anteile von Amprion besitzt, siehe RWE-Pressemitteilung, RWE verkauft Mehrheit am 
deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion, vom 14. Juli 2011 und RWE-Pressemitteilung, RWE gibt Mehrheit der 
Anteile an der Amprion GmbH an Konsortium von Finanzinvestoren ab, vom 14. Juli 2011. Demgegenüber ist EnBW 
voller Inhaber von TransnetBW, vgl. TransnetBW-Pressemitteilung, Aus EnBW Transportnetze AG wird TransnetBW 
GmbH, vom 29. Februar 2012. Siehe hierzu auch Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 129; Abegg/Brinkmann/Brunek-
reeft/Götz/Krancke/Müller/Schmidt, Entflechtung in Netzsektoren, S. 12. 
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5.2.3.1.2 Problemstellung 
 

Eine Folge dieser beschriebenen Entwicklungen ist, dass die nun rechtlich und unternehmerisch 

selbstständigen Übertragungsnetzbetreiber seit der Entflechtung nicht mehr auf die Finanzkraft und 

Sicherheit eines großen Verbundunternehmens zurückgreifen können.397 Vor diesem Hintergrund er-

scheint es jedoch fraglich, ob die vorgenommene Entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber das 

geeignetste Mittel darstellt, um den Investitionsverzerrungen zu begegnen. Hierzu werden im Schrift-

tum verschiedene Ansätze vertreten. Einige Stimmen in der Literatur sind der Ansicht, dass ein Un-

ternehmen, welches zu einem finanzstarken Konzern gehörte und nach der Entflechtung diese Fi-

nanzkraft „verloren“ hat, wohl weniger geneigt sei, kostspielige Investitionen in die Netzinfrastruktur 

vorzunehmen.398 Es sei bereits fraglich, woher das nun unabhängige Unternehmen die finanziellen 

Mittel dafür bekommen solle.399 Demgegenüber seien nach einer anderen Ansicht im Schrifttum die 

schärferen Entflechtungsregeln des dritten Energiebinnenmarktpaketes ein Schlüssel zu bedarfsge-

rechten und diskriminierungsfrei getätigten Infrastrukturinvestitionen auf der Ebene der Übertra-

gungsnetzbetreiber.400 Schließlich habe der unabhängige Netzbetreiber generell einen Anreiz zum 

Ausbau seiner Infrastruktur, da er sich ausschließlich an der wirtschaftlichen Rentabilität der geplan-

ten Maßnahmen orientieren müsse und daher Investitionen vornehme.401 
 

Die verschiedenen Ansichten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während die erste Sichtweise 

von einer investitionshemmenden Wirkung der Entflechtung ausgeht, beschreibt die zweite Ansicht 

einen positiven Einfluss des Unbundling-Regimes auf das Investitionsverhalten der Übertragungs-

netzbetreiber. Der Meinungsstreit bedarf hier keiner Entscheidung, da im Rahmen des Abschnitts 

„Lösungsansätze zum ersten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf das Investitionsverhalten 

                                            

397 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 130. 
398 Monopolkommission, 49. Sondergutachten, Rn. 609; Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 130; Koenig/Schrei-
ber/Spiekermann, N&R 2008, 7 (12). 
399 Sie müssen ihre Investitionen zu teilweise ungünstigeren Konditionen über den freien Kapitalmarkt sowie über den 
Netzbetrieb finanzieren, siehe Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 130. Einzelne Unternehmen, wie z. B. TenneT TSO, 
in dessen Zuständigkeit mehrere prioritäre Hochspannungstrassen sowie die Seekabelanbindungen der Nordsee-Offshore-
Windparks fallen, sind finanziell besonderen Belastungen ausgesetzt, siehe Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 109. 
Siehe auch Monopolkommission, 49. Sondergutachten, Rn. 609; Koenig/Schreiber/Spiekermann, N&R 2008, 7 (12). 
400 Däuper, N&R 2009, 214 (220 f.); Klotz, N&R 2007, 67 (67 f.); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1288); Kühling/Pisal, 
ZNER 2011, 13 (16); Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326). So auch Europäische Kommission, SEC (2007) 1179/2, S. 14 
f. 
401 Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1288); Kühling/Pisal, ZNER 2011, 13 (16). 
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der Übertragungsnetzbetreiber“ weitere Argumente zu dieser Problemlage angeführt werden.402 In 

dem Punkt „Stellungnahme“ wird dann eine Gesamtbetrachtung aller Argumente vorgenommen.403 
 

Unabhängig von der Lösung dieses Meinungsstreits kann an dieser Stelle bereits festgehalten werden, 

dass die Entflechtungsregeln einen Einfluss auf das Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbe-

treiber haben könnten. Die spätere Prüfung wird aufzeigen, ob es sich hierbei um einen investitions-

hemmenden Einfluss handelt.  
 

5.2.3.2 Zweiter Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf das Investitionsverhalten von 

Finanzinvestoren 
 

Um das Investitionsproblem zu lösen bzw. zu entschärfen, können die notwendigen Netzinvestitionen 

von Finanzinvestoren vorgenommen werden, da diese über die erforderlichen hohen Finanzmittel 

verfügen bzw. sie aufbringen können.404 Unter Finanzinvestoren sind dabei insbesondere Infrastruk-

turfonds zu verstehen. Für diese Finanzinvestoren ist eine Beteiligung an den Übertragungsnetzbe-

treibern insbesondere deshalb interessant, da für sie die stark regulierten Übertragungsnetzbetreiber 

eine weitestgehend sichere Investition mit verlässlichen Zahlungsflüssen und Renditen darstellen.405 

Die starke Regulierung im Sinne der Entflechtungsvorschriften birgt für die Infrastrukturfonds neben 

diesen positiven Effekten aber auch die Gefahr, dass sie selbst aufgrund ihrer speziellen Struktur als 

vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen angesehen werden könnten.406 Insoweit ist es 

fraglich, ob die Entflechtungsvorgaben einen Einfluss auf spezielle Finanzinvestoren haben könnten.  
 

Im Folgenden wird diese Problemstellung neben der Beschreibung der Struktur eines Infrastruk-

turfonds näher dargestellt.   
 
 
 
 
 
 
 

                                            

402 Siehe Punkt 5.2.4.1. 
403 Siehe Punkt 5.2.4.1.1.3. 
404 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4; Heitling/Wiege-
mann, N&R 2011, 233 (233, 235); Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 109. 
405 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4; Heitling/Wiege-
mann, N&R 2011, 233 (233); Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 109. 
406 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 2; Heitling/Wiege-
mann, N&R 2011, 233 (235 f.). 
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5.2.3.2.1 Struktur eines Infrastrukturfonds 
 

Ein Infrastrukturfonds, besser ein Investmentvermögen ist allgemein betrachtet gem. 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB407 „jeder Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von 

Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser 

Anleger zu investieren und der kein operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist“. 

Die Anlagestrategie muss sich nicht auf eine einzige Anlage beschränken, sondern kann beispiels-

weise Anlagen in bestimmte Kategorien von Vermögensgegenständen oder in bestimmte geographi-

sche Regionen darstellen.408 Das Investmentvermögen wird von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft 

verwaltet, vgl. § 17 KAGB, während das von den Anlegern eingesammelte Kapital gem. §§ 68 ff. 

bzw. 80 ff. KAGB von einer Verwahrstelle verwahrt wird (sog. „Investmentdreieck“409). 
 

5.2.3.2.2 Problemstellung: Infrastrukturfonds als vertikal integriertes Energieversorgungs-

unternehmen 
 

Ausgehend von der beschriebenen Struktur könnte ein Infrastrukturfonds dann als vertikal integrier-

tes Unternehmen angesehen werden, wenn seine Anlagestrategie bzw. sein Investitionsportfolio In-

vestitionen sowohl im Bereich des Übertragungsnetzbetriebes als auch im Bereich der Stromgewin-

nung, -erzeugung oder des Vertriebes von Energie umfasst.410 Im konkreten Fall wäre es denkbar, 

dass das Investmentvermögen neben einem Übertragungsnetz auch ein Kraftwerk oder Erneuerbare 

Energien-Anlagen hält und betreibt. Eine solche Konstellation könnte gegen die Vorgaben der eigen-

tumsrechtlichen Entflechtung verstoßen, da angenommen werden könnte, dass innerhalb des Fonds 

Interessenskollisionen zwischen Investitionen in das Übertragungsnetz und den Investitionen in eine 

der Wettbewerbsbereiche auftreten.411  
 

                                            

407 Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 (BGBl. 2013, Teil I, S. 1981 ff.), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 10. Dezember 2014 (BGBl. 2014, Teil I, S. 2085 ff.) geändert worden ist. 
408 BaFin, S. 5. 
409 BVI, S. 8. 
410 Siehe hierzu Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4 ff.; 
Heitling/Wiegemann, N&R 2011, 233 (235 f.). 
411 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4 ff.; Heitling/Wiege-
mann, N&R 2011, 233 (235 f.). 
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Des Weiteren ist mit Blick auf die Richtlinie nicht eindeutig klar, ob die Aktivitäten des jeweiligen 

Investors nur innerhalb eines Mitgliedstaates oder sogar EU- bzw. weltweitweit relevant sind.412 Hier-

bei stellt sich nämlich die Frage, ob es für das Einhalten der Entflechtungsvorgaben entscheidend ist, 

ob der jeweilige Investor in ein Übertragungsnetz in beispielsweise Deutschland investiert, wenn er 

gleichzeitig Investitionen in ein Kraftwerk in beispielsweise Frankreich oder den USA tätigt.413 Für 

den Fall, dass die EU- bzw. weltweiten Aktivitäten des Investors von Bedeutung sind, könnte der 

Investor ebenfalls als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen angesehen werden und 

damit ein Verstoß gegen die Entflechtungsvorgaben in Betracht kommen. Schließlich zielt die Richt-

linie auf die Schaffung eines einheitlichen europäischen Energiemarktes ab, der alle Mitgliedstaaten 

erfasst, so dass eine Betrachtung der Aktivitäten eines Investors in nur einem einzelnen Mitgliedstaat 

wohl diesem Ziel widersprechen würde.414 
 

5.2.3.2.3 Stellungnahme 
 

Der vorhergehende Problemaufriss lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Entflechtungsvorgaben, 

die ursprünglich und originär auf die hergebrachten Energieversorgungsunternehmen abzielen soll-

ten, sich auch negativ auf Investitionsvorhaben von speziellen Finanzinvestoren, insbesondere In-

vestmentvermögen in die Übertragungsnetzkapazität auswirken könnten. Inwieweit sich diese An-

nahme bestätigen oder entkräften lässt, werden die weiteren Betrachtungen im Rahmen des Ab-

schnitts „Lösungsansätze zum zweiten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf spezielle Finan-

zinvestoren“ aufzeigen415. 
 

                                            

412 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4 ff.; Heitling/Wiege-
mann, N&R 2011, 233 (236). 
413 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4 ff. Siehe auch Heit-
ling/Wiegemann, N&R 2011, 233 (235 f.), die eine weltweite Betrachtung bezüglich des geographischen Anwendungs-
bereichs der Entflechtungsregeln in Frage stellen. 
414 Heitling/Wiegemann, N&R 2011, 233 (236). 
415 Siehe Punkt 5.2.4.2. 
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5.2.3.3 Dritter Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die Standortwahl von Erneuer-

baren Energien-Erzeugungsanlagen 
 

Die Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen hat starken Einfluss auf den Netz-

ausbaubedarf.416 Die unternehmerische Entflechtung von Erzeugung und Transport könnte sich darauf 

kontraproduktiv auswirken.  
 

Wie bereits oben ausgeführt wurde417, war noch vor einigen Jahren die Standortwahl von Energieer-

zeugungsanlagen relativ einfach vorzunehmen418: Die Erzeugungsanlagen wurden überwiegend dort 

errichtet, wo der Strom auch verbraucht wurde.419 Insoweit existierten viele Kraftwerke in Ballungs-

räumen bzw. Regionen mit Industrieschwerpunkten.420  
 

Demgegenüber werden seit der Energiewende die aktuellen Standortentscheidungen für Erneuerbare 

Energien-Anlagen maßgeblich von dem Erzeugungspotenzial der jeweiligen Regionen, in der die 

Anlagen errichtet werden sollen, getroffen.421 Verbrauchsgesichtspunkte und/oder netztechnische 

Rahmenbedingungen spielen hingegen kaum eine Rolle mehr.422 Dies ist unter dem Gesichtspunkt 

der Erzeugungseffizienz sinnvoll, führt aber beispielsweise bei Offshore-Windparks oder der groß-

technischen Nutzung der Sonnenenergie in Solarparks zu einem hohen Transportaufkommen, da Er-

zeugungs- und Verbrauchsorte räumlich weit auseinander liegen.423 
 

In der wissenschaftlichen Diskussion wird neben dem geographischen Erzeugungspotenzial einer Re-

gion v.a. die Entflechtung als Ursache für diese Entwicklung herangeführt.424 Als Argument wird 

                                            

416 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 48. 
417 Siehe Punkt 5.2.2.2. 
418 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 2; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Ener-
gieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2. 
419 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 2; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Ener-
gieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2; Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). 
420 Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 2; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Ener-
gieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2; Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). 
421 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2. Siehe auch Bundesnetza-
gentur, Informationen zum Netzausbau, S. 2 f.; Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1283). 
422 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 2. Siehe auch Bundesnetza-
gentur, Informationen zum Netzausbau, S. 2 f. 
423 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 49; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsaus-
baus, Teil 1, Rn. 2 f.; Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 3 f.; Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). 
Siehe dazu vertiefend Punkt 5.1.2.2. 
424 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 49. 
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dafür vorgebracht, dass es durch die Trennung der monopolistischen von den wettbewerblichen Wert-

schöpfungsstufen insbesondere auf der Ebene des Übertragungsnetzes zu einer Aufteilung der Unter-

nehmensinteressen komme425: Während das Interesse des Netzbetreibers auf einem kostengünstigen 

Netzausbau gerichtet sei, habe der Energieerzeuger vornehmlich das Interesse an einer finanziell vor-

teilhaften Standortwahl für eine Erneuerbare Energien-Anlage.426 Diese Situation führe zu überregio-

nal oder auch lokal starken Belastungen der Netze oder auch zu einem Mehrbedarf an Netzausbau,427 

da der Netzbetreiber die Kosten des Netzausbaus zu tragen habe und es aufgrund dessen für den 

Energieerzeuger nicht zwingend notwendig sei, die Standortwahl aus Kostengründen so zu optimie-

ren, dass die Entfernungen zwischen Erzeugungsstandorten und Verbrauchszentren möglichst gering 

sind.428  
 

Vor dem Hintergrund dieser Aspekte könnte argumentiert werden, dass speziell durch die Entflech-

tung die Interessenkongruenz zwischen Erzeugung und Netzbetrieb, die in der Vergangenheit dazu 

geführt hatte, dass kurze Transportwege bevorzugt wurden, verloren geht bzw. gegangen ist.429 Inso-

weit könnte angenommen werden, dass die Entflechtung einen hemmenden Einfluss auf die Stand-

ortwahl von Erneuerbaren-Energien-Erzeugungsanlagen hat. Inwieweit diese Annahme bestätigen o-

der widerlegt werden kann, wird im Rahmen des Abschnitts „Lösungsansatz zum dritten Problem-

kreis: Einfluss der Entflechtung auf die Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanla-

gen“ aufgezeigt.430 
 

                                            

425 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 49. 
426 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 49. 
427 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 49.  
428 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 49; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsaus-
baus, Teil 1, Rn. 2 f.; Bundesnetzagentur, Informationen zum Netzausbau, S. 3 f.; Riese/Wilms, ZNER 2009, 107 (107). 
429 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 49. 
430 Siehe Punkt 5.2.4.3. 
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5.2.3.4 Exkurs: Weitere Hemmnisse beim Stromnetzausbau  
 

Die Wirkung der Entflechtungsvorgaben stellt nur eine Frage im Zusammenhang mit dem Netzaus-

bau dar. Daneben gibt es eine Vielzahl von Hemmnissen, die sich negativ auf die Entwicklung und 

Beschleunigung des Netzausbaus auswirken. Hierbei können aus ökonomischer Sicht insbesondere 

Investitionshemmnisse genannt werden, die nach einigen Stimmen in der Literatur auf die Vorgaben 

der Anreizregulierung431 zurückzuführen sind.432 Die Anmerkungen reichen dabei von einer allgemei-

nen Systemkritik433 bis hin zu Überlegungen bezüglich der Weiterentwicklung der Anreizregulie-

rung434.  
 

Ein weiteres Hemmnis bilden die EU-Bestrebungen hinsichtlich einer EU-weiten Netzverknüpfung435 

und die damit einhergehende Schaffung zusätzlicher Verbindungskapazitäten zwischen den Mit-

gliedsstaaten436. Die dadurch notwendig werdenden komplexen Abstimmungsprozesse zwischen den 

einzelnen Akteuren können zum Entstehen weiterer Problemlagen führen,437 die letztlich zu weiteren 

Hemmnissen im Rahmen des Netzausbaus beitragen. Unterstrichen wird dieses Bild durch die 

                                            

431 Der am 13. Juni 2006 vom Bundeskabinett verabschiedete Entwurf einer Verordnung über die Anreizregulierung der 
Energieversorgungsnetze („ARegV-E“) sieht vor, dass die Betreiber von Elektrizitäts- und Gasnetzen ab dem 1. Januar 
2009 nicht mehr kostenorientiert, sondern anreizorientiert reguliert werden, siehe Monopolkommission, 49. Sondergut-
achten, Rn. 579; Bundesregierung, Entwurf einer Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Rechtsvorschriften auf 
dem Gebiet der Energieregulierung vom 13. Juni 2007; BR-Drs. 417/07. Zur Anreizregulierung vertiefend Bundesnetza-
gentur, Bericht zur Einführung der Anreizregulierung; siehe auch Monopolkommission, 49. Sondergutachten, Rn. 579 ff.; 
siehe hierzu auch die Ausführungen bei Huse, in: Germer/Loibl, Energierecht Handbuch, Teil 1, Kap. 3, Rn. 46 ff. 
432 Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1287 f.); Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 112; Müller/Growitsch/Wissner, ZfE 2011, 
159 (169). 
433 Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1287 f.); Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 112. 
434 Müller/Growitsch/Wissner, ZfE 2011, 159 (169); Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 113. 
435 Gemäß der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen „Strategie Energie 2020“ (vgl. Europäische Kommis-
sion, KOM (2010) 639 endg.) aus dem Jahr 2010, dem „Energiefahrplan 2050“ (vgl. Europäische Kommission, 
MEMO/11/914; KOM (2011) 112 endg., Roadmap 2050) aus dem Jahr 2011 und dem ebenfalls aus dem Jahr 2011 stam-
menden „Energieinfrastrukturpaket“ (vgl. Europäische Kommission, MEMO/11/710) sollen u.a. die Entstehung zusätz-
licher Versorgungs- und Transportrouten, die Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie 
das Erschließen alternativer Energiequellen gefördert werden, vgl. Europäische Kommission, MEMO/11/710, S. 1 ff.; 
Europäische Kommission, MEMO/11/914, S. 1; Europäische Kommission, KOM (2010) 639 endg., S. 11 ff. 
436 Nach dem Willen der EU sollen grenzüberschreitende Verbindungen und Kuppelstellen zu den Nachbarländern weiter 
ausgebaut und die Voraussetzungen für den europäischen Stromhandel verbessert werden, siehe Bruns/Futterlieb/Ohl-
horst/Wenzel, S. 86. Siehe auch Europäische Kommission, MEMO/11/710, S. 2; Ehricke, ZNER 2004, 211 (213). 
437 Ein Problem könnte beispielsweise dann vorliegen, wenn innerhalb der jeweils verknüpften Gebiete bzw. Mitglied-
staaten ein unterschiedlicher Vernetzungsgrad besteht oder unterschiedliche Standards vorliegen, weil Versorgungsun-
terbrechungen des einen Gebiets zu Versorgungsunterbrechungen in dem anderen Gebiet führen können, siehe Ehricke, 
ZNER 2004, 211 (213 m.w.N.); Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 86; Scherer, NVwZ 2010, 321 (322). 
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Schwierigkeiten im Planungsprozess, die Verfahrensverzögerungen,438 Akzeptanzprobleme in der 

Bevölkerung439 und naturschutzrechtliche Bedenken440, denen sowohl einzeln betrachtet als auch ins-

gesamt eine verzögernde Wirkung zugesprochen werden muss. Letztlich wird der Netzausbau auch 

von politischen Problemen durchzogen: Eine ausgereifte politische Akteurs-Landschaft (politische 

Parteien; Ministerien; Behörden; Industrie-, Umwelt- und Verbraucherschutzverbände; kommunale 

Organe) bringt aufgrund des unterschiedlichen und vielschichtigen Meinungs- und Interessensspekt-

rums ein erhöhtes Konfliktpotenzial mit sich.441 
 

Zusammenfassend verdeutlichen diese Hemmnisse beispielhaft die aktuelle Situation beim Netzaus-

bau. Daran wird erkennbar, warum dieser so schleppend verläuft. 

5.2.3.5 Ergebnis 
 

In diesem Abschnitt konnte aufgezeigt werden, dass die Entflechtung einen Einfluss auf die drei 

Problemkreise beim Netzausbau – Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber, Investitions-

vorhaben spezieller Finanzinvestoren und Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsan-

lagen – haben könnte. Ob es sich dabei jeweils um einen hemmenden Einfluss handelt, wird Gegen-

stand der nachfolgenden Betrachtungen sein.  
 

5.2.4 Ansätze zur Lösung der Problemstellung: Entflechtung als Hemmnis für den 

Netzausbau? 
 

Im vorliegenden Abschnitt werden Ansätze zur Lösung der drei Problemkreise vorgestellt. Das Ziel 

der Untersuchung wird hierbei die Beantwortung der Frage sein, ob die Entflechtung einen hemmen-

den Einfluss auf jeden einzelnen Problemkreis hat.  

                                            

438 Europäische Kommission, KOM (2006) 846 endg., S. 7 f.; Europäische Kommission, MEMO/11/710, S. 2 ff.; Scherer, 
NVwZ 2010, 1321 (1322); Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 113; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht 
des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 9 ff., 43 ff.; Ehricke, ZNER 2004, 211 (213). 
439 Die Gründe für die Ablehnung von Infrastrukturprojekten in der Bevölkerung sind vielschichtig: Sie reichen von der 
Ablehnung von Großinfrastrukturprojekten als solche (Systemkritik) über die Nicht-Anerkennung der Ausbaunotwendig-
keit und Infragestellung der Standortfindung bis hin zur Weigerung, wirtschaftliche oder qualitative Nachteile hinzuneh-
men, siehe Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 58; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energielei-
tungsausbaus, Teil 1, Rn. 29. Siehe zu dem Problemkreis vertiefend Kment, EnWZ 2015, 57 (57 ff.); Huerkamp/Kühling, 
DVBl. 2014, 24 (27 ff.); auch Ehricke, ZNER 2004, 211 (213). 
440 Die Netzausbauplanungen stehen im Konflikt mit den Zielen des Natur-, Landschafts- und Biodiversitätsschutzes, vgl. 
Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 123. Zudem geht von Freileitungen eine Gefährdung bestimmter Tierarten aus und 
mit der unterirdischen Verlegung der Leitungen eine Beeinträchtigung des Bodens und Grundwasserhaushalts einher, vgl. 
Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 123. 
441 Vgl. die überblicksartige Darstellung bei Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 67 ff.; siehe auch Ehricke, ZNER 2004, 
211 (213); Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1322). 
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5.2.4.1 Lösungsansätze zum ersten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf das Investi-

tionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber 
 

Im Rahmen der nachstehenden Betrachtung wird ein Lösungsansatz zum ersten Problemkreis erar-

beitet. Dazu wird zunächst auf die Rechtslage zum Netzausbau Bezug genommen. Hierbei wird auf 

rechtliche Entwicklungen eingegangen, die Auskunft über den Einfluss der Entflechtung auf den 

Netzausbau geben können. Im Anschluss daran werden Handlungsweisen der europäischen und na-

tionalen Regulierungsbehörden aufgezeigt, die den verwaltungspraktischen Umgang mit dem Prob-

lemkreis verdeutlichen. Abschließen wird die Untersuchung mit einer Stellungnahme. 
 

5.2.4.1.1 Ansätze aus dem Rechtsrahmen zum Netzausbau 
 

Der Rechtslage zum Netzausbau können Argumente zur Lösung des Problemkreises entnommen wer-

den. Diese lassen sich aus der Verbindung zwischen dem Netzausbau und der Entflechtung ableiten. 

Dementsprechend werden nachfolgend zunächst die wesentlichen rechtlichen Entwicklungen zum 

Netzausbau skizziert, um im Anschluss daran den Zusammenhang zwischen diesen und der Entflech-

tung beschreiben zu können. Zum Abschluss der Untersuchung erfolgt eine Stellungnahme. 
 

5.2.4.1.1.1 Rechtslage zum Netzausbau 
 

Das Problem der fehlenden Investitionen in die Netzinfrastruktur wurde von der Europäischen Kom-

mission bereits im Jahr 2007 erkannt. Diese stellte im Rahmen ihrer Mitteilungen vom 10. Januar 

2007 mit den Titeln „Aussichten für den Erdgas- und den Elektrizitätsbinnenmarkt“442 und „Untersu-

chung der europäischen Gas- und Elektrizitätssektoren gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) 

Nr.1/2003 (Abschlussbericht)“443 fest, dass es trotz der Regelungen des ersten und zweiten Energie-

binnenmarktpakets durch die vertikale Abschottung des Marktes zu mangelnder Transparenz und 

Diskriminierung beim Marktzugang und damit auf diesen Märkten zu Wettbewerbsverzerrungen 

komme.444 Quintessenz dieser Untersuchung war, dass die bisher bestehenden Entflechtungsregelun-

gen noch nicht ausreichten, um Wettbewerb im Energiebinnenmarkt zu ermöglichen.445 Zur Lösung 

                                            

442 Europäische Kommission, KOM (2006) 841 endg. 
443 Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg. 
444 Siehe Erwägungsgründe Nr. 4 ff. Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg., S. 
2, 6; Europäische Kommission, KOM (2006) 841 endg., S. 7 f. 
445Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg., S. 13 f.; Europäische Kommission, KOM (2006) 841 endg., S. 11 
f. Siehe auch Erwägungsgründe Nr. 9 ff. Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. 
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dieses Missstandes und noch weiterer Hemmnisse wurde das dritte Energiebinnenmarktpaket ausge-

arbeitet. Damit kam es auf europäischer und nationaler Ebene zu weitreichenden Änderungen im 

Rahmen der Entflechtung und des Netzausbaus, wie die nachfolgende Betrachtung zeigt.  
 

5.2.4.1.1.1.1 Rechtliche Entwicklungen auf europäischer Ebene 
 

Auf europäischer Ebene lassen sich die wesentlichen Änderungen im Rahmen der Entflechtung und 

des Netzausbaus am besten an den Vorgaben der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie verdeutlichen: 

Mit dieser geht der Europäische Gesetzgeber im Vergleich zu seinen bisherigen Rechtsakten und 

Maßnahmenpaketen446 einen entscheidenden Schritt in Richtung der Fixierung eines neuen Netzaus-

bauplanungsinstrumentariums und eröffnet damit den Mitgliedstaaten umfassende Änderungsmög-

lichkeiten im Rahmen des Netzausbaus447. Ausgangspunkt für die Feststellung, welche Netzausbau-

pflichten für die Übertragungsnetzbetreiber bestehen, ist die Differenzierung danach, ob sie eine ei-

gentumsrechtliche Entflechtung oder eine Trennung nach den Vorgaben des ISO- oder ITO-Modells 

vornehmen wollen.448  
 

                                            

446 Hierbei sind besonders die Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze, „TEN-E-Leitlinien“ (Entscheidung Nr. 
1364/2006/EG ABl. 2006, Nr. L 262/1, S. 262 ff.) aus dem Jahr 2006 hervorzuheben, die Ziele, Prioritäten und Grundzüge 
der Gemeinschaftsaktion im Bereich der transeuropäischen Energienetze erfassen und zahlreiche förderfähige Vorhaben 
ausweisen, Art. 1 Entscheidung Nr. 1364/2006/EG. Darüber hinaus schaffte der europäische Gesetzgeber mit den Vorga-
ben aus der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 die organisationsrechtlichen Voraussetzungen für die Gründung eines euro-
päischen Verbundes der Übertragungsnetzbetreiber (Strom) („ENTSO-E“; ENTSO-E steht im Englischen für „European 
Network of Transmission System Operators for Electricity”), Erwägungsgrund Nr. 6 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009. 
Zu der Kernaufgabe der ENTSO-E zählt die Erstellung eines nicht bindenden gemeinschaftsweiten zehnjährigen Netz-
entwicklungsplans, der alle zwei Jahre zu veröffentlichen und regelmäßig zu aktualisieren ist, Erwägungsgrund Nr. 9 der 
Verordnung (EG) Nr. 714/2009; siehe auch Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1325); Dross/Bovet, ZNER 2014, 430 (432). 
Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die Wirkungen des TEN-E-Leitlinien und des gemeinschaftsweiten Netzentwick-
lungsplans begrenzt bleiben: Zum einen fehlt es den TEN-E-Leitlinien letztlich mit ihren ca. 550 Vorhaben an „Fokus-
sierung, Flexibilität und einem ‚Top-down‘-Ansatz“, siehe Europäische Kommission, KOM (2011) 658 endg.; ausführ-
lich zum Vorschlag der Europäischen Kommission Armbrecht, DVBl. 2013, 479 (479 ff.). Zum anderen ist der gemein-
schaftsweiten Netzentwicklungsplans nicht bindend, Erwägungsgrund Nr. 9 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009; siehe 
auch Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 58. Zudem bleibt er zu sehr auf den erfor-
derlichen grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen fokussiert, Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energie-
wirtschaft, § 7, Rn. 58 m.w.N 
447 In diese Richtung zielen auch die Verordnungen zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur, „TEN-E 
Verordnungen“ (Verordnung (EU) Nr. 347/2013, ABl. 2013, Nr. L 115/39), die die TEN-E-Leitlinien ablösen und im 
Vergleich zu diesen einen stärker zielgerichteten Pfad mit mehr rechtlicher Durchsetzungskraft enthalten, Guckelber-
ger/Geber, DVBl. 2015, 329 (330); Nettesheim, in: Giegerich, Herausforderungen und Perspektiven der EU, 77 (97); 
Giesberts/Tiedge, EurUP 2013, 166 (173 ff.); Kupfer, Die Verwaltung 47 (2014), 77 (99); Fest/Operhalsky, NVwZ 2014, 
1190 (1191 f.). Ziel der TEN-E Verordnungen ist die Identifikation und Förderung vorrangiger Energieinfrastrukturpro-
jekte mit grenzüberschreitenden Bezug, um den Energiebinnenmarkt weiter auszubauen und zu vertiefen, Dietrich/Stein-
bach, DVBl. 2014, 488 (488); Bundesnetzagentur, Homepage zum Netzausbau – Mit Europa die Netzlandschaft gestalten.  
448 Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 65; Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326); Glaser, 
DVBl. 2012, 1283 (1284). 
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Bei einer eigentumsrechtlichen Entflechtung sind die Anforderungen im Rahmen des Netzausbaus 

am geringsten, da ein eigentumsrechtlich entflochtener Übertragungsnetzbetreiber wohl ohne regu-

lierende Eingriffe sachgerecht planen und investieren wird.449  
 

Demgegenüber sind die Anforderungen bei einer Entflechtung nach dem ISO- oder ITO-Modell 

strenger: Nach dem ISO-Modell kann nur ein Netzbetreiber zertifiziert werden, der sich zur Umset-

zung eines von den nationalen Regulierungsbehörden überwachten zehnjährigen Netzentwicklungs-

plans verpflichtet, Art. 13 Abs. 2 lit. c) Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. Im Rahmen des ITO-Modells 

müssen die Übertragungsnetzbetreiber der Regulierungsbehörde jedes Jahr nach Konsultation aller 

einschlägigen Interessenträger einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan vorlegen, der wirksame 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Angemessenheit des Netzes und der Versorgungssicherheit ent-

hält, Art. 22 Abs. 1 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL. Zudem sind alle bereits beschlossenen Investitio-

nen aufzulisten, neue Investitionen, die in den nächsten drei Jahren durchgeführt werden müssen, zu 

bestimmen und ein diesbezüglicher Zeitplan ist aufzustellen, Art. 22 Abs. 2 lit. b) und c) Elektrizi-

tätsbinnenmarkt-RL. Entscheidend ist dabei, dass die nationale Regulierungsbehörde gem. 

Art. 22 Abs. 4 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL nach offenen und transparenten Konsultationen mit allen 

tatsächlichen und potenziellen Netzbenutzern das Letztentscheidungsrecht über die konkrete Gestalt 

des Netzentwicklungsplans hat und gem. Art. 22 Abs. 7 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL über die Durch-

setzungsbefugnis verfügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

449 Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326); Gundel, WiVerw 2010, 127 (133). 
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5.2.4.1.1.1.2 Rechtliche Entwicklungen auf deutscher Ebene 
 

Auf deutscher Ebene ist besonders die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2011 

hervorzuheben, die die grundlegende Reform des Systems der Stromnetzbedarfsplanung beinhaltet.450 

Im Blickpunkt steht dabei die Verschärfung der Entflechtungsvorschriften im Zusammenhang mit 

strengeren Regelungen zum beschleunigten Netzausbau: Der deutsche Gesetzgeber hat – wie bereits 

beschrieben451 – alle drei Entflechtungsoptionen für Übertragungsnetzbetreiber richtlinienkonform 

umgesetzt. In Bezug auf die Regelungen zum Netzausbau hat er jedoch eine überschießende 

Umsetzung der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie in der Gestalt vorgenommen, dass es für die 

Verbindlichkeit der Aufstellung eines zehnjährigen Netzentwicklungsplans nicht auf den Grad der 

Entflechtung des Übertragungsnetzbetreibers ankommt.452 Vielmehr wird jeder 

Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, sich als ein solcher durch die Bundessnetzagentur gem. 

§ 4a Abs. 1 EnWG zertifizieren zu lassen und gemeinsam mit der Bundesnetzagentur und dem 

Gesetzgeber die Netzentwicklungsplanung gem. den Vorgaben der §§ 12a ff. EnWG 

voranzutreiben.453 454 Hierbei wird die besondere öffentliche Aufgabe der Übertragungsnetzbetreiber 

                                            

450 Vor dieser Reform existierten für die Übertragungsnetzbetreiber auf nationaler Ebene bereits eine Reihe von Regelun-
gen, die dazu dienen sollten, einen diskriminierungsfreien Netzzugang für alle Marktteilnehmer als Voraussetzung für 
den Wettbewerb sicherzustellen und zugleich ein hohes Maß an Versorgungssicherheit zu gewährleisten, BT-Drs. 
15/3917, S. 1. Zu nennen ist hier beispielsweise das „Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz“  vom 9. Dezember 
2006, welches Regelungen zur weiteren Ausformung der §§ 43 ff. EnWG enthielt, Steinbach, in: Steinbach, Kommentar 
zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 13. Zur Entstehung des Gesetzes vgl. Krieglstein, UPR 2003, 17 (17 
ff.). In der Praxis erwiesen sich die gesetzlichen Regelungen jedoch als unzureichend, vgl. Steinbach, in: Steinbach, 
Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 13. Darüber hinaus ist das „Energieleitungsausbaugesetz“, 
„EnLAG“ (BGBl. 2009, Teil I, S. 2870 ff.) zu erwähnen, mit dem eine übergeordnete gesetzgeberische Entscheidung zu 
treffen versucht wurde, inwieweit das Übertragungsnetz auszubauen ist, um eine sichere Energieversorgung zu gewähr-
leisten, vgl. Ekardt/Valentin, S. 93; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, 
Rn. 15; Wahlhäuser, ZNER 2014, 534 (535); Lang/Rademacher, RdE 2013, 145 (146). Dieses weist in seiner Anlage 
aktuell insgesamt 23 (vormals 24) vordringliche Leitungsbauvorhaben auf der Ebene der Höchstspannungs-Übertra-
gungsnetze aus. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass die bisherigen Erfahrungen mit dem EnLAG gemischt sind, vgl. 
Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 20; Ekardt/Valentin, S. 94; 
Wahlhäuser, ZNER 2014, 534 (535); Hermes, in: Ehricke, Energierecht im Wandel, S. 82 f. So enthält es zum einen keine 
Ausbaupflicht für die Netzbetreiber und zum anderen kann unter Baufortschrittsgesichtspunkten nicht von einem Erfolg 
gesprochen werden, da mit 463 km von insgesamt 1.883 km erst rund ein Viertel der erforderlichen Kilometer realisiert 
wurden, vgl.  Faßbender/Becker, in: Posser/Faßbender, Praxishandbuch Netzplanung und Netzausbau, Kap. 2, Rn. 16; 
Straßburg, in: de Witt/Scheuten, NABEG, Einl., Rn. 22; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energie-
leitungsausbaus, Teil 1, Rn. 20; Wahlhäuser, ZNER 2014, 534 (535); Bundesnetzagentur, Homepage zum Netzausbau – 
Leitungsvorhaben aus dem EnLAG. 
451 Siehe dazu Punkt 3.3.2.3. 
452 Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 65; Grigoleit/Weisensee, UPR 2011, 401 (404). 
453 BT-Drs. 17/6072, S. 68; Mussaeus/Martel/Neumann, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 534; Ekardt/Valentin, 
S. 95; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 21; Moench/Ruttloff, 
NVwZ 2011, 1040 (1040); Weyer, ZNER 2009, 210 (210). 
454 Auf den Offshore-Netzentwicklungsplan – und auch auf die weiteren Regelungen in Bezug auf Offshore-Windkraft-
analgen – wird an dieser Stellen nicht eingegangen, da dieser sich insbesondere auf den Ausbau und die Anbindung von 
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für die Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit und für das Funktionieren des Marktes 

berücksichtigt.455 Im Einzelnen implementieren die Vorschriften ein Verfahren, durch das der 

Netzausbaubedarf regelmäßig ermittelt und im Ergebnis die energiewirtschaftliche Erforderlichkeit 

und der vordringliche Bedarf bestimmter Vorhaben verbindlich festgestellt wird.456 Ausgangspunkt 

dieses Verfahrens ist die gemeinsame Erstellung eines jährlichen Szenariorahmens457 durch die 

Übertragungsnetzbetreiber. Der Szenariorahmen bildet seinerseits die Grundlage für den 

Netzentwicklungsplan458, der – wie der Szenariorahmen – jährlich zu erstellen ist und alle wirksamen 

Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes enthalten 

muss, die in den nächsten zehn Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich 

sind, § 12b Abs. 1 EnWG. Dieser Plan wird nach erfolgter Beteiligung der Öffentlichkeit der 

Bundesnetzagentur vorgelegt und von dieser – nach eventuellen Änderungsverlangen und 

nochmaliger Öffentlichkeitsbeteiligung – genehmigt, § 12b Abs. 3, 5 und § 12 c EnWG. Dadurch 

erlangt der Plan rechtliche Verbindlichkeit459, § 12c Abs. 4 EnWG. Die unmittelbare 

regulierungsrechtliche Wirkung des Netzentwicklungsplans liegt darin, dass die verantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet sind, die in dem Plan enthaltenen Maßnahmen zu 

verwirklichen und ihrer Investitionspflicht aus §§ 12 Abs. 1, 3, 12c Abs. 4 EnWG sowie aus  § 65 

Abs. 2a Satz 1 EnWG nachzukommen.460 Die Erstellung des Bundesbedarfsplans461 bildet den 

nächsten Schritt. Dieser gründet auf dem Netzentwicklungsplan462 und regelt u.a. die 

                                            

Offshore-Windkraftanalgen bezieht und damit ein Spezialfall darstellt. Die vorliegende Arbeit verfolgt jedoch einen ge-
nerischen Ansatz. 
455 BT-Drs. 17/6072, S. 46; Busch, N&R 2011, 226 (229). 
456 Ekardt/Valentin, S. 95; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 21; 
Mussaeus/Martel/Neumann, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 534. 
457 Siehe vertiefend zum Szenariorahmen Bourwieg, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 12a, Rn. 1 ff.; Ruge, in: 
Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 12a EnWG, Rn. 1 ff.; Faßbender/Becker, in: Posser/Faßbender, Pra-
xishandbuch Netzplanung und Netzausbau, Kap. 2, Rn. 19; Straßburg, in: de Witt/Scheuten, NABEG, Einl., Rn. 31 ff. 
458 Siehe vertiefend zum Netzentwicklungsplan Bourwieg, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, §§ 12b bis 12d, Rn. 1 
ff.; Ruge, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, §§ 12b bis 12d EnWG, Rn. 1 ff.; Faßbender/Becker, in: 
Posser/Faßbender, Praxishandbuch Netzplanung und Netzausbau, Kap. 2, Rn. 20 ff.; Straßburg, in: de Witt/Scheuten, 
NABEG, Einl., Rn. 38 ff. 
459 Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 70; Ekardt/Valentin, S. 98; Mussaeus/Mar-
tel/Neumann, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 536; Faßbender/Becker, in: Posser/Faßbender, Praxishandbuch 
Netzplanung und Netzausbau, Kap. 2, Rn. 23; Straßburg, in: de Witt/Scheuten, NABEG, Einl., Rn. 48. 
460 Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 70; Franke, FS-Salje, 121 (125 ff.); Faßben-
der/Becker, in: Posser/Faßbender, Praxishandbuch Netzplanung und Netzausbau, Kap. 2, Rn. 23; Straßburg, in: de 
Witt/Scheuten, NABEG, Einl., Rn. 48. 
461 Siehe vertiefend zum Bundesbedarfsplan Bourwieg, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 12e, Rn. 1 ff.; Ruge, in: 
Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 12e EnWG, Rn. 1 ff.; Faßbender/Becker, in: Posser/Faßbender, Pra-
xishandbuch Netzplanung und Netzausbau, Kap. 2, Rn. 25 f.; Straßburg, in: de Witt/Scheuten, NABEG, Einl., Rn. 53 ff. 
462 Mussaeus/Martel/Neumann, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 536; Wahlhäuser, ZNER 2014, 534 (536). 
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Bindungswirkung für die Übertragungsnetzbetreiber und die nachfolgende Planfeststellung, § 12e 

Abs. 4 EnWG. Aufbauend auf dem Bundesbedarfsplan beginnt die Bundesfachplanung nach dem 

„Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG)“463, die von der Bundesnetzagentur 

verantwortet wird und insbesondere die Prüfung der Raum- und Umweltverträglichkeit von 

Trassenkorridoren für Höchstspannungsleitungen umfasst.464 
 

Die Besonderheit in der deutschen Gestaltung der energiewirtschaftlichen Bedarfsplanung465 liegt da-

rin, dass durch die konkreten Ausbaupflichten eine staatliche Indienstnahme der privaten Netzbetrei-

ber zur Erfüllung der Daseins- und Verwaltungsaufgabe des Netzausbaus stattfindet.466 Diese Indi-

enstnahme ist dadurch gekennzeichnet, dass einem Privatrechtssubjekt gegen seinen Willen anläss-

lich der Ausübung einer grundrechtlich geschützten Tätigkeit eine gemeinwohlbezogene Pflicht auf-

erlegt wird.467 Dabei wird die in Deutschland vorliegende besondere Situation berücksichtigt, dass der 

nationale Übertragungsnetzbetreibermarkt über mehrere Netzbetreiber verfügt.468 Dies spiegelt sich 

insbesondere in der Kooperation dieser Gesellschaften wider, da ein koordinierter Netzbetrieb und 

Netzausbau zwischen allen betroffenen Netzbetreibern für den Strombereich im Interesse der Versor-

gungssicherheit und der Kosteneffizienz erforderlich ist.469 
 

In diesem Zusammenhang ist das bereits erwähnte Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungs-

netz hervorzuheben. Danach ist die Realisierung von Stromleitungen, die in den Geltungsbereich die-

ses Gesetzes fallen, aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses erforderlich, § 1 Satz 3 

NABEG. Mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz werden vielseitige Ziele hin-

sichtlich der Koordinierung und Verringerung der zeitlichen Dauer der Genehmigungsverfahren ver-

folgt.470 Zur Erreichung dieser Ziele gewährleistet das NABEG einheitliche Planungsmaßstäbe durch 

                                            

463 Das „Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG)“ vom 28. Juli 2011 trat am 5. August 2011 in 
Kraft, BGBl. 2011, Teil I, S. 1690. 
464 Kment, RdE 2011, 341 (341 f.); Mussaeus/Martel/Neumann, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 537; 
Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1040 (1042); Faßbender/Becker, in: Posser/Faßbender, Praxishandbuch Netzplanung und 
Netzausbau, Kap. 2, Rn. 42. 
465 BT-Drs. 17/6072, S. 46; BMWi, Eckpunkte zur EnWG-Novelle 2011, S. 6; Busch, N&R 2011, 226 (230). 
466 Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1285 m.w.N.). 
467 Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1285 m.w.N.). 
468 BT-Drs. 17/6072, S. 46; BMWi, Eckpunkte zur EnWG-Novelle 2011, S. 6. 
469 BT-Drs. 17/6072, S. 46; BMWi, Eckpunkte zur EnWG-Novelle 2011, S. 6. 
470 Siehe zur Problemanalyse im Rahmen des Netzausbaus Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energie-
leitungsausbaus, Teil 1, Rn. 43 ff. 
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die bundeseinheitliche Bundesfachplanung und Planfeststellung.471 Die Zuweisung dieser Aufgaben 

an die Bundesnetzagentur ermöglicht die Schaffung von Synergien mit der vorgeschalteten Netzbe-

darfsplanung und der dort stattfindenden Öffentlichkeitsbeteiligung.472 Durch diese Verzahnung wird 

ein kohärentes System geschaffen, welches einen zügigen Expertiseaufbau bei der Bundesnetzagen-

tur bewirkt.473 Zudem liefert das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz die Grundlage 

dafür, dass durch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Verpflichtung der Netzbetrei-

ber zur aktiven Mitwirkung der größtmögliche Planungs- und Realisierungsgrad der Vorhaben er-

reicht werden kann.474 
 

5.2.4.1.1.2 Zusammenhang zwischen dem Rechtsrahmen zum Netzausbau und der Entflech-

tung 
 

Das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen dem Rechtsrahmens zum Netzausbau und der Ent-

flechtung konnte bereits in der obigen Betrachtung angedeutet werden: Auf europäischer Ebene grün-

det die Verbindung auf den Grad der Entflechtung des Übertragungsnetzbetreibers, da dieser aus-

schlaggebend ist für die Intensität der Anforderungen im Rahmen des Netzausbaus475: Mit der eigen-

tumsrechtlichen Entflechtung geht die schwächste Ausprägung planungsrechtlicher Vorgaben ein-

her.476 Diese Ausprägung wird deutlich strenger bezüglich der Anwendung eines der Alternativmo-

delle.477 Da das ITO-Modell im Vergleich zur eigentumsrechtlichen Entflechtung und dem ISO-Mo-

dell geringere Anforderung an den Übertragungsnetzbetreiber stellt, muss dieser im Rahmen der Aus-

baupflichten weitreichendere Einschränkungen seiner Investitionsplanungsfreiheit hinnehmen und ist 

darüber hinaus zu einer stärkeren Netzkooperation verpflichtet.478 Durch diese rechtlichen Vorgaben 

                                            

471 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 49. Siehe auch Durner, NuR 
2012, 369 (370 f.). 
472 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 49. Siehe auch Straßburg, 
in: de Witt/Scheuten, NABEG, Einl., Rn. 74. 
473 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 49; Straßburg, in: de 
Witt/Scheuten, NABEG, Einl., Rn. 74. Siehe zu den weitreichenderen Regelungsbefugnissen der Bundesnetzagentur 
Scheil/Friedrich, N&R 2006, 90 (90 ff.). 
474 Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 49. So i. E. auch Straßburg, 
in: de Witt/Scheuten, NABEG, Einl., Rn. 73. 
475 Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1284); Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der 
Energiewirtschaft, § 7, Rn. 65. 
476 Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326); Gundel, WiVerw 2010, 127 (133). 
477 Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1284); Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der 
Energiewirtschaft, § 7, Rn. 65. 
478 Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1284); Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der 
Energiewirtschaft, § 7, Rn. 65; Schulte-Beckhausen, RdE 2011, 77 (77 ff.). Zur Frage, ob die Einschränkungen der In-
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zur gezielten Einflussnahme auf die Investitionsplanungsfreiheit des Übertragungsnetzbetreibers gibt 

der Richtliniengeber den Mitgliedstaaten Regelungen zur Umsetzung vor, die eine hoheitlich regu-

lierte Selbstregulierung bei der Netzplanung ermöglichen479.  
 

Auf deutscher Ebene lässt sich der Zusammenhang zwischen der Rechtslage zum Netzausbau und 

den Entflechtungsregeln zwar nicht so eindeutig darlegen, da der deutsche Gesetzgeber in Bezug auf 

die Netzausbauverbindlichkeiten der Übertragungsnetzbetreiber nicht auf den Grad der Entflechtung 

abstellt. Die bereits oben angesprochene480 überschießende Umsetzung bedeutet aber keinesfalls eine 

Schwächung der Entflechtungsvorgaben. Vielmehr dienen sie als Grundlage für die Gewährleistung 

einer koordinierten, gemeinsamen Netzausbauplanung aller Übertragungsnetzbetreiber481. Darüber 

hinaus soll dadurch der besonderen Struktur der Netzbetreiberlandschaft in Deutschland Rechnung 

getragen werden.482 Hinzukommt, dass auf diese Art und Weise Fehlplanungen vermieden werden 

sollen, die sich bei einer individuellen Planung ergeben könnten.483 Zusammenfassend kann daher 

formuliert werden, dass die Entflechtung als Voraussetzung für eine koordinierte, gemeinsame Netz-

ausbauplanung dient. Dementsprechend stehen die viel beschriebenen Entflechtungsregeln auch auf 

deutscher Ebene im engen Zusammenhang mit den Vorgaben für die nationale Netzbedarfsplanung.484 
 

5.2.4.1.1.3 Stellungnahme 
 

Es lassen sich aus der Rechtslage zum Netzausbau und der Verbindung dieser zur Entflechtung keine 

Anhaltspunkte finden, die für einen hemmenden Einfluss der Entflechtungsvorgaben auf das Investi-

tionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber sprechen. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus den 

folgenden Überlegungen: 
 

Das für Übertragungsnetzbetreiber geltende spezielle Unbundling-Regime führt – auch nach dem 

ITO-Modell – zu einer vollständigen Entkopplung des Netzbetriebes von den Wettbewerbsbereichen 

                                            

vestitionsplanungsfreiheit eines nach dem ITO-Modell entflochtenen Übertragungsnetzbetreibers zu verfassungsrechtli-
chen Grundrechtsverstößen führt, wird an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen, da die Klärung dieser Frage nicht 
Gegenstand der vorliegenden Betrachtung ist, siehe dazu aber vertiefend Hermes, S. 380 f., 477 ff.; Schmidt-Preuß, ET 
2009, 82 (87); Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 65 m.w.N. 
479 Gundel/Germelmann, EuZW 2009, 763 (768); Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1325). 
480 Siehe Punkt 5.2.4.1.1.1.2. 
481 BT-Drs. 17/6072, S. 2. 
482 BT-Drs. 17/6072, S. 2. 
483 BT-Drs. 17/6072, S. 2. 
484 Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 65; Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326); Glaser, 
DVBl. 2012, 1283 (1284); Gärditz/Rubel, N&R 2010, 194 (195 f.). 
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eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens. Das „neu entstandene“ und 

selbstständig agierende Netzbetriebsunternehmen verliert durch diese rechtliche Konstruktion zwar 

seine sichere Verankerung in dem finanzstarken Energieversorgungskonzern485, es gewinnt aber eine 

Eigenständigkeit, die ein neues Marktverhalten verlangt und auch bedingt. Schließlich wird das 

unternehmerische Interesse des Netzbetreibers nun auf den reinen Betrieb des Netzes und alle damit 

verbundenen Aufgaben gelenkt. Diese Situation kann – wie die eine Ansicht im Schrifttum ausführt486 

– anfangs dazu führen, dass der Netzbetreiber (kostspielige) Investitionen meidet und nur den Erhalt 

des Netzes im Auge hat; damit folglich Investitionen in den Ausbau, Umbau und die 

Weiterentwicklung des Netzes unterlässt.487 Diese Gefahr wurde vom europäischen und nationalen 

Gesetzgeber aber gesehen und durch die enge Verknüpfung der Entflechtungsregeln mit den 

Vorgaben für die nationale Bedarfsplanung beseitigt.488 Dies verdeutlicht die gesetzliche 

Verpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber zur gemeinsamen, jährlichen Erstellung des 

Szenariorahmens und Netzentwicklungsplans, vgl. §§ 12a und 12b bis d EnWG. Dadurch werden – 

wie die andere Ansicht im Schrifttum bereits aufgezeigt hat489 – die Netzbetreiber zum einen zur 

Vornahme von Investitionen in die Netze angeregt und auch verpflichtet490 und zum anderen dazu 

aufgefordert, zukunftsorientiert angemessene Annahmen zu Erzeugung, Versorgung und Verbrauch 

von Strom sowie dessen Austausch mit anderen Ländern zu treffen und in diesem Zusammenhang 

auch geplante Investitionsvorhaben der europäischen Netzinfrastruktur zu berücksichtigen, § 12a 

Abs. 1 EnWG.491 Dabei erhält die Koordinierung der Planung einen besonderen Stellenwert,492 da auf 

diese Weise ein punktueller und auf einzelne Vorhaben beschränkter Netzausbau vermieden wird. Im 

Wege der gemeinsamen Planung können alle Interessen jedes einzelnen Übertragungsnetzbetreibers 

                                            

485 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 130. 
486 Vgl. Monopolkommission, 49. Sondergutachten, Rn. 609; Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 109, 130; Ko-
enig/Schreiber/Spiekermann, N&R 2008, 7 (12). Siehe hierzu die Ausführungen zu dieser Ansicht in Punkt 5.2.3.1.2. 
487 Vgl. Monopolkommission, 49. Sondergutachten, Rn. 609; Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 109, 130; Ko-
enig/Schreiber/Spiekermann, N&R 2008, 7 (12). 
488 So auch Koenig/Schreiber/Spiekermann, N&R 2008, 7 (12). Siehe auch Busch, N&R 2011, 226 (230); Steinbach, in: 
Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 21 ff.; Mussaeus/Martel/Neumann, in: PwC, 
Entflechtung und Regulierung, S. 531 ff.; Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1285); Wahlhäuser, ZNER 2014, 534 (536); Appel, 
UPR 2011, 406 (406); Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 64. 
489 Vgl. Däuper, N&R 2009, 214 (220 f.); Klotz, N&R 2007, 67 (67 f.); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1288); Kühling/Pisal, 
ZNER 2011, 13 (16); Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326). So auch Europäische Kommission, SEC (2007) 1179/2, S. 14 
f. Siehe hierzu die Ausführungen zu dieser Ansicht in Punkt 5.2.3.1.2. 
490 Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 70. 
491 So auch Däuper, N&R 2009, 214 (220 f.); Klotz, N&R 2007, 67 (67 f.); Glaser, DVBl. 2012, 1283 (1288); Küh-
ling/Pisal, ZNER 2011, 13 (16); Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1326). So auch Europäische Kommission, SEC (2007) 
1179/2, S. 14 f. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu dieser Ansicht in Punkt 5.2.3.1.2. 
492 BMWi, Eckpunkte zur EnWG-Novelle 2011, S. 6. 
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berücksichtigt und somit ein sinnvoller und effizienter Ausbau der Netze gewährleistet werden. Dass 

die Verpflichtung im Gegensatz zu den unionsrechtlichen Vorgaben alle Übertragungsnetzbetreiber 

losgelöst vom Grad ihrer Entflechtung trifft, bedeutet keine Schwächung der Entflechtungsvorgaben, 

da sie vielmehr als Grundlage für die Gewährleistung einer koordinierten, gemeinsamen 

Netzausbauplanung dienen und eine Eigenständigkeit der Übertragungsnetzbetreiber bedingen, die 

unabhängig von den Interessen eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens ist.  
 

Eine Besonderheit in dieser gesetzlichen Planungsverpflichtung liegt in der rechtlichen Verbindlich-

keit des Netzentwicklungsplans. Dies bedeutet, dass die verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber 

verpflichtet sind, die in dem Plan enthaltenen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Ver-

stärkung und zum Ausbau des Netzes zu verwirklichen.493 Eine zweite Besonderheit bildet die Durch-

setzungsbefugnis der Regulierungsbehörde, die zu Aufsichtsmaßnahmen berechtigt ist, wenn die 

Übertragungsnetzbetreiber ihrer Verpflichtung aus dem Plan nicht nachkommen.494 Damit entsteht im 

Ergebnis eine echte Beschleunigung des Netzausbaus, da durch die „umfassende Investitionspla-

nung“ ein ausreichender Ausbau der Netzinfrastruktur vorgesehen ist und dessen Umsetzung durch 

eine starke Einflussnahme des Staats gewährleistet und sichergestellt wird.495  
 

Insoweit kann – auch in Bezug auf den oben aufgeworfenen Meinungsstreit496 – abschließend formu-

liert werden, dass durch die regulatorischen Eingriffe Investitionen in die Netzinfrastruktur angeregt 

werden. Da die Entflechtungsvorgaben neben den netzplanungsrechtlichen Anforderungen Teil die-

ser regulatorischen Eingriffe sind, kann folglich nicht von einem hemmenden Einfluss dieser Rege-

lungen gesprochen werden.  
 

                                            

493 Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 70. 
494 Busch, N&R 2011, 226 (231); Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energieleitungsausbaus, Teil 1, 
Rn. 25 ff.; Hermes, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 7, Rn. 70. 
495 So schon Neveling, ZNER 2007, 378 (380). Siehe auch Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des Energie-
leitungsausbaus, Teil 1, Rn. 25 ff. 
496 Siehe Punkt 5.2.3.1.2. 
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5.2.4.1.2 Ansatz aus der Verwaltungspraxis 
 

Zusätzlich zur Rechtslage zum Netzausbau kann den Arbeitshilfen und Entscheidungen der europäi-

schen und nationalen Regulierungsbehörden ein Ansatz entnommen werden, der zur Lösung der 

Problemstellung herangezogen werden kann. Dazu wird im Folgenden der Ansatz der Europäischen 

Kommission und der Bundesnetzagentur vorgestellt. Zum Abschluss der Untersuchung wird eine 

Stellungnahme vorgenommen. 
 

5.2.4.1.2.1 Ansatz der Europäischen Kommission   

 

Der wesentliche Ansatz der Europäischen Kommission zur Auslegung der Entflechtungsvorgaben 

findet sich in den Stellungnahmen der Kommission zu den nationalen Zertifizierungsverfahren der 

Übertragungsnetzbetreiber497 und in ihrem „Commission Staff Working Document“498 zum „Ow-

nership Unbundling“. Diese Dokumente enthalten zwar keine direkten Bewertungen zum Einfluss 

der Entflechtung auf das Investitionsverhalten der Netzbetreiber. Ihnen ist jedoch zu entnehmen, dass 

die Kommission im Wege der Auslegung der Entflechtungsvorschriften Fallgestaltungen zulässt, die 

sich positiv auf das Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber auswirken. Dies verdeutli-

chen die folgenden Beispiele.  
 

5.2.4.1.2.1.1 Ansatz aus den Stellungnahmen der Europäischen Kommission zu den deut-

schen Zertifizierungsverfahren 
 

Im Rahmen der Stellungnahmen der Europäischen Kommission zu den deutschen Zertifizierungsver-

fahren geben die folgenden Ausführungen der Kommission einen Eindruck, wie sie die Bedeutung 

der Übertragungsnetzbetreiber und deren Netzinvestitionen bewertet. Hervorzuheben sind dabei die 

Stellungnahmen zu der Zertifizierung der TenneT TSO GmbH499 und der 50 Hertz Transmission 

GmbH500.501 
 

                                            

497 Hierbei ist anzumerken, dass im Rahmen der vorliegenden Betrachtung nur die Stellungnahmen der Europäischen 
Kommission zu den Zertifizierungsentscheidungen in Deutschland herangezogen werden, da die vorliegende Untersu-
chung keinem rechtsvergleichenden Ansatz nachgeht. 
498 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling. 
499 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der TenneT TSO GmbH. 
500 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH. 
501 Die Stellungnahmen der Europäischen Kommission zu der Zertifizierung der TransnetBW GmbH und der Amprion 
GmbH werden hier nicht aufgeführt, da sich in diesen keine Anhaltspunkte zur Lösung des vorliegenden Problemkreises 
finden lassen. 
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In der Stellungnahme der Europäischen Kommission zur Zertifizierung der TenneT TSO GmbH 

stimmt die Europäische Kommission nicht mit der Vorgehensweise der Bundesnetzagentur – welche 

die Zertifizierung der TenneT TSO GmbH wegen fehlender finanzieller Ressourcen verweigerte – 

überein und spricht sich für eine Zertifizierung der TenneT TSO GmbH aus.502 Als Argument führt 

sie u.a. an, dass „TenneT bedeutende Netzinvestitionen sowohl onshore als auch offshore vorgenom-

men hat und auch weiter vornimmt.“503 Damit verdeutlicht die Kommission, dass bei einer Bewertung 

eines Übertragungsnetzbetreibers auch dessen wirtschaftliche Bedeutung eine Rolle spielt und dem-

entsprechend in die Anwendung der Normen einfließen muss. 
 

In der Stellungnahme zur Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH hebt die Kommission die 

Bedeutung eines jeden Entflechtungssystems in Bezug auf die Schaffung von Investitionsanreizen 

hervor. Im Einzelnen heißt es: „Jedes Entflechtungssystem sollte (…) die Interessenkonflikte zwi-

schen Erzeugern, Lieferanten und ÜNB wirksam lösen, um Anreize für die notwendigen Investitionen 

zu schaffen und den Zugang von Markteinsteigern durch einen transparenten und effizienten Rechts-

rahmen zu gewährleisten“504.  
 

5.2.4.1.2.1.2 Ansatz aus  dem  „Commission  Staff  Working  Document“  der  Europäischen  

Kommission  
 

Mit dem „Commission Staff Working Document“ zum „Ownership Unbundling“ hat die Europäische 

Kommission eine Auslegungshilfe zur Interpretation der eigentumsrechtlichen Entflechtung erlas-

sen.505 In diesem erläutert sie den Anwendungsbereich der eigentumsrechtlichen Entflechtung auf die 

Fälle der Mehrfachbeteiligung von Finanzinvestoren in den Bereichen der Stromerzeugung, des -

vertriebs und -transports.506 Im Einzelnen geht sie der Frage nach, ob es in diesen Fallgestaltungen zu 

Interessenkonflikten kommt.507 Schließlich ist nach dem strengen Wortlaut von Art. 9 Elektrizitäts-

binnenmarkt-RL bzw. § 8 EnWG grundsätzlich unzulässig, dass ein Unternehmen neben der Kon-

trolle über einen Übertragungsnetzbetreiber auch noch die Kontrolle oder relevante Rechte an einem 

                                            

502 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der TenneT TSO GmbH, S. 2 ff. 
503 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der TenneT TSO GmbH, S. 3. 
504 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH, S. 4. 
505 Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
506 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 2. 
507 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 2. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



89 

Unternehmen ausübt, das eine der Funktionen der Energieerzeugung oder des -vertriebs wahr-

nimmt.508 Zur Lösung dieser Problemlage bezieht sich die Kommission auf die von ihr bislang erlas-

senen Stellungnahmen in verschiedenen Zertifizierungsverfahren.509 Des Weiteren führt sie Kriterien 

an, anhand deren im Einzelfall ein Interessenkonflikt trotz einer an sich unzulässigen Beteiligungs-

form ausgeschlossen werden könne.510  
 

Im Einzelnen kommt die Kommission zu den folgenden – für diesen Problemkreis relevanten – Er-

gebnissen: Die Prüfung im Rahmen der Zertifizierungsverfahren stelle eine Einzelfallprüfung dar und 

eine umfassende Analyse durch die zuständige nationale Regulierungsbehörde und die Kommission 

sei erforderlich, um etwaige Interessenkonflikte sicher ausschließen zu können.511 Dies könne nur 

erfolgen, wenn der Übertragungsnetzbetreiber in seinem Antrag auf Zertifizierung alle relevanten 

Fakten und Umstände darlegt und eine Argumentation vorlegt, aus der zweifelsfrei hervorgeht, dass 

hinsichtlich der Gesellschafter, die gleichzeitig Beteiligungen im Bereich der Energieerzeugung bzw. 

des Energievertriebs halten, keine Interessenkonflikte bestehen.512 Dementsprechend liege die Be-

weislast bei dem antragsstellenden Übertragungsnetzbetreiber.513 Eine Zertifizierung durch die natio-

nalen Regulierungsbehörden dürfe damit nur erfolgen, wenn aufgrund der von dem Übertragungs-

netzbetreiber bzw. dessen Gesellschaftern überlassenen Information ein Interessenkonflikt sicher aus-

geschlossen werden könne.514 Vor diesem Hintergrund dürfe eine Zertifizierung dann nicht verweigert 

werden, wenn ein Übertragungsnetzbetreiber eindeutig belegt habe, dass kein Anreiz für die Gesell-

schafter des Übertragungsnetzbetreibers besteht, die Entscheidungsabläufe im Übertragungsnetzbe-

treiber zu Gunsten einer Beteiligung an einem Unternehmen der Energieerzeugung zu Lasten anderer 

Marktteilnehmer zu beeinflussen.515 Hierfür nennt die Kommission u.a. das folgende Beispiel: Ein 

Interessenkonflikt sei ausgeschlossen, wenn zwar die Beteiligung an einem Unternehmen der Ener-

gieerzeugung vorhanden sei; dieses Unternehmen jedoch im außereuropäischen Ausland – etwa in 

                                            

508 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 3 f. 
509 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 5 ff. 
510 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
511 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
512 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
513 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
514 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
515 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
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den USA oder in Australien – ansässig sei.516 In diesem Fall liege schon mangels einer physischen 

Verbindung zwischen den relevanten Energiemärkten kein Interessenkonflikt vor.517 
 

Diesen ersten Ausführungen zum „Commission Staff Working Document“ kann die Feststellung ent-

nommen werden, dass die Herangehensweise der Kommission einen pragmatischen Weg darstellt.518 

Durch das obige Fallbeispiel wird deutlich, dass die Europäische Kommission den Übertragungsnetz-

betreibern im Rahmen von Beteiligungen an anderen Tätigkeitsfeldern einen relativ großen Freiraum 

lässt und ihnen auf diese Art und Weise die Möglichkeit gibt, Kapital zu erwirtschaften, welches 

beispielsweise wiederum für Investitionen in die europäischen und nationale Netzinfrastruktur ein-

gesetzt werden könnte. 
 

Die weiteren Ausführungen sowie der bereits angesprochene Kriterienkatalog werden aufgrund der 

inhaltlichen Nähe zum zweiten Problemkreis im Abschnitt „Lösungsansätze zum zweiten Problem-

kreis: Einfluss der Entflechtung auf spezielle Finanzinvestoren“ näher dargestellt.519  
 

5.2.4.1.2.2 Ansatz der Bundesnetzagentur 
 

Der wesentliche Ansatz der Bundesnetzagentur zur Auslegung der Entflechtungsvorgaben kann den 

Zertifizierungsentscheidungen520 entnommen werden. In diesen prüft die Behörde in einer Einzelfall-

analyse, ob die jeweiligen Voraussetzungen zur Zertifizierung als eigentumsrechtlich entflochtener 

oder nach dem ITO-Modell getrennter Übertragungsnetzbetreiber vorliegen. Dabei wird deutlich, 

dass die Bundesnetzagentur eine Gewichtung der Kriterien und damit eine Auslegung und keine 

strikte Anwendung der Vorschriften vornimmt. Diese Vorgehensweise ist für die Lösung des vorlie-

genden Problemkreises besonders interessant, da im Rahmen der Auslegung der Entflechtungsregeln 

auch das Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber berücksichtigt wird. Dazu können die 

folgenden Beispiele angeführt werden.521 
 
 

                                            

516 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4. 
517 Vgl. Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4. 
518 So auch Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
519 Siehe im Allgemeinen Punkt 5.2.4.2 sowie ausführlicher Punkt 5.2.4.2.2.1.1.  
520 Siehe folgende Zertifizierungsentscheidungen: Bundesnetzagentur, Beschlüsse vom 9. November 2012 – Az. BK6-
12-040, BK6-12-044, BK6-12-047 und Beschluss vom 11. April 2013 – Az. BK6-12-004. 
521 In den Zertifizierungsentscheidungen der Bundesnetzagentur lassen sich darüber hinaus noch weitere Beispiele finden, 
die verdeutlichen, wie die Behörde die Entflechtungsregelungen auslegt. Diese Beispiele werden hier jedoch nicht darge-
stellt, da sie für die Erörterung des Problemkreises nicht relevant sind. 
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5.2.4.1.2.2.1 Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH  
 

Im Rahmen der Zertifizierungsprüfung der 50 Hertz Transmission GmbH522 legt die Bundesnetzagen-

tur die Entflechtungsregelungen u.a. wie folgt aus: Sie interpretiert § 8 Abs. 2 Satz 1 EnWG im Wege 

der teleologischen Reduktion in der Art und Weise, dass unter bestimmten Voraussetzungen „Nut-

zungsüberlassungen als Ausnahme von der Regel des Eigentumserwerbs im Einzelfall zulässig 

sind“523. Zur Begründung führt sie aus: „Die einschränkende Auslegung ist vor dem Hintergrund von 

Sinn und Zweck der Entflechtungsregelungen geboten. Das Ziel der Entflechtung wird nämlich nicht 

gefährdet, wenn in einem beschränktem Maße und unter den vorgenannten Bedingungen Nutzungs-

überlassungen ausnahmsweise zugelassen werden. Eine ‚wirksame Entflechtung‘ soll eine wirksame 

Trennung des Netzbetriebs von Erzeugung/Versorgung ermöglichen, ansonsten bestünde die Gefahr 

einer Diskriminierung nicht nur in Ausübung des Netzgeschäfts, sondern auch in Bezug auf die Schaf-

fung von Anreizen für vertikal integrierte Unternehmen, ausreichend in ihre Netze zu investieren 

(…). Dabei soll das Entflechtungssystem die Interessenkonflikte zwischen Erzeugern und Lieferanten 

einerseits und Transportnetzbetreibern andererseits wirksam lösen, um Anreize für die notwendigen 

Investitionen zu schaffen und Zugang von Markteinsteigern zu gewährleisten (…)“524.  
 

Darüber hinaus beschreibt die Behörde im Rahmen der Prüfung, dass das übergeordnete Ziel des 

Gesetzgebers, welches darin besteht, die notwendigen Investitionen in die Netzinfrastruktur sicher-

zustellen, bei der Auslegung von § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 EnWG zu beachten sei.525 Dazu heißt es 

weiter: „Eine Anwendung der Regelung, die Investitionen in Transportnetze erschwert oder verhin-

dert, obwohl die Ziele der Norm – Beseitigung von Interessenkonflikten – bereits erreicht sind, ist zu 

vermeiden. Daraus folgt, dass trotz formal bestehender gemeinsamer Kontrolle oder Ausübung von 

Rechten ausnahmsweise kein Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 EnWG vorliegt, wenn dadurch 

mittel- und langfristige Investitionen ermöglicht werden und aufgrund der Interessenlage und inter-

nen Struktur des Investors eine Wettbewerbsverfälschung durch Missbrauch des Einflusses auf den 

Transportnetzbetreiber praktisch nahezu ausgeschlossen ist.“526  
 

                                            

522 Siehe Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040. 
523 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 9. 
524 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 10.  
525 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 18. 
526 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 18. 
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Im Weiteren, so die Behörde, kann eine einschränkende Auslegung von § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 

EnWG im Einzelfall ausnahmsweise dann „geboten sein, wenn die konkrete Beteiligung in den Be-

reichen Erzeugung, Gewinnung oder Vertrieb von Energie keinerlei Anreiz bietet, die Entscheidun-

gen des Transportnetzbetreibers zum Vorteil seiner Beteiligungen oder zum Nachteil von Konkur-

renten zu beeinflussen. Eine abweichende Auslegung, die einen Entflechtungsverstoß annehmen 

würde, obwohl kein Anreiz zur missbräuchlichen Beeinflussung des Transportnetzbetreibers besteht, 

würde zu unverhältnismäßigen Ergebnissen führen, die angesichts der Ziele der Entflechtung und der 

Notwendigkeit von erheblichen Investitionen in das Energieversorgungssystem nicht gerecht wären. 

Ob im konkreten Fall eine einschränkende Auslegung ausnahmsweise geboten ist, ist im Wege einer 

Gesamtschau und Abwägung aller Umstände, die für oder gegen einen Anreiz zur missbräuchlichen 

Beeinflussung des Transportnetzbetreibers zu beurteilen.“527   
 

5.2.4.1.2.2.2 Zertifizierung der Amprion GmbH 
 

Im Rahmen der Zertifizierungsprüfung der Amprion GmbH528 ist folgende Auslegungsmaßnahme der 

Bundesnetzagentur hervorzuheben: Bei der Auslegung von § 10a Abs. 1 Satz 2 EnWG werden Pa-

rallelen zur Auslegung von § 8 Abs. 2 Satz 1 EnWG deutlich, die sie im Rahmen der Zertifizierung 

der 50 Hertz Transmission GmbH vorgenommen hat. Sie interpretiert § 10a Abs. 1 Satz 2 EnWG 

ebenfalls im Wege der teleologischen Reduktion in der Art und Weise, dass unter bestimmten Vo-

raussetzungen „Nutzungsüberlassungen als Ausnahme von der Regel des Eigentumserwerbs im Ein-

zelfall zulässig sind“529. Die Argumente hierfür530 sind im Wesentlichen dieselben, die sie bei der 

Begründung der Auslegung von § 8 Abs. 2 Satz 1 EnWG im Rahmen der Zertifizierung der 50 Hertz 

Transmission GmbH anführt. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle auf die obigen Ausführungen 

verwiesen.531 
 

                                            

527 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 21. 
528 Siehe Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-044. 
529 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-044, S. 20 f.  
530 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-044, S. 20 f.  
531 Siehe Punkt 5.2.4.1.2.2.1. 
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5.2.4.1.2.2.3 Zertifizierung der TransnetBW GmbH 
 

Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens der TransnetBW GmbH532 ist die folgende Auslegungs-

maßnahme der Bundesnetzagentur besonders hervorzuheben: Die Behörde interpretiert – wie bereits 

bei der Zertifizierung der Amprion GmbH – auch im Verfahren der TransnetBW GmbH § 10a Abs. 

1 Satz 2 EnWG im Wege einer teleologischen Reduktion dahingehend, dass unter bestimmten Vo-

raussetzungen „Nutzungsüberlassungslösungen als Ausnahme von der Regel des Eigentumserwerbs 

im Einzelfall zulässig sind“533. Als Gründe für diese Auslegung534 werden die gleichen Argumente 

genannt, die bereits in den obigen Entscheidungen ausgeführt werden; darauf wird an dieser Stelle 

Bezug genommen.535   
 

5.2.4.1.2.2.4 Zertifizierung der TenneT TSO GmbH 
 

Im Rahmen der Zertifizierungsprüfung der TenneT TSO GmbH536 verweigert die Bundesnetzagentur 

die Zertifizierung dieses Übertragungsnetzbetreibers wegen mangelnder finanzieller Ressourcen.537 

Sie wendet sich dabei gegen die Ansicht der Europäischen Kommission, die eine Zertifizierung allein 

schon wegen der bedeutenden Netzinvestitionen befürwortet, die die TenneT TSO GmbH sowohl 

onshore als auch offshore vorgenommen hat und auch weiter vornehmen wird.538 Zur Begründung 

führt die Bundesnetzagentur u.a. aus, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der TenneT TSO GmbH 

nicht gegeben sei, da die Tatsache, dass die Gesellschaft in der Vergangenheit bedeutende Netzin-

vestitionen vorgenommen hat, in diesem Fall nicht geeignet sei, um „tatsächliche Nachweise über die 

finanziellen Mittel überflüssig zu machen“, weil die Gesellschaft in eigenen Pressemitteilungen selbst 

angibt, dass sie über die „personellen, materiellen und finanziellen Ressourcen für weitere Offshore-

Netzanbindungen“ nicht verfüge.539  
 

                                            

532 Siehe Bundesnetzagentur, Beschluss vom 11. April 2013 – Az. BK6-12-004. 
533 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 11. April 2013 – Az. BK6-12-004, S. 25 f. 
534 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 11. April 2013 – Az. BK6-12-004, S. 26. 
535 Siehe Punkt 5.2.4.1.2.2.1 und 5.2.4.1.2.2.2. 
536 Siehe Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-047. 
537 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-047, S. 6. 
538 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der TenneT TSO GmbH, S. 2 ff.; Bundesnetzagentur, Be-
schluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-047, S. 6 f. 
539 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-047, S. 11 ff. 
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In Bezug auf die übrigen Zertifizierungsvoraussetzungen sei darauf hingewiesen, dass die Bundes-

netzagentur die gleiche Bewertung im Rahmen der Auslegung von § 8 Abs. 2 Satz 1 EnWG vor-

nimmt, wie sie dies bereits bei den Auslegungen von § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 EnWG und § 10a Abs. 

1 Satz 2 EnWG in den obigen Zertifizierungsverfahren beschrieben hat.540 Auf diese Ausführungen 

wird an dieser Stelle verwiesen.541 
 

5.2.4.1.2.3 Stellungnahme  
 

Den Ansätzen der Europäischen Kommission und der Bundesnetzagentur kann eine klare Richtung 

bezüglich der Anwendung der Entflechtungsregelungen entnommen werden. Obwohl die Entflech-

tungsvorschriften aufgrund ihres strengen Wortlauts keine Ausnahmen zulassen, pflegen die Regu-

lierungsbehörden einheitlich einen pragmatischen Weg.542 Dies zeigt sich vornehmlich an den einzel-

nen Beispielen: Statt die Vorschriften strikt anzuwenden, führen die Behörden eine Einzelfallprüfung 

durch und nehmen eine Interpretation der Entflechtungsnormen entsprechend der jeweiligen Fallge-

staltung vor.543 Beispielhaft kann hier die teleologische Reduktion der §§ 8 Abs. 2 Satz 1, 8 Abs. 2 

Satz 2 und 3, 10a Abs. 1 Satz 2 EnWG genannt werden.  
 

Darüber hinaus berücksichtigen die Behörden – neben den Besonderheiten des Einzelfalls – das über-

geordnete Ziel des Gesetzgebers, welches darin besteht, die notwendigen Investitionen in die Net-

zinfrastruktur sicherzustellen544. Zudem beachten die Behörden bei der Auslegung der Entflechtungs-

bestimmungen die wirtschaftliche Bedeutung eines jeden Übertragungsnetzbetreibers auf den Ausbau 

der Übertragungsnetze, wie insbesondere die Stellungnahme der Kommission zur Zertifizierung der 

TenneT TSO GmbH zum Ausdruck bringt545.  
 

Hervorheben ist hierbei jedoch auch, dass die Auslegung nicht ausschließlich zugunsten der Übertra-

gungsnetzbetreiber erfolgt, wie die Bewertung der TenneT TSO GmbH durch die Bundesnetzagentur 

aufzeigt.546 Dies verdeutlicht indes, dass die Entscheidungen auf einer Einzelfallanalyse beruhen. 

                                            

540 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-047, S. 15 f. 
541 Siehe Punkt 5.2.4.1.2.2.1 sowie Punkt 5.2.4.1.2.2.2 und Punkt 5.2.4.1.2.2.3.    
542 So auch Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
543 So auch Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
544 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 18; Bundesnetzagentur, Beschluss vom 
9. November 2012 – Az. BK6-12-044, S. 20; Bundesnetzagentur, Beschluss vom 11. April 2013 – Az. BK6-12-004, S. 
26. 
545 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der TenneT TSO GmbH, S. 2 ff. 
546 Siehe Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-047, S. 6 ff. 
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Im Ergebnis tragen die Behörden mit ihrer Interpretation und Anwendung der Entflechtungsregeln 

zu einer leichteren Handhabe der Entflechtung auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber bei.547 
 

5.2.4.1.3 Stellungnahme 
 

Die vorangegangen Feststellungen aus der Untersuchung zur Rechtslage zum Netzausbau548 und zu 

den verwaltungspraktischen Vorgehensweisen549 haben aufgezeigt, dass die Entflechtung keinen 

hemmenden Einfluss auf das Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber hat.  
 

Dazu lässt sich bezüglich der Rechtslage zum Netzausbau anführen, dass diese im Einklang mit den 

Entflechtungsregelungen verläuft und beide darauf gerichtet sind, den Netzausbau zu beschleunigen 

und nicht zu hemmen.  

Des Weiteren ist der pragmatischen Vorgehensweise der Regulierungsbehörden der Ansatz zu ent-

nehmen, dass die Entflechtungsvorschriften den Netzausbaubestrebungen nicht hinderlich gegen-

überstehen sollen. Durch die z.T. wohlwollende Auslegung und Interpretation der Unbundling-Nor-

men wird deren strikte Formulierung auf die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, ohne dadurch 

den Anreiz für Wettbewerbsverzerrungen zu geben. 
 

Darüber hinaus ist auch dem Schrifttum die Tendenz zu entnehmen, dass die Entflechtung nicht das 

Hauptproblem darstellt, sondern dieses vielmehr in der Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital 

liegt. Dies verdeutlicht der nachfolgende Ansatz550:  
 

„Investment requirements are currently huge. Financing the necessary investments is an issue, but 

unbundling is not the major obstacle. There seems to be sufficient capital in the market. Unbundling 

is an issue and it complicates the problem, but only to a limited extent. More important obstacles to 

efficient network expansion are the regulatory regime and the permitting issues (…). Henriot (2013) 

suggests that the financing strategies of TSO cannot substitute fully to an increase in tariffs in order 

                                            

547 So auch Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
548 Siehe ausführlicher Punkt 5.2.4.1.1.3. 
549 Siehe ausführlicher Punkt 5.2.4.1.2.3. 
550 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany, S. 
22 ff. Siehe dazu ausführlicher Punkt 5.2.4.2.3. 
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to achieve the whole scale of the investment programs required under the European Commission’s 

Roadmap scenario.“551 
 

Letztlich zeigt auch die nachfolgende Graphik zu den „Investitionen und Aufwendungen für die Net-

zinfrastruktur der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2014“552 auf, dass 

Investitionen von den Übertragungsnetzbetreiber vorgenommen werden und in den letzten Jahren 

sogar deutlich zugenommen haben. 

 

Abb. 2: Investitionen und Aufwendungen für die Netzinfrastruktur der Übertragungsnetzbetreiber in 

Deutschland in den Jahren 2007 bis 2014 (in Millionen Euro)553 
 
 
 

Zusammenfassend ist der erste Problemkreis dahingehend zu lösen, dass den Entflechtungsvorschrif-

ten kein hemmender Einfluss auf das Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber zugespro-

chen werden kann.  
 

                                            

551 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany, S. 
25, 41. Siehe auch Henriot, S. 27. 
552 Statista, Graphik von Homepage zu „Investitionen und Aufwendungen für die Netzinfrastruktur der Übertragungs-
netzbetreiber in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2014“. 
553 Abbildung entnommen von Statista, Graphik von Homepage zu „Investitionen und Aufwendungen für die Netzinfra-
struktur der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2014“. 
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5.2.4.2 Lösungsansätze zum zweiten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf spezielle 

Finanzinvestoren 
 

In der nachfolgenden Untersuchung werden Lösungsansätze zum zweiten Problemkreis erarbeitet. 

Dazu wird zunächst geprüft werden, ob der Rechtslage zum Netzausbau Ansätze zur Problemlösung 

zu entnehmen sind. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Betrachtung der verwaltungspraktischen 

Vorgehensweise der europäischen und nationalen Regulierungsbehörden zum Problemkreis. Ab-

schließend wird eine Stellungnahme dargestellt. 
 

5.2.4.2.1 Ansätze aus dem Rechtsrahmen zum Netzausbau 
 

Der rechtliche Rahmen zum Netzausbau enthält keine Normen, die darüber Auskunft geben, wie die 

Investitionen spezieller Finanzinvestoren, insbesondere Infrastrukturfonds zu bewerten bzw. einzu-

ordnen sind. In Bezug auf die Investmentvermögen sind zwar zusätzlich die speziellen regulatori-

schen Voraussetzungen des Kapitalanlagegesetzbuches zu beachten. Jedoch enthalten auch diese 

keine speziellen Normen, die die Frage beantworten könnten, ob Mehrfach-Investitionen in die Be-

reiche Erzeugung, Vertrieb und Transport von Strom möglich sind oder nicht. 
 

Insoweit kann dem Rechtsrahmen zum Netzausbau und den rechtlichen Bestimmungen zu Invest-

mentvermögen kein Ansatz zur Lösung dieses Problemkreises entnommen werden. 
 

5.2.4.2.2 Ansatz aus der Verwaltungspraxis 
 

Zur Lösung des zweiten Problemkreises kann der Ansatz der europäischen und nationalen Regulie-

rungsbehörden herangezogen werden, wie die nachfolgende Betrachtung verdeutlicht. 
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5.2.4.2.2.1 Ansatz der Europäischen Kommission 
 

Die europäische Kommission hat das Problem von speziellen Finanzinvestoren bezüglich der Inves-

titionen im Energiemarkt erkannt und dazu im Rahmen des „Commission Staff Working Document“ 

zum „Ownership Unbundling“ Stellung genommen. Weitere Aspekte lassen sich den Stellungnahmen 

der Kommission zu den nationalen Zertifizierungsentscheidungen der Bundesnetzagentur entneh-

men. 

 
5.2.4.2.2.1.1 Ansatz aus dem „Commission Staff Working Document” zum „Ownership Un-

bundling“ 
 

Unter Bezugnahme auf die obigen Ausführungen554 zum „Commission Staff Working Document“ 

werden in diesem Prüfungspunkt die Aspekte dargestellt, die für spezielle Finanzinvestoren relevant 

sind. Des Weiteren werden die oben erwähnten555 Kriterien näher beleuchtet. 
 

 Relevante Aspekte zu speziellen Finanzinvestoren 
 

Zu den speziellen Finanzinvestoren enthält das „Commission Staff Working Document“ die folgen-

den relevanten Aspekte:  
 

Nach Ansicht der Kommission sind die Vorgaben der eigentumsrechtlichen Entflechtung für ver-

schiedene Arten von Investoren im Energiesektor, wie z.B. Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaf-

ten oder Infrastrukturfonds, von Bedeutung.556 Solche Investoren verfügen häufig über diversifizierte 

Investment-Portfolios, welche Beteiligungen an Unternehmen der unterschiedlichen Marktbereiche, 

d.h. des Stromtransports, der Stromerzeugung sowie des Stromvertriebs vorsehen.557 Trotz dieses viel-

seitigen Portfolios ist, so die Kommission, ein Interessenkonflikt bei der Beteiligung von Finanzin-

vestoren ausgeschlossen, da kein Anreiz für einen am Übertragungsnetzbetrieb beteiligten Finanzin-

vestor besteht, die Entscheidungsfindung insoweit zu beeinflussen, um die Erzeugung, Herstellung 

und/oder Versorgung von Strom auf Kosten der anderen Netznutzer zu begünstigen.558 Jede andere 

Auslegung der Entflechtungsvorschriften von Artikel 9 Abs. 1 lit. b) bis d) Elektrizitätsbinnenmarkt-

                                            

554 Siehe Punkt 5.2.4.1.2.1.2.  
555 Siehe Punkt 5.2.4.1.2.1.2. 
556 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 2. 
557 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 2. 
558 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4. 
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RL ist nicht mit deren Ziel zu vereinbaren, welches darin besteht, Diskriminierung im Netzbetrieb 

und in den Netzinvestitionsentscheidungen zu vermeiden.559  
 

Des Weiteren stellt die Kommission zu den Finanzinvestoren fest, dass es sich bei diesen um eine 

wichtige Gruppe von potentiellen Investoren handelt, v.a. vor dem Hintergrund, dass Investitionen in 

Infrastrukturen der Energieübertragung aufgrund der regulierten Tarifstruktur eine verlässliche Ei-

genkapitalrendite bei verhältnismäßig niedrigem Risiko aufweisen.560 Gerade Kooperationen mit Fi-

nanzinvestoren können darüber hinaus für Übertragungsnetzbetreiber eine Möglichkeit sein, um nö-

tiges Eigenkapital zur Finanzierung und Verwirklichung von benötigten Infrastrukturmaßnahmen zu 

erhalten.561   
 

Diese Aspekte zeigen einen investitionsfördernden Kurs der Kommission auf und bringen zum Aus-

druck, dass wesentlich durch die Investitionsbereitschaft von speziellen Finanzinvestoren der Netz-

ausbau vorangetrieben werden kann. Indem die Kommission die speziellen Interessen der Investoren, 

in verschiedene Bereiche des Energiemarktes zu investieren, berücksichtigt, stellt sie die Investiti-

onsbereitschaft sicher und damit auch den weiteren Ausbau der Netze.  
 

 Kriterienkatalog  
 

Im Rahmen der bereits ergangenen Stellungnahmen in verschiedenen Zertifizierungsverfahren hat 

die Kommission einen nicht abschließenden Katalog von Kriterien aufgestellt, der im Einzelfall her-

angezogen werden kann, um das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines Interessenkonfliktes 

festzustellen.562 Insbesondere sind nach Ansicht der Kommission die folgenden Kriterien maßgeblich: 
 

 die geographische Lage des Übertragungsnetzes und der Erzeugungs-, Herstellungs- und/ 

 

 der Wert und die Art der Beteiligung an diesen Tätigkeiten; 
 

 die Größe und der Marktanteil der Erzeugungs-, Herstellungs- und/oder Vertriebstätigkeiten; 

sowie 
 

                                            

559 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4 f. 
560 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4. 
561 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 4. 
562 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 

oder betroffenen Versorgungstätigkeiten;  

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



100 

 Folgen einer Änderung des Großhandelspreises des Verbrauchsguts vor dem Hintergrund 

eines etwaigen Interessenkonfliktes.563   

 

Darüber hinaus weist die Kommission vor dem Hintergrund der Mehrfach-Investitionen der Finan-

zinvestoren auf die Beachtung der Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen hin.564 Des Weiteren 

betont sie, falls die Mehrfach-Investitionen eines Investors doch einen Anreiz zur Diskriminierung 

liefern würden, dürfte der Investor weiterhin eine passive Minderheitsbeteiligung am Übertragungs-

netzunternehmen halten, ohne dabei jedoch dazu berechtigt zu sein, sein Stimmrecht direkt oder in-

direkt auszuüben.565 Seine finanziellen Rechte in Bezug auf die Beteiligung, insbesondere das Recht 

auf Dividende, würde in diesem Fall unberührt bleiben.566 
 

In Bezug auf die behördlichen Befugnisse führt sie aus, dass relevante Veränderungen der Faktenlage 

eine mögliche erneute Prüfung durch die nationalen Regulierungsbehörden erforderlich machen kön-

nen.567 In diesem Zusammenhang unterstreicht sie, dass die nationalen Regulierungsbehörden ein Zer-

tifizierungsverfahren von Amts wegen eröffnen könnten, sofern sie von einer wesentlichen Verände-

rung der Sach- und Faktenlage erfahren.568 Außerdem kann die Kommission selbst die nationale Re-

gulierungsbehörde in begründeten Fällen zur Einleitung eines Zertifizierungsverfahrens veranlas-

sen.569 Im Übrigen weist sie dazu an, dass im eigenen Interesse die nationalen Regulierungsbehörden 

mit den Übertragungsnetzbetreibern pragmatische und verhältnismäßige Lösungen dazu finden soll-

ten, die Regulierungsbehörde über relevante Veränderungen informiert zu halten.570  
 

Zusammenfassend stellt der Kriterienkatalog eine erste Ansammlung von Elementen dar, die in ge-

wisser Weise den Investoren erste Anhaltspunkte zur Lösung der Frage liefern können, wann ein 

Interessenkonflikt vorliegt und wann nicht. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass dieser Katalog wohl 

                                            

563 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
564 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
565 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
566 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
567 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
568 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
569 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10. 
570 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document – Ownership Unbundling, S. 10 f. 
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noch nicht ausreichen wird, um alle Zweifel der Investoren zu beseitigen.571 Insoweit werden in Zu-

kunft wohl weitere Auslegungshilfen der Kommission erforderlich sein.572 
 

5.2.4.2.2.1.2 Ansatz aus den Stellungnahmen der Europäischen Kommission zu den deut-

schen Zertifizierungsverfahren  
 

Im Rahmen der Stellungnahmen der Europäischen Kommission zu den deutschen Zertifizierungsver-

fahren ist insbesondere die Stellungnahme zur Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH573 

hervorzuheben,574 da Anteilseigner an diesem Unternehmen neben dem belgischen Übertragungsnetz-

betreiber „Elia System Operator“ der Infrastrukturfonds „Industry Funds Management Global Infra-

structure Fund“ (nachfolgend „IFM Global Infrastructure Fund“) ist575. Die Besonderheit in diesem 

Fall liegt darin, dass der IFM Global Infrastructure Fund sowohl Beteiligungen an Erzeugungsunter-

nehmen in den USA und in Australien als auch in der EU hält.576 Zur Frage, ob sich darin „ein Anreiz 

für den IFM Global Infrastructure Fund feststellen lässt, seine Beteiligungen in den Bereichen Erzeu-

gung oder Versorgung zu begünstigen oder seine Beteiligung an der 50 Hertz zu nutzen, um vorhan-

dene oder potenzielle Nutzer des Netzes der 50 Hertz zu diskriminieren, und in welchem Umfang 

diese Beteiligungen in den Bereichen Erzeugung oder Versorgung ein Hindernis für die Zertifizierung 

der 50 Hertz als ein die Anforderungen des Modells der eigentumsrechtlichen Entflechtung erfüllen-

des Unternehmen darstellen“577, kam die Kommission in Übereinstimmung mit der Sichtweise der 

Bundesnetzagentur578 zu den folgenden Ergebnissen:  
 

Die Beteiligungen des IFM Global Infrastructure Fund an Erzeugungsunternehmen in den USA und 

in Australien führen „nicht zu einem Interessenkonflikt (…), da keine Verbindung zwischen den 

Strommärkten in den Vereinigten Staaten und Australien einerseits und in Deutschland andererseits 

                                            

571 So auch Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
572 So auch Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
573 Siehe Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH. Bezüglich weiterer 
Besonderheiten im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens der 50 Hertz Transmission GmbH zur Auslegung der Entflech-
tungsregelungen sei auf die obige Darstellung in Punkt 5.2.4.1.2.1.1 verwiesen. 
574 Die Stellungnahmen der Europäischen Kommission zu der Zertifizierung der TransnetBW GmbH, der TenneT TSO 
GmbH und der Amprion GmbH werden hier nicht aufgeführt, da sich in diesen keine Anhaltspunkte zur Lösung des 
vorliegenden Problemkreises finden lassen. 
575 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH, S. 2. 
576 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH, S. 3. 
577 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH, S. 4. 
578 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH, S. 4. 
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besteht und sie daher nicht geeignet sind, die Zertifizierung der 50 Hertz im vorliegenden Fall zu 

verhindern“.579  
 

In Bezug auf die Beteiligungen innerhalb der EU liegt ebenfalls kein Interessenkonflikt vor.580 Dazu 

heißt es im Einzelnen: „Der IFM Global Infrastructure Fund hält insbesondere eine nichtbeherr-

schende Beteiligung (…) am polnischen Unternehmen Dalkia Polska. Dem Entscheidungsentwurf 

zufolge liefert dieses Unternehmen über verschiedene lokale Fernwärmeanlagen und –netze Wärme 

auf dem regulierten polnischen Fernwärmemarkt. Als Nebenprodukt der Wärmeerzeugung erzeugt 

Dalkia Polska jedoch auch Strom, wenngleich in relativ geringen Mengen. Entscheidungen, die den 

Betrieb der verschiedenen Anlagen von Dalkia Polska betreffen, werden auf der Grundlage des Wär-

mebedarfs der an das Fernwärmenetz angeschlossenen Verbraucher und nicht ausgehend vom Strom-

erzeugungsbedarf getroffen. In der Praxis ist Dalkia Polska auf dem polnischen Strommarkt ein Preis-

nehmer und hat keinen Einfluss auf den Strompreis. In ihrem Entscheidungsentwurf hat die Bundes-

netzagentur detailliert analysiert, ob unter den Umständen des vorliegenden Falls Anreize für den 

IFM Global Infrastructure Fund bestehen könnten, die Entscheidungsfindung in der 50 Hertz als ÜNB 

in Deutschland zu beeinflussen, um seine Erzeugungsinteressen im Unternehmen Dalkia Polska zu 

begünstigen oder vorhandene oder potenzielle Wettbewerber zu diskriminieren. Die Bundesnetza-

gentur kam zu dem Schluss, dass sich im vorliegenden Fall keine entsprechenden Anreize feststellen 

lassen und dass daher die Beteiligung des IFM Global Infrastructure Fund an Dalkia Polska kein 

Hindernis für die Zertifizierung der 50 Hertz als eigentumsrechtlich entflochtener ÜNB darstellt.“581  
 

Darüber hinaus ist die folgende Anmerkung der Kommission besonders hervorzuheben: „Im Zusam-

menhang mit der Prüfung der Beteiligungen des IFM Global Infrastructure Fund erinnert die Kom-

mission daran, dass das Ziel der Entflechtungsvorschriften darin besteht, dass die ÜNB die Nutzer 

ihres Netzes gleich behandeln. Ohne eine wirksame Trennung des Netzbetriebs von der Erzeugung 

und Versorgung (wirksame Entflechtung) besteht die inhärente Gefahr einer Diskriminierung nicht 

nur in der Ausübung des Netzgeschäfts, sondern auch in Bezug auf die Schaffung von Anreizen für 

ausreichende Investitionen in die Netze. Jedes Entflechtungssystem sollte daher die Interessenkon-

flikte zwischen Erzeugern, Lieferanten und ÜNB wirksam lösen, um Anreize für die notwendigen 

                                            

579 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH., S. 4. 
580 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH, S. 4 f. 
581 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH, S. 4 f. 
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Investitionen zu schaffen und den Zugang von Markteinsteigern durch einen transparenten und effi-

zienten Rechtsrahmen zu gewährleisten.“582 
 

Diese Stellungnahme bildet ein sehr zutreffendes praktisches Beispiel zu den oben genannten583 As-

pekten aus dem „Commission Staff Working Document“ ab und verdeutlicht den investitionsfördern-

den und netzausbau-orientierten Weg der Kommission.  
 

5.2.4.2.2.2 Ansatz der Bundesnetzagentur 
 

Der Ansatz der Bundesnetzagentur zur Lösung des zweiten Problemkreises lässt sich dem Zertifizie-

rungsverfahren der 50 Hertz Transmission GmbH entnehmen. Wie bereits im Rahmen der Stellung-

nahme der Europäischen Kommission zur Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH hervor-

gehoben werden konnte584, ist ein Infrastrukturfonds, der IFM Global Infrastructure Fund, Gesell-

schafter der 50 Hertz Transmission GmbH. Dieser Aspekt führt zu den folgenden wesentlichen Aus-

legungen der Entflechtungsregelungen durch die Bundesnetzagentur:585 
 

IFM bzw. IFM Global Funds kontrollieren formal zwar „Unternehmen, die „eine der Funktionen 

Gewinnung, Erzeugung oder Vertrieb von Energie an Kunden wahrnehmen, oder üben Rechte an 

diesen Unternehmen aus. Allerdings liegt keine gemeinsame Kontrolle oder gemeinsame Ausübung 

von Rechten vor, die gegen § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 EnWG verstoßen würde. 
 

Die Entflechtungsregelungen für Transportnetzbetreiber dienen in erster Linie dem Zweck, dem stra-

tegischen Zusammenwirken des Transportnetzbetreibers als Monopolisten und verbundenen Ener-

gieunternehmen, die im wettbewerblichen Bereich tätig sind, zu unterbinden. Insbesondere soll die 

Möglichkeit der Wettbewerbsverfälschung durch Diskriminierung von Wettbewerbern oder Quersub-

ventionierung verhindert werden. So definiert die Gesetzesbegründung als Ziel des § 8 Abs. 2 Satz 3 

und 4 EnWG, sachwidrige Interessenkollisionen und -vermengungen zwischen Transportnetzbetrieb 

und anderen Funktionen im Energiebereich vorzubeugen (BT-Drs. 17/6072). Dementsprechend stellt 

Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 2009/72/EG (Stromrichtlinie) darauf ab, die für vertikal integrierte 

                                            

582 Europäische Kommission, Stellungnahme – Zertifizierung der 50 Hertz Transmission GmbH, S. 3 f. 
583 Siehe Punkt 5.2.4.2.2.1.1. 
584 Siehe Punkt 5.2.4.2.2.1.2. 
585 Bezüglich weiterer Besonderheiten im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens der 50 Hertz Transmission GmbH zur 
Auslegung der Entflechtungsregelungen sei auf die obige Darstellung in Punkt 5.2.4.1.2.2.1 verwiesen. 
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Unternehmen bestehenden Anreize, Wettbewerber in Bezug auf den Netzzugang und auf Investitio-

nen zu diskriminieren, zu beseitigen. Weiter heißt es: ‚Eine eigentumsrechtliche Entflechtung, die 

darin besteht, dass der Netzeigentümer als Netzbetreiber benannt wird und unabhängig von Versor-

gung- und Erzeugungsinteressen ist, ist zweifelslos ein wirksamer und stabiler Weg, um den inhären-

ten Interessenkonflikt zu lösen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.‘ Vor diesem Hinter-

grund lässt sich feststellen, dass § 8 Abs. 2 Satz 3 und 4 EnWG sich in erster Linie gegen traditionelle 

vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen richtet, da hier der ausgesprochene inhärente In-

teressenkonflikt am stärksten ausgeprägt ist. Eine einschränkende Auslegung kann dagegen dann ge-

rechtfertigt sein, wenn der Interessenkonflikt aufgrund der Zielsetzung und Struktur des Investors 

nicht besteht.  
 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass im Bereich der Transportnetze in den kommenden Jahren erheb-

licher Investitionsbedarf besteht. Sowohl der nationale als auch der europäische Gesetzgeber sehen 

daher eine Vielzahl von Regelungen vor, die die notwendigen Investitionen sicherstellen sollen. Die-

ses übergreifende Ziel des Gesetzgebers ist auch bei der Auslegung von § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 

EnWG zu beachten. Eine Anwendung der Regelung, die Investitionen in Transportnetze erschwert 

oder verhindert, obwohl die Ziele der Norm – Beseitigung von Interessenkonflikten – bereits erreicht 

sind, ist zu vermeiden. 
 

Daraus folgt, dass trotz formal bestehender gemeinsamer Kontrolle oder Ausübung von Rechten aus-

nahmsweise kein Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 EnWG vorliegt, wenn dadurch mittel- und 

langfristige Investitionen ermöglicht werden und aufgrund der Interessenlage und internen Struktur 

des Investors eine Wettbewerbsverfälschung durch Missbrauch des Einflusses auf den Transportnetz-

betreiber praktisch nahezu ausgeschlossen ist. (…) Angesichts dessen wird deutlich, dass IFM bereits 

aufgrund seiner Investitionsstrategie kein Interesse daran hat, die Monopolstellung der Antragstelle-

rin für die Diskriminierung von Wettbewerbern oder für Quersubventionen zu nutzen.“586 
 

Weiter heißt es: „Selbst wenn man annimmt, dass vorliegend eine einschränkende Auslegung von § 

8 Abs. 2 Satz 2 und 3 EnWG nicht bereits aufgrund der Zielsetzung und Struktur von IFM geboten 

ist, folgt dieses aus der Natur der konkreten Investition von IFM in den Bereichen Erzeugung und 

Vertrieb. Denn eine einschränkende Auslegung kann im Einzelfall ausnahmsweise dann geboten sein, 

wenn die konkrete Beteiligung in den Bereichen Erzeugung, Gewinnung oder Vertrieb von Energie 

                                            

586 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 17 ff. 
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an Kunden keinerlei Anreiz bietet, die Entscheidungen des Transportnetzbetreibers zum Vorteil sei-

ner Beteiligungen oder zum Nachteil von Konkurrenten zu beeinflussen. Eine abweichende Ausle-

gung, die einen Entflechtungsverstoß annehmen würde, obwohl kein Anreiz zur missbräuchlichen 

Beeinflussung des Transportnetzbetreibers besteht, würde zu unverhältnismäßigen Ergebnissen füh-

ren, die angesichts der Ziele der Entflechtung und der Notwendigkeit von erheblichen Investitionen 

in das Energieversorgungssystem nicht gerecht wären. 
 

Ob im konkreten Fall eine einschränkende Auslegung ausnahmsweise geboten ist, ist im Wege einer 

Gesamtschau und Abwägung aller Umstände, die für oder gegen einen Anreiz zur missbräuchlichen 

Beeinflussung des Transportnetzbetreibers (sprechen,) zu beurteilen.“587 
 

In Bezug auf die Beteiligung von IFM an Erzeugungsanlagen in den USA und in Australien gelangt 

die Bundesnetzagentur zu dem Ergebnis, dass eine Gefahr eines Interessenkonflikts bereits aufgrund 

der fehlenden technischen und wirtschaftlichen Verbindung zwischen diesen Märkten und dem deut-

schen Energiemarkt aktuell und auch in Zukunft ausgeschlossen ist bzw. sein wird.588 
 

Hinsichtlich der Beteiligung von IFM am polnischen Erzeugungsunternehmen Dalkia Polska stellte 

die Bundesnetzagentur fest, dass auch hier keine Gefahr für einen Interessenkonflikt bestehen 

würde.589 Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus: Die „Gefahr eines Interessenkonflikts (ist) 

nicht bereits durch die geographische Lage der Erzeugungsanlagen ausgeschlossen.“ Entscheidender 

sei vielmehr, dass der „Marktanteil von Dalkia Polska am Elektrizitätsmarkt gering ist. (…) Wichtiger 

ist darüber hinaus, dass der Verkauf von elektrischer Energie für Dalkia Polska ein reines Nebenge-

schäft ist. (…) Ihre Geschäftstätigkeit ist (…) ausschließlich durch die Wärmegewinnung gesteuert. 

Lediglich um die Effizienz zu steigern und Synergien zu heben, nutzt Dalkia Polska die bei der Wär-

meerzeugung als Nebenprodukt entstehende Elektrizität. (…) Daher erscheint es als praktisch ausge-

schlossen, durch Einflussnahme auf die Entscheidungen der Antragstellerin die Gewinnaussichten 

der Dalkia Polska zu erhöhen.“590 
 
 
 
 
 
 

                                            

587 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 21. 
588 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 22. 
589 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 22. 
590 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 22 f. 
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5.2.4.2.2.3 Stellungnahme 
 

Die Ausführungen zur Verwaltungspraxis verdeutlichen, dass auf Ebene der nationalen und europäi-

schen Regulierungsbehörden die Problemstellung durchaus erkannt wurde, dass die Anwendung der 

Entflechtungsvorschriften in Bezug auf spezielle Finanzinvestoren gesetzlich nicht geregelt ist bzw. 

dass deren Anwendung einen Einfluss auf das Investitionsverhalten spezieller Finanzinvestoren ha-

ben könnte. Hierzu kann festgestellt werden, dass die Regierungsbehörden einen pragmatischen Weg 

beschreiten, in dem sie die Entflechtungsregelungen unter Beachtung der besonderen Struktur und 

Zielrichtung der speziellen Finanzinvestoren, insbesondere Infrastrukturfonds im Rahmen einer Ein-

zelfallanalyse interpretieren und anwenden. Dies führt dazu, dass sie keine Beeinträchtigung hinsicht-

lich der Anwendung der Unbundling-Normen sehen, wenn die Finanzinvestoren nicht nur Beteili-

gungen am Übertragungsnetzbetrieb, sondern auch in Unternehmen, die der Erzeugung und dem Ver-

trieb nachgehen, tätigen. Damit wird den Übertragungsnetzbetreibern zum einen die Möglichkeit er-

öffnet, sich finanzstarke Gesellschafter zu suchen. Zum anderen wird die Frage gelöst, ob ein Invest-

mentvermögen im Fall der Mehrfachbeteiligung in Unternehmen, die der Erzeugung, des Vertriebs 

oder des Transports von Strom nachgehen, ein Energieversorgungsunternehmen darstellt. Dazu kann 

der Anwendungspraxis der deutschen Regulierungsbehörde und insbesondere den Ausführungen aus 

dem „Commission Staff Working Document“ der Europäischen Kommission entnommen werden, 

dass dies nicht der Fall ist.  
 

Im Ergebnis ist diese Sichtweise der Regulierungsbehörden nur zu begrüßen, da auf diese Weise den 

speziellen Finanzinvestoren ein Tätigwerden im Energiemarkt „erlaubt“ wird.  
 

5.2.4.2.3 Stellungnahme  
 

Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass die Entflechtung keinen hemmenden Einfluss auf das 

Investitionsverhalten spezieller Finanzinvestoren, insbesondere Infrastrukturfonds hat.  
 

Dieses Ergebnis gründet allein auf dem pragmatischen Auslegungsansatz der Unbundling-Vorschrif-

ten durch die Europäische Kommission und die Bundesnetzagentur. Erst durch diese Auslegungspra-

xis können die folgenden Schlussfolgerungen formuliert werden: Ein Investmentvermögen stellt kein 

zu entflechtendes Energieversorgungsunternehmen dar, wenn es parallel Investitionen in die Bereiche 

Erzeugung, Transport und Vertrieb von Strom tätigt bzw. Anteile an diesen Unternehmen hält. Viel-

mehr ist ein solches Vorgehen der Fonds im Strommarkt zulässig, da ein Fond aufgrund seiner In-

vestmentstrategie überwiegend kein Interesse daran haben wird, die Monopolstellung der Übertra-
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gungsnetzbetreiber für die Diskriminierung von Wettbewerbern oder für Quersubventionen zu nut-

zen.591 Insoweit kann ein Interessenkonflikt bei der Beteiligung von Finanzinvestoren grundsätzlich

 

Diese Vorgehensweise der Behörden findet im Schrifttum Anklang. Dort wird u.a. der pragmatische 

Weg der Behörden positiv hervorgehoben; so heißt es u.a.: „Diese Entwicklung in der behördlichen 

Interpretation und Anwendung der Regulierungsvorgaben ist zu begrüßen. Eine strikt am Wortlaut 

orientierte Normauslegung hätte nachteilige Konsequenzen, weil sie die angestrebte zügige Umset-

zung der Energiewende gefährden würde.“592 Weniger positiv heißt es jedoch weiter: „Eine stets am 

Einzelfall orientierte Prüfung birgt aber für Investoren ein nicht zu unterschätzendes Unsicherheits-

potenzial. Um für Investoren die über den konkreten Einzelfall hinaus erforderliche Rechtssicherheit 

zu gewährleisten, sollte die Kommission deshalb möglichst eine korrigierende Auslegungshilfe bzw. 

Leitlinie erlassen. Denn nur so können unverhältnismäßige Investitionsbarrieren beseitigt und die 

erforderliche Rechtssicherheit für Finanzinvestoren im Energiesektor wiederhergestellt werden.“593 
 

Diese Ansicht verdeutlicht, dass der eingeschlagene Weg der Behörden bzgl. der Anwendung der 

Entflechtungsregelungen im Rahmen von Investitionen spezieller Finanzinvestoren ein wesentlicher 

Schritt in die richtige Richtung ist; auch wenn damit noch nicht alle Probleme gelöst sind. So wird es 

weiterhin notwendig sein, allgemeingültige Kriterien festzulegen, die Finanzinvestoren eine gewisse 

Sicherheit bezüglich der Investitionen im Energiesektor geben. 
 

Darüber hinaus ist eine weitere Ansicht im Schrifttum anzusprechen, die ebenfalls den pragmatischen 

Weg der Behörden erwähnt; allerdings aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht.594 Im Einzelnen sind 

der Ansicht die folgenden Überlegungen zu entnehmen: Das Problem der Übertragungsnetzbetreiber 

besteht darin, dass sie aufgrund eines geringen Kreditratings Schwierigkeiten haben, die notwendigen 

Finanzierungsmittel für Investitionen in die Netzinfrastruktur zu bekommen.595 Die Ursache dafür ist 

auf die entflochtene Struktur zurückzuführen.596 Vor der Entflechtung ist das Kreditrating aufgrund 

                                            

591 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 21. 
592 Siehe Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
593 Siehe Findeisen/Koch, Platow Online 2012. 
594 Siehe Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Ger-
many, S. 22 ff. 
595 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany, S. 
23. Siehe hierzu auch Roland Berger, Report, S. 55 f. 
596 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany, S. 
23. 
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der Zugehörigkeit des Übertragungsnetzbetriebs zu einem Energieversorgungsunternehmen höher 

gewesen.597 Durch die Entflechtung ist diese Verbindung weggefallen und hat zu einem geringeren 

Kreditrating der Übertragungsnetzbetreiber geführt.598 Trotz dieser Situation liegt das Hauptproblem 

aber nicht in der Entflechtung, da den Übertragungsnetzbetreiber die Möglichkeit offen steht, sich 

das notwendige Kapital von Investoren zu holen, die am Kapitalmarkt tätig sind, wie beispielsweise 

von Hedgefonds oder Pensionsfonds.599 Da deren Interesse jedoch darin liegt in mehrere Bereiche 

(Erzeugung und Transport von Strom) im Energiemarkt zu investieren und dies zu einem Verstoß 

gegen das Unbundling-Regime führen würde, ist darin das Hauptproblem zu sehen.600 Als Lösung 

dieses Problems hebt die Ansicht das Vorgehen der Kommission hervor. Durch die Lockerung der 

Unbundling-Vorschriften wird ein Tätigwerden der Fonds im Energiesektor ermöglicht.601 
 

Im Ergebnis ist auch dieser Ansicht der Gedanke zu entnehmen, dass die Entflechtung keinen nega-

tiven Einfluss auf die Investitionsbereitschaft von speziellen Finanzinvestoren, wie z.B. Hedgefonds 

oder Pensionsfonds, in entflochtene Übertragungsnetzbetreiber hat. Vielmehr wird aus einer betriebs-

wirtschaftlichen Sicht erkennbar, dass die Lösung in der Auslegung der Entflechtungsvorschriften 

liegt. Erst durch die pragmatische Praxis der Behörden hinsichtlich der Interpretation der Entflech-

tungsregelungen wird den Investoren das Investieren in verschiedene Wertschöpfungsstufen (Erzeu-

gung, Vertrieb und Transport) und den Übertragungsnetzbetreibern das Beschaffen von Kapital am 

Kapitalmarkt ermöglicht.  

Damit kann abschließend zusammengefasst werden, dass aufgrund der Verwaltungspraxis der natio-

nalen und europäischen Regulierungsbehörden die Entflechtung keinen hemmenden Einfluss auf das 

Investitionsverhalten spezieller Finanzinvestoren hat. 
 
 
 
 
 

                                            

597 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany,

598 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany, 

599 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany,

600 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany,

601 Brunekreeft/Goto/Meyer/Maruyama/Hattori, Unbundling of electricity transmission system operators in Germany,
 

S. 23. 

S. 23. 

S. 23 f. 

S. 24. 

S. 24.
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5.2.4.3  Lösungsansatz zum dritten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die Stand-

ortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen  
 

Die nachfolgende Darstellung beinhaltet den Lösungsansatz zum dritten Problemkreis. Darüber hin-

aus wird im Rahmen eines Exkurses eine aktuelle Bestrebung zur Verringerung des Standortproblems 

aufgezeigt. 
 

5.2.4.3.1 Eigener Lösungsansatz 
 

Die Entflechtung hat keinen hemmenden Einfluss auf die Standortwahl von Erneuerbaren Energien-

Erzeugungsanlagen. Dieses Ergebnis gründet auf den folgenden Überlegungen: 

 

Die Richtigkeit der Annahme, dass durch die Entflechtung die Interessenkongruenz zwischen Erzeu-

gung und Netzbetrieb verloren gegangen ist bzw. geht, ist bereits fraglich, wenn man unter dem Be-

griff Interessenkongruenz eine für beide Bereiche gleichgewichtete Entscheidungsstruktur versteht. 

Ob diese in den vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen vorlag, kann bestritten werden. 

Schließlich lässt sich bereits anführen, dass die vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen 

schon vor der Einführung der Entflechtung dahingehend strukturiert waren, dass vornehmlich zu-

gunsten der Wettbewerbsbereiche Entscheidungen getroffen wurden und dementsprechend Investiti-

onen in die Netzinfrastruktur häufig unterblieben.602 Diese Situation bedingt noch heute, dass in eini-

gen Regionen Investitionen in die Netzinfrastruktur vorgenommen werden müssen, die eigentlich 

schon in der Zeit vor der Entflechtung notwendig waren.603 Insoweit kann wohl kaum von einer Inte-

ressenkongruenz zwischen Netzbetrieb und Erzeugung gesprochen werden; vielmehr von einer ein-

seitigen Interessengewichtung zugunsten der Wettbewerbsbereiche. In dem Sinne ist wohl eine all-

gemeinere Formulierung dahingehend zutreffender, dass Investitionsentscheidungen hinsichtlich des 

Netz- oder Kraftwerksausbaus integriert betrachtet wurden.604 

                                            

602 Siehe Erwägungsgrund Nr. 9 der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg., S. 
6 f. Siehe insbesondere auch Europäische Kommission, KOM (2006) 841 endg., S. 11 f., die in dieser Mitteilung ausführt, 
dass vertikal integrierte Netzbetreiber kein Interesse daran haben, „Netze im allgemeinen Interesse des Marktes zu ent-
wickeln und damit den Neueintritt von Wettbewerbern auf der Erzeugungs- und Versorgungsebene zu erleichtern. Es gibt 
viele Belege dafür, dass die Investitionsentscheidungen vertikal integrierter Unternehmen auf die Erfordernisse der mit 
ihnen verbundenen Versorgungsunternehmen ausgerichtet sind.“ 
603 Siehe hierzu Erwägungsgrund Nr. 9 der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Europäische Kommission, KOM (2006) 851 
endg., S. 6 f.; Europäische Kommission, KOM (2006) 841 endg., S. 11 f., die beschreiben, dass nicht genügend Investi-
tionen in das Netz getätigt wurden (zumindest bis zum Jahr 2009, in dem die Elektrizitätsbinnenmarkt-RL in Kraft trat). 
Aus dem Umkehrschluss heraus ergibt sich damit, dass ein Investitionsrückstand entstanden ist, der noch heute abgetragen 
werden muss; so i. E. auch Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 87. 
604 Abegg/Brinkmann/Brunekreeft/Götz/Krancke/Müller/Schmidt, Entflechtung in Netzsektoren, S. 13. 
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Sollte allerdings gegenteilig angenommen werden, dass die Interessenkongruenz bestand und diese 

nun aufgrund der Entflechtung verloren gegangen ist, kommt man dennoch zu dem Schluss, dass dies 

nicht hauptsächlich auf die Entflechtung zurückzuführen ist, wie die Rechtslage zum Netzausbau 

verdeutlicht: Durch die Verknüpfung der Entflechtungsvorschriften mit der Netzausbaubedarfspla-

nung können die Standortprobleme vermindert werden. Dies wird erreicht durch die koordinierte Zu-

sammenarbeit aller Übertragungsnetzbetreiber am Netzentwicklungsplan, der alle wirksamen Maß-

nahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes enthält und 

damit insbesondere auch Überlegungen aufgreift, die eine Beschleunigung des Netzausbaus zuguns-

ten der dezentralen Standortstruktur der Erzeugungsanlagen bezwecken.605 In diese Richtung zielt 

auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014, welches seinerseits Regelungen zur Koordinierung des 

Ausbaus der Erneuerbaren Energien enthält. Dazu heißt es auf der Homepage des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Energie:  
 

„Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll besser gesteuert und planbarer werden. Hierzu wurde 

im EEG der konkrete Ausbau von erneuerbaren Energien festgelegt. Bis 2025 soll der Anteil der 

erneuerbaren Energien zwischen 40 und 45 Prozent und bis 2035 zwischen 55 und 60 Prozent betra-

gen. Zudem wurden für jede Erneuerbare Energien-Technologie konkrete Mengenziele (sog. Aus-

baukorridore) für den jährlichen Zubau festgelegt: 
 

 Solarenergie: jährlicher Zubau von 2,5 Gigawatt (brutto), 
 

 Windenergie an Land: jährlicher Zubau von 2,5 Gigawatt (netto), 
 

 Biomasse: jährlicher Zubau von ca. 100 Megawatt (brutto), und 
 

 Windenergie auf See: Installation von 6,5 Gigawatt bis 2020 und 15 Gigawatt bis 2030. 
 

Die konkrete Mengensteuerung erfolgt künftig bei Photovoltaik, Windenergie an Land und Biomasse 

über einen sog. ‚atmenden Deckel‘. Das heißt: Werden mehr neue Anlagen zur Erneuerbare Energie-

Erzeugung gebaut als nach dem Ausbaukorridor vorgesehen, sinken automatisch die Fördersätze für 

weitere Anlagen. Bei Windenergie auf See gibt es einen festen Mengendeckel.“606 

                                            

605 Siehe hierzu Punkt 5.2.4.1.1.1.2. 
606 BMWi, Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014. 
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In der Gesamtschau existiert damit ein umfangreicher Rahmen an rechtlichen Gestaltungsmitteln, der 

auf die Koordinierung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien im Zusammenhang mit dem Netzaus-

bau abzielt. 
 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass das Standortproblem wohl in erster Linie auf zwei Aspekten 

beruht: Zum einen gründet es in der dezentralen Erzeugungsstruktur der Erneuerbaren Energien, da 

sich die Wahl für die Errichtung einer Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlage vornehmlich am 

Erzeugungspotenzial einer Region orientiert.607 Zum anderen wurde das Koordinierungsproblem 

hauptsächlich durch die Entscheidung der Bundesregierung für die Energiewende und gegen die Nut-

zung von atomaren Energieträgern hervorgerufen.608 Diese Tatsachen hätten bei nicht vorgenomme-

ner Entflechtung wohl auch ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen vor neue Her-

ausforderungen gestellt.  
 

Zusammenfassend kann daher formuliert werden, dass die Entflechtung keinen hemmenden Einfluss 

auf die Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen hat.  
 

5.2.4.3.2 Exkurs: Aktuelle Bestrebung zur Verringerung des Standortproblems 
 

Die vorhergehenden Ausführungen haben verdeutlicht, dass das Standortproblem eines der wesentli-

chen Probleme der Energiewende ist. Aus diesem Grund ist nachfolgend die von E-Bridge Consulting 

für enviaM durchgeführte Studie609 über die Auswirkungen der Baukostenzuschüsse für Betreiber von 

Anlagen zur Stromerzeugung (Einspeiser)610 erwähnenswert, da diese einen Ansatz zur Verringerung 

des Koordinierungsproblems enthält. 
 

Ausgangspunkt für die Untersuchung bildeten die folgenden Überlegungen der E-Bridge Consulting 

zur aktuellen Situation im Strommarkt: „Die Stromnetze müssen aufgrund der stetig steigenden 

Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien im Zuge der Energiewende rasch ausgebaut werden. 

                                            

607 Monopolkommission, 59. Sondergutachten, S. 170, Rn. 372; Steinbach, in: Steinbach, Kommentar zum Recht des 
Energieleitungsausbaus, Teil 1, Rn. 4; Ekardt/Valentin, S. 89. Siehe auch Bundesnetzagentur, Informationen zum Netz-
ausbau, S. 3 f. Siehe dazu ausführlicher Punkt 5.2.2.2. 
608 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3 ff. Siehe hierzu ausführlicher Punkt 4.1.2.1 und 4.1.2.2. 
609 E-Bridge, Studie im Auftrag der enviaM unter dem Titel „Ausgestaltung und Bewertung eines BKZ für Einspeisungen 
in Verteilnetzen“. 
610 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 1. 
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Besonders betroffen sind die Verteilernetze, an die weit über 90 Prozent der Anlagen zur Stromer-

zeugung aus erneuerbaren Energien (EE-Anlagen) angeschlossen sind. Bislang sind die Einspeiser 

nicht an den Kosten für den Ausbau der Stromnetze beteiligt. Letztere spielen bei der Standortent-

scheidung der EE-Anlagen deshalb bisher keine Rolle. Eine Folge ist, dass an vielen Stellen Netzaus-

bau betrieben werden muss, der durch eine andere Standortwahl vermieden werden könnte. Eine wei-

tere Folge ist, dass für die Stromverbraucher, die die Kosten für den Netzausbau zu tragen haben, die 

Netzentgelte in den betroffenen Netzregionen steigen.“611 
 

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, untersuchte E-Bridge Consulting die Auswirkungen 

eines Baukostenzuschusses am Beispiel eines typischen Windparks mit fünf Anlagen von insgesamt 

12 Megawatt an verschiedenen Stellen im Netzgebiet des enviaM-Verteilnetzbetreibers MITNETZ 

STROM“612 und kam zu den folgenden Ergebnissen:  
 

 Die Einführung eines Baukostenzuschusses für Einspeiser wirke den oben beschriebenen 

Fehlentwicklungen entgegen613: Er veranlasse „Investoren, die notwendigen Netzausbaukos-

ten in ihre Standortentscheidung einzubeziehen.“614 Dies wirke „sich dämpfend auf die Netz-

ausbaukosten und damit auf den Anstieg der Netzentgelte aus.“615  
 

 Der Baukostenzuschuss leiste „einen wichtigen Beitrag zu einer gerechteren Verteilung der 

Netzausbaukosten, indem er das Verursacherprinzip“ berücksichtige.616  
 

 Es bestehe kein Risiko dahingehend, dass die Einführung eines Baukostenzuschusses für Ein-

speiser den Ausbau der erneuerbaren Energien hemmen könnte, da die Wirtschaftlichkeit der 

                                            

611 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 1. 
612 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 2. 
613 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 1. 
614 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 1. 
615 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 1. 
616 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 1. 
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EE-Anlagen weiterhin gegeben sei.617 Vielmehr würde der Baukostenzuschuss den gewünsch-

ten Gleichklang von Netzausbau und Ausbau der erneuerbaren Energien begünstigen.618 
 

 Baukostenzuschüsse seien in der Energieversorgung keine neue Erfindung.619 „So  müssen 

diese beispielsweise auch Hauseigentümer oder Betriebe entrichten, wenn sie an das Strom-

netz angeschlossen werden.“620 Es sei „deshalb auch aus diesem Grunde gerechtfertigt, hier 

für eine analoge Behandlung der Einspeiser zu sorgen.“621 
 

Für die Zukunft bleibt es nun abzuwarten, ob diese Überlegungen in den Diskurs über die Lösung des 

Standortproblems Eingang finden und eventuell im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Neu-

regelung der Netzentgelte einbezogen werden. 
 

5.2.4.4 Ergebnis 
 

Im Rahmen dieses Prüfungspunktes wurde für jeden einzelnen Problemkreis untersucht, ob die Ent-

flechtung einen hemmenden Einfluss hat. Dieser Untersuchung sind die folgenden Ergebnissen zu 

entnehmen: 
 

Die Entflechtung hat keinen hemmenden Einfluss auf das Investitionsverhalten der Übertragungs-

netzbetreiber. 
 

Die Entflechtung hat keinen hemmenden Einfluss auf das Investitionsverhalten spezieller Finanzin-

vestoren. 
 

Die Entflechtung hat keinen hemmenden Einfluss auf die Standortwahl von Erneuerbaren Energien-

Erzeugungsanlagen. 
 
 
 

                                            

617 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 2. 
618 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 2. 
619 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 2. 
620 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 2. 
621 EnviaM-Pressemitteilung, Studie der E-Bridge Consulting im Auftrag von enviaM: Baukostenzuschuss für Einspeiser 
dämpft Anstieg der Netzentgelte, vom 26. Juni 2015, S. 2. 
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5.2.5 Ergebnis 
 

Die in diesem Abschnitt vorgenommenen Ausführungen gingen der Untersuchung des Einflusses der 

Entflechtung auf den Ausbau der Übertragungsnetze und die Netzintegration der Erneuerbaren Ener-

gien nach.  
 

Dazu wurde zunächst dargestellt, dass der Ausbau des Stromnetzes auf Übertragungs- und Verteiler-

netzebene sowie die Netzintegration der Erneuerbaren Energien angesichts der europäischen und na-

tionalen klimapolitischen Ziele, dem geänderten Nachfrageverhalten der Verbraucher und den euro-

päischen Ambitionen bezüglich der Erweiterung des Netzes zu einem europäischen Elektrizitätsver-

bundnetz sowie letztlich aufgrund der politischen Rahmenbedingungen und Anforderungen unab-

dingbar sind. 
 

Da diese Herausforderungen vor allem von den Übertragungsnetzbetreibern zu bewältigen sind, 

wurde in diesem Spannungsfeld die Frage aufgeworfen, ob sich die Entflechtung der Übertragungs-

netzbetreiber auf den Stromnetzausbau hemmend auswirken könnte. Diese Fragestellung wurde ins-

besondere auf drei Problemkreise bezogen: auf die Investitionsbereitschaft der Übertragungsnetzbe-

treiber, das Investitionsverhalten spezieller Finanzinvestoren sowie die Beziehung zwischen Stand-

ortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen und Entflechtungsregeln. Dazu wurde für 

jeden dieser Problemkreise herausgearbeitet, dass ein Einfluss der Entflechtung durchaus bestehen 

könnte. Zu der Frage, ob es sich dabei jeweils um einen hemmenden Einfluss handelt, konnten die 

folgenden Feststellungen getroffen werden: 
 

Zum ersten Problemkreis konnte als Ergebnis konstatiert werden, dass die Entflechtung keinen hem-

menden Einfluss auf das Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber hat. Diese Schlussfol-

gerung ergab sich im Wesentlichen aus den Feststellungen zur Untersuchung der Rechtslage zum 

Netzausbau und zu den verwaltungspraktischen Vorgehensweisen der europäischen und nationalen 

Regulierungsbehörden. Aus der Rechtslage zum Netzausbau konnte herausgearbeitet werden, dass 

diese einen umfangreichen netzplanungsrechtlichen Gestaltungrahmen aufweist, der im engen Zu-

sammenhang mit den Entflechtungsvorgaben steht. Diesbezüglich wurde festgestellt, dass die Ent-

flechtungsbestimmungen und die gesetzlich normierten Regelungen zur Netzausbauplanung Teil ei-

nes regulatorischen Rahmens sind, der auf die Beschleunigung des Netzausbaus abzielt und letztlich 

auch zur Anregung der Investitionsbereitschaft der Übertragungsnetzbetreiber beiträgt. Des Weiteren 

führte die pragmatische Auslegungspraxis der Entflechtungsbestimmungen durch die Europäische 

Kommission und die Bundesnetzagentur zu einer leichteren Handhabe der Entflechtung auf Ebene 
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der Übertragungsnetzbetreiber. Indem die Regulierungsbehörden keine strikt am Wortlaut orien-

tierte Interpretation der Entflechtungsregelungen durchführen, wird gewährleistet, dass diese den 

Netzausbaubestrebungen nicht hinderlich gegenüberstehen und dass das übergeordnete Ziel des Ge-

setzgebers berücksichtigt wird, welches darin besteht, die notwendigen Investitionen in die Netzinf-

rastruktur sicherzustellen622. Letztlich wird durch diese Auslegungspraxis auch die wirtschaftliche 

Bedeutung eines jeden Übertragungsnetzbetreibers auf den Ausbau der Übertragungsnetze beachtet.  
 

Die Prüfung des zweiten Problemkreises ergab, dass die Entflechtung keinen hemmenden Einfluss 

auf das Investitionsverhalten spezieller Finanzinvestoren hat. Hierzu wurde im Wesentlichen auf die 

bereits angesprochene Verwaltungspraxis der Europäischen Kommission und der Bundesnetzagentur 

Bezug genommen, da dieser zur Beteiligung von speziellen Finanzinvestoren in Unternehmen, die 

sowohl Anteile an Übertragungsnetzbetreibern als auch an Stromerzeugungs- bzw. -vertriebsunter-

nehmen haben, weitere Ausführungen zu entnehmen sind. So konnte herausgearbeitet werden, dass 

die Behörden im Rahmen ihrer Einzelfallprüfungen regelmäßig zu den Ergebnissen kamen, dass es 

den speziellen Finanzinvestoren erlaubt sei, parallel Investitionen in die Bereiche Erzeugung, Trans-

port und Vertrieb von Strom zu tätigen. Ein solches Vorgehen der Fonds im Strommarkt wurde sei-

tens der Behörden für zulässig erachtet, da ein Fond aufgrund seiner Investmentstrategie überwiegend 

kein Interesse daran habe, die Monopolstellung der Übertragungsnetzbetreiber für die Diskriminie-

rung von Wettbewerbern oder für Quersubventionen zu nutzen623. Insoweit wurde ein Interessenkon-

flikt für ausgeschlossen erklärt. Im Ergebnis ist diese Praxis nur begrüßenswert, da auf diese Weise 

den speziellen Finanzinvestoren ein Tätigwerden im Energiemarkt „erlaubt“ wird und sich den Über-

tragungsnetzbetreibern die Möglichkeit eröffnet, finanzstarke Gesellschafter zu suchen.  
 

Im Rahmen des dritten Problemkreises wurde ebenfalls festgestellt, dass die Entflechtung keinen 

hemmenden Einfluss auf die Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen hat. 

Hierzu wurde als Begründung angeführt, dass es bereits fraglich ist, ob durch die Entflechtung die 

früher bestehende Interessenkongruenz zwischen Erzeugung und Transport verloren gegangen ist. 

                                            

622 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 18; Bundesnetzagentur, Beschluss vom 
9. November 2012 – Az. BK6-12-044, S. 20; Bundesnetzagentur, Beschluss vom 11. April 2013 – Az. BK6-12-004, S. 
26. 
623 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 21. 
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Schließlich wurden bereits in der Zeit vor der Entflechtung Investitionen meist zugunsten der Erzeu-

gungssparte getätigt.624 Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass schon vor der Einführung des Ent-

flechtungs-Regimes eine einseitige Interessengewichtung zugunsten der Wettbewerbsbereiche vor-

lag.625 Ungeachtet dessen wurde weiter ausgeführt, dass sich die Problematik im Zusammenhang mit 

der Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Anlagen hauptsächlich auf zwei Aspekte zurückführen 

lässt: zum einen auf die dezentrale Erzeugungsstruktur der Erneuerbaren Energien und zum anderen 

auf die Bestrebungen im Zusammenhang mit der Energiewende. Diese zwei Aspekte prägen das 

Standortproblem; der Entflechtung kann hierbei – wenn überhaupt – nur ein untergeordneter und 

nicht ein hemmender Einfluss zugesprochen werden. 
 

Im Ergebnis lässt sich zum Einfluss der Entflechtung im Rahmen des Netzausbaus und der Netzin-

tegration der Erneuerbaren Energien festhalten, dass die Entflechtung zumindest in Bezug auf die 

drei Problemkreise keinen hemmenden Einfluss hat. 
 

5.3 Einfluss der Entflechtung auf die Steigerung der Energieeffizienz durch den Ausbau 

der Verteilernetze zu „Smart Grids“ 
 

Die Steigerung der Energieeffizienz als zweite Säule der Energiewende umfasst eine Vielzahl von 

Handlungsfeldern. Einen Schwerpunkt bildet dabei der Ausbau der Verteilernetze zu „Smart 

Grids“.626 Dabei kommen auf den Verteilernetzbetreiber umfangreiche Herausforderungen zu, die 

insbesondere in neuen Tätigkeitsfeldern liegen können. Da auch die Verteilernetzbetreiber von den 

Entflechtungsvorschriften angesprochen werden, muss der Ausbau der Verteilernetze zu „Smart 

Grids“ im Lichte des Unbundling-Regimes betrachtet werden. In diesem Zusammenhang stellt sich 

die Frage, welchen Einfluss die Entflechtungsregeln auf diese neuen Aufgaben des Verteilernetzbe-

treibers haben könnten.  
 

Darüber hinaus wird die Frage aufgeworfen, ob das informatorische Unbundling auf die Entwicklung 

des Netzes zu einem Smart Grid eine hemmende Wirkung entfalten könnte. 
 

                                            

624 Erwägungsgrund Nr. 9 der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg., S. 6 f.; 
Europäische Kommission, KOM (2006) 841 endg., S. 11 f. 
625 Erwägungsgrund Nr. 9 der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL; Europäische Kommission, KOM (2006) 851 endg., S. 6 f.; 
Europäische Kommission, KOM (2006) 841 endg., S. 11 f. 
626 Siehe hierzu Punkt 4.2.2. 
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Zur Untersuchung dieser Fragen wird nachfolgend zunächst die Notwendigkeit des Ausbaus der Ver-

teilernetze dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine Definition des Begriffs „Smart Grid“. In ei-

nem weiteren Punkt wird zum einen herausgearbeitet, welche neuen Aufgabenfelder für den Vertei-

lernetzbetreiber in Betracht kommen könnten und welchen Einfluss die Entflechtung darauf haben 

könnte. Zum anderen wird eine Ansicht aus dem Schrifttum vorgestellt, die sich mit dem Einfluss des 

informatorischen Unbundling auf die Entwicklung des Netzes zu einem Smart Grid auseinandersetzt. 

In einer abschließenden Betrachtung werden diesen Problemstellungen Lösungsansätze gegenüber-

gestellt. 
 

5.3.1 Notwendigkeit des Ausbaus des Verteilernetzes  
 

Ein entscheidendes Element der deutschen Energiewende ist – wie bereits hervorgehoben wurde627 – 

der Ausbau der Erneuerbaren Energien.628 Die fluktuierende Eigenschaft der Erneuerbaren Energien 

sowie deren dezentrale Erzeugungsstruktur spielen nicht nur für den Ausbau der Übertragungsnetze, 

sondern auch für die Entwicklung der Verteilernetze629 eine wesentliche Rolle. Dies zeigt sich v.a. an 

der Richtungsänderung der Leistungsflüsse: Während in der Vergangenheit die Übertragung der Leis-

tung im deutschen Stromnetz von der Höchst- und Hochspannungsebene in die Mittel- und Nieder-

spannungsnetze erfolgte, kehren sich vor dem Hintergrund der zunehmenden dezentralen und vor-

rangig regenerativen Erzeugung die Leistungsflüsse dahingehend um, dass zeitweise signifikante 

Flüsse von niedrigen Netzebenen in höhere Netzebenen entstehen.630 Dies liegt vornehmlich daran, 

dass derzeit ca. 90 Prozent der in Erneuerbaren Energien-Anlagen installierten Leistung und ca. 98 

Prozent aller Erneuerbaren Energien-Anlagen an das Verteilernetz angeschlossen sind.631 Diese Situ-

ation zeigt damit zum einen auf, dass das Verteilernetz das Rückgrat der Energiewende darstellt632; 

zum anderen beschreibt sie dessen Problemlage. Durch die Aufnahme zunehmender Mengen von 

Wind- und Solarstrom entstehen Engpässe, da die regionalen bzw. lokalen Netze aufgrund ihrer 

                                            

627 Siehe Punkt 5.2.1. 
628 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 7. 
629 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 154; BMWi, Stromnetze der Zukunft. 
630 Deutsche Energie-Agentur, dena-Verteilnetzstudie, S. 2. Siehe auch Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 154 f. 
631 BMWi, Verteilernetzstudie, S. 6. 
632 BMWi, Verteilernetzstudie, S. II, 6. 
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Struktur die Netzspannung633 nicht halten können.634 Die Netze sind für diese Herausforderungen nicht 

konzipiert, so dass in vielen Regionen die Möglichkeiten der bestehenden Netzinfrastruktur zur In-

tegration von regenerativ erzeugtem Strom bereits nahezu erschöpft sind.635 Hinzukommt eine unglei-

che regionale Verteilung der installierten Leistung.636 Wenige ländliche Netzbetreiber (5 Prozent aller 

Netzbetreiber) haben eine installierte Leistung an Erneuerbaren Energien-Anlagen pro Entnahme-

stelle, die höher ist als die jeweilige Jahreshöchstlast.637 Insoweit lässt sich konstatieren, dass das 

Problem auf der Verteilernetzebene in der geringen Spannungshaltung der Verteilernetze, die auf-

grund der Zunahme der Einspeisemengen von fluktuierender Erneuerbarer Energie entsteht, sowie in 

der ungleichen regionalen Erzeugungsstruktur der Erneuerbaren Energien liegt. Damit ist das Vertei-

lernetz erheblichen Veränderungen unterworfen, wenn das Ziel des Ausbaues der Erneuerbaren Ener-

gien erreicht werden soll.638 Vor diesem Hintergrund ist ein Aus- und Umbau der Verteilernetze un-

bedingt notwendig, um die zukünftigen Anforderungen erfüllen zu können. 
 

                                            

633 „In der Vergangenheit wurden die Auslegung und die Steuerung der Verteilnetze anhand von Standardlastprofilen 
vorgenommen, die überwiegend ohne Lastflussmessungen auskamen. Die Dimensionierung der Kabelstrecken und Um-
spannwerke wurde so ausgelegt, dass sie bezogen auf die Standardlastprofile einen risikoarmen Netzbetrieb ermöglichten. 
Angesichts zunehmender Einspeisemengen von fluktuierendem Windstrom in das Mittel- und Hochspannungsnetz und 
Photovoltaik-Strom in das Niederspannungsnetz ist diese Vorgehensweise als technisches Konzept zur Gewährleistung 
der Spannungshaltung nicht mehr angemessen. Dies führt dazu, dass in vielen Regionen die Möglichkeiten der bestehen-
den Netzinfrastruktur zur Integration von regenerativ erzeugtem Strom bereits nahezu erschöpft sind“, siehe hierzu 
Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 154. 
634 Deutsche Energie-Agentur, dena-Verteilnetzstudie, S. 2; Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 154; BMWi, Verteiler-
netzstudie, S. 6 f. 
635 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 154. 
636 BMWi, Verteilernetzstudie, S. 6 f. 
637 BMWi, Verteilernetzstudie, S. 6 f. Diese lässt sich durch die folgende Verteilung der installierten Leistung belegen: 
„Ca. 1.000.000 Photovoltaikanlagen sind an Niederspannungsnetze angeschlossen und haben eine installierte Erzeu-
gungsleistung von insgesamt ca. 16 GW. Weitere 610 MW sind direkt in der Umspannung zwischen der Mittel- und 
Niederspannungsebene angeschlossen. (…) In der Mittelspannungsebene ist die höchste Einspeiseleistung aus Erneuer-
baren Energien angeschlossen. Hierbei machen die Windkraftanlagen mit einer Leistung von 14,5 GW, zusammen mit 
den Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 5,5 GW, einen Anteil von 80 Prozent an der gesamten installierten Leis-
tung von EE-Anlagen aus. Die übrigen 20 Prozent in Höhe von rund 25 GW entfallen auf Biomasse- und sonstige Erzeu-
gungsanlagen. (…) In der Hochspannungsebene sind nur wenige große Photovoltaikanlagen und in erster Linie Wind-
parks angeschlossen.“, siehe BMWi, Verteilernetzstudie, S. 6 f.  
638 So auch Deutsche Energie-Agentur, dena-Verteilnetzstudie, S. 2; Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 154 ff. 
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5.3.2 Definition des Begriffs „Smart Grid“ 
 

Dem Spannungsproblem auf der Verteilernetzebene kann mit geeigneten technischen Maßnahmen 

begegnet werden.639 Als Schlüsseltechnologie sollen hierbei „Smart Grids“ zum Einsatz kommen.640 

Vielfach werden unter dieser Bezeichnung „intelligente Netze“ verstanden.641 Diese einfache Über-

setzung aus dem Englischen greift für einen Definitionsversuch allerdings zu kurz.642 Dies zeigt sich 

bereits daran, dass zur Klärung des  Begriffs „Smart Grid“ verschiedene Ansätze auf europäischer 

und deutscher Ebene aufeinandertreffen, die eine Vielzahl von Themenkomplexen erfassen. Hinzu-

kommt die Sichtweise der europäischen und deutschen Branchenverbände der Elektrizitätswirtschaft, 

die wiederrum einen anderen Blickwinkel enthalten, wie die nachfolgende Darstellung aufzeigt. 
 

5.3.2.1 Definitionsansätze auf europäischer Ebene 
 

Auf der europäischen Ebene lassen sich insbesondere drei Definitionsansätze hervorheben, die sich 

allerdings inhaltlich sehr gleichen. 
 

5.3.2.1.1 Definitionsansatz der Europäischen Kommission 
 

Die Europäische Kommission versteht in ihrer „Empfehlung zu Vorbereitungen für die Einführung 

intelligenter Messsysteme“643 unter einem intelligenten Netz „ein modernisiertes Energienetz, das um 

einen digitalen bidirektionalen Kommunikationskanal zwischen dem Versorgungsunternehmen und 

dem Verbraucher sowie um intelligente Mess-, Überwachungs- und Steuerungssysteme erweitert 

wurde.“644  
 
 
 
 

                                            

639 Deutsche Energie-Agentur, dena-Verteilnetzstudie, S. 2. 
640 Wissner, WIK-Diskussionsbeitrag Nr. 320, S. 29 f.; Sörries, N&R 2012, 58 (59). Ein Einsatz auf der Übertagungsnet-
zebene ist nicht notwendig, da die Übertragungsnetze bereits „heute schon ‚smart‘ geführt werden“ und damit „weitge-
hend als Smart Grids zu bezeichnen“ sind, vgl. Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, 
S. 9, 16, 47. 
641 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (117). 
642 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (117). Siehe auch Sörries, N&R 2013, 122 (123) sowie Müller/Schweins-
berg, WIK-Diskussionsbeitrag Nr. 364, S. 12 ff., die die Unschärfe im Begriffsverständnis von „Smart Grid“ beschreiben. 
643 Empfehlung der Kommission vom 9. März 2012 zu Vorbereitungen für die Einführung intelligenter Messsysteme 
(2012/148/EU), ABl. 2012, Nr. L 73/9. 
644 I Nr. 3 lit. a) Europäische Kommission, Empfehlung zu Vorbereitungen für die Einführung intelligenter Messsysteme 
(2012/148/EU). 
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5.3.2.1.2  Definitionsansatz der Europäischen Task-Force „Intelligente Netze“ 
 

Die Europäische Task-Force „Intelligente Netze“645 definiert „intelligente Netze als Stromnetze, die 

das Verhalten aller daran angeschlossenen Nutzer effizient integrieren können, um ein wirtschaftlich 

effizientes, nachhaltiges Stromsystem mit geringen Verlusten, einer hohen Versorgungsqualität und 

einem hohen Niveau an Versorgungssicherheit und Betriebssicherheit zu gewährleisten.“646 Darüber 

hinaus wird „ein Smart Grid durch eine Kommunikationsnetzwerk unterstützt, das eine zunehmend 

große Menge an Messdaten sammelt und verarbeitet und diese den beteiligten Interessengruppen und 

Systemen zur Verfügung stellt. Diese Daten können von überall in einer intelligenten Netz-Infra-

struktur gesammelt werden, so auch von den Verbrauchern und möglicherweise den Elektrofahrzeu-

gen. Intelligente Messsysteme werden daher von der Smart Grid-Definition umfasst.“647 
 

5.3.2.1.3 Definitionsansatz des Council of European Energy Regulators  
 

Das „Council of European Energy Regulators“ („CEER“)648 definiert den Begriff „Smart Grid“ wie 

folgt:  
 

„A smart grid is an electricity network that can cost-efficiently integrate the behaviour and actions of 

all users connected to it – generators, consumers and those that do both – in order to ensure econom-

ically efficient, sustainable power systems with low losses and high levels of quality and security of 

supply and safety.“649 
 
 
 
 
 
 

                                            

645 Die Smart Grids Task Force wurde von der Europäischen Kommission im Jahr 2009 etabliert, um Fragen im Zusam-
menhang mit dem Einsatz und der Entwicklung von Smart Grids zu beraten. Sie besteht aus fünf Expertengruppen, die 
sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Ihre Arbeit unterstützt die Europäische Union in der Gestaltung der Smart-
Grid-Politik, sieh Europäische Kommission, Smart Grids Task Force. 
646 Smart Grids Task Force 2012-14, S. 5; Europäische Kommission, Smart Grid Mandate, M/490 EN, S. 2. 
647 Smart Grids Task Force 2012-14, S. 5. 
648 Der CEER ist „the ‘Council of European Energy Regulators’. It is the voice of Europe's national energy regulators at 
EU and international level. Through CEER, the national regulators cooperate and exchange best practice.“ It „was estab-
lished in 2000 for the cooperation of the independent energy regulators of Europe.“, CEER, About the European Energy 
Regulators. 
649 CEER, CEER Status Review on European Regulatory Approaches Enabling Smart Grids Solutions (2014), S. 10, 36; 
CEER, CEER Status Review of Regulatory Approaches to Smart Electricity Grids (2011), S. 9 f. Siehe ausführlich hierzu 
die weiteren Anmerkungen des CEER zur Definition des Begriffs „Smart Grid“, CEER, CEER Status Review of Regu-
latory Approaches to Smart Electricity Grids (2011), S. 9 f.  
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5.3.2.2 Definitionsansätze auf deutscher Ebene 
 

Auf deutscher Ebene sind im Wesentlichen die Definitionsansätze der Bundesregierung und des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Energie sowie der Bundesnetzagentur besonders erwähnenswert. 

 

5.3.2.2.1 Definitionsansatz der Bundesregierung 
 

Die Bundesregierung versteht unter „Smart Grids“ das Folgende: 
 

„Smart Grid meint die Weiterentwicklung der Netze zu ‚intelligenten Netzen‘. Bei einem ‚intelligen-

ten Netz‘ oder ‚Smart Grid‘ werden Stromerzeuger, -verbraucher und Netzbetriebsmittel intelligent 

miteinander verknüpft. Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) steuern das Gesamt-

system optimal. Intelligente Netze ermöglichen neue Energiemärkte und neue Formen von Energie-

dienstleistungen und -produkten, um Erneuerbare Energien zu integrieren.“650 
 

5.3.2.2.2 Definitionsansatz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat in ressortübergreifender Partnerschaft mit 

dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Rahmen des Technolo-

gieprogramms „E-Energy – Smart Energy made in Germany“651 zur Weiterentwicklung der Techno-

logiepolitik der Bundesregierung folgenden Begriffsansatz entwickelt: 
 

„Ein Smart Grid (intelligentes Energieversorgungssystem) umfasst die Vernetzung und Steuerung 

von intelligenten Erzeugern, Speichern, Verbrauchern und Netzbetriebsmitteln in Energieübertra-

gungs- und -verteilungsnetzen mit Hilfe von IKT.“652 
 

Auf der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie heißt es dazu weiter: 
 

„Grundgedanke ist, jedes Gerät, das an das Stromnetz angeschlossen ist, im Sinne von ‚Plug & Play‘ 

in das System aufzunehmen. So entsteht ein integriertes Daten- und Energienetz mit völlig neuen 

                                            

650 Bundesregierung, Smarte Technik. 
651 „‘E-Energy - IKT-basiertes Energiesystem der Zukunft‘ ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie in ressortübergreifender Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. Technologiepartnerschaften in sechs Modellregionen (Smart Energy Regions) entwickeln und erpro-
ben Schlüsseltechnologien und Geschäftsmodelle für ein ‚Internet der Energie‘“, siehe BMWi, E-Energy, S. 7. 
652 BMWi, E-Energy, S. 55. 
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Strukturen und Funktionalitäten. An die Stelle der bekannten Stromzähler können schon bald mo-

derne intelligente Messsysteme (‚Smart Meter‘) treten. Als wertvolle Helfer im ‚Smart Grid‘ messen 

sie nicht mehr nur den Stromverbrauch oder die eingespeiste Strommenge, um Abrechnungen erstel-

len zu können, sondern protokollieren auch Spannungsausfälle und versorgen die Netzbetreiber mit 

wichtigen Informationen, damit diese zeitgenau Erzeugung, Netzbelastung und Verbrauch weitge-

hend automatisiert aufeinander abstimmen können. Selbst die intelligente Steuerung von Verbrauchs- 

und Speicheranlagen im Haushaltsbereich wird durch intelligente Messsysteme möglich. Dem Ver-

braucher können sie sein eigenes Verbrauchsverhalten veranschaulichen und helfen, Stromkosten zu 

sparen. Ferner können intelligente Messsysteme auch die Tür zu variablen, ‚maßgeschneiderten‘ Ta-

rifen öffnen. Dies alles kann zukünftig dazu beitragen, den Bedarf an teurem Strom in Spitzenlastzei-

ten zu verringern, die Netze zu entlasten bzw. besser auszulasten und die Versorgungssicherheit zu 

erhalten.“653 
 

5.3.2.2.3 Definitionsansatz der Bundesnetzagentur 
 

Die Bundesnetzagentur baut ihre Definitionsanalyse in einem ersten Schritt auf der Unterscheidung 

zwischen den Begriffen „Smart Grid“ und „Smart Market“ auf. Danach beruht die Abgrenzung zwi-

schen beiden Bezeichnungen „hauptsächlich auf der Frage, ob es sich um Energiemengen und -flüsse 

(Marktsphäre) oder Kapazitäten (Netzsphäre) handelt.“654 Dementsprechend würden Definitionsan-

sätze, die unter einem „Smart Grid“ ein Mittel zur Etablierung von intelligenten Strommärkten ver-

stehen, zu weit greifen. 
 

In einem zweiten Schritt entwirft die Bundesnetzagentur den Begriff des „konventionellen Netzes“ 

(„Grid“) und beschreibt dessen Entwicklung hin zu einem „Smart Grid“. In dem Sinne fallen unter 

den Begriff des „Grid“ das bestehende Netz sowie jeder konventionelle Netzausbau.655 Ein „konven-

tionelles Netz“ erfasst damit strenggenommen alle elektrotechnischen Komponenten, die erforderlich 

sind, um eine elektrische Verbindung zwischen Produzenten und Verbrauchern herzustellen.656 „Das 

konventionelle Elektrizitätsnetz wird zu einem ‚Smart Grid‘, wenn es durch Kommunikation-, Mess-

, Steuer-, Regel- und Automatisierungstechnik sowie IT-Komponenten aufgerüstet wird.“657 Hierbei 

                                            

653 BMWi, Intelligente Netze und intelligente Zähler. 
654 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 12. 
655 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 11. 
656 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 11. 
657 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 11. 
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„bedeutet ‚smart‘, dass Netzzustände in Echtzeit erfasst werden können und Möglichkeiten zur Steu-

erung und Regelung der Netze bestehen, so dass die bestehende Netzkapazität tatsächlich voll genutzt 

werden kann.“658 In Bezug auf das Verteilernetz werden unter „Smart Grid“ die „zunehmend bessere 

Möglichkeit verstanden, Systemzustände im Netz nachzuvollziehen und lokal einzugreifen. (…) Das 

heißt auch, dass verschiedene Parameter, die in einem konventionellen Netz fixiert waren, veränder-

bar werden. So lassen sich in smarten Netzen z.B. Kapazitäten (in Abhängigkeit von der Seiltempe-

ratur) erhöhen oder Flussrichtungen (in Abhängigkeit von der Einspeisesituation) über einzelne Leis-

tungsabschnitte verändern.“659 

 

Nach dieser eng eingegrenzten Begriffsdefinition der Bundesnetzagentur ist ein Netz zunächst nicht 

smart.660 „Erst eine technische Weiterentwicklung und Aufrüstung verleiht einem konventionellen 

Netz nach und nach mehr Fähigkeiten, die es steuerbar und reaktiver machen.“661 Nach diesem Ver-

ständnis spielen „Smart Meter“ bei der Entwicklung des Netzes hin zu einem „Smart Grid“ lediglich 

eine untergeordnete Rolle.662 Dementsprechend dienen sie weniger den Netzerfordernissen als viel-

mehr einer verstärkten Marktteilnahme einzelner Kundengruppen (Erzeuger, Verbraucher und 

Dienstleister) in einem „Smart Market“.663 

 

                                            

658 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 11. 
659 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 11 f. 
660 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 12. 
661 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 12. 
662 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 48. 
663 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 48. 
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5.3.2.3 Definitionsansätze der Branchenverbände der Elektrizitätswirtschaft 

 

Auf einer dritten Ebene sind die Definitionsansätze der europäischen und nationalen Branchenver-

bände der Elektrizitätswirtschaft von Bedeutung für die Begriffsfindung. In Betracht zu ziehen sind 

hierbei insbesondere „The Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC“ („EU-

RELECTRIC“)664 sowie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft („BDEW“). 

 

5.3.2.3.1 Definitionsansatz von EURELECTRIC 
 

EURELECTRIC definiert in seinem „10 Steps to Smart Grids-“Roadmap665 den Begriff „Smart Grid“ 

wie folgt: 
 

„Ein Smart Grid ist ein Stromnetz, dass das Verhalten und Handeln all seiner Nutzer intelligent in-

tegrieren kann, um eine nachhaltige, wirtschaftliche und sichere Stromversorgung zu gewährleisten. 

Als ein Werkzeug, dass für die dringend benötigte Flexibilität sorgt, bieten Smart Grids potenziellen 

Vorteile für die gesamte Wertschöpfungskette Strom (Erzeuger, Übertragungs- und Verteilernetzbe-

treiber, Lieferanten und Verbraucher) und für die Gesellschaft als Ganzes.“ 666 
 

Hierbei sieht EURELECTRIC Smart Grids eng mit der „Smart Metering“-Technologie verbunden. 

Konkret heißt es dazu: 
 

„Ein Smart Meter ist ein wesentliches Gerät, das die Datenerfassung und Kommunikation im Smart 

Grid integriert. So können viele Smart-Grid-Funktionalitäten nicht ohne Smart Metering eingesetzt 

werden.“ 667 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

664 The Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC (auf Deutsch: Union der Elektrizitätswirtschaft) ist ein Bran-
chenverband auf gesamteuropäischer Ebene, der die gemeinsamen Interessen der Elektrizitätswirtschaft sowie ihre Toch-
tergesellschaften und assoziierten Unternehmen auf mehreren anderen Kontinenten vertritt, siehe EURELECTRIC, About 
EURELECTRIC. 
665 EURELECTRIC, 10 Steps to Smart Grids – EURELECTRIC DSOs’ Ten-Year Roadmap for Smart Grid Deployment 
in the EU. 
666 EURELECTRIC, 10 Steps to Smart Grids, S. 3. 
667 EURELECTRIC, 10 Steps to Smart Grids, S. 10. 
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5.3.2.3.2 Definitionsansatz des BDEW 
 

Der BDEW lehnt seine Definition eng an das Begriffsverständnis der Europäischen Task-Force „In-

telligente Netze“668 an. In dem Sinne definiert der BDEW „ein Smart Grid als ein Energienetzwerk, 

welches das Verbrauchs- und Einspeise-Verhalten aller Marktteilnehmer, die mit ihm verbunden 

sind, integriert. Es stellt ein ökonomisch effizientes, nachhaltiges Versorgungssystem mit dem Ziel 

niedriger Verluste und hoher Verfügbarkeit dar. Zentral ist das Zusammenwirken von Markt und 

Netz. Kurzfristig sind Smart Grids insbesondere auf den Strommarkt ausgerichtet, mittel- und lang-

fristig erfolgt zunehmend eine Kopplung der Strom-, Gas-, Wärme- und Verkehrsnetze zu Hybrid-

netzen.“669 
 

5.3.2.4 Stellungnahme  
 

Die verschiedenen Ansätze zeigen auf, dass das Verständnis des Begriffs des „Smart Grid“ sowohl 

sehr weitreichend als auch sehr eng begrenzt ist. Trotz dieser Differenzierungsbreite weisen alle An-

sätze die folgenden Elemente auf: 
 

Ein Smart Grid 
 

 ist eine intelligente Verknüpfung/Vernetzung zwischen dem Energieversorgungsunterneh-

men, den Verbrauchern, Speichern und Netzbetriebsmitteln; bzw. im Allgemeinen zwischen 

den verschieden Nutzern;  

 wird um intelligente Mess-, Überwachungs- und Steuerungssysteme sowie Kommunikations-

, Regel- und Automatisierungstechnik erweitert; und 
 

 gewährleistet aufgrund der Verknüpfung ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges 

Stromsystem mit geringen Verlusten, einer hohen Versorgungsqualität und einem hohen Ni-

veau an Versorgungssicherheit und Betriebssicherheit. 
 

                                            

668 Siehe dazu Punkt 5.3.2.1.2. 
669 BDEW, BDEW-Roadmap, S. 12. 
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Darüber hinaus findet sich in einigen Ansätzen670 die Verbindung zwischen „Smart Grid“ und „Smart 

Meter/Metering“. Die Bezeichnung „Smart Metering“ – aus dem Englischen als „intelligentes Mess-

system“ übersetzt – umfasst den Einsatz und die kommunikative Verknüpfung aller technischen 

Messgeräte für die „intelligente“ Stromverbrauchsmessung.671 „Smart Meter“ sind einfach übersetzt 

„intelligente Stromzähler bzw. Messgeräte“ und bilden die Basis eines jeden intelligenten Messsys-

tems.672 
 

Während die Ansätzen der Europäischen Task-Force „Intelligente Netze“, des Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie, von EURELECTRIC und des BDEW in der Art und Weise übereinstim-

men, dass intelligente Messsysteme von der Smart Grid-Definition umfasst werden bzw. „Smart Me-

ter“ als wertvolle Helfer im „Smart Grid“ anzusehen sind673 und der Eindruck entsteht, dass „Smart 

Metering“ ausschließlich dem Netzbereich unterfallen könnte, nimmt die Bundesnetzagentur eine 

differenziertere Betrachtung vor. Sie stellt fest, dass die „Smart Meter“-Technologie nicht ausschließ-

lich dem Netzbereich zugeschrieben werden kann.674 In diesem Zusammenhang spricht sie von der 

„Hybridität der Daten“675 und formuliert dazu die folgenden Thesen: 
 

 „Der Prozess, der der Ermittlung, Übertragung und Auswertung von Messwerten und Daten 

dient, ist sowohl netz- als auch marktrelevant. Messwerte sind Grundlage für das Funktionie-

ren beider Bereiche. 
 

 Smart Metering im Sinne der Erfassung von verbrauchten und eingespeisten Mengen zu Ab-

rechnungszwecken zwischen Lieferant und Letztverbraucher und zum preisangereizten Aus-

gleich von Erzeugung und Verbrauch beim Endkunden ist dem Markt zuzuordnen.“676 
 

                                            

670 Siehe dazu den Definitionsansatz der Europäischen Task-Force „Intelligente Netze“ (Punkt 5.3.2.1.2), des Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (Punkt 5.3.2.2.2), der Bundesnetzagentur (Punkt 5.3.2.2.3), von EURELECTRIC 
(Punkt 5.3.2.3.1) und des BDEW (Punk 5.3.2.3.2). 
671 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 158. 
672 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 8 f.; Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, 
S. 158; Sörries, N&R 2013, 122 (122). 
673 Vgl. die Definitionsansätze der Europäischen Task-Force „Intelligente Netze“ (Punkt 5.3.2.1.2), des Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (Punkt 5.3.2.2.2), der Bundesnetzagentur (Punkt 5.3.2.2.3), von EURELECTRIC (Punkt 
5.3.2.3.1) und des BDEW (Punk 5.3.2.3.2). 
674 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 42. Siehe auch Bundesnetzagentur, Smart 
Metering. 
675 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 42. 
676 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 42. 
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Diese Betrachtung hebt die Eigenheiten des Messsystems hervor und zeigt auf, dass v.a. in dem Be-

reich der Messung die Verbindung zwischen Netz- und Marktebene beachtet werden muss.677 Diese 

Verbindung hat allerdings auf die Definition des Begriffs „Smart Grid“ keine Auswirkungen, da 

„Smart Metering“ neben markt- auch netzrelevante Aspekte umfasst und nur diese für die Definition 

entscheidend sind. Insoweit kann im Einklang mit den obigen Definitionsansätzen das „Smart Mete-

ring“ als Bestandteil der Definition das Begriffs „Smart Grid“ gesehen werden. Im Ergebnis wird in 

Anlehnung an die verschiedenen Ansätze im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung der Begriff „Smart 

Grid“ wie folgt definiert: 
 

Ein Smart Grid ist ein intelligentes Netz, bei dem Stromerzeuger, -verbraucher, Speicher und 

Netzbetriebsmittel durch den Einsatz von Mess-, Überwachungs- und Steuerungssystemen 

sowie Kommunikations-, Regel- und Automatisierungstechnik intelligent miteinander ver-

knüpft werden, um ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges Stromsystem mit geringen Ver-

lusten, einer hohen Versorgungsqualität und einem hohen Niveau an Versorgungs- und Be-

triebssicherheit zu gewährleisten.  
 

5.3.3 Problemstellung: Einfluss der Entflechtung auf die neuen Aufgabenbereiche des 

Verteilernetzbetreibers und die Entwicklung des Verteilernetzes zu einem 

„Smart Grid“ 
 

Im Rahmen dieses Prüfungspunktes wird untersucht, ob die Entflechtung einen Einfluss auf die neuen 

Aufgabenbereiche des Verteilernetzbetreibers („erster Problemkreis“) und die Entwicklung des Ver-

teilernetzes zu einem „Smart Grid“ („zweiter Problemkreis“) haben könnte. Der Frage, ob es sich 

dabei jeweils um einen hemmenden Einfluss handelt, wird Inhalt des nächsten Abschnittes sein. 
 

5.3.3.1 Erster Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die neuen Aufgabenbereiche des 

Verteilernetzbetreibers 
 

Die Entwicklung des Netzes zu einem intelligenten Netz wird mit der Entwicklung neuer Marktfelder 

begleitet. Die Entstehung intelligenter Energiemengenmärkte führt zu einer quantitativen und quali-

tativen Ausweitung der Anzahl, Aufgabenstellung und Struktur der Marktteilnehmer innerhalb der 

                                            

677 Die Bedeutung der differenzierten Betrachtung der „Smart Meter“-Technologie ist an dieser Stelle bereits anzuspre-
chen, da sie im Rahmen der weiteren Bearbeitung noch relevant sein wird. 
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Energieversorgungswirtschaft.678 Bislang bekannte Marktrollen werden angepasst bzw. es bilden sich 

neue heraus.679 Dabei können sich auch für den Verteilernetzbetreiber besondere Rollen ergeben, wie 

etwa die Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetriebs, des Betriebs der Informations- und 

Kommunikationstechnologie oder der Datendrehscheibe.680 Im Rahmen der Erfüllung dieser Aufga-

ben durch den Netzbetreiber ist es wichtig, dass die Vorgaben des Unbundling-Regimes eingehalten 

werden. Insoweit stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Entflechtung auf die Übernahme dieser 

Aufgaben durch den Netzbetreiber hat. Um dieser Frage nachzugehen, werden in der nachfolgenden 

Darstellung zunächst die neuen Tätigkeitsfelder vorgestellt und im Anschluss daran die damit ver-

bundene Problemstellung aufgezeigt. 
 

5.3.3.1.1 Neue Aufgabenfelder für den Verteilernetzbetreiber 
 

Wie bereits angesprochen wurde, kommen als neue Aufgabenbereiche der Messstellenbetrieb, der 

Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnologie oder der Datendrehscheibe in Betracht. 
 

5.3.3.1.1.1 Verteilernetzbetreiber als Messstellenbetreiber 
 

Die Liberalisierung des Mess- und Zählerwesens hat mit dem Messstellenbetreiber eine neue Markt-

rolle hervorgebracht, die dem Verteilernetzbetreiber ein sehr weitreichendes Aufgabenfeld ermög-

licht, das mitunter von seiner originären Aufgabe, dem entflochtenen Netzbetrieb, abweichen oder 

eine Erweiterung darstellen kann. Insoweit empfiehlt es sich nachfolgend eine genauere Betrachtung 

das Tätigkeitsspektrum des Messstellenbetriebs aufzuzeigen: 
 

Der Messstellenbetrieb ist gem. § 21b Abs. 1 Halbsatz 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 4 MessZV die 

grundsätzliche Aufgabe des Netzbetreibers. Liegt keine anderweitige Vereinbarung zwischen einem 

Anschlussnutzer und einem Dritten gem. § 21b Abs. 2 EnWG vor, ist der Netzbetreiber für die Er-

bringung von Messstellenbetrieb und Messung zuständig.681 Die Bundesnetzagentur spricht hierbei 

von einer „Grundzuständigkeit“ des Netzbetreibers für Messstellenbetrieb und Messung.682  
 

                                            

678 Aichele/Doleski, in: Aichele/Doleski, Smart Market, S. 21. 
679 Aichele/Doleski, in: Aichele/Doleski, Smart Market, S. 21. 
680 Die Wahrnehmung des Messstellenbetriebs durch den Netzbetreiber folgt aus § 21b Abs. 1 EnWG; bzgl. der zwei 
anderen neuen Aufgabenbereich siehe Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43 ff.; 
Aichele/Doleski, in: Aichele/Doleski, Smart Market, S. 23 f. 
681 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 09. September 2010 – Az. BK6-09-034 und BK7-09-001, S. 19. 
682 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 09. September 2010 – Az. BK6-09-034 und BK7-09-001, S. 19. 
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Der Begriff des „Messstellenbetriebs“ ist gem. § 3 Nr. 26b EnWG legaldefiniert und umfasst „den 

Einbau, den Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen“. Unter „Einbau“ wird die Zählerbe-

reitstellung, d.h. die Lieferung der Messeinrichtung, sowie die Installation, d.h. das Anbringen der 

Messeinrichtung, verstanden.683 Der „Betrieb“ einer Messeinrichtung beinhaltet die ordnungsgemäße 

Zählung abrechnungsrelevanter Messwerte durch planmäßige Kontrolle der Messfunktion.684 „War-

tung“ beschreibt die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Messeinrichtung so-

wie die laufende Instandsetzung.685 Darüber hinaus ist in den Messstellenbetrieb auch das Recht des 

Messstellenbetreibers inbegriffen, die ihm gehörende Messeinrichtung bei Bedarf zu entfernen und 

durch eine andere zu ersetzen.686 Der Begriff der Messung ist ebenfalls legaldefiniert. In § 3 Nr. 26c 

EnWG wird darunter „die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung sowie die Weitergabe der Daten 

an die Berechtigten“ verstanden. 
 

Demgegenüber ist der Begriff der „Messeinrichtung“ nicht im Energiewirtschaftsgesetz definiert. 

Darunter kann in einer weiten funktionalen Auslegung des Begriffs die Definition der in 

§ 21d Abs. 1 EnWG gewählten Bezeichnung des „Messsystems“ herangezogen werden.687 Ein Mess-

system „ist eine in ein Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung zur Erfassung elektri-

scher Energie, das den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspie-

gelt“. Durch die Kombination eines elektronischen Zählers mit einer Kommunikationseinheit, dem 

sog. „Gateway“, das die Verbindung in ein Kommunikationsnetz und die Datenübertragung an den 

Berechtigten gewährleistet, erfolgt eine intelligente Messung.688 Damit ist ein Messsystem bzw. ein 

Smart Meter eine spezielle Messtechnologie im Rahmen der Gesamtheit der technischen Einrichtun-

gen, die der Messung dienen und insoweit dem „Kernbestand der Messeinrichtung“ zuzuordnen.689 

Folglich umfasst der Begriff der Messeinrichtung ein Messsystem. Damit schließt diese Bezeichnung 

den Zähler, den Wandler sowie Kommunikations- und Steuergeräte ein.690 
 

                                            

683 Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 12 m.w.N. 
684 Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 12 m.w.N. 
685 Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 12 m.w.N. 
686 Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 12 m.w.N. 
687 Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 16. 
688 Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 16. 
689 Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 16. Siehe auch Bundesnetzagentur, 
Beschluss vom 09. September 2010 – Az. BK6-09-034 und BK7-09-001, S. 48. 
690 Thiel, in: Kment, EnWG, § 21b, Rn. 12; Herzmann, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, § 21b, Rn. 31; Eder, in: 
Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, § 21b EnWG, Rn. 22. 
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Im Ergebnis beinhaltet der Messstellenbetrieb den Einbau, den Betrieb und die Wartung von Mess-

einrichtungen und Messsystemen.691 Damit fällt unter dem Begriff der Messung sowohl die Ab- und 

Auslesung von Messeinrichtungen als auch von Messsystemen sowie die Weitergabe der Daten.692 
 

5.3.3.1.1.2 Verteilernetzbetreiber als Betreiber der Datendrehscheibe 
 

Im Rahmen des Messstellenbetriebs muss der Verteilernetzbetreiber eine Fülle von Aufgabenberei-

chen übernehmen, die im engen Zusammenhang mit der Erhebung und Bereitstellung der (Mess-) 

Daten stehen.693 Der Verteilernetzbetreiber kann dabei als zusätzliches Aufgabenfeld die Rolle des 

Plattformbetreibers bzw. der „Datendrehscheibe“ einnehmen. 
 

Der Begriff der „Datendrehscheibe“ ist, ähnlich wie der des „Smart Grid“, bislang nicht eindeutig 

und einheitlich festgelegt, was daran liegt, dass die konkrete Ausgestaltung dieses Systems von den 

jeweils zuständigen Betreiber abhängt.694 Im Rahmen dieser Arbeit soll darunter aber ein System ver-

standen werden, durch das unterschiedliche Akteure, Funktionen, Lösungen etc. mittels der systema-

tischen Bereitstellung relevanter Daten in eine IT-technische Infrastruktur – Plattform – eingebunden 

werden.695 Was inhaltlich in der Plattform aufgenommen werden soll, bleibt dem jeweiligen Betreiber 

überlassen.696 Insoweit wäre es möglich, dass im Rahmen der Plattform neben den erhobenen Mess-

werten auch Stammdaten, historische Daten, Profile, Wetterdaten, Prognosen, Daten über Verlust-, 

Beschädigungs- oder Störungsmeldungen, Zusatzdaten, Abrechnungswerte sowie sonstige Daten und 

Werte gespeichert und bereitgestellt werden könnten.697 
 

Im Rahmen der Ausprägung einer solchen Plattform sind gemäß dem Eckpunktepapier der Bundes-

netzagentur zu „Smart Grid“ und „Smart Market“ drei verschiedene Varianten denkbar, die „hinsicht-

                                            

691 So auch Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 16. 
692 So auch Drozella, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, § 21b EnWG, Rn. 16. 
693 Vgl. Auflistung bei Mussaeus/Luedtke, in: PwC, Entflechtung und Regulierung, S. 570. 
694 Aichele/Doleski, in: Aichele/Doleski, Smart Market, S. 27; Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und 
„Smart Market“, S. 43. 
695 Aichele/Doleski, in: Aichele/Doleski, Smart Market, S. 27; Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und 
„Smart Market“, S. 43. 
696 Aichele/Doleski, in: Aichele/Doleski, Smart Market, S. 27; Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und 
„Smart Market“, S. 43. 
697 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
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lich ihrer örtlichen Ansiedlung, ihrer technischen Umsetzung als auch hinsichtlich des verantwortli-

chen Betreibers zentralisiert, dezentralisiert-verteilt als auch als eine Mischung aus beiden“698 ausge-

staltet sein können: 
 

 Nach einer ersten Variante sieht die Ausprägung der Datendrehscheibe einen zentralen Be-

treiber einer zentralen Einrichtung vor.699 
 

 Die zweite Variante beschreibt eine dezentral verteilte Ausrichtung. Dies bedeutet, dass es 

dezentral verteilt mehrere verantwortliche Akteure gibt.700 Die Bundesnetzagentur vergleicht 

dieser Situation mit der des Messstellenbetreibers.701 
 

 Die dritte Variante beschreibt eine Mischform aus den ersten beiden Varianten: „Eine klar 

definierte Marktrolle übernimmt die Verantwortung für die Aufgabe einer Datendrehscheibe, 

setzt diese jedoch technisch und örtlich dezentral um.“702 Auch hierfür biete sich nach Ansicht 

der Bundesnetzagentur die Rolle des Messstellenbetreibers an.703 
 

Im Rahmen der vorliegenden Betrachtung kommen nur die zweite und dritte Ausgestaltungsvariante 

der Datendrehscheibe für den Netzbetreiber in Betracht, da diese in ihrer Ausprägung bereits stark 

dem Aufgabenfeld des Messstellenbetreibers ähneln bzw. entsprechen704. Die erste Variante scheidet 

aus, da zum einen die deutsche Energiewirtschaft nicht zentral organisiert ist und zum anderen wäre 

eine zentrale Ausprägung mit einem zu hohen Sicherheitsrisiko hinsichtlich datenschutzrechtlicher 

Aspekte verbunden705. 
 

Insoweit können im Ergebnis zu dem Anforderungsspektrum hinsichtlich des Betriebs einer Daten-

drehscheibe wohl die Anforderungen gezählt werden, die bereits im Rahmen des Messstellenbetriebs 

in Betracht kommen. Damit ähnelt der Betrieb der Datendrehscheibe dem des Messstellenbetriebs. 
 

                                            

698 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
699 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
700 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
701 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
702 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
703 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
704 Siehe hierzu auch Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
705 So auch Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 43. 
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5.3.3.1.1.3 Verteilernetzbetreiber als Betreiber der Informations- und Kommunikationstech-

nologie 
 

Ein weiteres neues Betätigungsfeld im Rahmen eines Smart Grid kann für den Verteilernetzbetreiber 

in dem Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnologie („IKT“) liegen, wie die nachfol-

gende Darstellung aufzeigt. 
 

5.3.3.1.1.3.1 Hintergrund zur Notwendigkeit der Informations- und Kommunikationstechno-

logie 
 

Aufgrund des umfangreichen Ausbaus der Erneuerbaren Energien und des damit verbundenen An-

schlusses der Erneuerbaren-Energien-Anlagen an das Mittel- und Niederspannungsnetz verändert 

sich die Richtung des Stromflusses.706 Während in der Vergangenheit die monodirektionale Vertei-

lung von der höheren zur niedrigeren Spannungsebene üblich war, wird diese im Rahmen der Net-

zintegration der Erneuerbaren Energien durch einen bidirektionalen Energiefluss ersetzt.707 Dies 

macht den Netzbetrieb wesentlich komplexer und erfordert von den Verteilernetzbetreibern mehr 

Kenntnisse über den jeweiligen aktuellen Netzzustand.708 Da sich Phasen des Überschusses von er-

zeugtem Strom mit Phasen des Mehrverbrauchs abwechseln, benötigt der Netzbetreiber genaue In-

formationen über die Stromflüsse in seinem Netz, um dessen Stabilität gewährleisten zu können.709 

Diese Stabilität kann mithilfe von Smart Grids erzielt werden, die die Möglichkeit bieten, durch ein 

Last- und Einspeisemanagement die vorhandenen Netzkapazitäten effizienter zu nutzen und so zur 

Netzstabilität beizutragen.710 Im Einzelnen sind zur effizienten Integration der bidirektionalen und 

fluktuierenden Energieflüsse in das Verteilernetz intelligente Steuermechanismen basierend auf der 

Informations- und Kommunikationstechnologien notwendig.711  
 

Unter IKT können all diejenigen technischen Geräte und Einrichtungen verstanden werden, die In-

formationen aller Art digital umsetzen, verarbeiten, speichern und übertragen können.712 In diesem 

                                            

706 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 157; BMWi, E-Energy, S. 38. 
707 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 157. 
708 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 157. 
709 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 157. 
710 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 157. 
711 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 157. 
712 IKT-Definitionsansatz des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; BMZ, IKT-
Strategiepapier, S. 6. 
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Zusammenhang gewinnen Smart Meter als „wertvolle Helfer“ dieses Prozesses an Bedeutung, indem 

sie nicht nur den Stromverbrauch oder die eingespeiste Strommenge messen, um Abrechnungen er-

stellen zu können, sondern sie protokollieren auch Spannungsausfälle und versorgen den Netzbetrei-

ber mit wichtigen Informationen, damit dieser zeitgenau Erzeugung, Netzbelastung und Verbrauch 

weitgehend automatisiert aufeinander abstimmen kann.713 
 

5.3.3.1.1.3.2 Beschreibung der Tätigkeiten im Rahmen des Betriebs der Informations- und 

Kommunikationstechnologie 
 

Das Aufgabenfeld des Verteilernetzbetreibers im Rahmen des Betriebs der Informations- und Kom-

munikationstechnologie kann sich von der Bereitstellung der Technologie bis hin zur Steuerung und 

Überwachung der technischen Geräte und Einrichtungen erstrecken.714 Hinzukommen kann das Be-

reitstellen von Informationen und Diensten, eine Vermittlungsfunktion sowie ein Informations-Aus-

wertungsservice.715 Im Fall des Hinzutretens dieser weiteren Funktionen, wären Elemente der Daten-

drehscheibe und damit die des Messstellenbetriebs in den Betrieb des IKT inbegriffen.716 
 

                                            

713 BMWi, Intelligente Netze und intelligente Zähler. 
714 BMWi, E-Energy, S. 71. 
715 BMWi, E-Energy, S. 71. 
716 Die Bunderegierung hat hierzu im Rahmen des Technologieprogramms „E-Energy – Smart Energy made in Germany“ 
in sechs Modellregionen während der letzten fünf Jahre Schlüsseltechnologien sowie Geschäftsmodelle für ein „Internet 
der Energie“ entwickelt und erprobt, siehe BMWi, E-Energy, S. 7 ff. 
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5.3.3.1.2 Problemstellung im Zusammenhang mit den neuen Aufgabenfeldern des Verteiler-

netzbetreibers 
 

Die neuen Aufgabenfelder des Verteilernetzbetreibers nehmen mit Blick auf die obige Unterschei-

dung der Bundesnetzagentur717 zwischen intelligentem Netz und intelligentem Markt, eine gewisse 

Zwitterstellung ein, da der Messstellenbetrieb und einzelne Komponenten des Betriebs der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie sowie der Datendrehscheibe dem Marktbereich zugeordnet 

werden können.718 Diese Vermischung der Aufgabenfelder der Netz- und Marktsphäre könnte im Wi-

derspruch zum Sinn und Zweck des Unbundling-Regimes stehen. Schließlich soll mithilfe der Ent-

flechtung gerade die Trennung des Netzbetriebs von den wettbewerblich organisierten Bereichen ei-

nes vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens gewährleistet werden.719 Diese in § 6 Abs. 

1 EnWG normierte Zielrichtung der Entflechtung könnte durch die Erfüllung der neuen Aufgaben 

durch den Verteilernetzbetreiber konterkariert werden. Insoweit kann die Frage aufgeworfen werden, 

ob das Konzept bzw. die Zielrichtung der Entflechtung i.S.v. § 6 Abs. 1 EnWG der Ausübung der 

neuen Aufgabenfelder hemmend gegenüber steht.720  
 

5.3.3.2 Zweiter Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die Entwicklung des Verteiler-

netzes zu einem „Smart Grid“ 
 

Im Schrifttum wird durch eine Ansicht die Vermutung aufgeworfen, dass die informatorische Ent-

flechtung durch „Smart Grid Lösungen betroffen sein könnte“.721 Die Bereiche des rechtlichen, buch-

halterischen und wohl auch operationellen Unbundling seien von den Smart Grids allerdings nicht 

berührt.722 Diese Sichtweise beruht auf den folgenden Überlegungen: 
 

                                            

717 Siehe Punkt 5.3.2.4. Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 42 ff. 
718 Aichele/Doleski, in: Aichele/Doleski, Smart Market, S. 23. 
719 Heinlein, in: Aichele/Doleski, Smart Market, S. 68. 
720 Darüber hinaus können im Rahmen dieser Aufgabenbereiche datenschutzrechtlichen Fragestellungen aufgeworfen 
werden, die im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung jedoch nicht weiter untersucht werden sollen, vgl. hierzu ausführ-
lich Göge/Boers, ZNER 2009, 368 (368 ff.); Baasner/Milovanovic/Schmelzer/Schneidewindt, N&R 2012, 12 (17 f.). 
721 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
722 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
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„Die im Smart Grid zu generierenden Messergebnisse, welche zwischen dem Kunden“ und dem 

Messstellenbetreiber ausgetauscht werden, seien unter die Vorgaben des informatorischen Unbund-

ling zu subsumieren.723 Diese würden weiterhin vorsehen, dass „bei wirtschaftlich vorteilhaften In-

formationen Vorkehrungen hinsichtlich ihrer vertraulichen Behandlung getroffen“ werden müss-

ten.724 „Sie (dürften) also auch nicht anderen Unternehmensbereichen, wie etwa dem Vertrieb zugäng-

lich gemacht werden. Doch gerade solch ein Informationsaustausch zwischen verschiedenen Berei-

chen (würde) der Smart Grid-Idee“725 entsprechen. „Nur durch einen durchgängigen Informations-

fluss von der Erzeugung bis zum Vertrieb (würden) sich die durch das Unbundling institutionell un-

terbrochenen Prozessabläufe zwischen den Wertschöpfungsstufen wiederherstellen und vereinfa-

chen“726 lassen. Im Ergebnis würde in diesem „Informationsfluss zwischen eigentlich entbündelten 

Einheiten“ 727 die Berührung des informatorischen Unbundling liegen. 
 

Diese Vermutung soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden und stellt damit den zweiten Prob-

lemkreis dar.  
 

5.3.3.3 Ergebnis 

 

Im Rahmen dieses Prüfungspunktes wurden als neue Aufgabenbereiche für den Verteilernetzbetrei-

ber der Messstellenbetrieb, der Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnologie oder der 

Datendrehscheibe näher vorgestellt. Dazu wurde herausgearbeitet, dass sich diese Tätigkeitsbereiche 

in ihren jeweiligen Anforderungsprofilen im Ergebnis sehr ähneln. Da diese neuen Aufgabenfelder 

sowohl netz- als auch marktspezifische Elemente enthalten, wurde hierzu die Frage formuliert, ob 

dieser Vermischung der Netz- und Marktsphäre das Konzept bzw. die Zielrichtung der Entflechtung 

i.S.v. § 6 Abs. 1 EnWG hemmend gegenüber stehen könnte. 
 

Darüber hinaus wurde eine Ansicht aus dem Schrifttum vorgestellt, die die Vermutung aufgeworfen 

hat, „dass das informatorische Unbundling durch Smart Grid Lösungen betroffen sein könnte“728. 

Diese Vermutung stellt den zweiten zu untersuchenden Problemkreis dar. 
 

                                            

723 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
724 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
725 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
726 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
727 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
728 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
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5.3.4 Ansätze zur Lösung der Problemstellung: Einfluss der Entflechtung auf die 

neuen Aufgabenbereiche des Verteilernetzbetreibers und die Entwicklung des 

Verteilernetzes zu einem „Smart Grid“ 
 

Im vorliegenden Abschnitt werden Ansätze zur Lösung der oben aufgeworfen Problemstellung vor-

gestellt. Hierbei wird zunächst untersucht, ob das Konzept bzw. die Zielrichtung der Entflechtung 

einen hemmenden Einfluss auf die Wahrnehmung der neuen Tätigkeitsbereiche durch den Verteiler-

netzbetreiber hat. In einem zweiten Schritt wird die oben angesprochene Vermutung der Ansicht aus 

dem Schrifttum dahingehend überprüft werden, ob die informatorische Entflechtung tatsächlich der 

Entwicklung des Netzes zu einem intelligenten Netz hemmend gegenüber steht. 
 

5.3.4.1 Lösungsansatz zum ersten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die neuen 

Aufgabenbereiche des Verteilernetzbetreibers 
 

Im Rahmen des Lösungsansatzes zum ersten Problemkreis ist zwischen den verschiedenen neuen 

Aufgabenfeldern des Verteilernetzbetreibers zu differenzieren. Insoweit ist für jedes neue Tätigkeits-

feld der Einfluss der Entflechtung zu untersuchen. 
 

5.3.4.1.1 Hemmender Einfluss der Entflechtung auf den Messstellenbetrieb? 

 

Die Wahrnehmung des Messstellenbetriebs durch den Verteilernetzbetreiber steht nicht im Wider-

spruch zu der Zielrichtung des Unbundling-Regimes. Mit der Entflechtung sollen zwar die wettbe-

werblichen Tätigkeiten vom monopolistischen Netzbereich eines vertikal integrierten Energieversor-

gungsunternehmens getrennt werden, um auf diese Art und Weise Quersubventionierungen entge-

genzuwirken und den Wettbewerb zu ermöglichen, vgl. § 6 Abs. 1 EnWG. Diese Trennung hat jedoch 

nichts mit den Aufgaben und der Ausrichtung des Messstellenbetriebs zu tun, da dieser vom Gesetz-

geber – trotz seiner teilweise wettbewerblichen Ausrichtung – originär dem Netzbetreiber und damit 

dem Netzbereich zugesprochen wird729 und nicht im Zusammenhang mit den Aufgabenfeldern eines 

vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens steht. Dies begründet sich damit, dass jegliche 

Aufgabe aus dem Netzbetrieb und damit auch jede Anforderung in Verbindung mit den Netzen in 

den Pflichtenkreis des Netzbetreibers fällt. Da der Messstellenbetrieb dazu dient, den Ausbau des 

                                            

729 § 21b Abs. 1 EnWG. So auch de Wyl/Thole/Bartsch, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 16, Rn. 
313, die die „§§ 21b bis 21i EnWG als normative Grundlage für Smart Metering“ sehen. 
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Netzes zu einem intelligenten Netz zu unterstützen, liegt seine Zielrichtung nicht in der wettbewerb-

lichen Ausrichtung, sondern darin, die Basis für intelligente Netze zu bilden. Dies kann auch mit dem 

gesetzgeberischen Willen belegt werden, da gem. § 21b Abs. 1 Halbsatz 1 EnWG der Messstellenbe-

trieb grundsätzlich Aufgabe des Netzbetreibers ist.730 Darüber hinaus hätte der Gesetzgeber im Rah-

men der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2011 die Zuständigkeit des Messstel-

lenbetriebs anderen Marktakteuren übertragen können. Davon hat er aber offensichtlich abgesehen, 

so dass keine generelle Trennung des Messstellenbetriebs vom Netzbetrieb gewollt sein kann.731 In 

diesem Zusammenhang lässt sich auch der Aspekt anführen, dass der Gesetzgeber die traditionell als 

vertikal integriert betrachteten Bereiche in § 3 Nr. 38 EnWG oder auch die „anderen Tätigkeiten 

innerhalb des Elektrizitätssektors in § 6b Abs. 3 Satz 3 EnWG in Form von Großhandel, Erzeugung 

und Vertriebstätigkeiten nicht um den wettbewerblichen Messstellenbetrieb“ erweitert hat.732 
 

Zusammenfassend besteht damit zwischen der Zielrichtung des Unbundling-Regimes und der des 

Messwesens keine Verbindung. Insoweit steht die Zielrichtung der Entflechtung gem. § 6 Abs. 1 

EnWG der Wahrnehmung des Messstellenbetriebs durch den Netzbetreiber nicht hemmend gegen-

über. 
 

5.3.4.1.2 Hemmender Einfluss der Entflechtung auf den Betrieb der Datendrehscheibe bzw. 

der Informations- und Kommunikationstechnologie? 

 

In der obigen Betrachtung733 zur Beschreibung des Aufgabenspektrums konnte festgestellt werden, 

dass die Aufgaben im Rahmen des Betriebs der Datendrehscheibe bzw. der Informations- und Kom-

munikationstechnologie denen des Messstellenbetriebs ähneln bzw. entsprechen. Daher kann für die 

vorliegende Untersuchung angenommen werden, dass die Entflechtung keinen hemmenden Einfluss 

auf die Ausübung des Betriebs der Datendrehscheibe bzw. der Informations- und Kommunikations-

technologie durch den Verteilernetzbetreiber hat. Dieser Schlussfolgerung gründet auf der folgenden 

Überlegung: 
 

                                            

730 BT-Drs. 17/6072, S. 45, 76 f. 
731 BT-Drs. 17/6072, S. 76, die lediglich Anmerkungen zur Möglichkeit der Wahrnehmung des Messstellenbetriebs durch 
einen Dritten enthält.  
732 So auch der Grundgedanke von Bourwieg/Fricke/Sötebier, ER 2013, 136 (139), die allerdings diese Frage nicht ab-
schließend klären. 
733 Siehe Punkt 5.3.3.1.1.2, 5.3.3.1.1.3.2 und 5.3.3.1.2. 
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Obwohl der Betrieb der Datendrehscheibe bzw. der Informations- und Kommunikationstechnologie 

bisher nicht gesetzlich verankert sind und damit der Wille des Gesetzgebers nicht ermittelt werden 

kann, lässt sich dennoch hier anführen, dass aufgrund der Ähnlichkeit beider Aufgabenfelder zum 

Messstellenbetrieb ebenfalls davon ausgegangen werden muss, dass diese dem Ausbau des Netzes zu 

einem intelligenten Netz dienen und damit ihre Zielrichtung nicht in der wettbewerblichen Ausrich-

tung liegt. 
 

Im Ergebnis führt dies dazu, dass kein hemmender Einfluss der Entflechtung auf den Betrieb der 

Datendrehscheibe bzw. der Informations- und Kommunikationstechnologie vorliegt, da die Zielrich-

tung des § 6 Abs. 1 EnWG nicht berührt wird. 
 

5.3.4.1.3 Ergebnis 
 

Zur Lösung des ersten Problempunktes kann formuliert werden, dass die Zielrichtung der Entflech-

tung i.S.v. § 6 Abs. 1 EnWG keinen hemmenden Einfluss auf die Wahrnehmung des Messstellenbe-

triebs, Betriebs der Datendrehscheibe bzw. der Informations- und Kommunikationstechnologie durch 

den Verteilernetzbetreiber hat. 
 

5.3.4.2 Lösungsansatz zum zweiten Problemkreis: Einfluss der Entflechtung auf die Ent-

wicklung des Verteilernetzes zu einem Smart Grid 
 

Im Rahmen der Lösung des zweiten Problemkreises wird der Einfluss des informatorischen Unbund-

ling auf die Entwicklung des Netzes zu einem Smart Grid untersucht. Dazu wird zunächst der Lö-

sungsansatz der Ansicht aus dem Schrifttum genauer dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine 

Stellungnahme. 
 

5.3.4.2.1 Lösungsansatz der Ansicht im Schrifttum 
 

Nach der Ansicht im Schrifttum könnte „ein gegenseitiger zum Zwecke des Netzmanagements erfor-

derlicher Austausch von Mess- und Netzdaten zwischen den Wertschöpfungsstufen (…) dann ge-

währleistet sein, ohne zugleich gegen die Regelung des § 9 EnWG (2005) zu verstoßen, wenn die 

notwendigen Daten in nicht diskriminierender Weise offengelegt werden“ würden.734 Nach § 9 Abs. 

2 EnWG (aktuell § 6a Abs. 2 Satz 1 EnWG) „haben vertikal integrierte EVU Informationen über 

                                            

734 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
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eigene Tätigkeiten als VNB, die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in nicht diskriminierender 

Weise offenzulegen.735 „Dadurch (würde) die Gefahr von Wettbewerbsverfälschungen aufgrund von 

bewusst herbeigeführten Ungleichgewichten beim Zugang zu Netzinformationen vorgebeugt“ wer-

den.736 „Eine solche diskriminierungsfreie Offenlegung von Smart Grid-relevanten Daten (könne) 

z.B. über einen externen ‚Smart Grids-Marktplatz‘ erreicht werden. Denkbar wäre, dass alle Betei-

ligten der Wertschöpfungsstufen dort die erforderlichen Informationen einspeisen und sie allen 

Marktteilnehmern diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen“ würden.737 „Mit einer solchen Lösung 

wären die Vorbehalte, die Smart Grids in Bezug auf das informatorische Unbundling aufwerfen, wei-

testgehend ausgeräumt“.738 
 

5.3.4.2.2 Stellungnahme 
 

Der Ansicht im Schrifttum kann im Ergebnis zugestimmt werden. Die Vorgaben des informatorischen 

Unbundling haben keinen Einfluss auf die „Smart Grid Lösungen“ bzw. den Ausbau des Verteiler-

netzes zu einem „Smart Grid“. Diese Schlussfolgerung beruht auf den folgenden Überlegungen: 
 

Als erstes Argument kann angeführt werden, dass der mit der „Smart Grid-Idee“ verbundene Infor-

mationsfluss nicht im Widerspruch zur informatorischen Entflechtung steht. Wie oben bereits im 

Rahmen der Betrachtung der neuen Aufgabenfelder beschrieben wurde739, führen wettbewerbliche 

Aspekte auf Ebene des Netzbetreibers nicht dazu, dass damit eine Beeinträchtigung der Entflech-

tungsgesichtspunkte verbunden wäre. Vielmehr lässt sich auch hier anführen, dass der Informations-

fluss dazu dient, den Ausbau des Netzes zu einem intelligenten Netz zu unterstützen. Die Zielrichtung 

liegt nicht in der wettbewerblichen Ausrichtung, sondern darin, die Basis für intelligente Netze zu 

bilden, damit das Netz den Herausforderung in Bezug auf den Anschluss von Erneuerbaren Energien-

Anlagen gerecht werden kann. Hinter dem „Smart Grid“-Begriff verbirgt sich folglich die Idee, dass 

das Netz intelligenter ausgebaut werden soll, um ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges 

Stromsystem mit geringen Verlusten, einer hohen Versorgungsqualität und einem hohen Niveau an 

                                            

735 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
736 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
737 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
738 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
739 Siehe Punkt 5.3.4.1.1. 
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Versorgungs- und Betriebssicherheit zu gewährleisten740 und darüber hinaus, so das Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Energie, „die fluktuierende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und 

den Stromverbrauch“ auszubalancieren741. 
 

Des Weiteren lässt sich als Argument der Wortlaut von § 6a EnWG anführen. Diesem kann nicht 

entnommen werden, dass es dem Netzbetreiber untersagt sei, Informationen aufzunehmen. Ein hem-

mender Einfluss käme aber nur dann in Betracht, wenn das einflussnehmende Moment dem Netzbe-

treiber in der Ausübung seiner Tätigkeit hindern würde. Dies wäre beispielsweise anzunehmen, wenn 

es dem Netzbetreiber durch die informatorische Entflechtung unmöglich gemacht werden würde, 

überhaupt Informationen zu erlangen. Dies ist jedoch nicht der Fall, da § 6a Abs. 1 EnWG den Netz-

betreiber lediglich dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler 

Informationen, von denen er in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit als Netzbetreiber Kenntnis erlangt 

hat, gewahrt wird. Darüber hinaus enthält auch § 6a Abs. 2 EnWG kein Informationsverbot. Danach 

muss der Netzbetreiber lediglich sicherstellen, dass das Offenlegen von Informationen über die eige-

nen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in nicht diskriminierender Weise erfolgt 

und sichergestellt wird, dass wirtschaftlich sensible Informationen gegenüber anderen Teilen des Un-

ternehmens vertraulich behandelt werden. Daraus wird deutlich, dass es dem Netzbetreiber nicht ver-

boten bzw. untersagt ist, Daten zu erheben, zu sammeln oder zu speichern, wie bereits die Möglichkeit 

aufzeigt, dass der Netzbetreiber gleichzeitig als Messstellenbetreiber tätig sein kann. Solange der 

Netzbetreiber die Maßgaben von § 6a EnWG beachtet und einhält, kommt es nicht zu einem Verstoß 

gegen die Vorgaben des informatorischen Unbundling. In dem Sinne ist dem Lösungsansatz der An-

sicht aus dem Schrifttum hinsichtlich der diskriminierungsfreien Offenlegung von Smart Grid-rele-

vanten Daten zu folgen.  
 

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass das informatorische Unbundling keinen 

hemmenden Einfluss auf einen intelligenten Netzausbau hat. 
 

5.3.4.3 Ergebnis 
 

Die vorliegende Untersuchung führt zu den folgenden Ergebnissen: 
 

                                            

740 Siehe Definitionsansatz der Smart Grids Task Force 2012-14, S. 5. 
741 BMWi, Intelligente Netze und intelligente Zähler. 
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Die Zielrichtung der Entflechtung i.S.v. § 6 Abs. 1 EnWG hat keinen hemmenden Einfluss auf die 

Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetriebs, Betriebs der Informations- und Kommunika-

tionstechnologie oder der Datendrehscheibe durch den Verteilernetzbetreiber. 
 

Die informatorische Entflechtung gem. § 6a EnWG hat keinen hemmenden Einfluss auf die Entwick-

lung des Netzes zu einem intelligenten Netz.  
 

5.3.5 Ergebnis 
 

Das Smart Grid-Konzept wird von der Europäischen Union und der Bundesregierung befürwortet, 

um v.a. das Verteilernetz im Wege einer intelligenten und kommunikativen Vernetzung der Akteure 

des Energiesystems an die zukünftigen Herausforderungen anzupassen.742  
 

Die wesentlichste Anforderung liegt dabei in der Lösung des Spannungsproblems auf der Ebene der 

Verteilernetze, das aufgrund der zunehmenden Integration von Erneuerbaren Energien-Anlagen ent-

steht.743 Mit Hilfe der Umsetzung des Smart Grid-Konzeptes soll dieser Problematik begegnet wer-

den. Dabei wird unter einem Smart Grid im Rahmen dieser Arbeit ein intelligentes Netz verstanden, 

bei dem Stromerzeuger, -verbraucher, Speicher und Netzbetriebsmittel durch den Einsatz von Mess-

, Überwachungs- und Steuerungssystemen sowie Kommunikations-, Regel- und Automatisierungs-

technik intelligent miteinander verknüpft werden, um ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges 

Stromsystem mit geringen Verlusten, einer hohen Versorgungsqualität und einem hohen Niveau an 

Versorgungs- und Betriebssicherheit zu gewährleisten.744 Aus dieser Definition wird deutlich, dass 

die Entwicklung des Netzes zu einem Smart Grid den Einsatz einer Vielzahl von technischen Maß-

nahmen erfordert, deren Entwicklung, Betrieb und Überwachung wiederrum neue Tätigkeitsfelder 

hervorbringt, wie beispielsweise den Messstellenbetrieb, den Betrieb der Informations- und Kommu-

nikationstechnik oder der Datendrehscheibe. Diese neuen Aufgabenbereiche können vom Netzbetrei-

ber wahrgenommen werden.  
 

Da die neuen Tätigkeitsbereiche des Verteilernetzbetreibers sowohl netz- als auch marktspezifische 

Elemente enthalten, wurde vorliegend untersucht, ob die Zielrichtung der Entflechtung i.S.v. § 6 Abs. 

                                            

742 BMWi, Intelligente Netze und intelligente Zähler; BMWi, Verteilernetzstudie; BMWi, Stromnetze der Zukunft; BMWi, 
Energiekonzept; Europäische Kommission, Empfehlung zu Vorbereitungen für die Einführung intelligenter Messsysteme 
(2012/148/EU). 
743 Deutsche Energie-Agentur, dena-Verteilnetzstudie, S. 2; Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 154; BMWi, Verteiler-
netzstudie, S. 6 f. 
744 Die Definition wurde in Anlehnung an die im Punkt 5.3.2 dargestellten Definitionsansätze entwickelt. 
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1 EnWG der Wahrnehmung dieser Aufgaben hemmend gegenübersteht („erster Problemkreis“). Als 

zweiter Problemkreis wurde geprüft, ob sich die Vorgaben des informatorischen Unbundling gem. § 

6a EnWG hemmend auf die Entwicklung des Netzes zu einem intelligenten Netz auswirken.  
 

Als Lösung des ersten Problemkreises konnte zunächst festgestellt werden, dass die Entflechtung 

keinen hemmenden Einfluss auf die Wahrnehmung des Messstellenbetriebs durch den Verteilernetz-

betreiber hat, da dieser dazu dient, den Ausbau des Netzes zu einem intelligenten Netz zu unterstüt-

zen. Seine Zielrichtung liegt nicht in der wettbewerblichen Ausrichtung, sondern darin, die Basis für 

intelligente Netze zu bilden. Dies lässt sich insbesondere mit dem gesetzgeberischen Willen belegen, 

da gem. § 21b Abs. 1 Halbsatz 1 EnWG der Messstellenbetrieb grundsätzlich Aufgabe des Netzbe-

treibers ist.745  
 

Diese Feststellung konnte auf die beiden anderen neuen Aufgabenfelder – Betrieb der Informations- 

und Kommunikationstechnik oder der Datendrehscheibe – übertragen werden, da aufgrund der Ähn-

lichkeit beider Tätigkeiten zum Messstellenbetrieb ebenfalls davon ausgegangen werden muss, dass 

diese dem Ausbau des Netzes zu einem intelligenten Netz dienen und damit ihre Zielrichtung nicht 

in der wettbewerblichen Ausrichtung liegt. 
 

In Bezug auf den zweiten Problemkreis wurde die Ansicht aus dem Schrifttum untersucht, die die 

Vermutung aufwirft, dass die informatorischen Entflechtung durch die „Smart Grid-Lösungen“ be-

troffen sein könnte, da durch diese ein „Informationsfluss zwischen eigentlich entbündelten Einhei-

ten“ entstehe. Zur Lösung dieses Problems führt diese Ansicht an, dass „ein gegenseitiger zum Zwe-

cke des Netzmanagements erforderlicher Austausch von Mess- und Netzdaten zwischen den Wert-

schöpfungsstufen (…) dann gewährleistet sein (könnte), ohne zugleich gegen die Regelung des § 9 

EnWG (2005) zu verstoßen, wenn die notwendigen Daten in nicht diskriminierender Weise offenge-

legt werden“ würden.746 
 

Dieser Ansicht ist im Ergebnis zuzustimmen. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass der mit der 

„Smart Grid-Idee“ verbundene Informationsfluss nicht im Widerspruch zur informatorischen Ent-

flechtung steht. Hinter dem Smart Grid-Begriff verbirgt sich die Zielrichtung, dass das Netz intelli-

genter ausgebaut werden soll, um eine hohe Versorgungsqualität und -sicherheit zu gewährleisten 

                                            

745 BT-Drs. 17/6072, S. 45, 76 f. 
746 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
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und die „fluktuierende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und den Stromverbrauch“747 aus-

zubalancieren. Daraus wird deutlich, dass Smart Grids nicht dazu dienen sollen, um einen Informati-

onsfluss zwischen eigentlich entbündelten Einheiten entstehen zu lassen. Vielmehr soll das Netz aus 

dem Grund intelligent ausgebaut werden, um den Herausforderungen der Energiewende gerecht zu 

werden. 
 

Zum anderen kann dem Wortlaut von § 6a EnWG nicht entnommen werden, dass es dem Netzbetrei-

ber untersagt sei, Informationen aufzunehmen. Ein hemmender Einfluss käme aber nur dann in Be-

tracht, wenn das einflussnehmende Moment dem Netzbetreiber in der Ausübung seiner Tätigkeit hin-

dern würde. Dies wäre beispielsweise anzunehmen, wenn es den Netzbetreiber durch die informato-

rische Entflechtung unmöglich gemacht werden würde, überhaupt Informationen zu erlangen. Eine 

derartige Regelung enthält § 6a EnWG jedoch nicht. Vielmehr wird aus der Vorschrift deutlich, dass 

es dem Netzbetreiber nicht verboten bzw. untersagt ist, Daten zu erheben, zu sammeln oder zu spei-

chern, wie bereits die Möglichkeit aufzeigt, dass der Netzbetreiber gleichzeitig als Messstellenbetrei-

ber tätig sein kann. Solange der Netzbetreiber die Maßgaben von § 6a EnWG beachtet und einhält, 

kommt es nicht zu einem Verstoß gegen die Vorgaben des informatorischen Unbundling. In dem 

Sinne ist dem Lösungsansatz der Ansicht aus dem Schrifttum hinsichtlich der diskriminierungsfreien 

Offenlegung von Smart Grid-relevanten Daten zu folgen. 
 

Dies führt im Ergebnis dazu, dass nicht von einem hemmenden Einfluss der informatischen Entflech-

tung auf den intelligenten Netzausbau ausgegangen werden kann.  
 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Zielrichtung der Entflechtung i.S.v. § 6 Abs. 1 

EnWG sowie die Vorgaben des informatorischen Unbundling gem. § 6a EnWG der Übernahme der 

neuen Tätigkeitsrollen durch den Verteilernetzbetreiber bzw. der Entwicklung des Netzes zu einem 

intelligenten Netz nicht hemmend gegenüberstehen.  
 

5.4 Einfluss der Entflechtung auf die Stromspeichertechnologie 
 

Mit dem Worten der Bundesregierung lässt sich anführen, dass „Energiespeicher ein elementarer Be-

standteil eines regenerativen Energiesystems“748 sind. Dies verdeutlicht die Bedeutung und Tragweite 

der Notwendigkeit der Entwicklung der Stromspeichertechnologie und deren Integration in das 

                                            

747 BMWi, Intelligente Netze und intelligente Zähler. 
748 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 94. 
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Stromnetz. Der Ausbau von Stromspeichern tangiert potenziell eine große Zahl von Akteuren.749 Als 

Betreiber kommen daher eine Vielzahl von Interessenten in Betracht, wie beispielsweise Netzbetrei-

ber (Verteil- und Übertragungsnetzbetreiber), Energieversorger, Stromhändler oder Akteure, die ei-

genständig einen Stromspeicher betreiben wollen.750 In dem vorliegenden Abschnitt wird der Fokus 

auf den Einsatz des Stromspeichers im Rahmen des Netzbetriebs und des eigenständigen Stromspei-

cherbetriebs gerichtet.751 Hierbei wird der Frage nachgegangen, ob die Entflechtungsvorschriften ei-

nen hemmenden Einfluss auf den Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb haben könnten. Des 

Weiteren wird untersucht, inwieweit die Entflechtungsvorschriften auf den eigenständigen Betrieb 

eines Stromspeichers Anwendung finden könnten. 
 

Zur Prüfung dieser Themenfelder wird nachfolgend zunächst die Bedeutung der Stromspeichertech-

nologie hervorgehoben. Im Anschluss daran werden die bestehende Rechtslage sowie die Anwen-

dung der Entflechtungsvorschriften auf die Stromspeichertechnologie in den beiden oben genannten 

Einsatzfeldern dargestellt. Die Bearbeitung endet mit einer Zusammenfassung der erzielten Ergeb-

nisse. 
 

5.4.1 Bedeutung der Stromspeichertechnologie für die Sicherstellung der Stromver-

sorgung und das Stromnetz 
 

Einer Vielzahl von Studien752, die die Stromspeichertechnologie zur künftigen Sicherstellung der 

Stromversorgung untersuchen, kann entnommen werden, dass der Ausbau von Stromspeicherkapa-

zitäten langfristig wichtig, geboten und sogar unverzichtbar ist.753 Diese Prognose gründet in den ge-

setzgeberischen Vorgaben zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, deren Anteil gemäß der Zielset-

zung der Bundesregierung am Bruttostromverbrauch bis 2025 40 bis 45 Prozent und bis 2035 55 bis 

60 Prozent betragen sowie bis 2050 auf mindestens 80 Prozent steigen soll.754 Dieser erhöhte Zubau 

von Erzeugungskapazität aus Erneuerbaren Energien wird dazu führen, dass das Leistungsangebot 

                                            

749 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 196. Siehe auch Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241). 
750 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 196. Siehe auch Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241); ETG, S. 65; 
Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80, 90). 
751 Zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Stromspeichern siehe Thomas/Altrock, ZUR 2013, 579 (579 ff.). 
752 Vgl. etwa Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 178 ff.; Fraunhofer IWES, S. 5 ff., 130 ff.; EFZN, S. I, 35 f.; 
DLR/Fraunhofer IWES/IFNE, S. 72 ff., 122, Zusammenfassung S. 12, 29; BDEW, Smart Grids, S. 16. 
753 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 26; Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 26, 44; Bruns/Futter-
lieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 178 ff.; Fraunhofer IWES, S. 5 ff., 130 ff.; EFZN, S. 35 f.; Agentur für Erneuerbare Energien, 
Renews Spezial, 1 (4 ff.); Sterner/Stadler, S. 33. 
754 Koalitionsvertrag, S. 51; BMWi, Grünbuch, S. 6. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



145 

der Erneuerbaren-Energien-Anlagen die Nachfrage übersteigen wird.755 Um dieses Leistungsüberan-

gebot ausgleichen zu können und das Netz stabil zu halten, wird es erforderlich sein, die Leistung 

einzelner Anlagen zu reduzieren.756 Da die Leistungsreduzierung aber mittel- bis langfristig nicht 

wirtschaftlich gewollt sein kann, müssen geeignete Stromspeichertechnologien einsatzfähig sein.757 

Daher sind die Entwicklung und der Ausbau von Stromspeichern notwendig, um den Anforderungen 

im Rahmen des Ausbaus von Erneuerbaren Energien aus langfristiger Sicht gerecht werden zu kön-

nen758. 
 

Der Ausbau der Stromspeicher hängt darüber hinaus auch mit der Entwicklung des Netzes zusam-

men.759 Durch die Nutzbarkeit von Stromspeichern als „Aufbewahrungsort“ von Energie, wird es bei 

zunehmender Integration der fluktuierenden Erneuerbaren Energien möglich sein, einen zeitlichen 

Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen.760 Durch diese zeitliche Ausgleichsfunktion 

können die Stromspeicher eine wichtige Unterstützung und Ergänzung für das Netz darstellen, da das 

Netz „lediglich“ einen räumlichen Ausgleich herstellen kann.761 In dem Sinne können Stromspeicher 

durch lokale Zwischenspeicherung von Strom am Ort der Stromerzeugung oder Ort des Stromver-

brauchs Netzengpässe vermeiden helfen, als Flexibilitätsoption Schwankungen ausgleichen, Über-

schüsse aufnehmen und Defizite decken oder dem elektrischen Netz positive sowie negative Regel- 

und Ausgleichsenergie zur Verfügung stellen.762 
 

                                            

755 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 178; Fraunhofer IWES, S. 131. In der Studie des Fraunhofer IWES wird dazu 
angeführt, dass bereits ab dem Jahr 2030 Situationen auftreten werden, in denen die erneuerbare Erzeugung die Nachfrage 
übersteigt, siehe Fraunhofer IWES, S. 131. 
756 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 178; Fraunhofer IWES, S. 131. 
757 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 178; Fraunhofer IWES, S. 134. 
758 Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 178; Fraunhofer IWES, S. 131 ff.; hier auch DLR/Fraunhofer IWES/IFNE, S. 
72 ff., 122, Zusammenfassung S. 12, 29. 
759 Bundesregierung, Energiekonzept, S. 4, 7, 21; Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 9, 20, 26 f. 
760 Sterner/Stadler, S. 33. 
761 Sterner/Stadler, S. 33. Siehe auch EFZN, S. XI; Agentur für Erneuerbare Energien, Renews Spezial, 1 (4 ff.). 
762 Sterner/Stadler, S. 33; Fraunhofer IWES, S. 130 ff. 
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Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass v.a. die Langzeitspeicherung der elektrischen 

Energie vor dem Hintergrund des Ausbaus der Erneuerbaren Energien an Bedeutung gewinnt.763 Dar-

über hinaus könnte die Stromspeichertechnologie im Wege des zeitlichen Ausgleichs unterstützend 

für das Stromnetz eingesetzt werden.764 
 

5.4.2 Bestehende Rechtslage 
 

Im Folgenden werden der aktuelle energiewirtschaftliche Rechtsrahmen für Stromspeicher kurz dar-

gestellt sowie die Anwendbarkeit der Entflechtungsvorschriften auf die Stromspeichertechnologie 

untersucht. 
 

5.4.2.1 Rechtliche Einordnung der Stromspeichertechnologie im Energiewirtschaftsrecht 
 

Der gegenwärtige energiewirtschaftliche Rechtsrahmen für die Stromspeicherung enthält nur punk-

tuelle Regelungen.765 Es wird lediglich die Bezeichnung „Anlagen zur Speicherung elektrischer Ener-

gie“ in einigen Normen des Energiewirtschaftsgesetzes erwähnt bzw. in verschiedenen Regelungen 

des Energiewirtschaftsrechts vorausgesetzt.766 Eine Definition des Begriffs „Stromspeicher“ fehlt je-

doch im Energiewirtschaftsgesetz.767 
 

5.4.2.2 Anwendbarkeit der Entflechtungsvorschriften auf die Stromspeichertechnologie 
 

Die Entflechtungsregelungen enthalten keine spezifischen Aussagen zum Betrieb von Stromspeicher-

anlagen.768 Lediglich der Betrieb von Speicheranlagen, die gem. § 3 Nr. 31 EnWG der „Speicherung 

                                            

763 Siehe u.a. Fraunhofer IWES/Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft/Stiftung Umweltenergierecht, 
Roadmap Speicher, S. 13; Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende, S. 1, 3 ff. 
764 Entscheidend ist hierbei jedoch v.a., dass die Speicher netzgeführt und nicht marktdienlich betrieben werden, da sie 
nur so eine zeitliche Lastverschiebung bzw. die Glättung von Lastspitzen ermöglichen und das Netz stabilisieren, siehe 
Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 178; Sterner/Stadler, S. 33; Fraunhofer IWES, S. 136. 
765 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (79); Bruns/Futterlieb/Ohlhorst/Wenzel, S. 189. 
766 Schulte-Beckhausen, Folie 13 f.; v. Oppen, ER 2014, 9 (9); Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (79). Erwähnung findet 
die „Anlage zur Speicherung elektrischer Energie“ beispielsweise in §§ 13a, 17 Abs. 1, 18 Abs. 2 Satz 1, 19 Abs. 1, 31 
Abs. 3 Satz 4, 118 Abs. 6 Satz 1 EnWG.  
767 V. Oppen, ER 2014, 9 (9); BDEW, Definition des Begriffes „Energiespeicher, S. 2; Riewe/Meyer, EWeRK 2015, 138 
(138); Store-Project, S. 2. Siehe ausführlich zur „Stromspeicherdefinition im EnWG“ Riewe/Meyer, EWeRK 2015, 138 
(138 ff.).  
768 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (81); Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241); Wieser, EurUP 2011, 176 (182); 
Weyer, Pumpspeicherkraftwerke, Folie 8; EFZN, S. XII, 139; Bourwieg, Marktrolle, Entflechtung und Netzentgelte, Folie 
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von Gas“ dienen, wird von den Entflechtungsvorschriften umfasst, vgl. etwa §§ 6a, 6b und 7b 

EnWG.769 Die Entflechtungsregelungen zu Gasspeichern können jedoch nicht auf Stromspeicher ent-

sprechend angewendet werden.770 Dies lässt sich mit dem mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers 

begründen, der keine ausdrücklichen Regelungen zu Stromspeichern in den Vorgaben des Unbund-

ling-Regimes vorgesehen hat.771 Zur weiteren Begründung hierzu wird im Schrifttum angeführt, dass 

dies auf der schon aus technischen Gründen bisher wesentlich geringeren Bedeutung der Stromspei-

cherung im Verhältnis zur Gasspeicherung sowie auf dem Aspekt beruhen dürfte, dass der Entwick-

lungsprozess der Entflechtungsvorschriften für die Stromspeicherung nicht vorweggenommen wer-

den darf.772 Diesen Argumenten ist zuzustimmen, da – im Gegensatz zu Gasspeichern – die Bedeutung 

und Einsatzfähigkeit der Stromspeichertechnologie erst seit einigen Jahren in die aktuelle Diskussion 

Einzug gefunden hat, wie beispielsweise die Ergebnisse der Speicherkonferenz im Jahr 2014 aufzei-

gen.773 Als wesentliche Ergebnisse dieser Konferenz können festgehalten werden, dass  
 

 zur Flexibilisierung des Stromsystems zunächst kostengünstigere Optionen als Stromspeicher 

existieren;  
 

 beim Stromhandel zumindest kurzfristig kein zusätzlicher Speicherbedarf besteht; 
 

 Stromspeicher im Stromnetz insbesondere Systemdienstleistungen erbringen können; 
 

 Stromspeicher am Strommarkt im Wettbewerb mit anderen Flexibilitätsoptionen stehen; und 
 

 Langzeitspeicher erst bei sehr hohen Anteilen Erneuerbarer Energien erforderlich sind.774 
 

                                            

15; Bourwieg, Eine regulatorische Einordnung von Stromspeichern, Folie 15; Predki, S. 45 f. Vgl. hierzu ebenfalls Fraun-
hofer IWES/Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft/Stiftung Umweltenergierecht, Roadmap Speicher, S. 
105. 
769 Siehe Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241); EFZN, S. 139. 
770 Schneider, Planungs-, genehmigungs- und naturschutzrechtliche Fragen, S. 74; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 
(241); EFZN, S. XII, 139; ETG, S. 36; Weyer, Entflechtungsvorgaben für den Betrieb von Stromspeichern, Folie 3.  
771 Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241 m.w.N.). 
772 Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241 m.w.N.). 
773 Siehe BMWi, Speichertechnologien, mit weiteren Hinweisen auf die Vorträge zur Speicherkonferenz vom 8. Oktober 
2014. Bei der Speicherkonferenz im Jahr 2014 handelte es sich um ein Zusammentreffen von rund 250 Expertinnen und 
Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Industrie und Politik, die über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Spei-
cherbedarf sowie zum Einsatz von Speichern in Stromnetzen und im Strommarkt diskutierten, siehe BMWi, Speicher-
technologien.  
774 BMWi, Schlussfolgerungen des BMWi zur Speicherkonferenz vom 8. Oktober 2014, S. 3 ff. 
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Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Stromspeicher derzeit lediglich eine Option neben dem Netz-

ausbau und der Flexibilisierung der Stromnachfrage darstellen.775 Ein flächendeckender Einsatz von 

Stromspeichern ist jedoch abhängig von der gesamten Entwicklung des Stromsystems.776 Aktuell 

stimmen die Experten – im Einklang mit aktuellen Studien777 zum Thema Speicher – im Kern jedoch 

darin überein, dass der Bedarf an Stromspeichern zunächst begrenzt ist.778 „Geringere Systemkosten 

sind durch Speicher erst langfristig bei sehr hohen Anteilen an erneuerbaren Energien zu erwarten.“779 

Dies führt im Ergebnis wohl auch dazu, dass der Stromspeicher bisher keine umfassende gesetzliche 

Verankerung gefunden hat. 
 

Gleichwohl kann dem Fehlen spezieller Entflechtungsregelungen für Stromspeicheranlagen nicht 

entnommen werden, dass der Betrieb von Stromspeicheranlagen außerhalb des Unbundling-Regimes 

liegt.780 Es ist vielmehr festzuhalten, dass die Stromspeicher den Entflechtungsvorgaben unterfallen.781 

Hierbei kann auf § 6 Abs. 1 Satz 2 EnWG i.V.m. §§ 6a bis 10e EnWG zurückgegriffen werden, die 

die Unabhängigkeit des Netzbetriebs von „anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung“ re-

geln.782 Zu den „anderen Tätigkeitsbereichen“ könnte der Betrieb von Anlagen zur Speicherung 

elektrischer Energie gehören.783 Insoweit müssten die Entflechtungsregelungen Beachtung finden, 

wenn es sich beim Stromspeicherbetrieb um einen solchen entflechtungsrechtlich relevanten „ande-

ren Tätigkeitsbereich“ handeln sollte.784 
 
 

                                            

775 BMWi, Speichertechnologien; BMWi, Schlussfolgerungen des BMWi zur Speicherkonferenz vom 8. Oktober 2014, S. 
3. 
776 BMWi, Schlussfolgerungen des BMWi zur Speicherkonferenz vom 8. Oktober 2014, S. 4. 
777 Siehe u.a. Fraunhofer IWES/Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft/Stiftung Umweltenergierecht, 
Roadmap Speicher, S. 13; Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende, S. 1, 3 ff. 
778 BMWi, Schlussfolgerungen des BMWi zur Speicherkonferenz vom 8. Oktober 2014, S. 4. 
779 BMWi, Schlussfolgerungen des BMWi zur Speicherkonferenz vom 8. Oktober 2014, S. 4. 
780 Vgl. EFZN, S. 139; ETG, S. 36; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241). Andere Ansicht Wieser, EurUP 2011, 
176 (181 f.), der davon ausgeht, dass „Energiespeicher (…) außerhalb des regulatorischen Zugriffs des energiewirtschafts-
rechtlichen Entflechtungsregimes“ stünden.   
781 Vgl. EFZN, S. 139; ETG, S. 36; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241); Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (79 ff.); 
Fraunhofer IWES/Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft/Stiftung Umweltenergierecht, Roadmap Spei-
cher, S. 105; Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 31 f.; Weyer, Entflechtungsvor-
gaben für den Betrieb von Stromspeichern, Folie 3; Weyer, Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für 
Stromspeiche, Folie 14; Weyer, Energiespeicherausbau, Folie 15; Weyer, Pumpspeicherkraftwerke, Folie 8. Andere An-
sicht Wieser, EurUP 2011, 176 (181 f.). 
782 Vgl. Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241); ETG, S. 36. EFZN, S. 139 ff. 
783 Vgl. Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241); ETG, S. 36. EFZN, S. 139 ff. 
784 Vgl. Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241); ETG, S. 36. EFZN, S. 139 ff. 
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5.4.2.3 Zwischenergebnis 
 

Im Energiewirtschaftsrecht sind nur fragmentarisch785 Regelungen zu Stromspeichern zu finden. Eine 

Definition des Begriffs „Stromspeicher“ kann dem Energiewirtschaftsgesetz nicht entnommen wer-

den.  
 

Zudem kann konstatiert werden, dass die Entflechtungsvorschriften keine spezifischen Aussagen zum 

Betrieb von Stromspeicheranlagen enthalten und die Entflechtungsregelungen zu Gasspeichern nicht 

auf Stromspeicher entsprechend angewendet werden können. Damit lässt sich jedoch nicht schluss-

folgern, dass der Betrieb von Stromspeicheranlagen außerhalb des Unbundling-Regimes liegt. Viel-

mehr könnte angenommen werden, dass es sich beim Stromspeicherbetrieb um einen nach § 6 Abs. 

1 Satz 2 EnWG entflechtungsrechtlich relevanten „anderen Tätigkeitsbereich“ handeln könnte und 

insoweit das Entflechtungs-Regime anwendbar sein müsste. 
 

Inwieweit die Entflechtungsregelungen auf die oben beschriebenen Einsatzfelder anzuwenden sind, 

kann den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden. 
 

5.4.3 Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb und als eigenständiger Speicherbe-

trieb im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit der Entflechtungsregelungen 
 

Obwohl den Entflechtungsvorschriften keine speziellen Aussagen zum Stromspeicherbetrieb zu ent-

nehmen sind, können diese jedoch – wie oben festgestellt – im Rahmen des Einsatzes von Stromspei-

chern an Bedeutung gewinnen. Daher ist nachfolgend der Einsatz von Stromspeichern im Netzbetrieb 

und im Rahmen eines eigenständigen Speicherbetriebs im Zusammenhang mit den Anforderungen 

des Entflechtungs-Regimes näher zu betrachten. Hierbei wird zu untersuchen sein, ob die Entflech-

tungsvorschriften einen hemmenden Einfluss auf den Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb und 

den eigenständigen Speicherbetrieb haben könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

785 Vgl. Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (79). 
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5.4.3.1 Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb und Anwendbarkeit der Entflechtungsre-

gelungen 

 

Stromspeicher könnten im Bereich des Netzbetriebs eingesetzt werden.786 Hierbei könnten sich Sy-

nergien zwischen Netz- und Speicherbetrieb ergeben,787 indem das Netz mit Hilfe des Einsatzes von 

Stromspeichern stabiler betrieben werden könnte788. Die Bundesnetzagentur führt hierzu aus, dass „z. 

B. infolge eines ‚zu großen‘ Dargebots Erneuerbarer Energien Mengen eingespeichert und bei dro-

hender Unterspeisung Mengen ausgespeichert werden“789 könnten. Mit Hilfe dieser Einsatzmöglich-

keit des Stromspeichers könnte eventuell sogar ein massiver Netzausbau vermieden werden.790 An 

enormer Bedeutung könnten Stromspeicher ebenfalls gewinnen, wenn sie im Bereich des Netzbe-

triebs zur Bereitstellung von Regelenergie eingesetzt werden würden.791 Diese Einsatzmöglichkeit im 

Netzbetrieb wird im Schrifttum jedoch unterschiedlich beurteilt, wie die nachstehenden Ausführun-

gen aufzeigen werden.792 
 

Die genannten Einsatzfelder setzen jedoch eine Zuordnung des Stromspeicherbetriebs zum Netzbe-

trieb voraus. Darunter soll im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung konkret verstanden werden, dass 

der Stromspeicher ausschließlich für netzdienliche Funktionen eingesetzt wird; er mithin netzbe-

triebsintegriert genutzt wird.793 Dies liegt vor allem dann vor, wenn der Stromspeicher im Rahmen 

der Gewährleistung der System- und Netzsicherheit verwendet wird.794 Dabei ist jedenfalls zu beach-

ten, dass der Betrieb eines Stromspeichers den gesetzlichen Anforderungen genügen muss, denen der 

Netzbetreiber unterliegt.795 
 

                                            

786 EFZN, S. 155 f.; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (243); ETG, S. 37 f., 65 ff.; Fraunhofer UMSICHT/TU Darm-
stadt/EnBW, S. 38; Welter, Photon 2012, 19 (19); Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Mar-
ket“, S. 31; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80 f.).  
787 Welter, Photon 2012, 19 (19); Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 31; 
Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80 f.); Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (243); ETG, S. 65 ff.; Fraunhofer UM-
SICHT/TU Darmstadt/EnBW, S. 38. 
788 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 31. 
789 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 31. 
790 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80 f.). 
791 Siehe hierzu Punkt 5.4.3.1.4 sowie Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80 f., 87 ff.); EFZN, S. 156 ff. 
792 Siehe hierzu Punkt 5.4.3.1.4 sowie Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80 f., 87 ff.); EFZN, S. 156 ff. 
793 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80 f.); Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (243 f.); EFZN, S. 155 f.; Weyer, Ener-
giespeicherausbau, Folie 15. 
794 Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (243); ETG, S. 13 f.; Weyer, Entflechtungsvorgaben für den Betrieb von Strom-
speichern, Folie 6. 
795 Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (243 f.). 
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Da das Netz gem. § 6 Abs. 1 EnWG unabhängig von den Wertschöpfungsstufen der Erzeugung, des 

Vertriebs und des Handels betrieben werden muss, ist zunächst zu untersuchen, ob ein netzbetriebs-

integrierter Einsatz eines Stromspeichers grundsätzlich der Erzeugung oder dem Handel von Strom 

unterfällt.796 In diesem Falle müsste der Stromspeicher vom Netz entflochten werden.797 Wird im Fol-

genden jedoch festgestellt, dass die Nutzung des Stromspeichers nicht den Bereichen der Stromer-

zeugung und des Stromhandels zuzuordnen ist, ist im Weiteren die Anwendbarkeit der Entflechtungs-

regelungen im Einzelnen darzustellen. Im Anschluss daran wird der Einsatz des Stromspeichers zur 

Bereitstellung von Regelenergie als Sonderproblem näher behandelt. Abschließen wird die Darstel-

lung mit der Klärung der Frage, ob die Entflechtungsvorschriften einen hemmenden Einfluss auf den 

Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb haben könnten. 
 

5.4.3.1.1 Einsatz von Stromspeichern gleichzustellen mit der Stromerzeugung? 
 

Es ist fraglich, ob der Stromspeicher der Wertschöpfungsstufe der Erzeugung zugeordnet werden 

könnte. Diese Überlegung beruht auf zwei Aspekten: Zum einen kann elektrische Energie in den 

meisten Fällen nur durch einen Umwandlungsprozess in chemische, elektrochemische, mechanische 

oder thermische Energie gespeichert werden. 798 Zum anderen besteht die Speicherung aus drei Pro-

zessen: dem Laden, Speichern und Entladen.799 Diese Aspekte führen dazu, dass aus technischer Sicht 

die Speicherung bzw. Umwandlung von elektrischer Energie den Verbrauch von Strom und die spä-

tere erneute Stromerzeugung umfasst.800 Insoweit erscheint eine Zuordnung der Speicherung von 

elektrischer Energie zum Bereich der Erzeugung nicht als abwegig.801  
 

Diese Überlegung vermag jedoch nicht zu überzeugen.802 Als entscheidendstes Argument kann hier-

bei angeführt werden, dass den gesetzlichen Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes nicht entnom-

men werden kann, dass es sich bei einem Stromspeicher um eine Anlage zur Erzeugung von Energie 

                                            

796 Vgl. Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80 ff.). 
797 Vgl. Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (80 ff.). 
798 Agentur für Erneuerbare Energien, Renews Spezial, 1 (5). 
799 Sterner/Stadler, S. 26 f.; VBEW, Hinweise zum Anschluss und Betrieb von Stromspeichern am Niederspannungsnetz 
2013, S. 4; VBEW, Hinweise zum Anschluss und Betrieb von Stromspeichern am Niederspannungsnetz 2014, S. 4. 
800 Sailer, in: 20 Jahre Recht der erneuerbaren Energien, S. 794; Sailer, Rechtliche Rahmenbedingungen für Stromspei-
cher, Folie 19. Siehe auch Ausführungen bei EFZN, S. 152 und Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (245). 
801 In dem Sinne Sailer, in: 20 Jahre Recht der erneuerbaren Energien, S. 794; Sailer, Rechtliche Rahmenbedingungen 
für Stromspeicher, Folie 19. 
802 EFZN, S. 152 ff. Siehe auch Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (245). 
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handelt.803 Dies zeigt sich beispielsweise in den Regelungen des § 3 Nr. 15 EnWG oder des § 13 Abs. 

1a EnWG, in denen die Speicherung elektrischer Energie nicht mit der Erzeugung gleichgesetzt wird, 

sondern beide Begriffe nebeneinander genannt werden.804 Diese Aufzählung von Stromspeicheranla-

gen neben Erzeugungsanlagen in diesen Vorschriften wäre allerdings überflüssig, wenn Stromspei-

cher grundsätzlich der Wertschöpfungsstufe der Erzeugung unterfallen würden.805 Darüber hinaus ist 

hier zu beachten, dass die Normen, die Stromspeicher neben Erzeugungsanlagen nennen, einen ei-

genständigen Regelungszweck verfolgen.806 Die Annahme, dass diese Spezialvorschriften die grund-

sätzliche Frage klären, ob Stromspeicher Erzeugungsanlagen gleichzusetzen sind, würde daher zu 

weit greifen. Dem steht auch nicht entgegen, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie in 

seiner Beschlussempfehlung und Bericht zu dem „Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung energie-

wirtschaftsrechtlicher Vorschriften“807 im Rahmen der Einführung eines Netzanschlussanspruches für 

Stromspeicher davon ausgeht, dass „Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie mit Erzeugungs-

anlagen (gleichzustellen sind), da Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie zumindest dann, 

wenn die gespeicherte Elektrizität wieder an das Netz der allgemeinen Versorgung abgegeben wird, 

mit einer Erzeugungsanlage (z. B. einen Kraftwerk) in Maßen vergleichbar sind“.808 Aus der Formu-

lierung „in Maßen vergleichbar“ ergibt sich nicht, dass Stromspeicher der Stromerzeugung unterfal-

len.809 Vielmehr kann daraus abgeleitet werden, dass Stromspeicher neben der Wertschöpfungsstufe 

der Erzeugung stehen.810 Andernfalls wäre die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Ergänzung in den 

§§ 17 Abs. 1, 18 Abs. 2 Satz 1 und 19 Abs. 1 EnWG um die Wortgruppe „Anlagen zur Speicherung 

elektrischer Energie“ sinnlos.811 
 

                                            

803 EFZN, S. 153 f. So auch Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (245); Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (81 ff.). 
804 EFZN, S. 153 f. So auch Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (245); Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (81); Weyer, 
Entflechtungsvorgaben für den Betrieb von Stromspeichern, Folie 4. 
805 EFZN, S. 153 f.; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (81). 
806 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (82). So auch die Studie des EFZN, S. 153, in der von „Sonderregelungen für Anlagen 
zur Speicherung elektrischer Energie“ gesprochen wird. 
807 „Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie (9. Ausschuss) zu demGesetz-
entwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP – Drucksache 17/6072 – Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften“, BT-Drs. 17/6365. 
808 BT-Drs. 17/6365, S. 40. Siehe hierzu auch EFZN, S. 153; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (81). 
809 EFZN, S. 153; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (81). 
810 EFZN, S. 153; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (81). A.A. Sailer, ZNER 2012, 153 (156); Welter, Photon 2012, 19 
(20), der „die Ausspeicherung der ursprünglichen Stromerzeugung“ gleichstellt. 
811 So auch Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (81). 
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Im Umkehrschluss kann jedoch nicht argumentiert werden, dass Stromspeicheranlagen unter keinen 

Umständen als Erzeugungsanlagen qualifiziert werden könnten.812 Vielmehr ist die Frage, ob ein 

Stromspeicher als Stromerzeugungsanlage zu bewerten ist, im Wege einer Einzelfallbetrachtung zu 

lösen.813 Dies verdeutlicht auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs814 aus dem Jahr 2010. In 

dem Beschluss kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass ein „Betreiber eines Pumpspeicherkraftwerks, 

der für dessen Betrieb aus dem Netz Strom entnimmt, Letztverbraucher i.S. des § 3 Nr. 25 EnWG 

und damit entgeltpflichtiger Netznutzer nach § 14 Abs. 1 Satz 1 StromNEV“815 sei. Zur Begründung 

führte der Bundesgerichtshof an, dass „die Inanspruchnahme von Elektrizität aus dem Netz für das 

Hochpumpen des Wassers vom unteren in das obere Becken des Pumpspeicherkraftwerkes einen 

Letztverbrauch i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 StromNEV (begründet), auch wenn von dem Pumpspei-

cherkraftwerk dann wieder Strom ins Netz abgegeben wird. Der Pumpvorgang zehrt die entnommene 

elektrische Energie zunächst auf. Wird das Wasser aus dem oberen Becken abgelassen, wird neue 

elektrische Energie gewonnen.“816 Dieser letztgenannte Vorgang muss insoweit als Stromerzeugungs-

vorgang eingestuft werden.817 Letztlich, so führt das Gericht weiter aus, sind dies „grundsätzlich zwei 

getrennte Vorgänge, die jeweils auch unterschiedlich abgerechnet werden. Die Pumpspeicherkraft-

werke kaufen den Strom aus dem Höchstspannungsnetz an und veräußern den von ihnen eingespeis-

ten Strom wieder. Insoweit nutzen sie das Höchstspannungsnetz, indem sie aus diesem Netz Strom 

beziehen, den sie für eigene Zwecke verwenden. Damit sind sie Letztverbraucher im Sinne des § 14 

Abs. 1 Satz 1 StromNEV.“818 Dieser sehr technischen Betrachtungsweise steht nach Ansicht des Ge-

richts auch „nicht entgegen, dass Pumpspeicherkraftwerke ihrer Funktion nach letztlich die Bedeu-

tung eines Speichers haben, weil sie Strom in der Überschussphase entnehmen und in der Mangelsi-

tuation einspeisen. Hierauf kommt es für die Frage einer Entgeltpflicht der Netznutzung nicht an, da 

                                            

812 EFZN, S. 153; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (83 ff.). 
813 EFZN, S. 153; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (83 ff.); Weyer, Entflechtungsvorgaben für den Betrieb von Stromspei-
chern, Folie 4. 
814 BGH, Beschluss vom 17. November 2009 – Az. EnVR 56/08 (zu finden unter http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=51082&pos=0&anz=1). 
815 BGH, Beschluss vom 17. November 2009 – Az. EnVR 56/08, S. 1 (Leitsatz) (zu finden unter http://juris.bundesge-
richtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=51082&pos=0&anz=1). 
816 BGH, Beschluss vom 17. November 2009 – Az. EnVR 56/08, S. 6, Rn. 9 (zu finden unter http://juris.bundesgerichts-
hof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=51082&pos=0&anz=1). 
817 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (82). 
818 BGH, Beschluss vom 17. November 2009 – Az. EnVR 56/08, S. 6, Rn. 9 (zu finden unter http://juris.bundesgerichts-
hof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=51082&pos=0&anz=1). 
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nach dem Regelungszusammenhang der Stromnetzentgeltverordnung die Entnahme und die Einspei-

sung von Strom getrennt zu behandeln sind.“819 Hierzu führt der Bundesgerichtshof weiter an, dass 

„die in einem Pumpspeicherkraftwerk angewandte Speichertechnologie gegenüber anderen Speicher-

technologien durch diese Auslegung nicht systemwidrig diskriminiert (wird). Vielmehr werden le-

diglich unterschiedliche Sachverhalte ihrer jeweiligen Natur entsprechend verschieden behandelt und 

berücksichtigt, dass das Pumpspeicherkraftwerk Energie nicht im eigentlichen Sinne speichert, son-

dern über den Verbrauch von Elektrizität neuen Strom erzeugt.“820 Daraus kann zunächst geschluss-

folgert werden, dass das Gericht in seinem Beschluss nur die Pumpspeichertechnologie bewertet hat. 

Damit lassen sich die Ergebnisse des Beschlusses des Bundesgerichtshofs nicht pauschal auf alle 

Speicherarten übertragen.821 In Anknüpfung an die obigen Ausführungen ist vielmehr davon auszu-

gehen, dass zwischen den einzelnen Speicherarten zu differenzieren ist und im Einzelfall entschieden 

werden muss, ob die jeweilige Speicherart der Wertschöpfungsstufe der Erzeugung zuzuordnen ist.822  
 

Im Ergebnis kann weder den verschiedenen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes, die in ihrer 

Gesamtheit kein einheitliches Regelungskonzept verfolgen823, noch der Rechtsprechung entnommen 

werden, dass der Betrieb von Stromspeicheranlagen grundsätzlich der Wertschöpfungsstufe der Er-

zeugung zuzuordnen ist. Es konnte festgestellt werden, dass es vielmehr auf eine Einzelfallbetrach-

tung ankommt. Wie dem Beschluss des Bundesgerichtshofs zu entnehmen ist, müsste es im Rahmen 

dieser Einzelfallanalyse zum einen auf die technische Funktionsweise der jeweiligen Speicherart an-

kommen.824 Zum anderen müsste – vor dem Hintergrund der Zielrichtung des Entflechtungs-Regimes 

– die konkrete Art der Verwendung des Speichers berücksichtigt werden.825 
 

5.4.3.1.2 Einsatz von Stromspeichern gleichzustellen mit dem Stromhandel? 
 

Es ist fraglich, ob der Betrieb einer Stromspeicheranlage durch Netzbetreiber dem Stromhandel zu-

zuordnen ist. Die Bundesnetzagentur führt hierzu aus, dass Netzbetreiber als Speicherbetreiber zu 

                                            

819 BGH, Beschluss vom 17. November 2009 – Az. EnVR 56/08, S. 6 f., Rn. 10 (zu finden unter http://juris.bundesge-
richtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=51082&pos=0&anz=1). 
820 BGH, Beschluss vom 17. November 2009 – Az. EnVR 56/08, S. 9, Rn. 16 (zu finden unter http://juris.bundesgerichts-
hof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=51082&pos=0&anz=1). 
821 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (83). 
822 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (83 ff.). In Bezug auf die Vornahme einer Einzelfallentscheidung auch EFZN, S. 153. 
823 Vgl. Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (82). 
824 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (82 ff.). 
825 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (83 ff.). 
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Energiehändlern „durch die Hintertür“ werden würden.826 Dies hätte „unerwünschte Auswirkungen 

auf das Unbundling-Regime, der Trennung zwischen Netz und alternativen Marktrollen“827. Dem 

kann jedoch entgegengebracht werden, dass es kein rechtliches Verbot für Netzbetreiber gibt, zu 

Transportzwecken über Strommengen zu verfügen.828 Ein solches kann auch nicht dem Sinn und 

Zweck des Entflechtungs-Regimes, der Trennung von Netz und den vor- und nachgelagerten Wert-

schöpfungsstufen, entnommen werden. Schließlich dient der Einsatz der Speicheranlage – im hier 

verstandenen Sinn – allein der Optimierung des Netzbetriebs.829 Im Schrifttum wird hierzu weiter 

angeführt, dass „soweit dieser ‚Handel mit zwischengespeicherten Strommengen‘ allein den – zeitlich 

versetzten – physischen Ausgleich innerhalb des Netzbetriebs zum Inhalt hat, (…) darin noch kein 

Konflikt mit den Entflechtungsregelungen (liegt). Erst wenn Netzbetreiber ungenutzte Speicherkapa-

zitäten für Arbitrage- und Börsengeschäfte außerhalb des Netzbetriebs nutzen, verlassen sie funktio-

nal den Transportbereich und üben einen Energiehandel im engeren Sinne aus, der die Neutralität des 

Netzbetriebs gefährden könnte.“830 Dem ist zuzustimmen. Im Ergebnis kann folglich konstatiert wer-

den, dass ein – im hier verstandenen Sinn – netzbetriebsintegrierter Stromspeicher nicht dem Strom-

handel zuzuordnen ist. Ein solcher eng mit dem Netz verbundene Speicher kann vielmehr als Teil des 

Netzes verstanden werden. Eine Umgehung der Entflechtungsvorschriften liegt daher nicht vor.  
 

5.4.3.1.3 Anwendbarkeit der Entflechtungsregelungen im Einzelnen 
 

Stromspeicher, die ausschließlich im Rahmen des Netzbetriebs eingesetzt werden, sind vom Netzbe-

trieb entflechtungsrechtlich nicht zu trennen.831 Die Entflechtungsvorschriften finden in dem Verhält-

nis Netzbetrieb und Stromspeicher keine Anwendung.832 Der – im hier verstandenen Sinn – eng mit 

dem Netz verbundene Stromspeicher ist vielmehr als Teil des Netzes „mitreguliert“.833 Dies lässt auch 

den Schluss zu, dass der Betrieb von Stromspeichern, die derart eng mit dem Netz verbunden sind, 

                                            

826 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 32. 
827 Bundesnetzagentur, Eckpunktepapier „Smart Grid“ und „Smart Market“, S. 32. 
828 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (86). 
829 So auch Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (86). 
830 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (86). 
831 EFZN, S. 156; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244); Weyer, Entflechtungsvorgaben für den Betrieb von Strom-
speichern, Folie 6; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87); ETG, S. 37. 
832 EFZN, S. 156; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244); Weyer, Entflechtungsvorgaben für den Betrieb von Strom-
speichern, Folie 6; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87); ETG, S. 37. 
833 EFZN, S. 156; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
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keine „anderen Tätigkeiten“ gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 EnWG i.V.m. §§ 6a bis 10e EnWG darstellen.834 

Eine Entflechtung zwischen Speicher und Netz ist damit nicht notwendig.835 

 

Allerdings sind die Entflechtungsregelungen, die für den Netzbetrieb gelten, auch auf den Betrieb 

von Stromspeicher anzuwenden, da dieser als Teil des Netzes verstanden wird.836 Das bedeutet, dass 

der netzbetriebsintegrierte Speicher, genauso wie das Netz, von den Bereichen Erzeugung, Handel 

und Vertrieb entflechtungsrechtlich zu trennen ist.837 
 

5.4.3.1.4 Sonderproblem: Einfluss der Entflechtung auf den Einsatz von Stromspeichern zur 

Bereitstellung von Regelenergie im Rahmen des Netzbetriebs 

 

Netzbetreiber könnten netzbetriebsintegrierte Stromspeicher zur Bereitstellung von Regelenergie im 

Netzbetrieb einsetzen. Regelenergie stellt die Energie dar, „die ein Netzbetreiber benötigt, um unvor-

hergesehene Leistungsschwankungen in seinem Stromnetz auszugleichen“838, „damit es zu keiner Ge-

fährdung der Systemstabilität kommt“839. Zum Ausgleich dieser Leistungsschwankungen sind die vier 

Übertragungsnetzbetreiber in ihren jeweiligen Regelzonen verantwortlich. Fraglich ist allerdings, ob 

es den Netzbetreibern erlaubt ist, mittels Stromspeichern Regelenergie vorzuhalten. Diese Frage wird 

im Schrifttum unterschiedlich beurteilt, wie die nachfolgende Darstellung aufzeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

834 Vgl. EFZN, S. 156. 
835 Vgl. EFZN, S. 156. 
836 EFZN, S. 156; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244); ETG, S. 37. 
837 EFZN, S. 156; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244); ETG, S. 37. 
838 Bundesnetzagentur, Regelenergie. Nach § 2 Nr. 9 StromNZV ist unter dem Begriff „Regelenergie“ diejenige Energie 
zu verstehen, die zum Ausgleich von Leistungsungleichgewichten in der jeweiligen Regelzone – und damit insbesondere 
zum Erhalt der Frequenz  – eingesetzt wird. Regelleistungen werden benötigt, um unvorhergesehene Nachfrage- und 
Angebotsüberhänge kurzfristig ausgleichen zu können, siehe BMWi, Grünbuch, S. 10, 21 ff. Eine stabile Frequenz des 
Stromsystems von etwa 50 Hertz erfordert, dass sich Stromverbrauch und Stromerzeugung jederzeit entsprechen. Über-
schreitet der Verbrauch die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien, so wird der Wert von 50 Hertz unterschritten; es wird 
also positive Regelenergie in Form zusätzlicher Kapazität oder aber Lastreduktion benötigt. Unterschreitet der Verbrauch 
die Erzeugung, so wird der Netzfrequenzwert von 50 Hertz überschritten und es wird negative Regelenergie in Form der 
Kapazitätsdrosselung oder Lasterhöhung benötigt, siehe Hirth/Ziegenhagen, ET 2013, 59 (59); Müsgens/Ockenfels/Peek, 
ZfE 2012, 1 (1); BMWi, Grünbuch, S. 11; Erdmann/Zweifel, S. 33. Siehe hierzu auch Liebau, S. 4. Zur Regelenergie siehe 
auch Schwintowski, EWeRK 2015, 81 (82 f.). 
839 Bundesnetzagentur, Regelenergie. 
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5.4.3.1.4.1 Eine Ansicht im Schrifttum 
 

Eine Ansicht im Schrifttum sieht in dem Einsatz eines netzbetriebsintegrierten Stromspeichers zur 

Bereitstellung von Regelenergie eine Umgehung des gesetzlich vorgeschriebenen Regelenergiemark-

tes, mit der Folge, dass der Stromspeicher nicht dem Netzbereich zugeordnet werden könne, sondern 

dieser vielmehr vom Netz zu entflechten sei.840 Dieser Ansicht beruht im Wesentlichen auf der fol-

genden Begründung:  
 

Für die Bereitstellung von Regelenergie existiere ein Markt, auf dem eine Vielzahl von Erzeugern 

tätig sei.841 Die Bereitstellung von Regelenergie durch die Netzbetreiber aufgrund des Einsatzes von 

netzbetriebsintegrierten Stromspeichern stünde im Widerspruch zu dem Regelenergiemarkt, da die 

Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen naheliegen würde und es im Extremfall zum Erliegen des 

Marktes kommen könnte.842  
 

Die Ansicht führt weiter an, dass es nach dem Sinn und Zweck der Entflechtungsregelungen geboten 

sei, die Entflechtungsregelungen anzuwenden, wenn der Netzbetreiber durch sein Handeln die Markt-

teilnehmer aus Erzeugung und Vertrieb diskriminieren könnte.843 Dies sei in der Konstellation der 

Bereitstellung von Regelenergie mittels eines netzbetriebsintegrierten Stromspeichers durch den 

Netzbetreiber gegeben, da sein Handeln in Konkurrenz zu anderen Akteuren stehe.844 Insoweit sei der 

Netzbetrieb vom Stromspeicherbetrieb zu trennen.845 
 

Des Weiteren beruft sich diese Ansicht auf das Einhalten der Vorgaben von § 22 EnWG846, aus der 

sich die Pflicht zur Beschaffung von Regelenergie am Regelenergiemarkt ergebe. Diese Vorschrift 

regelt in Absatz 1, dass Netzbetreiber die Regelenergie nach transparenten, auch in Bezug auf ver-

bundene oder assoziierte Unternehmen nichtdiskriminierenden und marktorientierten Verfahren zu 

beschaffen haben. In § 22 Abs. 2 EnWG heißt es weiter, dass bei der Beschaffung von Regelenergie 

                                            

840 EFZN, S. 156 f.; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244). Siehe auch ETG, S. 37 f.; Weyer, Entflechtungsvorgaben 
für den Betrieb von Stromspeichern, Folie 7; Schwintowski, EWeRK 2015, 81 (91 f.). So auch KEMA Consulting, S. 182, 
die in der „eigenständigen Erbringung von Systemdienstleistungen“ durch den Netzbetreiber einen Widerspruch zum 
„Grundsatz der marktbasierten Beschaffung“ sehen.  
841 EFZN, S. 156 f. 
842 EFZN, S. 157; Weyer, Entflechtungsvorgaben für den Betrieb von Stromspeichern, Folie 7. 
843 EFZN, S. 157. 
844 EFZN, S. 157. 
845 EFZN, S. 157. 
846 EFZN, S. 157; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244); Weyer, Entflechtungsvorgaben für den Betrieb von Strom-
speichern, Folie 7. 
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durch die Netzbetreiber ein diskriminierungsfreies und transparentes Ausschreibungsverfahren anzu-

wenden ist. Daran anknüpfend führt die Ansicht an, dass es keine Regelungen gebe, die es zulassen, 

dass der Netzbetreiber die von ihm benötigte Regelenergie selbst bereitstellen könnte.847 Dies bedeute, 

dass der Netzbetreiber nicht lediglich für seine eigenen Zwecke Regelenergie erzeugen und ohne 

Nutzung des Regelenergiemarktes einsetzen dürfe.848 Der Netzbetreiber müsse vielmehr die erzeugte 

Regelenergie am Markt anbieten und bei der Auswahl zwischen konkurrierenden Anbietern nichtdis-

kriminierend entscheiden.849 Erst wenn eine ausreichende Beschaffung am Regelenergiemarkt nicht 

sichergestellt werden könne, käme subsidiär die Bereitstellung durch den netzbetriebsintegrierten 

Stromspeicher in Betracht.850 Dies entspräche auch dem Ansatz von § 8 Abs. 4 ResKV, der ausnahms-

weise die Errichtung und den Betrieb eines Stromspeichers durch den Netzbetreiber im Rahmen der 

Beschaffung der Netzreserve ermöglicht.851 Nach § 7 Abs. 1 ResKV dürfen diese Anlagen der Netz-

reserve allerdings nur ausschließlich außerhalb des Energiemarktes eingesetzt werden.852 
 

Nach dieser Ansicht sei der wirtschaftliche Einsatz eines netzbetriebsintegrierten Stromspeicherbe-

triebs durch den Netzbetreiber zur Bereitstellung von Regelenergie erheblich eingeschränkt.853 
 

5.4.3.1.4.2 Andere Ansicht im Schrifttum 
 

Nach einer anderen Ansicht im Schrifttum könne der Netzbetreiber Regelenergie für seine eigenen 

netzbetrieblichen Zwecke bereithalten und ohne Umwege über den Regelenergiemarkt einsetzen.854 

Dazu führt diese Ansicht im Wesentlichen das Folgende an: 
 

Zunächst bezweifelt diese Ansicht, dass die Anwendung der Entflechtungsvorschriften mit der zwin-

genden marktmäßigen Beschaffung von Regelenergie begründet werden könne.855 „Die Regelungen 

                                            

847 EFZN, S. 157. 
848 EFZN, S. 157. 
849 EFZN, S. 157. 
850 Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244) unter Verweis auf ACER, Framework Guidelines on Electricity Balancing, 
S. 12 und ENTSO-E, Network Code on Electricity Balancing, Art. 21 Abs. 3, S. 26. 
851 Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244). Siehe hierzu auch Bourwieg, Marktrolle, Entflechtung und Netzentgelte, 
Folie 15; Fraunhofer IWES/Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft/Stiftung Umweltenergierecht, Road-
map Speicher, S. 105. 
852 Siehe hierzu auch Bourwieg, Marktrolle, Entflechtung und Netzentgelte, Folie 15. 
853 Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (244). 
854 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87 ff.). 
855 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
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zur Regelenergiebeschaffung (§§ 22 ff. EnWG und §§ 6 ff. StromNZV) (würden) lediglich (vorse-

hen), dass ein transparentes, (diskriminierungsfreies) und marktorientiertes Verfahren durchzufüh-

ren“ sei.856 „Bei Befolgung dieser Vorgaben dürfte eine Entflechtung nicht notwendig sein.“857 
 

Zudem seien netzbetriebsintegrierte Stromspeicher von den Vorschriften zur transparenten und dis-

kriminierungsfreien Beschaffung von Regelenergie nicht betroffen, da die netzbetriebsintegrierten 

Stromspeicher in der Verfügungsmacht des Netzbetreibers stünden und ihr Einsatz keine Außenwir-

kung entfalte.858 „Vor diesem Hintergrund (sei deshalb) auch zweifelhaft, ob die in einem netzbe-

triebsintegrierten Stromspeicher gespeicherte Energie überhaupt als eine ‚bei Dritten zu beschaf-

fende‘ Regelenergie i.S.d. §§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 22 ff. EnWG und §§ 6 ff. StromNZV qualifiziert wer-

den“ könne.859  
 

Des Weiteren könne aus den Regelungsgehalt der §§ 22 ff. EnWG und §§ 6 ff. StromNZV nicht eine 

allgemeine Beschaffungspflicht für Regelenergie auf dem Regelenergiemarkt abgeleitet werden.860 

Diese Regelungen würden „nur Vorgaben zur Art und Weise der Regelenergiebeschaffung auf dem 

Regelenergiemarkt“ enthalten.861 „Dass der Netzbetreiber aber Regelenergie bei Drittunternehmern 

beschaffen und insofern den Regelenergiemarkt bemühen“ müsse, sei allerdings gesetzlich nicht vor-

geschrieben.862 Wörtlich heißt es hierzu: „Der Anwendungsbereich und Regelungszweck der Aus-

schreibungspflicht nach § 22 Abs. 1 EnWG (…) erschöpft sich vielmehr darin, nur die marktmäßige 

Beschaffung von Regelenergie einer Ausschreibungspflicht zu unterwerfen. Verfügt ein Netzbetrei-

ber hingegen selbst (unter Zuhilfenahme netzbetriebsintegrierter Stromspeicher) über die nötige 

Energie, die er zum Ausgleich von Differenzen zwischen Ein- und Ausspeisung verwenden kann, so 

bedarf es keiner gesonderten Beschaffung und mithin auch keiner Ausschreibung auf dem Regelener-

giemarkt. Zu einer verbotenen Diskriminierung zwischen den Marktteilnehmern des Regelenergie-

marktes kann es dann gar nicht kommen. Denn die benötigte Regelenergie wird dann nicht aus der 

                                            

856 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
857 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
858 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (88). 
859 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (88). 
860 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (88). 
861 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (88). 
862 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (88). 
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Erzeugungssparte (z. B. innerhalb des integrierten EVU) unter Außerachtlassung der übrigen Erzeu-

ger bezogen, sondern vielmehr innerhalb des Netzbetriebs durch einen Stromspeicher als Netzbe-

standteil selbst generiert und vorgehalten.“863 
 

Allerdings befürchtet diese Ansicht, dass der Einsatz von netzbetriebsintegrierten Stromspeichern zur 

Bereitstellung von Regelenergie durch die Netzbetreiber „behördenseitig die Akzeptanz versagt“ 

werden würde.864 Schließlich sei es das Anliegen der Bundesnetzagentur „durch die ständige Fortent-

wicklung ihrer Festlegungen“ zu versuchen, „die Anbieterzahl, Liquidität, Transparenz des Re-

gelenergiemarktes zu steigern, um so durch eine höhere Wettbewerbsintensität die Regelenergiekos-

ten zu reduzieren“.865 Demgegenüber sei sich eine Regelenergievorhaltung durch netzbetriebsinte-

grierte Stromspeicher dem „Vorwurf ausgesetzt, einen Wettbewerbsmarkt weitgehend ‚trockenzule-

gen‘“.866  
 
 

5.4.3.1.4.3 Stellungnahme  
 

Beide Ansichten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Daher bedarf es einer Streitentscheidung. 

Die erste Ansicht bezieht sich in ihrer Argumentation im Wesentlichen auf drei Schwerpunkte: Ers-

tens, es besteht eine Beschaffungspflicht von Regelenergie durch die Netzbetreiber auf dem Re-

gelenergiemarkt, die zweitens auf § 22 EnWG gestützt wird, und drittens muss der Sinn und Zweck 

der Entflechtungsvorschriften beachtet werden. 
 

Bezugnehmend auf diese Argumentationskette der ersten Ansicht kann dieser insoweit nicht zuge-

stimmt werden, als sie ihre Pflicht zu Beschaffung von Regelenergie durch Netzbetreiber auf dem 

Regelenergiemarkt auf § 22 EnWG stützt. Ausgehend vom Wortlaut der Norm muss – unter Berück-

sichtig der Argumente der zweiten Ansicht867 – dahingehend argumentiert werden, dass die Ausle-

gung von § 22 EnWG zugunsten der Anwendung der Entflechtungsanforderungen nicht in Betracht 

kommt, da der Norm nicht zu entnehmen ist, dass die Eigenvorhaltung von Regelenergie durch den 

Einsatz von Stromspeichern seitens der Netzbetreiber unzulässig ist. Dazu kann vorgebracht werden, 

                                            

863 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (89). 
864 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (89 f.). 
865 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (89) unter Verweis auf Bundesnetzagentur-Pressemitteilung, Ausschreibungsbedin-
gungen für Minutenreserve festgelegt, vom 19. September 2006, S. 1. 
866 Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (89). 
867 Siehe Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87 ff.). 
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dass § 22 EnWG lediglich ein transparentes, auch in Bezug auf verbundene oder assoziierte Unter-

nehmen nichtdiskriminierendes und marktorientiertes Verfahren zur Beschaffung von Regelenergie 

verlangt.868 Wenn der Netzbetreiber die Regelenergie, die er mittels der Stromspeicher bereitstellen 

könnte, dem marktorientierten Verfahren des § 22 EnWG unterwerfen würde, würde es zu keinem 

Verstoß gegen § 22 EnWG kommen.869 Der Gedanke der Entflechtung würde sich dann nicht stel-

len.870 Ebenfalls würde man auch nicht zu der Überlegung kommen, dass die Bereitstellung von Re-

gelenergie durch die Verwendung der Stromspeicher eine Erzeugungstätigkeit darstellen könnte, da 

man allein aus dem Sinn und Zweck von § 22 EnWG nicht schlussfolgern kann, wann eine Erzeu-

gungstätigkeit vorliegt und wann nicht. Insoweit liegt dem Normzweck von § 22 EnWG nur der wett-

bewerblichen Gedanke zugrunde, dem allerdings keine Aussagen zur Anwendbarkeit der Entflech-

tungsregeln entnommen werden können.871  
 

Trotz dieses Einwandes ist der ersten Ansicht im Ergebnis dennoch in der Gestalt zuzustimmen, dass 

der Sinn und Zweck des Entflechtungs-Regimes als wesentliches Argument für die Anwendung der 

Entflechtungsvorschriften auf die Nutzung des Stromspeichers zur Bereitstellung von Regelenergie 

im Netzbetrieb herangezogen werden kann.872 In Anlehnung an die Vorgaben von §§ 6 ff. EnWG liegt 

der Sinn und Zweck der Entflechtung in der Trennung des monopolistischen Netzbereichs von den 

Wettbewerbseinheiten der Stromerzeugung und des Vertriebs bzw. Handels von Energie, um ein dis-

kriminierungsfreies, transparentes und wettbewerbsorientiertes Versorgungssystem zu gewährleis-

ten.873 Zur Erreichung dieser Zielrichtung ist es notwendig, dass der Netzbetreiber keine wettbewerb-

lichen Tätigkeiten durchführen darf. Sein Augenmerk muss auf den reinen Netzbetrieb gerichtet sein, 

um im Sinne von § 11 Abs. 1 EnWG ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversor-

gungsnetz gewährleisten zu können. Liegt jedoch eine Konstellation vor, in der der Netzbetreiber 

durch sein Handeln anderen Marktakteuren die Teilnahme am Markt in diskriminierender Art und 

Weise erschwert bzw. behindert, muss das Entflechtungs-Regime derart Anwendung finden, dass 

                                            

868 So auch Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
869 So auch Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
870 So auch Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
871 So auch Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
872 In Bezug auf diese Schlussfolgerung so im Ergebnis wohl auch Fraunhofer IWES/Institut für elektrische Anlagen und 
Energiewirtschaft/Stiftung Umweltenergierecht, Roadmap Speicher, S. 105, die „grundsätzlich davon (ausgehen), dass 
der Betrieb von Stromspeichern durch Netzbetreiber gegen die Entflechtungsregelungen verstößt“. Nach dieser Studie 
komme eine Ausnahme „wohl allenfalls dann in Betracht, wenn der Speicher etwa nicht am Energiemarkt gem. § 7 Abs. 
1 Reservekraftwerksverordnung (ResKV) (teilnehmen würde) und gem. § 8 Abs. 4 ResKV ausschließlich als Netzreserve 
eingesetzt“ werden könne, vgl. Fraunhofer IWES/Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft/Stiftung Umwel-
tenergierecht, Roadmap Speicher, S. 105. 
873 Vgl. EFZN, S. 157. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



162 

dem Netzbetreiber dieses markteingreifende Handeln untersagt wird.874 Eine solche Konstellation 

liegt beispielsweise dann vor, wenn der Netzbetreiber eine Tätigkeit ausübt, die in Konkurrenz zu 

einem bestehenden Marktsystem steht.875 Dies ist im Fall der Bereitstellung von Regelenergie durch 

den Einsatz von netzbetriebsintegrierten Stromspeichern durch den Netzbetreiber gegeben, da der 

Netzbetreiber den Regelenergiemarkt umgeht und so in Konkurrenz zu den Akteuren des Regelener-

giemarktes tritt. 876  
 

Als weiteres Argument kann hier die behördliche Praxis auf nationaler und europäischer Ebene her-

angezogen werden. Auf nationaler Ebene kann insbesondere die Handlungsweise der Bundesnetza-

gentur hervorgehoben werden. Diese gibt beispielsweise in einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2006 

selbst an, dass „alle Übertragungsnetzbetreiber im Strommarkt ab 1. Dezember 2006 die Regelenergie 

in Form der Minutenreserve in einer gemeinsamen Ausschreibung auf einer gemeinsamen Internet-

plattform beschaffen“877 müssen. Die Aussage „beschaffen müssen“ verdeutlicht, dass die Netzbetrei-

ber verpflichtet sind, sich die notwendige Regelenergie am Regelenergiemarkt zu besorgen. Eine Ei-

genbereitstellung von Regelenergie durch die Netzbetreiber, ohne hierbei den Weg über den Re-

gelenergiemarkt zu gehen, kann daher wohl als ausgeschlossen betrachtet werden.878 Dies wird durch 

die weitere Vorgehensweise der Behörde bestätigt, die im Jahr 2011 „Festlegungen zu Verfahren der 

Ausschreibung von Regelenergie für alle drei Regelenergiequalitäten getroffen“879 und aktuell im No-

vember 2015 „gemäß § 29 EnWG, § 27 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 StromNZV jeweils ein Festlegungs-

verfahren zur Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten 

für Sekundärregelung880 und für Minutenreserve881 eröffnet“882 hat.   
 

                                            

874 Vgl. EFZN, S. 157. 
875 Vgl. EFZN, S. 157. 
876 Vgl. EFZN, S. 157. 
877 Bundesnetzagentur-Pressemitteilung, Ausschreibungsbedingungen für Minutenreserve festgelegt, vom 19. September 
2006, S. 1.  
878 Diese Einschränkung ebenfalls angenommen Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (89 f.). 
879 Bundesnetzagentur-Pressemitteilung, Bundesnetzagentur legt neue Rahmenbedingungen für mehr Wettbewerb bei der 
Strombeschaffung fest, vom 13. April 2011, S. 1 f. 
880 Siehe Bundesnetzagentur, Az. BK6-15-158. 
881 Siehe Bundesnetzagentur, Az. BK6-15-159. 
882 Siehe weitere Ausführungen auf der Homepage der Bundesnetzagentur, Festlegungsverfahren – BK6-15-158, BK6-
15-159. 
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Auf europäischer Ebene sind vor allem die „Framework Guidelines on Electricity Balancing“ der 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) zu nennen. Diese zielen auf die Errichtung 

eines europäischen Regelenergiemarktes ab.883 Wörtlich heißte es seitens der ACER hierzu:  
 

“These aim at providing a solid framework for the integration of national balancing markets and the 

achievement of the single European electricity balancing market. These Framework Guidelines focus 

on increasing cross-border competition in the balancing timeframe and on the overall efficiency of 

balancing the electricity system, while safe guarding the security of supply.”884 
 

Diesen Framework Guidelines kann entnommen werden, dass die Eigenvorhaltung von Regelenergie 

durch die Netzbetreiber mittels des Einsatzes eines Stromspeichers grundsätzlich ausgeschlossen 

ist.885 Wörtlich heißt es:  
 

„The Network Code on Electricity Balancing shall require that each TSO is responsible for procuring 

the required balancing services from BSPs (Balance Service Provider) and is not allowed to offer the 

balancing services itself except, subject to NRA’s approval, if system security is threatened due to 

insufficient bids from BSPs.“886 
 

Auf europäischer Ebene ist an dieser Stelle noch der „Network Code on Electricity Balancing“ des 

ENTSO-E zu erwähnen, der – wie die „Framework Guidelines on Electricity Balancing“ der ACER 

– zur Regelenergie folgendes ausführt: 
 

„TSOs shall not offer Balancing Services themselves except, upon regulatory approval, if there is 

insufficient Reserve Capacity with respect to dimensioning requirements pursuant to [Article 46 FRR 

Dimensioning] and [Article 48 RR Dimensioning] of the Network Code on LoadFrequency Control 

and Reserves.“887 
 

                                            

883 Siehe Homepage der ACER, Balancing; ACER, Framework Guidelines on Electricity Balancing, S. 5. 
884 ACER, Balancing. 
885 So auch Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (90). 
886 ACER, Framework Guidelines on Electricity Balancing, S. 12, 22. 
887 ENTSO-E, Network Code on Electricity Balancing, Art. 21 Abs. 3, S. 26. 
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Hinzukommen auf nationaler Ebene letztlich die Vorgaben des TransmissionCode 2007 der Übertra-

gungsnetzbetreiber888, in dem die vier Übertragungsnetzbetreiber Regelung für den Zugang zum deut-

schen Stromnetz festlegen889. Speziell zur Regelenergie kann dem TransmissionCode 2007 folgendes 

entnommen werden: 
 

„Die ÜNB beschaffen diese Regelenergiearten gemäß den gesetzlichen Regelungen und den Festle-

gungen der BNetzA.“890 
 

Diese Formulierung ist ein weiteres Indiz dafür, dass den (Übertragungs-)Netzbetreibern eine Umge-

hung des Regelenergiemarktes mittels Eigenvorhaltung von Regelenergie verwehrt ist. 
 

Zusammenfassend kann daher konstatiert werden, dass die Netzbetreiber nicht ihre benötigte Re-

gelenergie durch den Einsatz von netzbetriebsintegrierte Stromspeicher beschaffen dürfen. Sie müs-

sen den Weg über den Regelenergiemarkt gehen und sich die Regelenergie unter Einhaltung eines 

diskriminierungsfreien Verfahrens besorgen. Dies folgt aus der behördlichen Praxis und Sichtweise 

auf nationaler und europäischer Ebene, aus den Kodizes des ENTSO-E und des Verbandes der Netz-

betreiber (VDN) sowie aus dem Sinn und Zweck der Entflechtungsvorschriften und hat zur Folge, 

dass der Stromspeicher nicht zur Bereitstellung von Regelenergie durch den Netzbetreiber eingesetzt 

werden darf. Eine solche Verwendung des Stromspeichers würde sonst dazu führen, dass dieser vom 

Netzbetrieb entflechtungsrechtlich zu trennen ist. 
 

5.4.3.1.5 Ergebnis 
 

Stromspeicher können im Rahmen des Netzbetriebs eingesetzt werden, wenn sie der Optimierung des 

Netzes dienen; mithin netzbetriebsintegriert betrieben werden. In diesem Fall sind sie nicht den Wert-

schöpfungsstufen der Erzeugung und des Handels zuzuordnen. Dies hat zur Folge, dass die Entflech-

tungsregelungen im Verhältnis netzbetriebsintegrierter Stromspeicher und Netzbetrieb keine Anwen-

dung finden, da der Speicher „mitreguliert“ ist891. Die Entflechtungsvorgaben sind allerdings im Ver-

hältnis Netzbetrieb/Stromspeicher zu den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen zu beach-

ten. Damit sind die Entflechtungsregelungen, die für den Netzbetrieb gelten, auch auf den Betrieb 

                                            

888 Verband der Netzbetreiber-VDN – e.V. beim VDEW, TransmissionCode 2007 – Netz- und Systemregeln der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber von August 2007, Version 1.1. 
889 Verband der Netzbetreiber-VDN – e.V. beim VDEW, TransmissionCode 2007, Ziffer 1.1, S. 7 ff. 
890 Verband der Netzbetreiber-VDN – e.V. beim VDEW, TransmissionCode 2007, Ziffer 5.2.2 Abs. 3, S. 50. 
891 Vgl. EFZN, S. 156; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
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von Stromspeicher anzuwenden. In Bezug auf die oben aufgeworfene Frage, ob die Entflechtungs-

vorschriften einen hemmenden Einfluss auf den Einsatz eines Stromspeichers im Netzbetrieb haben 

könnten, kann festgehalten werden, dass ein solcher hemmender Einfluss dann nicht vorliegt, wenn 

– wie im hier verstandenen Sinne – der Einsatz von Stromspeicher als netzbetriebsintegriert angese-

hen wird. 
 

Eine Ausnahme zu dieser Feststellung muss jedoch dann gemacht werden, wenn der Netzbetreiber 

den Stromspeicher zur Bereitstellung von Regelenergie einsetzen möchte. Die obige Darstellung hat 

diesbezüglich ergeben, dass der Netzbetreiber seine benötigte Regelenergie auf dem Regelenergie-

markt beschaffen muss. Eine Eigenvorhaltung von Regelenergie ist dem Netzbetreiber nicht gestattet. 

Daraus folgt, dass der Stromspeicher, falls er zur Bereitstellung von Regelenergie verwendet werden 

sollte, vom Netzbetrieb entflechtungsrechtlich zu trennen ist. Dieses Ergebnis führt dazu, dass dem 

Netzbetreiber ein Tätigkeitsfeld verwehrt bleibt und die Entflechtungsvorschriften in diesem Fall ei-

nen hemmenden Einfluss haben. 
 
 

5.4.3.2 Einsatz des Stromspeichers als eigenständiger Speicherbetrieb und Anwendung der 

Entflechtungsregelungen 
 

Als ein weiteres Einsatzfeld könnte der eigenständige Betrieb eines Stromspeichers in Betracht kom-

men. Denkbar wäre, dass der Stromspeicher unabhängig von Netzbetrieb, Erzeugung, Vertrieb oder 

Handel auf einem eigenständigen Markt betrieben werden könnte.892 Der Stromspeicher könnte ande-

ren Marktteilnehmern als Infrastruktureinrichtung Speicherdienstleistungen zur Verfügung stellen.893 

Fraglich ist hierbei allerdings, welchen Einfluss den Entflechtungsvorschriften beigemessen werden 

müsste. Die nachfolgende Betrachtung bezieht sich dabei nur auf das Verhältnis des eigenständigen 

Stromspeicherbetriebs zum Netzbetrieb aus Sicht des Netzbetriebs.894  
 

Unter der Voraussetzung, dass der eigenständige Stromspeichermarkt – wie der Regelenergiemarkt 

– unter wettbewerblichen Gesichtspunkten organisiert werden würde, müssten die Entflechtungsvor-

schriften derart eingreifen, dass Speichermarkt und Netzbetrieb voneinander zu trennen sind.895 Da 

                                            

892 Siehe EFZN, S. 158; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (90); Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356); ETG, S. 37 f. 
893 Siehe EFZN, S. 158; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (90); Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356); ETG, S. 37 f. 
894 Vorliegend wird nicht dargestellt, inwieweit die Entflechtungsvorschriften im Verhältnis Stromspeicher zu anderen 
Tätigkeiten (etwa Erzeugung, Vertrieb, Handel) Anwendung finden; siehe hierzu ausführlich EFZN, S. 161 f. 
895 Vgl. Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (90). 
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die einzelnen Entflechtungsstufen896 hier unterschiedlich bewertet werden können, wird nachfolgend 

im Einzelnen dargestellt, welche Entflechtungsstufe konkret angewendet werden müsste. 
 

5.4.3.2.1 Informatorische Entflechtung  
 

Die informatorische Entflechtung des § 6a Abs. 1 und 2 EnWG findet Anwendung. Nach dem Schutz-

zweck dieser Vorschrift ist zum einen die Unabhängigkeit des Verteil- und Übertragungsnetzbetriebs 

von den wettbewerblich orientierten Wertschöpfungsstufen zu sichern und zum anderen das Interesse 

Dritter an der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen zu schützen.897 Schließlich regelt 

§ 6a Abs. 1 EnWG, dass der Netzbetreiber die Wahrung wirtschaftlich sensibler Informationen, von 

denen er in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt hat, sicherzustellen hat. § 6a Abs. 2 

EnWG bestimmt außerdem, dass die Offenlegung von Informationen über die eigenen Tätigkeiten, 

die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in nicht diskriminierender Weise zu erfolgen hat sowie 

wirtschaftlich sensible Informationen auch gegenüber anderen Teilen des Unternehmens vertraulich 

behandelt werden müssen. Diese Vertraulichkeitsverpflichtungen des § 6a Abs. 1 und 2 EnWG sind 

gegenüber allen Tätigkeitsbereichen, die außerhalb des Netzbetriebs liegen, vom Netzbetreiber zu 

beachten.898 Insoweit gelten sie auch gegenüber dem eigenständigen Stromspeicherbetrieb, mit der 

Folge, dass die Vorgaben der informatorischen Entflechtung beachtet werden müssen.899 Im Ergebnis 

muss daher der Netzbetrieb auf Verteil- und Übertragungsnetzebene vom eigenständigen Speicher-

betrieb nach den Anforderungen der informatorischen Entflechtung getrennt werden.900 
 

5.4.3.2.2 Buchhalterische Entflechtung 
 

Die buchhalterische Entflechtung gem. § 6b EnWG, die neben der Unabhängigkeit des Netzbetriebs 

auch die korrekte Kostenzuordnung zum Netzbetrieb zum Gegenstand hat, findet ebenfalls Anwen-

dung.901 Dies kann aus § 6b Abs. 3 EnWG abgeleitet werden, auch wenn in § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG 

                                            

896 Die Entflechtung nach dem ISO-Modell wird hier nicht dargestellt, da in Deutschland derzeit auf der Ebene der Über-
tragungsnetzbetreiber nur die vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung und die Trennung nach dem ITO-Modell 
vorkommen, siehe dazu Fußnote 127 und Bourwieg, ER 2014, 47 (52). 
897 EFZN, S. 159; Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356); Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (242 f., 244). 
898 EFZN, S. 159; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (242 f., 244). 
899 EFZN, S. 159; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (242 f., 244). 
900 EFZN, S. 159, 170; Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (360); ETG, S. 38. 
901 EFZN, S. 159; Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356, 360); Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (242, 244); 
ETG, S. 38. 
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der Stromspeicherbetrieb nicht explizit aufgeführt ist.902 § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG regelt, dass Unter-

nehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rech-

nungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den Bereichen der Elektrizitäts-

übertragung, -verteilung, Gasfernleitung, Gasverteilung, Gasspeicherung und Betrieb von LNG-An-

lagen zu führen haben. Nach § 6b Abs. 3 Satz 3 EnWG sind für die anderen Tätigkeiten innerhalb 

des Energiesektors Konten zu führen, die innerhalb des jeweiligen Sektors zusammengefasst werden 

können. Da der Speicher eine solche „andere Tätigkeit“ darstellen kann, kann dieser unter § 6b Abs. 

3 Satz 3 subsumiert werden, mit der Folge, dass er mit allen anderen nicht explizit genannten Tätig-

keiten buchhalterisch zusammengefast werden kann und damit vom Verteil- und Übertragungsnetz-

betrieb getrennt ist.903 
 
 

5.4.3.2.3 Rechtliche Entflechtung 
 

Die rechtliche Entflechtung von Verteilernetzbetreibern findet Anwendung. Nach § 7 Abs. 1 EnWG 

müssen Verteilernetzbetreiber „hinsichtlich ihrer Rechtsform unabhängig von anderen Tätigkeitsbe-

reichen der Energieversorgung“ sein. Da unter die Formulierung „andere Tätigkeitsbereiche“ Strom-

speicherbetriebe subsumiert werden können, ist der eigenständige Speicherbetrieb rechtlich vom 

Netzbetrieb des Verteilernetzbetreibers zu entflechten.904 
 
 

5.4.3.2.4 Operationelle Entflechtung 
 

Die operationelle Entflechtung der Verteilernetzbetreiber nach § 7a EnWG bezieht sich nur auf das 

Verhältnis des Netzbetriebs zu den Bereichen „Gewinnung, Erzeugung oder des Vertriebs von Ener-

gie“.905 Dies hat zur Folge, dass der Netzbetrieb nicht operationell vom Stromspeicherbetrieb zu ent-

flechten ist.906  
 

                                            

902 EFZN, S. 159; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (242, 244). 
903 EFZN, S. 159, 170; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (242, 244); Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356, 360); 
ETG, S. 38. 
904 EFZN, S. 159, 170; ETG, S. 38. So auch Weyer, Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Stromspei-
cher, Folie 15. Im Ergebnis auch Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356 ff.), die für die Einordnung der rechtlichen 
Entflechtung eine ausführliche Prüfung nach Normzweck, Wortlaut, Entstehungsgeschichte und Gesetzessystematik 
durchführen.  
905 EFZN, S. 159, 170.  
906 EFZN, S. 159, 170. Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356 ff.), und ETG, S. 38 kommen zu dem Ergebnis, dass 
die Vorschriften zur operationelle Entflechtung nur in Teilbereichen anwendbar sein müssten, „nämlich soweit sie nicht 
auf spezifische Tätigkeitsbereiche (Gewinnung, Erzeugung, Vertrieb) beschränkt sind“, vgl. ETG, S. 38. 
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5.4.3.2.5 Vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung  
 

Die eigentumsrechtliche Entflechtung nach § 8 EnWG findet keine Anwendung, da gem. § 8 Abs. 2 

EnWG der Übertragungsnetzbetrieb explizit nur von den „Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder 

Vertrieb“ zu trennen ist.907 Eine Entflechtung von anderen Tätigkeitsbereichen, unter die der Strom-

speicher fallen könnte, enthält die Vorschrift nicht.908 Aufgrund dessen können dieser Vorschrift auch 

keine Vorgaben für eine rechtliche und operationelle Trennung des Übertragungsnetzbetriebs vom 

eigenständigen Stromspeicherbetrieb entnommen werden.909 
 
 

5.4.3.2.6 Entflechtung nach dem ITO-Modell 
 

Den §§ 10 ff. EnWG zum ITO- Modell kann keine rechtliche Entflechtung des Übertragungsnetzbe-

triebs vom eigenständigen Stromspeicherbetrieb entnommen werden.910  
 

Eine operationelle Entflechtung des Netzbetriebs vom Stromspeicherbetrieb könnte dann Anwen-

dung finden, wenn die Entflechtung sich nicht explizit auf die „Funktionen Gewinnung, Erzeugung 

oder Vertrieb“ bezieht.911 Im Ergebnis ist eine operationelle Entflechtung von Übertragungsnetz- und 

eigenständigen Stromspeicherbetrieb dann zu bejahen, wenn die Entflechtung des Netzbetriebs nicht 

auf bestimmte Funktionen beschränkt ist.912 
 
 

5.4.3.2.7 Ergebnis 
 

Der Stromspeicher kann als eigenständig betriebene Infrastruktureinrichtung eingesetzt werden und 

Speicherdienstleistungen an einem eigenständigen Speichermarkt zur Verfügung stellen. Hierbei ist 

der Verteil- und Übertragungsnetzbetrieb von dem eigenständigen Stromspeicherbetrieb unter Ein-

haltung der Vorgaben der informatorischen und buchhalterischen Entflechtung zu trennen. Auf der 

                                            

907 Siehe EFZN, S. 160, 170. So im Ergebnis – nach Prüfung nach Normzweck, Wortlaut, Entstehungsgeschichte und 
Gesetzessystematik – auch Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356 ff.). 
908 EFZN, S. 159 ff., 170. 
909 EFZN, S. 159 ff., 170. 
910 EFZN, S. 159. Im Schrifttum wird hierzu allerdings vertreten, dass auf Übertragungsnetzebene jedenfalls eine Tren-
nung von Netz- und eigenständigen Speicherbetreib geboten sei, da „die Vorgaben der §§ 10 ff. EnWG weit über die für 
Verteilernetzbetreiber geltenden Anforderung der §§ 7, 7a EnWG hinausgehen“ würden; vgl. EFZN, S. 159 f. m. w. N. 
911 EFZN, S. 161, 170; ETG, S. 38. So im Ergebnis – nach Prüfung nach Normzweck, Wortlaut, Entstehungsgeschichte 
und Gesetzessystematik – auch Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356 ff.). 
912 EFZN, S. 161, 170; ETG, S. 38. So im Ergebnis – nach Prüfung nach Normzweck, Wortlaut, Entstehungsgeschichte 
und Gesetzessystematik – auch Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356 ff.). 
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Ebene der Verteilernetzbetreiber finden ebenfalls die Anforderungen der rechtlichen Entflechtung 

Anwendung. Die operationelle Entflechtung ist dagegen nicht anwendbar. Im Übertragungsnetzbe-

reich ist der Netzbetrieb nur im Rahmen der Wahl des ITO-Modells vom eigenständigen Speicherbe-

trieb zu trennen, und dies auch nur dann, wenn die Entflechtung des Netzbetriebs nicht auf bestimmte 

Funktionen beschränkt ist.913 Die Vorgaben der eigentumsrechtlichen Entflechtung finden keine An-

wendung. 

  

5.4.3.3 Ergebnis 
 

Zu der Frage, ob die Entflechtungsvorschriften einen hemmenden Einfluss auf den Einsatz eines 

Stromspeichers im Netzbetrieb und als eigenständiger Speicherbetrieb haben könnten, konnte in die-

sem Abschnitt folgendes festgestellt werden:  

Die Entflechtungsvorschriften haben keinen hemmenden Einfluss auf den Einsatz eines Stromspei-

chers im Netzbetrieb, wenn der Stromspeicher ausschließlich zur Optimierung und Sicherstellung der 

Leistungsfähigkeit des Netzes eingesetzt wird. Der Stromspeicher ist in diesem Fall nicht vom Netz 

entflechtungsrechtlich zu trennen, da der Stromspeicher als netzbetriebsintegriert und damit als „mit-

reguliert“ angesehen wird914. Der netzbetriebsintegrierte Speicher ist allerdings, genauso wie das 

Netz, von den Bereichen Erzeugung, Handel und Vertrieb entflechtungsrechtlich zu trennen. 
 

Anders ist die Situation jedoch zu bewerten, wenn der Stromspeicher durch den Netzbetreiber zur 

Bereitstellung von Regelenergie eingesetzt werden soll. In diesem Fall sind Stromspeicher und Netz-

betrieb entflechtungsrechtlich zu trennen, da der Netzbetreiber die von ihm benötigte Regelenergie 

am Regelenergiemarkt beschaffen muss. Dies bedeutet, dass dem Netzbetreiber ein Tätigkeitsfeld 

verwehrt bleibt und die Entflechtungsvorschriften in diesem Fall einen hemmenden Einfluss haben. 
 

Wird der Stromspeicher als eigenständige Infrastruktureinrichtung betrieben, müssen die Entflech-

tungsvorschriften beachtet werden. Im Einzelnen heißt dies, dass der Stromspeicher vom Verteil- und 

Übertragungsnetzbetrieb informatorisch und buchhalterisch zu entflechten ist. Im Rahmen des Ver-

teilernetzbetriebs sind zusätzlich noch die Anforderungen der rechtlichen Entflechtung zu beachten; 

während die operationelle Entflechtung keine Anwendung findet. Auf Übertragungsnetzebene ist der 

Netzbetrieb nur im Rahmen des ITO-Modells vom eigenständigen Speicherbetrieb zu trennen, und 

                                            

913 EFZN, S. 161, 170; ETG, S. 38; Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356 ff.). 
914 EFZN, S. 156; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
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dies auch nur dann, wenn die Entflechtung des Netzbetriebs nicht auf bestimmte Funktionen be-

schränkt ist915. Die Vorgaben der eigentumsrechtlichen Entflechtung finden hingegen keine Anwen-

dung. 
 
 

5.4.4 Ergebnis 
 

Stromspeicher spielen im Rahmen der Energiewende eine entscheidende Rolle. Vor dem Hintergrund 

der Volatilität der Erneuerbaren Energien können sie die Speicherung von überschüssig erzeugtem 

Strom ermöglichen und auf diese Art und Weise zur Entlastung bzw. Entspannung des Stromnetzes 

beitragen.  
 

Die Einsatzmöglichkeiten von Stromspeichern sind vielfältig. In der vorliegenden Bearbeitung wur-

den zwei Einsatzfelder näher untersucht: der Einsatz von Stromspeichern im Netzbetrieb und eines 

eigenständigen Speicherbetriebs. Es wurde der Frage nachgegangen, ob die Entflechtungsvorschrif-

ten einen hemmenden Einfluss auf diese beiden Einsatzmöglichkeiten von Stromspeichen haben 

könnten.  
 

Zur Lösung dieser Fragestellung, wurde zunächst festgestellt, dass der gegenwärtige energiewirt-

schaftliche Rechtsrahmen für die Stromspeicherung nur punktuelle Regelungen enthält und eine De-

finition des Begriffs „Stromspeicher“ im Energiewirtschaftsgesetz bisher fehlt. Des Weiteren konnte 

aufgezeigt werden, dass die Entflechtungsvorschriften keine spezifischen Aussagen zum Betrieb von 

Stromspeicheranlagen enthalten und die Entflechtungsregelungen zu Gasspeichern nicht auf Strom-

speicher entsprechend angewendet werden können. Diese Feststellung führt jedoch nicht dazu, dass 

der Stromspeicherbetrieb außerhalb des Entflechtungs-Regimes liegt. Vielmehr wurde hervorgeho-

ben, dass es sich beim Stromspeicherbetrieb um einen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 EnWG i.V.m. §§ 6a bis 

10e EnWG entflechtungsrechtlich relevanten „anderen Tätigkeitsbereich“ handeln könnte. Insoweit 

könnte das Entflechtungs-Regime anwendbar sein. 
 

Daran anschließend wurde untersucht, welchen Einfluss die Entflechtungsvorschriften auf das Ver-

hältnis Netzbetrieb zu Stromspeicherbetrieb haben könnten. Hierzu ließ sich zunächst feststellen, dass 

der Stromspeicherbetrieb nicht den Wertschöpfungsstufen der Erzeugung und des Handels unterfällt, 

wenn er zur Optimierung des Netzes eingesetzt wird; mithin netzbetriebsintegriert betrieben wird. 

                                            

915 EFZN, S. 161, 170; ETG, S. 38; Weyer/Lietz, Teil 2, ZNER 2014, 356 (356 ff.). 
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Dies hat zur Folge, dass die Entflechtungsregelung im Verhältnis netzbetriebsintegrierter Stromspei-

cher zu Netzbetrieb keine Anwendung finden, da der Stromspeicher „mitreguliert“ ist916. Die Ent-

flechtungsvorgaben sind allerdings im Verhältnis Netzbetrieb/Stromspeicher zu den vor- und nach-

gelagerten Wertschöpfungsstufen zu beachten. Damit sind die Entflechtungsregelungen, die für den 

Netzbetrieb gelten, auch auf den Betrieb von Stromspeichern anzuwenden. In Bezug auf die oben 

aufgeworfene Frage, ob die Entflechtungsvorschriften einen hemmenden Einfluss auf den Einsatz 

eines Stromspeichers im Netzbetrieb haben könnten, kann festgehalten werden, dass ein solcher hem-

mender Einfluss dann nicht vorliegt, wenn der Einsatz von Stromspeichern als netzbetriebsintegriert 

angesehen wird. 
 

Diese Feststellung gilt jedoch dann nicht, wenn der Netzbetreiber den Stromspeicher zur Bereitstel-

lung von Regelenergie einsetzen möchte. In dieser Konstellation muss der Stromspeicher vom Netz-

betrieb entflechtungsrechtlich getrennt werden, da der Netzbetreiber seine benötigte Regelenergie auf 

dem Regelenergiemarkt beschaffen muss und ihm eine Eigenvorhaltung von Regelenergie nicht ge-

stattet ist. Dies ergibt sich aus der behördlichen Praxis, aus den Kodizes des ENTSO-E und des Ver-

bandes der Netzbetreiber (VDN) sowie aus dem Sinn und Zweck des Entflechtungs-Regimes. Danach 

hat die Trennung des monopolistischen Netzbereichs von den Wettbewerbseinheiten der Stromerzeu-

gung und des Vertriebs bzw. Handels von Energie zu erfolgen, um ein diskriminierungsfreies, trans-

parentes und wettbewerbsorientiertes Versorgungssystem zu gewährleisten.917 Dieser Sinn und 

Zweck wird jedoch dann gefährdet, wenn der Netzbetreiber eigenständig Regelenergie mittels des 

Einsatzes von Stromspeichern vorhält, da er auf diese Weise durch sein Handeln anderen Marktak-

teuren die Teilnahme am Markt in diskriminierender Art und Weise erschwert bzw. behindert.918 

Schließlich umgeht er den Regelenergiemarkt und tritt so in Konkurrenz zu den Akteuren des Re-

gelenergiemarktes. In diesem Fall finden die Entflechtungsregelungen im Verhältnis Netzbetrieb und 

Stromspeicherbetrieb Anwendung. Dieses Ergebnis führt dazu, dass dem Netzbetreiber dieses Tätig-

keitsfeld verwehrt bleibt und den Entflechtungsvorschriften in diesem Fall ein hemmender Einfluss 

beigemessen werden muss. 
 

Im Anschluss daran wurde der Einfluss der Entflechtungsregelungen auf den Einsatz eines Strom-

speichers als eigenständiger Betrieb näher untersucht. Im Rahmen dieser Darstellung konnte festge-

                                            

916 EFZN, S. 156; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
917 EFZN, S. 157. 
918 EFZN, S. 157. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



172 

stellt werden, dass die Entflechtungsvorschriften angewendet werden müssen, wenn der Stromspei-

cher als eigenständige Infrastruktureinrichtung betrieben wird und Speicherdienstleistungen an einem 

eigenständigen Speichermarkt anbietet. Konkret bedeutet dies, dass in dem Verhältnis Verteil- und 

Übertragungsnetzbetrieb zu eigenständigen Stromspeicherbetrieb die Vorgaben der informatorischen 

und buchhalterischen Entflechtung zu beachten sind. Auf Verteilernetzebene finden zusätzlich noch 

die Anforderungen der rechtlichen Entflechtung Anwendung. Die operationelle Entflechtung ist hin-

gegen nicht anwendbar. Im Rahmen des Übertragungsnetzbetriebs ist nur bei Wahl des ITO-Modells 

der Netzbetrieb vom eigenständigen Speicherbetrieb zu trennen, und dies auch nur dann, wenn die 

Entflechtung des Netzbetriebs nicht auf bestimmte Funktionen beschränkt ist. Die Vorgaben der ei-

gentumsrechtlichen Entflechtung finden hingegen keine Anwendung. Im Ergebnis kann damit fest-

gehalten werden, dass auf der Verteilernetzebene die Entflechtung in der Art und Weise hemmende 

Wirkung entfaltet, als die Vorgaben der informatorischen, buchhalterischen und rechtlichen Entflech-

tung zu beachten sind. Damit stehen die Entflechtungsvorschriften dem Betrieb eines eigenständigen 

Stromspeichers durch den Verteilernetzbetreiber hemmend gegenüber. Auf Übertragungsnetzebene 

hat jeder Netzbetreiber im Verhältnis zum eigenständigen Stromspeicherbetrieb zumindest die Vor-

gaben der informatorischen und buchhalterischen Entflechtung zu beachten. Im Rahmen der Wahl 

des ITO-Modells kann der Entflechtung ebenfalls dann ein hemmender Einfluss zugesprochen wer-

den, wenn die Entflechtung des Netzbetriebs nicht auf bestimmte Funktionen beschränkt ist. Da ein 

Übertragungsnetzbetreiber, der vollständig eigentumsrechtlich entflochten ist, „nur“ die Vorgaben 

der informatorischen und buchhalterischen Entflechtung zu beachten hat, wirkt sich die Entflechtung 

nur in diesem Maße hemmend aus. 
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6 Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Arbeit zielte auf die Beantwortung der Frage ab, welchen Einfluss die Entflechtung 

auf aktuelle Herausforderungen der Stromwirtschaft haben könnte. Zur Erörterung dieser Fragestel-

lung wurden zunächst die Grundzüge zur Regulierung der Elektrizitätsnetze, der europäische und 

nationale Entwicklungsverlauf des Unbundling-Regimes und die einzelnen Entflechtungsstufen dar-

gestellt. Im Anschluss daran wurden die aktuellen Aufgabenfelder der Elektrizitätswirtschaft heraus-

gearbeitet und diese im Zusammenhang mit der Wirkung des Unbundling-Regimes im Einzelnen 

untersucht. 
 

Ausgehend von dieser Prüfungsfolge werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse der Arbeit zusam-

mengefasst.  
 

Abschnitt zwei befasste sich mit den Grundzügen der Regulierung der Elektrizitätsnetze. Hierbei 

wurde festgestellt, dass bis Mitte bzw. Ende der 1990er Jahre im europäischen und nationalen Elekt-

rizitäts- und Gassektor eine besondere Situation vorherrschte, die zum einen von der monopolisti-

schen Struktur des Netzbetriebs auf Übertragungs- und Verteilernetzebene geprägt und zum anderen 

dadurch gekennzeichnet war, dass die Netzbetreiber in vertikal integrierten Energieversorgungsun-

ternehmen eingebunden waren. Diese Struktur bedingte eine große Marktmacht der Unternehmen, da 

diese nicht nur im Netzzugangsmarkt, sondern zugleich auf den diesem vor- und nachgelagerten 

Märkten tätig waren. Dies führte zur Diskriminierung von Wettbewerbern auf den vor- und nachge-

lagerten Stufen und letztlich zur Behinderung des Wettbewerbs. Um ein völliges Marktversagen zu 

verhindern und zur Öffnung des europäischen Energiemarktes für mehr Wettbewerb, implementierte 

der Europäische Rat und das Europäische Parlament im Jahr 1996 das erste Energiebinnenmarktpa-

ket, welches u.a. das Unbundling-Regime zum Gegenstand hatte und durch die Novellierung des 

Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 1998 auf deutscher Ebene entsprechend umgesetzt wurde.  
 

Im dritten Abschnitt wurde die historische Entwicklung des Entflechtung-Regimes, die in den Jahren 

1996 bzw. 1998 ihren Anfang genommen hatte, skizziert. Dazu wurde zunächst geklärt, dass unter 

dem Begriff der „Entflechtung“ die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben durchgesetzte Trennung der 

monopolistischen Funktionen (Übertragungs- und Verteilernetzbetrieb) der Stromversorger von den 

wettbewerblich organisierten Tätigkeiten (Erzeugung, Handel und Vertrieb) zu verstehen ist919 und 

                                            

919 Bettzüge/Kesting, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, S. 74. Vgl. Art. 10, 15 und 19 
RL 2003/54/EG; Art. 9, 13 und 17 RL 2003/55/EG; Eder, in: Danner/Theobald, Energierecht Kommentar, § 6 EnWG, 
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dass das Ziel der Entflechtung v.a. darin liegt, einen freieren Zugang konkurrierender Energieerzeu-

ger zu ermöglichen sowie Transparenz und eine diskriminierungsfreie Ausgestaltung und Abwick-

lung des Netzbetriebs zu gewährleisten, vgl. § 6 Abs. 1 EnWG. Da dieses Ziel nicht allein durch das 

erste Energiebinnenmarktpaket erreicht werden konnte, wurde aufgezeigt, dass im Laufe der Jahre 

zwei weitere Regelungskomplexe folgten, wobei aktuell die Vorgaben des dritten europäischen Ener-

giebinnenmarktpakets von 2009 und die daran anknüpfende deutsche Reform des Energiewirtschafts-

gesetzes im Jahr 2011 die letzte Stufe dieses Entwicklungsprozesses bilden.  
 

Darüber hinaus wurden im dritten Abschnitt die verschiedenen Entflechtungsstufen – informatori-

sche, buchhalterische, rechtliche, organisatorische und eigentumsrechtliche sowie die nach dem ITO- 

oder ISO-Modell vorgenommene Entflechtung – vorgestellt. Hierbei wurde herausgearbeitet, dass in 

Bezug auf diese Entflechtungsarten zwischen den Ebenen des Übertragungs- und Verteilernetzes zu 

differenzieren ist: Während das informatorische und buchhalterische Unbundling ausnahmslos beide 

Netzebenen betreffen, richten sich die rechtliche und organisatorische Trennung ausschließlich an die 

Verteilernetzbetreiber mit einem Kundenstamm von mindestens 100.000 Kunden. Demgegenüber 

muss die eigentumsrechtliche Entflechtung bzw. die Entbündelung nach dem ITO- oder ISO-Modell 

von den Übertragungsnetzbetreibern beachtet werden. 
 

Da es parallel zu diesen energierechtlichen Entwicklungen zu erheblichen Fortschritten im Bereich 

der Energietechnologie kam und aufgrund des Reaktorunglücks im japanischen Fukushima die in 

Deutschland einsetzende „Energiewende“ mit dem Ziel eines entscheidenden Ausbaus der Nutzung 

Erneuerbarer Energien beschlossen wurde, erfolgte im vierten Abschnitt der Arbeit die Darstellung 

der aktuellen energiepolitischen Rahmenbedingungen sowie die sich daraus ergebenden Herausfor-

derungen bzw. Aufgaben für die Stromwirtschaft. In diesem Zusammenhang wurde zunächst festge-

stellt, dass die aktuelle europäische und deutsche Energiepolitik auf einen grundlegenden Umbau der 

Energieversorgung gerichtet ist, um eine nachhaltige Energieerzeugung und -nutzung sowie Preis-

würdigkeit und Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten und sicherzustellen.920 Zur Veran-

schaulichung dieser abstrakten Zielsetzungen wurden wesentliche Eckpunkte der „neuen“ energiepo-

litischen Strategie hervorgehoben, die die deutsche Bundesregierung im Rahmen ihres „Energiekon-

zeptes“ von 2010 und darauffolgend im Wege von zahlreichen gesetzgeberischen Handlungen ent-

wickelt hatte. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Maßnahmen wie den verstärkten Ausbau der 

                                            

Rn. 2; Salje, Einführung, Rn. 166; Koenig/Kühling/Rasbach, S. 137; Kraus, S. 190; Zander/Riedel/Held/Ritzau/Tomerius, 
S. 285. Siehe auch Meyer, in: Bartsch/Röhling/Salje/Scholz, Stromwirtschaft, S. 83. 
920 Bundesregierung, 6. Energieforschungsprogramm, S. 13 ff.; Bundesregierung, Energiekonzept, S. 3 ff.; Koalitions-
vertrag, S. 49 ff. 
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Erneuerbaren Energien, die Steigerung der Energieeffizienz, den Ausbau der Netzinfrastruktur, die 

Förderung der Energietechnologien-Forschung, den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022, die Un-

terstützung der europäischen Ziele hinsichtlich des weiteren Ausbaus des Energiebinnenmarktes so-

wie Maßnahmen zur Akzeptanzförderung von beispielsweise neuen Energieinfrastruktur-Vorhaben 

in der Bevölkerung. 
 

Ausgehend von diesen konzeptionellen und strategischen Vorgaben wurden als wesentliche Aufga-

benfelder der Stromwirtschaft die folgenden Herausforderungen herauskristallisiert: Ausbau der 

Übertragungsnetze und Netzintegration der Erneuerbaren Energien, Steigerung der Energieeffizienz 

durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“, Förderung der Stromspeichertechnologie.  
 

Aufbauend auf diese Unterteilung wurde im fünften Abschnitt schließlich der Einfluss der Entflech-

tung auf diese aktuellen Herausforderungen untersucht. Dazu wurde zunächst herausgearbeitet, dass 

im Rahmen dieser Arbeit von einem hemmenden Einfluss der Entflechtung ausgegangen wird, wenn 

durch das Unbundling ein Bereich der oben beschriebenen Aufgabenfelder in der Art und Weise be-

hindert wird, dass dadurch Verfahrensabläufe, unternehmerische, wirtschaftliche und rechtliche

Entscheidungen sowie technische Entwicklungen und Umsetzungsbestrebungen erschwert werden. 
 

Vor diesem Hintergrund erfolgte dann die Prüfung des Einflusses der Entflechtung auf den Ausbau 

der Übertragungsnetze und die Netzintegration der Erneuerbaren Energien. Zur Notwendigkeit der 

Netzintegration der Erneuerbaren Energien wurde festgestellt, dass deren intensiver Ausbau haupt-

sächlich auf energiepolitischen Zielsetzungen beruht, die eine klima- und umweltverträgliche Ener-

gieversorgung sowie die Unabhängigkeit von knapper werdenden fossilen Brennstoffen zum Inhalt 

haben. Da die Erneuerbaren Energien jedoch durch einen volatilen Charakter und eine dezentrale 

Standortstruktur gekennzeichnet sind, wurde erläutert, dass deren Ausbau nur mit dem Aus- und Um-

bau der Elektrizitätsnetze erfolgen kann. Insoweit wurde im Rahmen der Notwendigkeit der Weiter-

entwicklung des Stromnetzes hervorgehoben, dass diese vornehmlich auf die zunehmende Integration 

von Erneuerbaren Energien-Anlagen in die Stromversorgung zurück zu führen ist. Da diese Heraus-

forderungen vor allem von den Übertragungsnetzbetreibern zu bewältigen sind, wurde in diesem 

Spannungsfeld die Frage aufgeworfen, ob sich die Entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber auf 

den Stromnetzausbau hemmend auswirken könnte. Diese Fragestellung wurde insbesondere auf drei 

Problemkreise bezogen: auf die Investitionsbereitschaft der Übertragungsnetzbetreiber, das Investi-

tionsverhalten spezieller Finanzinvestoren sowie die Beziehung zwischen Standortwahl von Erneu-

erbaren Energien-Erzeugungsanlagen und Entflechtungsregeln. Dazu wurde für jeden dieser Prob-

lemkreise herausgearbeitet, dass ein Einfluss der Entflechtung durchaus bestehen könnte. Zu der 
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Frage, ob es sich dabei jeweils um einen hemmenden Einfluss handelt, konnten die folgenden Fest-

stellungen getroffen werden: 
 

In Bezug auf den ersten Problemkreis konnte als Ergebnis formuliert werden, dass die Entflechtung 

keinen hemmenden Einfluss auf das Investitionsverhalten der Übertragungsnetzbetreiber hat. Diese 

Schlussfolgerung beruht im Westlichen auf den Erkenntnissen, die aus der Rechtslage zum Netzaus-

bau und den verwaltungspraktischen Vorgehensweisen der europäischen und nationalen Regulie-

rungsbehörden gezogen werden konnten. So ergab die Untersuchung der Rechtslage zum Netzaus-

bau, dass die Entflechtungsbestimmungen und die gesetzlich normierten Regelungen zur Netzaus-

bauplanung Teil eines regulatorischen Rahmens sind, der auf die Beschleunigung des Netzausbaus 

abzielt und letztlich auch zur Anregung der Investitionsbereitschaft der Übertragungsnetzbetreiber 

beiträgt. Die Auslegungspraxis der Entflechtungsregelungen durch die Europäische Kommission und 

die Bundesnetzagentur ließ einen pragmatischen Weg der Behörden erkennen, der v.a. durch keine 

strikt am Wortlaut orientierte Interpretation der Entflechtungsregelungen gekennzeichnet ist. Viel-

mehr wurde deutlich, dass die Behörden die Entflechtungsvorschriften in der Art und Weise interpre-

tieren, dass diese den Netzausbaubestrebungen nicht hinderlich gegenüberstehen, die wirtschaftliche 

Bedeutung eines jeden Übertragungsnetzbetreibers auf den Ausbau der Übertragungsnetze Beach-

tung findet und das übergeordnete Ziel des Gesetzgebers berücksichtigt wird, welches darin besteht, 

die notwendigen Investitionen in die Netzinfrastruktur sicherzustellen921.  
 

Im Rahmen des zweiten Problemkreises konnte ebenfalls festgestellt werden, dass die Entflechtung 

keinen hemmenden Einfluss auf das Investitionsverhalten spezieller Finanzinvestoren hat. Hierzu ließ 

sich als Begründung im Wesentlichen die bereits erwähnte Verwaltungspraxis der Europäischen 

Kommission und der Bundesnetzagentur anführen. Die Regulierungsbehörden kamen im Rahmen der 

Prüfung der einzelnen Zertifizierungsverfahren zu dem Ergebnis, dass ein Interessenkonflikt für aus-

geschlossen angesehen werden kann, wenn ein spezieller Finanzinvestor sowohl Anteile an Übertra-

gungsnetzbetreibern als auch an Stromerzeugungs- bzw. -vertriebsunternehmen hält. Zur Begrün-

dung führten sie an, dass ein Fond aufgrund seiner Investmentstrategie überwiegend kein Interesse 

                                            

921 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 18; Bundesnetzagentur, Beschluss vom 
9. November 2012 – Az. BK6-12-044, S. 20; Bundesnetzagentur, Beschluss vom 11. April 2013 – Az. BK6-12-004, S. 
26. 
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daran habe, die Monopolstellung der Übertragungsnetzbetreiber für die Diskriminierung von Wett-

bewerbern oder für Quersubventionen zu nutzen922. Dies führt letztlich auch dazu, dass ein Invest-

mentvermögen nicht als ein zu entflechtendes Energieversorgungsunternehmen betrachtet werden 

kann.  
 

Als Ergebnis des dritten Problemkreises konnte konstatiert werden, dass die Entflechtung auch keinen 

hemmenden Einfluss auf die Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen hat. 

Hierzu konnte im Wesentlichen angeführt werden, dass sich die Problematik im Zusammenhang mit 

der Standortwahl von Erneuerbaren Energien-Anlagen hauptsächlich auf zwei Aspekte zurückführen 

lässt: zum einen auf die dezentrale Erzeugungsstruktur der Erneuerbaren Energien und zum anderen 

auf die Bestrebungen im Zusammenhang mit der Energiewende. Diese zwei Aspekte prägen das 

Standortproblem; der Entflechtung kann hierbei – wenn überhaupt – nur ein untergeordneter und 

nicht ein hemmender Einfluss zugesprochen werden.  
 

Zusammenfassend lässt sich zum Einfluss der Entflechtung im Rahmen des Netzausbaus und der 

Netzintegration der Erneuerbaren Energien festhalten, dass die Entflechtung zumindest in Bezug auf 

die drei Problemkreise keinen hemmenden Einfluss hat. 
 

In der weiteren Darstellung wurde der Einfluss der Entflechtung auf die Steigerung der Energieeffi-

zienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“ untersucht. Hierbei wurde erörtert, dass 

der Ausbau des Verteilernetzes notwendig ist, um das Spannungsproblem zu lösen, welches aufgrund 

der vermehrten Integration der Erneuerbaren Energien-Anlagen in das Nieder- und Mittelspannungs-

netz entsteht. Als technologische Maßnahme zur Lösung dieses Problems wurde die Smart Grid-

Technologie herangezogen. Der Begriff des „Smart Grid“ wurde im Rahmen der Arbeit wie folgt 

definiert: Ein Smart Grid ist ein intelligentes Netz, bei dem Stromerzeuger, -verbraucher, Speicher 

und Netzbetriebsmittel durch den Einsatz von Mess-, Überwachungs- und Steuerungssystemen sowie 

Kommunikations-, Regel- und Automatisierungstechnik intelligent miteinander verknüpft werden, 

um ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges Stromsystem mit geringen Verlusten, einer hohen Ver-

sorgungsqualität und einem hohen Niveau an Versorgungs- und Betriebssicherheit zu gewährleisten. 923

Aus dieser Definition wird deutlich, dass die Entwicklung des Netzes zu einem Smart Grid den 

Einsatz einer Vielzahl von technischen Maßnahmen erfordert, deren Entwicklung, Betrieb und Über-

wachung wiederrum neue Tätigkeitsfelder hervorbringt, wie beispielsweise den Messstellenbetrieb, 

                                            

922 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 9. November 2012 – Az. BK6-12-040, S. 21. 
923 Definition in Anlehnung an die dargestellten Definitionsansätze in Punkt 5.3.2. 
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den Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik oder der Datendrehscheibe. Diese Tätig-

keiten könnten vom Verteilernetzbetreiber wahrgenommen werden. 
 

Da auch die Verteilernetzbetreiber von den Entflechtungsvorschriften angesprochen werden, muss 

der Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“ im Lichte des Unbundling-Regimes betrachtet wer-

den. In diesem Rahmen wurde herausgearbeitet, dass die Wahrnehmung der neuen Aufgabenfelder 

durch den Verteilernetzbetreiber der Zielrichtung der Entflechtung i.S.v. § 6 Abs. 1 EnWG entgegen-

stehen könnte, da diese sowohl netz- als auch marktspezifische Elemente enthalten („erster Problem-

kreis“). Als zweiter Problemkreis wurde – unter Bezugnahme auf eine Ansicht im Schrifttum – die 

Frage aufgeworfen, ob sich die Vorgaben des informatorischen Unbundling gem. § 6a EnWG hem-

mend auf die Entwicklung des Netzes zu einem intelligenten Netz auswirken könnten. Zur Lösung 

dieser Problemstellungen wurden die folgenden Feststellungen getroffen: 
 

Zum ersten Problemkreis konnte als Ergebnis festgehalten werden, dass die Entflechtung keinen hem-

menden Einfluss auf die Wahrnehmung des Messstellenbetriebs durch den Verteilernetzbetreiber hat, 

da dieser dazu dient, den Ausbau des Netzes zu einem intelligenten Netz zu unterstützen. Seine Ziel-

richtung liegt nicht in der wettbewerblichen Ausrichtung, sondern darin, die Basis für intelligente 

Netze zu bilden. Dies lässt sich insbesondere mit dem gesetzgeberischen Willen belegen, da gem. § 

21b Abs. 1 Halbsatz 1 EnWG der Messstellenbetrieb grundsätzlich Aufgabe des Netzbetreibers ist.924  
 

Diese Feststellung konnte auf die beiden anderen neuen Aufgabenfelder – Betrieb der Informations- 

und Kommunikationstechnik oder der Datendrehscheibe – übertragen werden, da aufgrund der Ähn-

lichkeit beider Tätigkeiten zum Messstellenbetrieb ebenfalls davon ausgegangen werden muss, dass 

diese dem Ausbau des Netzes zu einem intelligenten Netz dienen und damit ihre Zielrichtungen nicht 

in der wettbewerblichen Ausrichtung liegen. 
 

In Bezug auf den zweiten Problemkreis konnte herausgearbeitet werden, dass die Vorgaben der in-

formatorischen Entflechtung gem. § 6a EnWG nicht der Entwicklung des Netzes zu einem intelligen-

ten Netz hemmend gegenüberstehen. Hierzu wurde zunächst die Ansicht aus dem Schrifttum unter-

sucht, die die Vermutung aufwirft, dass die informatorischen Entflechtung durch die „Smart Grid-

Lösungen“ betroffen sein könnte, da durch diese ein „Informationsfluss zwischen eigentlich entbün-

delten Einheiten“ entstehe. Zur Lösung dieses Problems führt diese Ansicht an, dass „ein gegenseiti-

ger zum Zwecke des Netzmanagements erforderlicher Austausch von Mess- und Netzdaten zwischen 

                                            

924 BT-Drs. 17/6072, S. 45, 76 f. 
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den Wertschöpfungsstufen (…) dann gewährleistet sein (könnte), ohne zugleich gegen die Regelung 

des § 9 EnWG (2005) zu verstoßen, wenn die notwendigen Daten in nicht diskriminierender Weise 

offengelegt werden“ würden.925 
 

Dieser Ansicht ist im Ergebnis zuzustimmen. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass der mit der 

„Smart Grid-Idee“ verbundene Informationsfluss nicht im Widerspruch zur informatorischen Ent-

flechtung steht. Hinter dem Smart Grid-Begriff verbirgt sich die Zielrichtung, dass das Netz intelli-

genter ausgebaut werden soll, um eine hohe Versorgungsqualität und -sicherheit zu gewährleisten 

und die „fluktuierende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und den Stromverbrauch“926 aus-

zubalancieren. Daraus wird deutlich, dass Smart Grids nicht dazu dienen sollen, um einen Informati-

onsfluss zwischen eigentliche entbündelten Einheiten entstehen zu lassen. Vielmehr soll das Netz aus 

dem Grund intelligent ausgebaut werden, um den Herausforderungen der Energiewende gerecht zu 

werden.  
 

Zum anderen kann dem Wortlaut von § 6a EnWG nicht entnommen werden, dass es dem Netzbetrei-

ber untersagt sei, Informationen aufzunehmen. Ein hemmender Einfluss käme nämlich nur dann in 

Betracht, wenn das einflussnehmende Moment dem Netzbetreiber in der Ausübung seiner Tätigkeit 

hindern würde. Dies wäre beispielsweise anzunehmen, wenn es dem Netzbetreiber durch die infor-

matorische Entflechtung unmöglich gemacht werden würde, überhaupt Informationen zu erlangen. 

Eine derartige Regelung enthält § 6a EnWG jedoch nicht. Vielmehr wird aus der Vorschrift deutlich, 

dass es dem Netzbetreiber nicht verboten bzw. untersagt ist, Daten zu erheben, zu sammeln oder zu 

speichern, wie bereits die Möglichkeit aufzeigt, dass der Netzbetreiber gleichzeitig als Messstellen-

betreiber tätig sein kann. Solange der Netzbetreiber die Maßgaben von § 6a EnWG beachtet und 

einhält, kommt es nicht zu einem Verstoß gegen die Vorgaben des informatorischen Unbundling. In 

dem Sinne ist dem Lösungsansatz der Ansicht aus dem Schrifttum hinsichtlich der diskriminierungs-

freien Offenlegung von Smart Grid-relevanten Daten zu folgen. 
 

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass die Zielrichtung der Entflechtung i.S.v. § 6 

Abs. 1 EnWG sowie die Vorgaben des informatorischen Unbundling gem. § 6a EnWG der Über-

nahme der neuen Tätigkeitsrollen durch den Verteilernetzbetreiber bzw. der Entwicklung des Netzes 

zu einem intelligenten Netz nicht hemmend gegenüberstehen.  

 

                                            

925 Angenendt/Boesche/Franz, RdE 2011, 117 (119). 
926 BMWi, Intelligente Netze und intelligente Zähler. 
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In dem letzten großen Themenbereich wurde der Einfluss der Entflechtungsregeln auf die Stromspei-

chertechnologie untersucht. Hierzu wurde zunächst die Bedeutung der Stromspeichertechnologie für 

die Sicherstellung der Stromversorgung und das Stromnetz aufgezeigt. Es konnte hervorgehoben wer-

den, dass Stromspeicher eine wichtige Unterstützung und Ergänzung für das Netz darstellen können. 

Schließlich kann die Speicherung überschüssig erzeugter elektrischer Energie, v.a. aus Erneuerbaren 

Energien-Anlagen, zur Entlastung des Stromnetzes beitragen. 
 

Der Betrieb eines Stromspeichers kann von verschiedenen Akteuren wahrgenommen werden, wie 

beispielsweise durch Energieversorger, Stromhändler oder Akteure, die eigenständig einen Strom-

speicher betreiben wollen Da auch Netzbetreiber als Akteure in Betracht kommen können, bedingt 

dies eine Auseinandersetzung mit den Entflechtungsvorschriften. Vorliegend wurde der Fokus auf 

den Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb und als eigenständiger Stromspeicherbetrieb gelenkt. 

Hierbei wurde der Frage nachgegangen, ob die Entflechtungsvorschriften einen hemmenden Einfluss 

auf den Einsatz des Stromspeichers im Netzbetrieb haben könnten (erste Frage) und welche Wirkung 

das Unbundling-Regime auf das Verhältnis Netzbetrieb zu eigenständigen Stromspeicherbetrieb ent-

falten könnte (zweite Frage). 
 

Bevor der Lösung dieser Fragestellungen nachgegangen wurde, wurde zunächst festgestellt, dass im 

Energiewirtschaftsgesetz nur fragmentarisch927 Regelungen zu Stromspeichern zu finden sind und 

diesem eine Definition des Begriffs „Stromspeicher“ nicht entnommen werden kann. Des Weiteren 

wurde aufgezeigt, dass die Entflechtungsvorschriften keine spezifischen Aussagen zum Betrieb von 

Stromspeicheranlagen enthalten und die Entflechtungsregelungen zu Gasspeichern nicht auf Strom-

speicher entsprechend angewendet werden können. Dem Fehlen spezieller Entflechtungsregelungen 

für Stromspeicheranlagen kann jedoch nicht entnommen werden, dass der Betrieb von Stromspei-

cheranlagen außerhalb des Unbundling-Regimes liegt.928 Vielmehr wurde hervorgehoben, dass es sich 

beim Stromspeicherbetrieb um einen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 EnWG i.V.m. §§ 6a bis 10e EnWG 

entflechtungsrechtlich relevanten „anderen Tätigkeitsbereich“ handeln könnte. Insoweit könnte das 

Entflechtungs-Regime anwendbar sein. 

 

                                            

927 Vgl. Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (79). 
928 Vgl. EFZN, S. 139; ETG, S. 36; Weyer/Lietz, Teil 1, ZNER 2014, 241 (241). Andere Ansicht Wieser, EurUP 2011, 
176 (181 f.), der davon ausgeht, dass „Energiespeicher (…) außerhalb des regulatorischen Zugriffs des energiewirtschafts-
rechtlichen Entflechtungsregimes“ stünden.   
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Vor dem Hintergrund dieser Feststellung erfolgte die Klärung der ersten Frage, welchen Einfluss die 

Entflechtungsvorschriften haben, wenn der Stromspeicher im Netzbetrieb eingesetzt wird. Hierbei 

konnte zunächst hervorgehoben werden, dass der Einsatz eines Stromspeichers im Rahmen des Netz-

betriebs möglich ist, wenn der Stromspeicher zur Gewährleistung der System- und Netzsicherheit 

verwendet wird; er folglich ausschließlich für netzdienliche Funktionen eingesetzt und damit netzbe-

triebsintegriert genutzt wird. Damit kann der Einsatz eines Stromspeichers nicht grundsätzlich den 

wettbewerblichen Bereichen der Stromerzeugung und des Stromhandels zugeordnet werden. Dies hat 

zur Folge, dass die Entflechtungsregelungen im Verhältnis netzbetriebsintegrierter Stromspeicher 

und Netzbetrieb keine Anwendung finden, da der Stromspeicher „mitreguliert“ ist929.  Die Entflech-

tungsvorgaben sind jedoch im Verhältnis Netzbetrieb/Stromspeicher zu den vor- und nachgelagerten 

Wertschöpfungsstufen der Erzeugung, des Vertriebs und des Handels zu beachten. Folglich sind die 

Entflechtungsregelungen, die für den Netzbetrieb gelten, auch auf den Betrieb von Stromspeichern 

anzuwenden. In Bezug auf die aufgeworfene Frage, ob die Entflechtungsvorschriften einen hemmen-

den Einfluss auf den Einsatz eines Stromspeichers im Netzbetrieb haben könnten, kann festgehalten 

werden, dass ein solcher hemmender Einfluss dann nicht vorliegt, wenn der Einsatz von Stromspei-

chern als netzbetriebsintegriert angesehen wird. 
 

Eine Ausnahme zu dieser Feststellung muss jedoch dann gemacht werden, wenn der Netzbetreiber 

den Stromspeicher zur Bereitstellung von Regelenergie einsetzen möchte. In dieser Konstellation 

muss der Stromspeicher vom Netzbetrieb entflechtungsrechtlich getrennt werden, da der Netzbetrei-

ber seine benötigte Regelenergie auf dem Regelenergiemarkt beschaffen muss und ihm eine Eigen-

vorhaltung von Regelenergie nicht gestattet ist. Dies ergibt sich aus der behördlichen Praxis, aus den 

Kodizes des ENTSO-E und des Verbandes der Netzbetreiber (VDN) sowie aus dem Sinn und Zweck 

des Entflechtungs-Regimes. Danach hat die Trennung des monopolistischen Netzbereichs von den 

Wettbewerbseinheiten der Stromerzeugung und des Vertriebs bzw. Handels von Energie zu erfolgen, 

um ein diskriminierungsfreies, transparentes und wettbewerbsorientiertes Versorgungssystem zu ge-

währleisten.930 Dieser Sinn und Zweck der Entflechtung wird jedoch dann gefährdet, wenn der Netz-

betreiber eigenständig Regelenergie mittels des Einsatzes von Stromspeichern vorhält, da er auf diese 

Weise durch sein Handeln anderen Marktakteuren die Teilnahme am Markt in diskriminierender Art 

und Weise erschwert bzw. behindert.931 Schließlich umgeht er den Regelenergiemarkt und tritt so in 

                                            

929 EFZN, S. 156; Riewe/Sauer, EWeRK 2014, 79 (87). 
930 EFZN, S. 157. 
931 EFZN, S. 157. 
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Konkurrenz zu den Akteuren des Regelenergiemarktes. In diesem Fall finden die Entflechtungsrege-

lungen im Verhältnis Netzbetrieb und Stromspeicherbetrieb Anwendung. Dieses Ergebnis führt dazu, 

dass dem Netzbetreiber dieses Tätigkeitsfeld verwehrt bleibt und den Entflechtungsvorschriften in 

diesem Fall ein hemmender Einfluss beigemessen werden muss. 
 

Im Anschluss daran wurde der Lösung der zweiten Frage nachgegangen: der Einfluss der Entflech-

tung auf das Verhältnis Netzbetrieb zum eigenständigen Stromspeicherbetrieb. Hierzu wurde zunächst 

herausgearbeitet, dass Stromspeicher als eigenständig betriebene Infrastruktureinrichtung eingesetzt 

werden und Speicherdienstleistungen an einem eigenständigen Speichermarkt zur Verfügung stellen 

können. Im Rahmen dieser Darstellung konnte aufgezeigt werden, dass die Entflechtungsvorschriften 

angewendet werden müssen, wenn der Stromspeicher als eigenständige Infrastruktureinrichtung be-

trieben wird. Im Einzelnen bedeutet dies, dass in dem Verhältnis Verteil- und Übertragungsnetzbe-

trieb zum eigenständigen Stromspeicherbetrieb die Vorgaben der informatorischen und buchhalteri-

schen Entflechtung zu beachten sind. Auf Verteilernetzebene finden zusätzlich noch die Anforderun-

gen der rechtlichen Entflechtung Anwendung. Die operationelle Entflechtung ist hingegen nicht an-

wendbar. Im Rahmen des Übertragungsnetzbetriebs ist nur bei der Wahl des ITO-Modells der Netzbe-

trieb vom eigenständigen Speicherbetrieb zu trennen, und dies auch nur dann, wenn die Entflechtung 

des Netzbetriebs nicht auf bestimmte Funktionen beschränkt ist. Die Vorgaben der eigentumsrechtli-

chen Entflechtung finden hingegen keine Anwendung. Als Ergebnis kann damit konstatiert werden, dass 

Art und Weise hemmende Wirkung entfaltet, als die 

Vorgaben der informatorischen, buchhalterischen und rechtlichen Entflechtung zu beachten sind. Da-

mit stehen die Entflechtungsvorschriften dem Betrieb eines eigenständigen Stromspeichers durch den 

Verteilernetzbetreiber hemmend gegenüber. Auf Übertragungsnetzebene hat jeder Transportnetzbe-

treiber im Verhältnis zum eigenständigen Stromspeicherbetrieb zumindest die Vorgaben der infor-

matorischen und buchhalterischen Entflechtung zu beachten. Im Rahmen der Wahl des ITO-Modells 

kann der Entflechtung ebenfalls dann ein hemmender Einfluss zugesprochen werden, wenn die Ent-

flechtung des Netzbetriebs nicht auf bestimmte Funktionen beschränkt ist. Da ein Übertragungsnetz-

betreiber, der vollständig eigentumsrechtlich entflochten ist, „nur“ die Vorgaben der informatori-

schen und buchhalterischen Entflechtung zu beachten hat, wirkt sich die Entflechtung nur in diesem 

Maße hemmend aus. 
 

Abschließend können damit die folgenden Endergebnisse formuliert werden: 
 

auf der Verteilernetzebene die Entflechtung in der 
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 Die Entflechtung hat im Rahmen des Netzausbaus und der Netzintegration der Erneuerbaren 

Energien in Bezug auf die drei Problemkreise – Investitionsbereitschaft der Übertragungs-

netzbetreiber, Investitionsverhalten spezieller Finanzinvestoren sowie Standortwahl von Er-

neuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen – keinen hemmenden Einfluss. 
 

 Die Zielrichtung der Entflechtung i.S.v. § 6 Abs. 1 EnWG sowie die Vorgaben des informa-

torischen Unbundling gem. § 6a EnWG stehen der Übernahme der neuen Tätigkeitsrollen – 

Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetriebs, des Betriebs der Informations- und 

Kommunikationstechnik oder der Datendrehscheibe – durch den Verteilernetzbetreiber bzw. 

der Entwicklung des Netzes zu einem intelligenten Netz nicht hemmend gegenüber. Damit 

hat die Entflechtung in Bezug auf diese zwei Problemkreise im Rahmen der Steigerung der 

Energieeffizienz durch den Ausbau der Verteilernetze zu „Smart Grids“ keinen hemmenden 

Einfluss. 
 

 Im Rahmen der Untersuchung des Einflusses der Entflechtungsvorgaben auf die Stromspei-

chertechnologie ist wie folgt zu differenzieren: 
 

 Der Netzbetreiber kann eine Stromspeicheranlage betreiben, wenn er den Stromspeicher 

ausschließlich netzdienlich einsetzt. Ein solcher netzbetriebsintegrierter Stromspeicher ist 

dann auch nicht vom Netzbetrieb entflechtungsrechtlich zu trennen. Die Entflechtungs-

vorschriften finden nur im Verhältnis Netzbetrieb/Stromspeicher zu den Wertschöpfungs-

stufen Erzeugung, Vertrieb und Handel Anwendung. 
 

 Der Netzbetreiber kann den Stromspeicher nicht zur Bereitstellung von Regelenergie ein-

setzen. Sollte der Stromspeicher dennoch zur Bereitstellung von Regelenergie durch den 

Netzbetreiber verwendet werden, müsste in diesem Fall der Netzbetrieb vom Stromspei-

cherbetrieb entflechtungsrechtlich getrennt werden. Dies hat zur Folge, dass dem Netzbe-

treiber ein Tätigkeitsfeld verwehrt bleibt und den Entflechtungsvorschriften in diesem Fall 

ein hemmender Einfluss zugesprochen werden kann. 
 

 Ein eigenständiger Stromspeicherbetrieb ist auf Verteilernetzebene entflechtungsrechtlich 

vom Netzbetrieb zu trennen. Hierbei entfaltet die Entflechtung in der Art und Weise hem-

mende Wirkung, als die Vorgaben der informatorischen, buchhalterischen und rechtlichen 

Entflechtung von Verteilernetzbetreiber zu beachten sind. 
 

 Auf der Ebene der Übertragungsnetze hat jeder Transportnetzbetreiber im Verhältnis zum 

eigenständigen Stromspeicherbetrieb zumindest die Vorgaben der informatorischen und 
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buchhalterischen Entflechtung zu beachten. Im Rahmen der Wahl des ITO-Modells kann 

der Entflechtung ebenfalls dann ein hemmender Einfluss zugesprochen werden, wenn die 

Entflechtung des Netzbetriebs nicht auf bestimmte Funktionen beschränkt ist. Da ein 

Übertragungsnetzbetreiber, der vollständig eigentumsrechtlich entflochten ist, „nur“ die 

Vorgaben der informatorischen und buchhalterischen Entflechtung zu beachten hat, wirkt 

sich die Entflechtung nur in diesem Maße hemmend aus. 
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